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Der Vorsitzende der Deutschen Bischofs-
konferenz

Nr. 331 Beschluss der Bundeskommission am 10. 
Oktober 2024 in Fulda: Kompetenzübertragung an 
die Regionalkonferenz NRW – Praxisintegrierte Aus-
bildung Kinderpfleger für den Geltungsbereich der 
Regionalkommission NRW

A. Beschlusstext:

I.	 Die Bundeskommission überträgt nach § 13 
Abs. 6 AK-O befristet bis zum 31. Dezember 2028 
die Kompetenz zur Tarifierung und Festsetzung 
der Ausbildungsvergütung für die nach Landes-
recht geregelte praxisintegrierte Ausbildung zum 

Kinderpfleger für den Bereich der Regionalkom-
mission NRW auf die Regionalkommission NRW.

II.	 Inkrafttreten

Der Beschluss tritt zum 10. Oktober 2024 in Kraft.

B. Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

Aufgrund der großen Nachfrage und den bisherigen 
positiven Ergebnissen, hat die Landesregierung NRW 
die Förderung der praxisintegrierten Ausbildung in der 
Kinderpflege fortgesetzt.

Vor dem Hintergrund der bereits mehrfachen Tarifie-
rung von praxisintegrierten Ausbildungsverhältnissen 
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durch die Regionalkommission NRW erscheint es nur 
konsequent, ebenso die praxisintegrierte Ausbildung 
zum Kinderpfleger im Land NRW zu tarifieren. 

Die Tarifierung erfolgt insbesondere vor dem Hin-
tergrund, die neue praxisintegrierte Ausbildung zum 
Kinderpfleger auch im caritativen Bereich zeitgemäß 
und attraktiv zu gestalten. Bisher hat die AVR nur die 
praxisintegrierte Ausbildung zum Erzieher und wei-
teren betrieblich–schulischen Gesundheitsberufen 
(Teil II Abschnitt D) und zum Heilerziehungspfleger 
(Teil II Abschnitt I) geregelt. Die bundeseinheitliche 
Tarifierung der praxisintegrierten Ausbildung zum Kin-
derpfleger ist bisher nicht erfolgt und aufgrund der 
unterschiedlichen länderspezifischen Regelungen zur 
Ausbildung wohl auch nicht absehbar. 

Dieser Kompetenzantrag ist geeint von der Regional-
kommission NRW gewünscht.

C. Beschlusskompetenz

Die Kompetenzübertragungsbefugnis in einer der Bun-
deskommission zugeordneten Regelungszuständig-
keit ergibt sich für die Bundeskommission aus § 13 
Abs. 6 Satz 1, Halbsatz 2 der AK-Ordnung. Es ist eine 
Rechtsnorm über den Inhalt des Dienstverhältnisses 
nach § 1 Abs. 4 Satz 1 AK-Ordnung.

Limburg, 9. Dezember 2024	 +	 Dr. Georg Bätzing
Az.: 359H/69659/24/01/5		  Vorsitzender der Deuschen 	
		  Bischofskonferenz

Der Bischof von Limburg

Nr. 332 Beschluss der Bundeskommission am 
23. März 2023 in Fulda – Verlängerung von befris-
teten Regelungen

	- Eingruppierung von Betreuungskräften / Zulage 
für Betreuungskräfte 

	- Aussetzung des Akkreditierungserfordernisses 
für bestimmte Studiengänge

A. Beschlusstext:

I.	 Die befristeten Regelungen werden verlängert:

(1)	 In Anlage 2 zu den AVR wird in den Anmerkun-
gen zu den Tätigkeitsmerkmalen der Vergü-
tungsgruppen 1–12 zu Ziffer I (Wissenschaft-
liche Hochschulbildung) in der Anmerkung zu 

Satz 5 das Datum „31. Dezember 2024“ durch 
das Datum „31. Dezember 2026“ ersetzt. 

(2)	 In Anlage 2 zu den AVR wird in den Anmerkun-
gen zu den Tätigkeitsmerkmalen der Vergü-
tungsgruppen 1–12 zu Ziffer I (Hochschulbil-
dung) in der Anmerkung zu Satz 3 und 4 das 
Datum „31.  Dezember 2024“ durch das Datum 
„31. Dezember 2026“ ersetzt. 

(3)	 In Anlage 2 zu den AVR wird in der Anmerkung 
146 der Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerk-
malen der Vergütungsgruppen 1–12 das Datum 
„31. Dezember 2024“ durch das Datum „31. De-
zember 2026“ ersetzt.

(4)	 In Anlage 2 zu den AVR wird in der Anmerkung 
150 in Satz 2 der Anmerkungen zu den Tätig-
keitsmerkmalen der Vergütungsgruppen 1–12 
das Datum „31. Dezember 2024“ durch das Da-
tum „31. Dezember 2026“ ersetzt.

(5)	 In der Anlage 21a zu den AVR wird im Anhang 
A/Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen 
(Wissenschaftliche Hochschulbildung) in der 
Anmerkung zu Satz 5 das Datum „31. Dezember 
2024“ durch das Datum „31.  Dezember 2026“ 
ersetzt.

(6)	 In der Anlage 21a zu den AVR wird im Anhang 
A/Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen 
(Hochschulbildung) in der Anmerkung zu Satz 
3 und 4 das Datum „31. Dezember 2024“ durch 
das Datum „31. Dezember 2026“ ersetzt.

(7)	 In der Anlage 31 zu den AVR wird im Anhang D 
Nr. 1 (Wissenschaftliche Hochschulausbildung) 
in der Anmerkung zu Satz 5 das Datum „31. De-
zember 2024“ durch das Datum „31. Dezember 
2026“ ersetzt.

(8)	 In der Anlage 31 zu den AVR wird im Anhang D 
Nr. 2 (Hochschulausbildung) in der Anmerkung 
zu Satz 3 und 4 das Datum „31. Dezember 2024“ 
durch das Datum „31. Dezember 2026“ ersetzt.

(9)	 In Anlage 33 zu den AVR wird im Anhang B in 
den Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen 
der Entgeltgruppen S 2 bis S 18 in der Anmer-
kung zu Satz 3 und 4 zur Anmerkung 13 das 

Datum „31. Dezember 2024“ durch das Datum 
„31. Dezember 2026“ ersetzt.
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II.	 Inkrafttreten 

Dieser Beschluss tritt zum 10. Oktober 2024 in Kraft.

B. Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

Die bisherigen Befristungen der oben genannten Re-
gelungen jeweils bis zum 31. Dezember 2024 werden 
um zwei Jahre bis 31. Dezember 2026 verlängert. 

C. Beschlusskompetenz

Die Beschlusskompetenz der Bundeskommission für 
A. I. Ziffer 1) bis 9) ergibt sich aus § 13 Abs. 1 AK-
Ordnung. Die Bundeskommission hat danach eine 
Regelungszuständigkeit mit Ausnahme der Bereiche, 
die ausschließlich den Regionalkommissionen zuge-
wiesen sind. 
 
Hinsichtlich A. I. Ziffer 4) hat die Bundeskommissi-
on eine Beschlusskompetenz für die Festlegung des 
mittleren Werts einer Zulage. Im Hinblick auf die kon-
krete Ausgestaltung der Zulage in A. I. Ziffer 4) haben 
die Regionalkommissionen gemäß § 13 Abs. 3 AK-
Ordnung die ausschließliche Beschlusskompetenz für 
die Höhe der Zulage, die in Nummer 150 der Anmer-
kungen zu den Tätigkeitsmerkmalen der Vergütungs-
gruppen 1–12 in Anlage 2 zu den AVR genannt ist. 

Für das Bistum Limburg 

Limburg, 9. Dezember 2024	 +	 Dr. Georg Bätzing
Az.: 359H/69659/24/01/5		  Bischof von Limburg

Prof. Dr. Peter Platen
Kanzler der Kurie

Nr. 333 Beschluss der Regionalkommission Mitte am 
17. Oktober 2024: Festsetzung der Vergütung für den 
Rettungsdienst

Die Regionalkommission Mitte beschließt:

I.	 Für den Bereich der Regionalkommission Mitte 
werden die mittleren Werte, die in Nummer A.I. 
des Beschlusses der Bundeskommission der Ar-
beitsrechtlichen Kommission vom 10. Oktober 
2024 zu den Änderungen in Anlage 2e zu den 
AVR, Anmerkung 11 unter Ziffer II der Anmer-
kungen zu den Tätigkeitsmerkmalen der Vergü-
tungsgruppen 4b bis 8 der Anlage 2e zu den AVR 
(Zulage i. H. v. 500,00 Euro für Mitarbeiter der Ver

gütungsgruppen 5c Ziffer 1, 5b Ziffer 1, 4b Zif-
fer 1), enthalten sind, als neue Werte festgesetzt.

II.	 Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt zum 1. Januar 2025 in Kraft.

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

Durch die Erhöhung der Zulagen für die in den Vergü-
tungsgruppen 5c Ziffer 1, 5b Ziffer 1 und 4b Ziffer 1 
der Anlage 2e zu den AVR eingruppierten Rettungsas-
sistenten/Notfallsanitäter als Leiter einer Rettungswa-
che wird die Attraktivität dieser Leitungstätigkeiten 
weiter gestärkt und der Abstand zu Notfallsanitätern 
in Vergütungsgruppe 5c Ziffer 4 auch nach Einführung 
der Notfallsanitäterzulage gewahrt. Die Zulage ist an 
die Anlage 2e zu den AVR gebunden und fällt im Rah-
men einer Überleitung in ein neues AVR-Werk weg. 

Die Regionalkommission ist für die Festlegung der 
Höhe der Zulagen zuständig gemäß § 13 Abs. 3 Satz 
1 AK-Ordnung.

Für das Bistum Limburg 

Limburg, 17. Dezember 2024	 +	 Dr. Georg Bätzing
Az.: 359H/69659/24/01/6		  Bischof von Limburg

Prof. Dr. Peter Platen
Kanzler der Kurie

Nr. 334 Beschluss der Regionalkommission Mitte am 
17. Oktober 2024: Übernahme der beschlossenen 
mittleren Werte/Festsetzung der Vergütung

Die Regionalkommission Mitte beschließt:

I.	 Übernahme der beschlossenen mittleren Werte/
Festsetzung der Vergütung

Für den Bereich der Regionalkommission Mitte 
wird der mittlere Wert, der in Nummer A.I.4. des 
Beschlusses der Bundeskommission der Arbeits-
rechtlichen Kommission vom 10. Oktober 2024 
zur Verlängerung der befristeten Regelung in An-
lage 2, Anmerkung 150 Satz 2 der Anmerkungen 
zu den Tätigkeitsmerkmalen der Vergütungsgrup-
pen 1–12 (monatliche Zulage für Betreuungs-
kräfte i. H. v. 133,80 Euro) bis zum 31. Dezember 
2026, enthalten ist, als neuer Wert festgesetzt.

II.	 Inkrafttreten
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Dieser Beschluss tritt zum 17. Oktober 2024 in Kraft.
Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

Der Beschluss beinhaltet die Übernahme des Verlän-
gerungsbeschlusses der Bundeskommission betref-
fend die Zulage für Betreuungskräfte bis zum 31. De-
zember 2026. 

Basis der im Beschluss enthaltenen Verweise ist die 
in der Bundeskommission am 10. Oktober 2024 be-
schlossene Beschlussvorlage zur Verlängerung von 
befristeten Regelungen (TOP 5.4 und 5.5 der Tages-
ordnung).

Die Regionalkommission ist für die Festlegung der 
Höhe der Zulage zuständig gemäß § 13 Abs. 3 Satz 1 
AK-Ordnung.

Für das Bistum Limburg 

Limburg, 17. Dezember 2024	 +	 Dr. Georg Bätzing
Az.: 359H/69659/24/01/6		  Bischof von Limburg

Prof. Dr. Peter Platen
Kanzler der Kurie

Nr. 335 Diözesanjugendplan (DJP) des Bistums Lim-
burg – Förderrichtlinien (gültig ab 1. Januar 2025)

(1)	 Der Diözesanjugendplan fördert Maßnahmen 
der außerschulischen (Glaubens-)Bildung für 
Kinder und Jugendliche im Bistum Limburg. Die 
Förderung ist durch die Budgetierung des Diöze-
sanjugendplans begrenzt.

(2)	 Antragsberechtigt sind Katholische Pfarreien, 
Katholische Fachstellen für Jugendarbeit, Ju-
gendkirchen, Mitgliedsverbände im BDKJ (nur 
Glaubensbildung, Zelte und Lagermaterial), Ein-
richtungen der Schulpastoral/-seelsorge, die 
von Pfarreien getragen wird, sowie Katholische 
Einrichtungen im Bistum Limburg. Gefördert 
werden Maßnahmen bei denen mindestens 2/3 
der Teilnehmer/-innen und Betreuer/-innen ihren 
Wohnsitz im Bistum Limburg haben. Zuschuss-
berechtigt sind Teilnehmer/-innen zwischen 6 
und 27 Jahren. Die Altersgrenze gilt als einge-
halten, wenn die Teilnehmer/-innen im laufen-
den Jahr das angegebene Alter erreichen.

(3)	 Die Zuschusssumme kann nicht höher sein als 
die tatsächlichen Ausgaben.

(4)	 Folgende Maßnahmen werden auf Antrag geför-
dert:

a)	 Maßnahmen der Glaubensbildung, Pilgerwe-
ge und Wallfahrten – Auseinandersetzung 
mit Glaubensfragen

Tages- und Mehrtagesveranstaltungen so-
wie Wochenenden (bis zu 5 Tage): 11,50 
Euro pro Tag und Teilnehmer/-in

b)	 Tage der Orientierung, Schülerinnen- 
und Schülertage (inkl. Maßnahmen der 
Schulpastoral/-seelsorge an den Bischöfli-
chen Schulen im Bistum Limburg)

Tages- und Mehrtagesveranstaltungen so-
wie Wochenenden (bis zu 5 Tage): 11,50 
Euro pro Tag und Teilnehmer/-in

c)	 Politische, kulturelle und soziale Bildung

Tages- und Mehrtagesveranstaltungen so-
wie Wochenenden (bis zu 5 Tage): 11,50 
Euro pro Tag und Teilnehmer/-in

d)	 Mitarbeiter/-innenschulung

Schulung von Mitarbeiter/-innen in der Ju-
gendarbeit (gilt auch für Mitarbeiter/-innen 
über 27 J.)
	- Tages- und Mehrtagesveranstaltungen 

sowie Wochenenden (bis zu 5 Tage): 
11,50 Euro pro Tag und Teilnehmer/-in

	- Veranstaltungen mit mind. 2 Zeitstun-
den: 26,00 € pro Nachmittag/Abend

e)	 Freizeiten und Ferienspiele

Förderung von ehrenamtlichen Mitarbeiter/-
innen

Mindestens 4 und bis zu 14 Tage: Für je 
vollendete 7 Teilnehmer/-innen wird ein/-e 
Mitarbeiter/-in ab 15 Jahre mit einem Betrag 
von 4,50 Euro pro Veranstaltungstag geför-
dert. Alle Mitarbeiter/-innen ab 15 Jahre, die 
an einer Gruppenleiter/-innenschulung teil-
genommen haben, werden mit einem Betrag 

von 11,50 Euro pro Veranstaltungstag geför-
dert (Nachweis erforderlich). 
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f)	 Zelte und Lagermaterial

Nur inventarisiertes Material (kein Ver-
brauchsmaterial) sowie Reparaturen des 
Lagermaterials (Rechnungskopie einer Fach-
firma erforderlich) 30 % der Gesamtkosten, 
max. jedoch 800,00 €;

g)	 Licht- und Tontechnik für Jugendgottes-
dienste

Ausleihe: 50% der Gesamtkosten, max. je-
doch 500 Euro. Kann pro Antragsteller/-in 
(Einrichtung, Pfarrei, etc.) höchstens zwei 
Mal pro Jahr beantragt werden.

Anschaffung: 50 % der Gesamtkosten, max. 
jedoch 1.500 Euro. Kann pro Antragsteller/-
in (Einrichtung, Pfarrei, etc.) höchstens alle 
zwei Jahre beantragt werden. 

h)	 Innovative Sondermaßnahmen und Offene 
Jugendarbeit

Für besondere Maßnahmen, Projekte, etc.

Einrichtungen der offenen Jugendarbeit 
können pro Jahr mit maximal 250,- € bezu-
schusst werden.

(5)	 Pro Veranstaltungstag ist ein inhaltliches Pro-
gramm von mindestens 6 Zeitstunden erforder-
lich, halbe Veranstaltungstage mit mindestens 
3 Stunden können mit 6,50 Euro pro Teilnehmer/-
in bezuschusst werden. An- und Abreisetag 
werden bei Veranstaltungen von mehr als zwei 
Tagen dann als volle Tage anerkannt, wenn für 
den Anreise- und Abreisetag zusammen 6 Zeit-
stunden Programm nachgewiesen werden.

(6)	 Es werden Maßnahmen mit mindestens 
7 Teilnehmer/-innen gefördert. Pro 7 Teilnehmer/-
innen kann ein/e pädagogische/r Mitarbeiter/-in 
mit 11,50 Euro pro Veranstaltungstag gefördert 
werden (Ausnahme Freizeiten und Ferienspiele). 
Bei Teilnehmenden beiderlei Geschlechts kann 
bereits ab 7 Teilnehmer/-innen ein/e weitere/r 
pädagogische/r Mitarbeiter/in des jeweils ande-
ren Geschlechts gefördert werden, wenn es sich 
um eine Maßnahme mit Übernachtung handelt.
Wenn Menschen mit Beeinträchtigung an der 
geplanten Maßnahme teilnehmen, werden pro 

2 beeinträchtigte/r Teilnehmer/-innen ein/-e 
Betreuer/-in mit 11,50 Euro pro Veranstaltungs-
tag gefördert.

Die pädagogischen Mitarbeiter/-innen und 
Betreuer/-innen müssen zum Zeitpunkt der Ver-
anstaltung das 15. Lebensjahr vollendet haben. 
Der Träger der Maßnahme stellt sicher, dass alle 
pädagogischen Mitarbeiter/-innen und Betreuer/-
innen an einer Gruppenleiter/-innenschulung teil-
genommen haben.

(7)	 Gemäß der Präventionsordnung des Bistums 
Limburg stellt der Träger der Maßnahme sicher, 
dass alle pädagogischen Mitarbeiter/-innen 
und Betreuer/-innen durch eine Schulung, In-
formations- oder Sensibilisierungsmaßnahme 
Kenntnisse im Bereich der Prävention vor sexua-
lisierte Gewalt erlangt haben, insbesondere über 
Verfahrenswege im Fall von Vermutung und Ver-
dacht von sexualisierter Gewalt.

Ebenfalls gemäß der Präventionsordnung sowie 
den Ausführungsbestimmungen der Präventions-
ordnung sind ab dem Jahr 2021 nur noch die An-
tragsteller zuschussberechtigt, die gegenüber der 
Koordinationsstelle Prävention ein Institutionel-
les Schutzkonzept vorgelegt haben, es sei denn, 
der Antragsteller hat bei der Koordinationsstelle 
Prävention schriftlich einen hinreichend begrün-
deten Antrag auf Verlängerung der Vorlagefrist 
gestellt.

(8)	 Gefördert werden ebenso Maßnahmen der or-
dentlichen Pfarrseelsorge (z. B. Vorbereitung 
der Taufe oder Firmung, Erstkommunionvorbe-
reitung, Erstbeichte sowie Vorbereitungskurse 
für Ministrant/innen oder Chorproben*), wenn 
sie mindestens eine Übernachtung beinhalten 
und Personen im förderfähigen Alter teilneh-
men. In Einzelfallentscheidungen auch mit einer 
geringeren TN-Zahl als 7 Personen. 

* Kinder- und Jugendchören muss zusätzlich die 
Auseinandersetzung mit den Inhalten von geist-
lichem Liedgut aus dem Programm hervorgehen.
Veranstaltungen, die schon durch andere über-
pfarrliche, kirchliche Zuschussgeber gefördert 
werden, sind nicht bezuschussungsfähig.
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Alkoholische Getränke und Pfand dürfen nicht in 
die Gesamtkosten einbezogen werden.

Limburg, 17. Dezember 2024	 +	 Dr. Georg Bätzing
Az.: 904A/23456/24/01/1		  Bischof von Limburg

Prof. Dr. Peter Platen
Kanzler der Kurie

Nr. 336 Hirtenwort des Bischofs zur Fastenzeit 2025

Zur Fastenzeit 2025 wird Bischof Dr. Georg Bätzing 
wie üblich ein Hirtenwort an die Gläubigen des Bis-
tums richten. Der Text wird den Pfarrämtern zugäng-
lich gemacht. Bitte beachten Sie, dass der Hirtenbrief 
in diesem Jahr erst zum zweiten Fastensonntag er-
scheint. Das Hirtenwort ist dementsprechend in den 
Gottesdiensten des 2. Fastensonntags zu verlesen.

Nr. 337 Aufruf zur Solidarität mit den Christen im 
Heiligen Land (Palmsonntagskollekte 2025)

Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde,

wie in jedem Jahr ist die Kollekte am Palmsonntag für 
die Christen im Heiligen Land bestimmt. Insbesondere 
seit dem 7. Oktober 2023 haben Terror und Krieg dort 
vielen Menschen den Tod gebracht; Angst und Hass 
machen ein Zusammenleben unmöglich. Die Gräben 
scheinen unüberbrückbar, jede Perspektive auf Dialog 
und Verständigung utopisch.

Und doch gibt es Menschen, die aufeinander zugehen 
und dabei religiöse, ethnische und nationale Grenzen 
überwinden. Es sind Christen, Juden und Muslime, 
die sich trotz aller Widerstände als Brückenbauer für 
Verständigung und Versöhnung engagieren. Im zwi-
schenmenschlichen und interreligiösen Dialog setzen 
sie sich dafür ein, dass ein gesellschaftliches Mitei-
nander wieder möglich wird.

„Schritt für Schritt. Aufeinander zugehen“ – so lautet 
das Motto über der diesjährigen Palmsonntagskol-
lekte. Mit ihr unterstützen wir Projekte und Initiativen 
des Deutschen Vereins vom Heiligen Lande und der 
Franziskaner im Heiligen Land, insbesondere auch 
im Bereich der Dialog- und Versöhnungsarbeit. Mit 
unserer Hilfe wollen und können wir dort den Frieden 
fördern, wo die Gewalt soviele Wunden gerissen und 
Trauer hinterlassen hat.

Wir Bischöfe bitten Sie ganz herzlich um Ihre Anteil-
nahme, um Ihr Gebet und auch um Ihre Spende für die 

Menschen im Heiligen Land.

Für das Bistum Limburg 

Limburg, 16 Januar 2025	 +	 Dr. Georg Bätzing
Az.: 608B/58514/25/01/1		  Bischof von Limburg

Prof. Dr. Peter Platen
Kanzler der Kurie

Dieser Aufruf soll über die katholischen Medien ver-
öffentlicht und den Gemeinden zudem in geeigneter 
anderer Weise bekannt gemacht werden. Die Kollekte 
am Palmsonntag, dem 13. April 2025, ist ausschließ-
lich für die Unterstützung der Christen im Heiligen 
Land durch den Deutschen Verein vom Heiligen Lan-
de und das Kommissariat des Heiligen Landes der 
Deutschen Franziskanerprovinz bestimmt.

Limburg, 16. Januar 2025		  Dr. Wolfgang Pax
Az.: 608B/58514/25/01/1		  Generalvikar

Bischöfliches Ordinariat

Nr. 308 Geschäftsordnung des Gleichstellungsteams

§ 1 Geltungsbereich und Grundlage

Die Geschäftsordnung für das Gleichstellungsteam 
regelt die Grundsätze der Zusammenarbeit, des Ge-
schäftsgangs sowie des Dienstverkehrs des Gleich-
stellungsteams nach außen. 
Die Geschäftsordnung ist für die Beschäftigten des 
Gleichstellungsteams verbindlich. Alle Beschäftigten 
des Gleichstellungsteams sind verpflichtet, sich mit 
der Geschäftsordnung vertraut zu machen. Sie wird 
im Bistum Limburg veröffentlicht und den Beschäf-
tigten der Dienststelle bei Dienstantritt bekannt gege-
ben. Basis für diese Geschäftsordnung ist vor allem 
die Gleichstellungsordnung.

§ 2 Aufgaben 

(1)	 Das Gleichstellungsteam verfolgt insbesondere 
folgende Aufgaben:
a)	 Erarbeitung und Fortschreibung der Gleich-

stellungsanalyse,
b)	 Umsetzung der Leitlinien des Diözesansyn-

odalrates (DSR),
c)	 Entwicklung von Projekten sowie Maßnah-

men zur Erreichung der Gleichstellung; Ent-
wicklung eines Gleichstellungsplans,
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d)	 Erstellung eines jährlichen Gleichstellungs-
berichtes für den Generalvikar und DSR zur 
Evaluation über die Umsetzung des Gleich-
stellungsplanes,

e)	 beratende Unterstützung im Bistum Limburg 
bei der Ausführung der Gleichstellungsord-
nung und den Maßnahmen zur beruflichen 
Gleichstellung aller Geschlechter sowie der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Mitwir-
kung bei der Schaffung geschlechtergerech-
ter Arbeits- und Rahmenbedingungen und 
bei der Etablierung einer geschlechtersen-
siblen Sprache,

f)	 Möglichkeit zur Durchführung von Befragun-
gen und Informationsveranstaltungen über 
Gleichstellungsfragen,

g)	 Entgegennahme von Anregungen und Be-
schwerden in Bezug auf Gleichstellungsthe-
men,

h)	 Vernetzung und Kooperation mit fachlich 
relevanten Stellen,

i)	 Begleitung in Stellenbesetzungsverfahren:
Mitwirkung in Besetzungsverfahren auf den 
oberen Leitungsebenen; Erstellung einer 
nach Geschlechtern aufgeschlüsselte Be-
werbungs- und Einstellungsstatistik; Infor-
mationserhalt und Prüfung bei Vergütungs-
veränderungen sowie beim Ausscheiden 
von Mitarbeitenden auf den Ebenen der Be-
reichs-, Fachbereichs- und Fachteamleitung.

(2)	 Das Gleichstellungsteam fordert die zur Erfül-
lung seiner Aufgaben erforderlichen Auskünfte 
und Unterlagen an, die nach Maßgabe des jewei-
ligen Sachverhalts vom zuständigen Organisati-
onsbereich zu erteilen bzw. vorzulegen sind.

§ 3 Personelle Besetzung

(1)	 Der Generalvikar bestellt ein Gleichstel-
lungsteam aus zwei Personen für das Bistum 
Limburg. Die Amtszeit beträgt drei Jahre. Eine 
erneute Bestellung ist möglich.

Das Gleichstellungsteam besteht aus mindestens 
zwei Personen, die verschiedenen Geschlechtern 
angehören sollen.

Ohne Zustimmung des jeweiligen Mitglieds des 
Gleichstellungsteams kann die Bestellung inner-
halb der Amtszeit nur aus wichtigem Grund vom 
Generalvikar widerrufen werden.

Das Gleichstellungsteam ist dem Generalvikar 
unmittelbar zugeordnet. Es hat ein unmittelbares 
Vortragsrecht beim Generalvikar.

(2)	 Das Gleichstellungsteam ist in Ausübung seiner 
Tätigkeit nach dieser Ordnung von fachlichen 
Weisungen frei.

(3)	 Die Mitglieder des Gleichstellungsteams dürfen 
keiner Mitarbeitervertretung angehören.

Die Mitglieder des Gleichstellungsteams sind vor 
Kündigung, Versetzung und Abordnung in glei-
cher Weise geschützt wie ein Mitglied der Mitar-
beitervertretung.

§ 4 Grundsätze der Zusammenarbeit und Stellvertre-
tung

(1)	 Das Gleichstellungsteam informiert den Gene-
ralvikar regelmäßig über den aktuellen Stand der 
Umsetzung seiner Aufgaben.

(2)	 Äußerungen und Beanstandungen des Gleich-
stellungsteams sind laut Gleichstellungsord-
nung rechtsgültig, sofern sie von einem seiner 
Mitglieder unterzeichnet ist.

§ 5 Arbeitsweise

Das Gleichstellungsteam achtet auf zügige Bearbei-
tung von Fristsachen und prüft ihre Post im Hinblick 
auf die Registrierungswürdigkeit für ein Aktenzeichen.

§ 6 Zusammenarbeit der Dienststellen 

(1)	 Gemäß der Gleichstellungsordnung wirkt das 
Gleichstellungsteam bei Stellenbesetzungen 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
mit:
Es ist zeitgleich mit der Mitarbeitervertretung 
und der Vertrauensperson der schwerbehinder-
ten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu betei-
ligen. Das Gleichstellungsteam kann sich nach 
Unterrichtung äußern; nach Ablauf einer Woche 
ab Unterrichtung gilt die Beteiligung als erfolgt. 
Wenn Entscheidungen nach Ansicht des Dienst-
gebers eilbedürftig sind, gilt § 33 Abs. 2 Satz 4 
MAVO entsprechend.

(2)	 Das Recht nach § 2 Abs. 1 lit. i bleibt hiervon un-
berührt.
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§ 7 Akteneinsicht und Umgang mit personenbezoge-
nen Daten

(1)	 Dem Gleichstellungsteam sind die zur Erfüllung 
seiner Aufgaben erforderlichen Auskünfte und 
Unterlagen zu erteilen bzw. vorzulegen, bei Per-
sonalentscheidungen im Zusammenhang mit 
Stellenbesetzungen sind dies der Stellenreport 
sowie die Bewerbungs- und Besetzungsunterla-
gen der Bewerberinnen und Bewerber, die in die 
engere Auswahl einbezogen sind. Personalakten 
dürfen nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zu-
stimmung der betroffenen Beschäftigten einge-
sehen werden. Die einschlägigen datenschutz-
rechtlichen Vorschriften bleiben unberührt.

(2)	 Personenbezogene Unterlagen, die anlässlich 
einer Beteiligung des Gleichstellungsteams zur 
Verfügung gestellt wurden, sind nach Abschluss 
der Beteiligung unverzüglich zurückzugeben; 
digital zur Verfügung gestellte Unterlagen sind 
zu vernichten. Ihre Sammlung, fortlaufende ak-
tenmäßige Auswertung sowie Speicherung ist 
unzulässig.

(3)	 Unterlagen, die personenbezogene Daten ent-
halten, sind vor unbefugter Einsichtnahme zu 
schützen. Für die Einhaltung der Vorschriften 
über den Datenschutz durch das Gleichstel-
lungsteam ist das Bischöfliche Ordinariat zu-
ständig.

§ 8 Inkrafttreten

Diese Geschäftsordnung tritt am 16. Dezember 2024 
in Kraft. Nach einem Jahr wird diese erste Version 
gesichtet und ggf. überarbeitet.

Limburg, 16. Dezember 2024		  Dr. Wolfgang Pax
Az.: 565A/67774/24/04/1		  Generalvikar

Prof. Dr. Peter Platen
Kanzler der Kurie

Nr. 339 Haushaltsplan 2025 der Körperschaft Bistum 
Limburg

Der Diözesankirchensteuerrat hat in seiner Sitzung 
am 7. Dezember 2024 die folgenden Beschlüsse zum 
Haushaltsplan 2025 der Körperschaft Bistum Limburg 
gefasst:

Zu dem durch den Diözesanökonomen gem. § 9 
Abs.  1 HOBL aufgestellten Haushaltsplanentwurf 

ergeht der Hinweis, dass der Diözesanökonom von 
dem ihm vorbehaltenen Recht der Änderung von Be-
darfsanmeldungen keinen Gebrauch gemacht hat. 

In Kenntnis dessen sowie der Feststellungsempfeh-
lungen des Bistumsteams vom 3. Dezember 2024 und 
des Diözesansynodalrates vom 30. November 2024 
fasst der Diözesankirchensteuerrat unter Hinweis auf 
§ 9 Abs. 2 HOBL folgende Beschlüsse zum Haushalts-
plan 2025 der Körperschaft Bistum Limburg:

1.	 Der Ergebnisplan 2025 wird mit Erträgen in Höhe 
von 272.046.050,00 Euro, Aufwendungen in Höhe 
von 312.698.710,00 Euro, einem Finanzergebnis 
von 29.475.310,00 Euro sowie, nach Rücklagen-
entnahmen in Höhe von 11.617.650,00 Euro und 
-einstellungen in Höhe von 15.400,00 Euro, einem 
Bilanzergebnis von 424.900 Euro festgestellt.

Der Diözesankirchensteuerrat stellt ferner den 
Stellenplan 2025, der als Anlage und Bestandteil 
zum Ergebnisplan insgesamt 1.573,45 Stellen 
ausweist, fest.

2.	 Der Investitionsplan 2025, der ein Gesamtvolu-
men von 6.713.400,00 Euro ausweist, wird fest-
gestellt.

3.	 Der Finanzplan 2025, der eine Verminderung des 
Finanzmittelbestandes um 3.849.450,00 Euro 
ausweist, wird festgestellt.

4.	 Wie im Vorjahr wird unter Hinweis auf § 10 Abs. 2 
HOBL die Höhe der im Rechnungsjahr 2025 durch 
die Körperschaft Bistum Limburg aufnehm-
baren Kredite für Betriebsmittel (Swing) auf 
20.000.000,00 Euro und für die projektbezogene 
Kreditfinanzierung auf maximal 50.000.000,00 
Euro festgelegt.

5.	 Mit Verweis auf § 4 Abs. 4 der Haushaltsordnung 
für das Bistum Limburg nimmt der Diözesankir-
chensteuerrat zustimmend zur Kenntnis, dass 
die Planungssystematik für das Haushaltsjahr 
2025 von der maximalen Leistungsfähigkeit der 
Körperschaft auf die tatsächliche planerische 
Vorwegnahme zukünftigen Geschehens umge-
stellt wurde.“

Limburg, 16. Dezember 2024		  Thomas Frings
Az.: 612E/70188/24/05/1		  Diözesanökonom

Anlage zum Haushaltsplan Seite 520
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Nr. 340 Anlage zu der allgemeinen Verwaltungsvor-
schrift zum Haushalts- und Kassenwesen der Kir-
chengemeinden – Rechnungsjahr 2025

I. Zuweisungen

1.	 Schlüsselzuweisung A–C

Für die Schlüsselzuweisung A–C gelten für das Rech-
nungsjahr 2025 folgende Sätze:

a)	 Die Schlüsselzuweisung für Seelsorge und 
Pfarrbüro (Schlüsselzuweisung A) beträgt je 
Kirchengemeinde und Jahr 6,50 Euro pro Ge-
meindemitglied. Kirchengemeinden erhalten 
jedoch mindestens 7.000 Euro.

b)	 Die Schlüsselzuweisung für Bewirtschaftung 
von Kirche und Gemeindehaus (Schlüssel-
zuweisung B) beträgt jährlich 24,00 Euro je 
m² berücksichtigungsfähiger, nicht bespar-
ter Nutzflächen gem. rechtskräftigem Be-
scheid im Rahmen Sparen und Erneuern in 
den Kirchengemeinden (*siehe Erläuterung).

c)	 Die Schlüsselzuweisung C (Bauunterhalt) 
für nicht besparte Kirchen, Gemeindehäuser, 
Pfarrhäuser gem. rechtskräftigem Bescheid 
im Rahmen Sparen und Erneuern in den Kir-
chengemeinden (*siehe Erläuterung) und Ta-
geseinrichtungen für Kinder beträgt jährlich 
3 % des Gebäudeversicherungswertes, bzw. 
jeweilige Mindestwerte, höchstens 5.200 
Euro je Gebäude.
	 Mindestwerte Kirche 2.000 Euro
	 Mindestwerte Gemeindehaus 		
	 2.000 Euro
	 Mindestwerte Pfarrhaus	1.500 Euro
	 Mindestwerte Tageseinrichtung für 	
	 Kinder	 800 Euro

*) Erläuterung der berücksichtigungsfähigen Nutzflä-
chen im Kontext „Sparen und Erneuern in den Kirchen-
gemeinden“ (Farbeinstufung):

Farbeinstufung Folge/Konsequenz

weiß: volle Bezuschussung der ermittelten Nutzflä-
chen, Bereitstellung der Schlüsselzuweisung B und C

rot: keine Schlüsselzuweisung B und C

rosa: keine Schlüsselzuweisung B und C (jedoch we-
gen Denkmalschutz Zuschüse für Investitionen in 
Dach und Fach)

orange: Bereitstellung Schlüsselzuweisung B, keine 
Schlüsselzuweisung C

gelb: keine Schlüsselzuweisung C, ggfs. anteilige Be-
reitstellung Schlüsselzuweisung B

blau: anteilige (prozentuale) Bereitstellung Schlüssel-
zuweisung B und C

grün: Bereitstellung Schlüsselzuweisung b i. H. v. 
16,25 Euro/m² Altnutzfläche, keine Schlüsselzuwei-
sung C; nach Fertigstellung der Baumaßnahme jähr-
lich 24,00 Euro je m² berücksichtigungsfähiger Nutz-
fläche. Bis zur Fertigstellung werden für die künftig 
anerkannten m²-Flächen 7,75 Euro/m², als Sonderzu-
schuss bereitgestellt.

2. Pauschale Bedarfszuweisung für Küster, Organisten 
und Chorleiter (vgl. auch SVR IX A 1, Ziffer 5 a + b + c)

a) Küster

Die pauschale Bedarfszuweisung für Küster beträgt 
für das Jahr 2025:

Nach TvöD EG 3 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

Euro Euro Euro Euro Euro Euro

 1 Sonntagdienst 6.870 7.380 7.510 7.790 8.000 8.200

2 Sonntagdienste 8.930 9.590 9.760 10.130 10.400 10.660

3 Sonntagdienste 10.990 11.810 12.010 12.460 12.800 13.110

4 Sonntagdienste 13.050 14.020 14.260 14.800 15.200 15.570

Bemessungsgrundlage für 1 Dienst = Stundensatz 
TVöD EG 3

Für Filialkirchen beträgt die Zuweisung bei Zugrunde-
legung eines Gottesdienstes an Sonn- und Feiertagen 
grundsätzlich 2.260 Euro/Jahr und bei 14-tägigem 
Turnus 1.130 Euro/Jahr. Filialgemeinden mit eigen-
ständigem Gemeindeleben erhalten die pauschale 
Bedarfszuweisung in gleicher Weise wie die vergleich-
baren Kirchengemeinden. 

Die Zuweisung erfolgt unabhängig davon, ob tatsäch-
lich Personalkosten anfallen oder aber Küsterdienste 
ehrenamtlich organisiert sind.
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Nach TvöD EG 4 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

Euro Euro Euro Euro Euro Euro

 1 Sonntagdienst 6.970 7.400 7.840 8.090 8.340 8.490

2 Sonntagdienste 9.060 9.680 10.200 10.520 10.840 11.030

3 Sonntagdienste 11.150 11.910 12.550 12.950 13.340 13.570

4 Sonntagdienste 13.240 14.140 14.900 15.370 15.840 16.120

Bemessungsgrundlage für 1 Dienst = Stundensatz 
TVöD EG 4 

Für Filialkirchen beträgt die Zuweisung bei Zugrunde-
legung eines Gottesdienstes an Sonn- und Feiertagen 
grundsätzlich 2.360 Euro/Jahr und bei 14-tägigem 
Turnus 1.180 Euro/Jahr. Filialgemeinden mit eigen-
ständigem Gemeindeleben erhalten die pauschale 
Bedarfszuweisung in gleicher Weise wie die vergleich-
baren Kirchengemeinden. 

Nach TvöD EG 5 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

Euro Euro Euro Euro Euro Euro

 1 Sonntagdienst 7.280 7.760 8.070 8.410 8.720 8.880

2 Sonntagdienste 9.470 10.080 10.490 10.930 11.330 11.540

3 Sonntagdienste 11.650 12.410 12.910 13.450 13.940 14.200

4 Sonntagdienste 13.840 14.730 15.330 15.970 16.560 16.860

Bemessungsgrundlage für 1 Dienst = Stundensatz 
TVöD EG 5 

Für Filialkirchen beträgt die Zuweisung bei Zugrunde-
legung eines Gottesdienstes an Sonn- und Feiertagen 
grundsätzlich 2.430 Euro/Jahr und bei 14-tägigem Turnus 
1.220 Euro/Jahr. Filialgemeinden mit eigenständigem Ge-
meindeleben erhalten die pauschale Bedarfszuweisung in 
gleicher Weise wie die vergleichbaren Kirchengemeinden.

Nach TvöD EG 6 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

Euro Euro Euro Euro Euro Euro

 1 Sonntagdienst 7.570 8.050 8.390 8.730 9.050 9.220

2 Sonntagdienste 9.830 10.470 10.990 11.340 11.770 11.990

3 Sonntagdienste 12.100 12.880 13.420 13.960 14.480 14.750

4 Sonntagdienste 14.370 15.290 15.930 16.570 17.200 15.520

Bemessungsgrundlage für 1 Dienst = Stundensatz 
TVöD EG 6

Für Filialkirchen beträgt die Zuweisung bei Zugrunde-
legung eines Gottesdienstes an Sonn- und Feiertagen 
grundsätzlich 2.520 Euro/Jahr und bei 14-tägigem 
Turnus 1.260 Euro/Jahr. Filialgemeinden mit eigen-
ständigem Gemeindeleben erhalten die pauschale 
Bedarfszuweisung in gleicher Weise wie die vergleich-
baren Kirchengemeinden.

b) Organisten

Die pauschalen Bedarfszuweisungswerte für Organis-
ten beinhalten die Anhebung des Zeitfaktors von 1,5 
auf 1,8 je Sonntagsdienst (gem. KODA-Entscheidung 
vom 25. September 2019) und betragen für das Rech-
nungsjahr 2025:

TvöD EG 13 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

Euro Euro Euro Euro Euro Euro

 1 Sonntagdienst 4.560 4.910 5.310 5.740 6.250 6.530

2 Sonntagdienste 9.110 9.810 10.610 11.480 12.500 13.050

3 Sonntagdienste 13.660 14.710 15.910 17.210 18.750 19.580

4 Sonntagdienste 18.210 19.610 21.210 22.950 24.990 25.100

TvöD EG 10 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

Euro Euro Euro Euro Euro Euro

 1 Sonntagdienst 3.900 4.190 4.530 4.890 5.300 5.430

2 Sonntagdienste 7.790 8.380 9.050 9.780 10.590 10.860

3 Sonntagdienste 11.680 12.570 13.570 14.670 15.890 15.290

4 Sonntagdienste 15.570 16.750 18.090 19.560 21.180 21.710

TvöD EG 9c Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

Euro Euro Euro Euro Euro Euro

 1 Sonntagdienst 3.790 4.050 4.340 4.650 4.980 5.220

2 Sonntagdienste 7.570 8.100 8.670 9.290 9.960 10.440

3 Sonntagdienste 11.360 12.150 13.010 13.940 14.930 15.650

4 Sonntagdienste 15.140 16.200 17.340 18.580 19.910 20.870

TvöD EG 9b Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

Euro Euro Euro Euro Euro Euro

 1 Sonntagdienst 3.570 3.820 3.970 4.430 4.700 5.020

2 Sonntagdienste 7.130 7.630 7.940 8.850 9.400 10.030

3 Sonntagdienste 10.690 11.440 11.900 13.280 14.100 15.040

4 Sonntagdienste 14.250 15.250 15.870 17.700 18.790 20.050

 TvöD EG 9a Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

Euro Euro Euro Euro Euro Euro

 1 Sonntagdienst 3.450 3.660 3.870 4.330 4.440 4.700

2 Sonntagdienste 6.900 7.320 7.740 8.660 8.870 9.400

3 Sonntagdienste 10.340 10.980 11.600 12.990 13.300 14.100

4 Sonntagdienste 13.790 14.640 15.470 17.320 17.730 18.800

TvöD EG 7 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

Euro Euro Euro Euro Euro Euro

 1 Sonntagdienst 3.120 3.360 3.500 3.640 3.780 3.850

2 Sonntagdienste 6.240 6.710 7.000 7.280 7.550 7.700

3 Sonntagdienste 9.350 10.070 10.490 10.920 11.330 11.540

4 Sonntagdienste 12.470 13.420 13.990 14.560 15.100 15.390
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TvöD EG 5 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

Euro Euro Euro Euro Euro Euro

 1 Sonntagdienst 2.950 3.140 3.270 3.410 3.530 3.600

2 Sonntagdienste 5.900 6.280 6.540 6.810 7.060 7.190

3 Sonntagdienste 8.850 9.420 9.810 10.210 10.590 10.780

4 Sonntagdienste 11.800 12.560 13.070 13.610 14.120 14.380

 TvöD EG 3 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

Euro Euro Euro Euro Euro Euro

 1 Sonntagdienst 2.790 2.990 3.040 3.160 3.240 3.320

2 Sonntagdienste 5.570 5.980 6.080 6.310 6.480 6.640

3 Sonntagdienste 8.350 8.970 9.120 9.460 9.720 9.960

4 Sonntagdienste 11.130 11.950 12.160 12.620 12.960 13.280

Die Refinanzierungssätze beziehen sich auf Sonntags-
dienste und enthalten 1/12 für Vertretungskosten. Ein 
Sonntagsdienst entspricht 60 Minuten.
	
Die Zuweisung erfolgt unabhängig davon, ob tatsäch-
lich Personalkosten anfallen oder aber Organisten 
ehrenamtlich für die Kirchengemeinde tätig werden.

c) Chor- und Scholaleiter

Die Vergütung wird vom Bistum grundsätzlich nur 
für einen Chor je Kirchort bereitgestellt. Sofern noch 
weitere Chöre oder Scholagruppen bestehen, ist die 
Vergütung dieser Chorleitungen aus Mitteln der Kir-
chengemeinde zu finanzieren oder die Möglichkeit 
einer Refinanzierung gesondert unter Einbindung des 
Diözesankirchenmusikdirektors zu klären.

Für nebenberufliche Chorleiter beträgt der Refinanzie-
rungssatz für das Jahr 2025:

TvöD Std.
p. a

Stufe 1
Euro

Stufe 2
Euro

Stufe 3
Euro

Stufe 4
Euro

Stufe 5
Euro

Stufe 6
Euro

EG 13 230 10.320 11.120 12.030 13.010 14.170 14.800

EG 10 230 8.830 9.500 10.260 11.090 12.010 12.310

EG 9c 220 8.210 8.780 9.400 10.080 10.800 11.310

EG 9b 220 7.730 8.270 8.600 9.600 10.190 10.870

EG 9a 210 7.140 7.580 8.010 8.960 9.180 9.730

EG 8 190 6.190 6.580 6.850 7.120 7.400 7.540

EG 7 190 5.840 6.290 6.550 6.820 7.070 7.210

EG 6 190 5.740 6.110 6.360 6.620 6.870 7.000

EG 5 95 2.770 2.940 3.060 3.190 3.310 3.370

EG 3 95 2.610 2.800 2.850 2.960 3.040 3.110

d) Koordination Kirchenmusik 

Sofern Kirchengemeinden von der Möglichkeit Ge-
brauch machen eine Person im Bereich Koordinati-
on Kirchenmusik zu beschäftigen, wird vom Bistum 

hierfür in 2025 eine Pauschale von 6.250 Euro bereit-
gestellt.

3. Bedarfszuweisungen

a) Gestellungsleistung für Ordensangehörige 

Zu den Gestellungsleistungen wird vom Bischöfli-
chen Ordinariat folgender Betrag einschließlich Weih-
nachtsgeld bereitgestellt:

(1)	 Gestellungsgruppe I (Ordensmitglieder mit ab-
geschlossener wissenschaftlicher Hochschul-
bildung, Master): 83.160 Euro/Jahr 

Gestellungsgruppe II (Ordensmitglieder mit ab-
geschlossener Hochschulbildung, Bachelor): 
69.240 Euro/Jahr

Gestellungsgruppe III (Ordensmitglieder mit min-
destens dreijähriger abgeschlossener Fachaus-
bildung): 51.480 Euro/Jahr

Gestellungsgruppe IV (Sonstige Ordensmitglie-
der): 43.920 Euro/Jahr

(2)	 Bei nichtdeutschsprachigen Ordensmitgliedern 
wird das jeweilige Gestellungsgeld um 30 % re-
duziert, solange nicht Kenntnisse der deutschen 
Sprache vergleichbar dem Sprachniveau C 1 ei-
nes Einstufungstests nach dem gemeinsamen 
europäischen Referenzrahmen für Sprachen 
nachgewiesen werden.

(3)	 Ordensangehörige, die nicht mehr im aktiven 
Dienst (Gestellungsvertrag) sind, weiterhin 
aber in der Kirchengemeinde einzelne Dienste 
verrichten, erhalten eine Gestellungsleistung in 
Höhe von 50 % der Gestellungsgruppe III.

(4)	 Sachbezugsleistungen für die freie Unterkunft sind 
in Höhe der Sachbezugswerte der Sozialversiche-
rung zu berechnen und an der Gestellungsleistung 
in Abzug zu bringen. Der Sachbezugswert für die 
freie Unterkunft ergibt sich aus § 2 Abs. 3 der Sozi-
alversicherungsentgeltverordung (SvEV). 

(5)	 Bei Ordensangehörigen gemäß Ziffer 2 entfällt 
die Anrechnung von Sachbezugsleistungen.



- 514 -

Amtsblatt des Bistums Limburg Nr. 1/2025

b) Vertretungspauschale für vollbeschäftigte Küster/
Hausmeister und Kantoren

(1)	 Die Vertretungspauschale für vollbeschäftigte Küs-
ter/Hausmeister und Kantoren beträgt 350 Euro/
Jahr und wird über den Stellenplan bereitgestellt.

(2)	 Für Stellen, die aus der pauschalen Bedarfszu-
weisung finanziert werden, sind die Vertretungs-
kosten in dieser Bedarfszuweisung berücksich-
tigt.

4. Strukturmodell zur Bemessung der kirchengemeind-
lichen Hausmeistertätigkeiten

Die Finanzkammer hat am 30. November 2017 Krite-
rien zur Stellenberechnung von Hausmeisterstellen 
zugestimmt. Gemäß der vorgestellten Modellberech-
nung wurde zudem beschlossen, in einem Zwischen-
schritt im Bereich der Rentämter (FN: 30.11.2017 
bzw. FS: 09.03.2019) zum einen hauptamtliche Haus-
meisterstellen unabhängig von einer tatsächlichen 
Besetzung der Stellen über Pauschalzuweisungen 
zu finanzieren, zum anderen Zuschüsse für etwaige 
Stellenüberhänge in beiden Rentämtern zunächst be-
fristet weiter zu gewähren.

Die Pauschale richtet sich nach dem jeweils ermit-
telten Beschäftigungsumfang (Stellen-Soll) und dem 
zugrundeliegenden Personalkostendurchschnitts-
wert im Bereich Hausmeistertätigkeiten (für 2025: 
64.470 Euro/Jahr).

5. Nachzahlung Küsterdienste

Die KODA hat mit ihrem Beschluss vom 29. Septem-
ber 2016 die neue „Ordnung zur Ermittlung des Be-
schäftigungsumfangs von Küsterinnen und Küstern“ 
mit Wirkung zum 1. Januar 2017 beschlossen. Die 
hieraus resultierenden Personalmehrkosten für die 
Kirchengemeinden werden durch das Bistum refinan-
ziert. Dies erfolgt im Rahmen einer nachträglichen Er-
stattung (Einmalzahlung).

II. Sonstige Hinweise

1. Hinweise zur Lohnsteuer und Sozialversicherung

Bei Organisten, Chor- und Scholaleitern ist ein Betrag 
von jährlich 3.000 Euro als steuerfreie Aufwandsent-
schädigung zu berücksichtigen (§ 3 Nr. 26 EStG). Diese 
steuerfreie Aufwandsentschädigung darf pro Person 

und Jahr nur einmal in Anspruch genommen werden.

2. Eigenanteil der Kirchengemeinden für Tageseinrich-
tungen für Kinder

Der in der Planungsrechnung zu berücksichtigende Ei-
genanteil der Kirchengemeinde für Tageseinrichtungen 
für Kinder ist aus dem jeweils gültigen Kalkulationsblatt 
der Planungsrechnung zu entnehmen. Ausgenommen 
sind die Städte Frankfurt und Wiesbaden in der jewei-
ligen Katholischen Region Frankfurt am Main und der 
Katholischen Region Wiesbaden – Rheingau-Taunus. 
Bei den rheinland-pfälzischen Einrichtungen kann der 
Eigenanteil entfallen, insofern eine vertragliche Rege-
lung der Zivilgemeinde zur Beteiligung an den Sachkos-
ten vorliegt (vergleiche hierzu SVR IX.B.10).

3.Verzinsung interner Anleihen

Die Verzinsung für interne Anleihen beim Pfründever-
mögen (Pfarrfonds, Frühmesserei-, Kaplaneifonds) 
erfolgt auf Basis der zum Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses fristenadäquaten Rendite Deutscher Bun-
desanleihen nach 10-jähriger Laufzeit gemäß Veröf-
fentlichung der Deutschen Bundesbank, mindestens 
jedoch 0,5%, zuzüglich 1,5 Prozentpunkten. 

Alle in den Vorjahren festgesetzten Zinssätze sind 
entsprechend anzupassen. 

4. Als pauschaler Sonderzuschuss für freiwillige Zu-
sammenlegungen werden für Kosten die im Rahmen 
der Zusammenlegung entstehen (neues Pfarramts-
siegel, Briefköpfe etc.) pro Kirchengemeinde 2.500 
Euro gezahlt.

Limburg, 16. Januar 2025		  Thomas Frings
Az.: 601J/62484/25/01/1		  Diözesanökonom

Nr. 341 Heiliges Jahr 2025 „Pilger der Hoffnung“: 
Orte der Hoffnung

Für das Heilige Jahr, das unter dem Leitwort „Pilger 
der Hoffnung“ steht, wurden neben der Kathedralkir-
che einzelne Kirchen benannt, die die Gläubigen in 
diesem Jahr im Vertrauen auf Vergebung aufsuchen 
können, damit diese für jede und jeden ein Ort der 
Hoffnung sein können. Folgende Orte, an denen Wall-
fahrten, die Feier der Eucharistie und die Spendung 
des Beichtsakraments lebendige Praxis im Bistum 
Limburg sind, hat der Bischof als besondere Orte der 
Hoffnung im Heiligen Jahr 2025 gewählt:
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	- Kloster Bornhofen,
	- Kloster Marienthal,
	- Kloster Liebfrauen, Frankfurt,
	- St. Anna, Limburg,
	- St. Bonifatius, Wiesbaden.

„Mögen die Wallfahrtsorte in diesem Jubiläumsjahr 
heilige Orte der Gastfreundschaft und besondere Orte 
der Hoffnung sein.“ (Spes non confundit, 24)

Nr. 342 Texte zur Messfeier für das Heilige Jahr 2025

Für das Heilige Jahr ist eine Publikation „Messfeiern 
für das Heilige Jahr 2025“ erschienen, die drei Mess-
formulare mit eigenen Präfationen (zur Kantillation 
eingerichtet) sowie weitere Vorschläge für Lesungen 
und eine Auswahl geeigneter Tagesgebete enthält. 
Die Formulare können verwendet werden, wenn aus 
Anlass des Heiligen Jahres besondere Feiern oder 
Wallfahrten stattfinden. Die Publikation ist zu bezie-
hen über shop.liturgie.de.

Die Übersetzungen wurden vom Deutschen Liturgi-
schen Institut entsprechend korrigiert und „singbar“ 
gemacht

Informationen zu weiteren Materialien des Deutschen 
Liturgischen Instituts zum Heiligen Jahr (u.a. Gebet 
im Heiligen Jahr, Gebetsheft „Pilger der Hoffnung“) 
sind zu finden unter:
https://dli.institute/wp/praxis/heiliges-jahr-
2025/#Anker-2025

Nr.343 Zählung der sonntäglichen Gottesdienst-
teilnehmerinnen und Gottesdienstteilnehmer am 
16. März 2025

Gemäß Beschlüssen der Deutschen Bischofskon-fe-
renz (vgl. Vollversammlung vom 24. bis 27. Februar 
1969, Prot. Nr. 18, und Ständiger Rat vom 27. April 
1992,Prot. Nr. 5) werden für die Zwecke der kirchli-
chen Statistik der Bistümer in der Bundesrepublik 
Deutschland die Gottesdienstteilnehmer zwei Mal im 
Jahr gezählt.

Die erste Zählung findet am zweiten Sonntag in der
Fastenzeit (16. März 2025) statt.

Zu zählen sind alle Personen, die an den sonntägli-
chen Hl. Messen (einschl. Vorabendmesse) teilneh-
men. Mitzuzählen sind auch die Besucher der Wort-
Gottes-Feiern, die anstelle einer Eucharistiefeier 
gehalten werden.

Zu den Gottesdienstteilnehmern zählen auch die An-
gehörigen anderer Pfarreien (z. B. Wallfahrer, Semin-
arteilnehmer, Touristen und Besuchsreisende).

Das Ergebnis der Zählung kann gleich nach dem Zähl-
sonntag über den „Zusatzbogen Gottesdtn“ im e-mip-
System eingegeben werden. Das Ergebnis wird dann
automatisch in den Erhebungsbogen im nächsten 
Jahr übernommen.

Nr. 344 Hinweise zur Durchführung der Palmsonn-
tagskollekte 2025

Die Palmsonntagskollekte kommt den Christen im 
Heiligen Land zugute; sie steht im Jahr 2025 unter 
dem Motto „Schritt für Schritt. Aufeinander zugehen“. 
Die Gräben zwischen Israelis und Palästinensern, die 
durch den Krieg verschärft worden sind, scheinen un-
überbrückbar. Und doch gibt es Menschen – Juden, 
Christen und Muslime –, die sich über religiöse, ethni-
sche und nationale Grenzen hinweg als Brückenbauer 
im Bereich der Dialog- und Versöhnungsarbeit enga-
gieren.
Die Palmsonntagskollekte findet am Palmsonntag, 
dem 13. April 2025, in allen Gottesdiensten (auch 
am Vorabend) statt. Sie ermöglicht konkrete Hilfe für 
die Menschen im Heiligen Land. Der Deutsche Ver-
ein vom Heiligen Lande und das Kommissariat des 
Heiligen Landes der Franziskaner unterstützen durch 
Ihre Spende Projekte im Bereich der Dialog- und Ver-
söhnungsarbeit. Dadurch kann gesellschaftliches Mit-
einander als Grundlage für ein friedliches Zusammen-
leben von Israelis und Palästinensern sowie Juden, 
Christen und Muslimen wieder möglich werden.

Auf ausdrücklichen Wunsch der Bischöfe soll die Kol-
lekte zeitnah und ohne jeden Abzug von den Gemein-
den auf das Konto des Bischöflichen Ordinariats über-
wiesen werden, die die Kollekten dann wiederum an 
den Deutschen Verein vom Heiligen Lande weiterlei-
ten. Diesem obliegt die Aufteilung der Gelder gemäß 
dem bekannten Schlüssel zwischen dem Deutschen 
Verein vom Heiligen Lande und dem Kommissariat 
des Heiligen Landes der Franziskaner in Deutschland. 
Eine pfarreiinterne Verwendung der Kollektengelder, 
beispielsweise für Partnerschaftsprojekte, ist nicht 
zulässig. Der Deutsche Verein vom Heiligen Lande 
und das Kommissariat des Heiligen Landes sind den 
Spendern gegenüber rechenschaftspflichtig. Bitte 
teilen Sie das Ergebnis der Kollekte, verbunden mit 
einem Herzlichen Dank, der Gemeinde mit.
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Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite 
www.palmsonntagskollekte.de. Hier können ab sofort 
alle Unterlagen heruntergeladen werden. Etwa zwei 
Wochen vor Palmsonntag werden weitere Materialien 
zur Palmsonntagskollekte an alle deutschen katholi-
schen Pfarreien versandt. 

Bei weiteren Fragen zur Palmsonntagskollekte wen-
den Sie sich bitte an: 
Deutscher Verein vom Heiligen Lande, Christoph Ten-
berken, Referent Fundraising, Tel.: 0221 995065-51, E-
Mail: palmsonntagskollekte@dvhl.de, Internet: www.
dvhl.de

Nr. 345 Fördermittel der Caritas-Gemeinschaftsstif-
tung im Bistum Limburg für Kleinprojekte

Die Caritas-Gemeinschaftsstiftung im Bistum Limburg 
fördert aus zur Verfügung stehenden Restmitteln aus 
dem Jahr 2024 Klein- und Kleinstprojekte.

Mittel bis zu einer Höhe von rd. 1.000 EUR können für 
Aufgaben und Projekte aus allen Bereichen der ver-
bandlichen und pfarrgemeindlichen Caritas im Bistum 
Limburg beantragt werden. Es stehen Fördermittel in 
Höhe von 34.000 € zur Verfügung.

Förderanträge können bis zum 30.April 2025 gestellt 
werden. Bei der Antragstellung beachten Sie bitte die 
Vergabeordnung. Das Antragsformular sowie die Ver-
gabeordnung finden Sie unter www.spendenstiften-
strahlen.de/antragswesen.

Nr. 346 Warnhinweis

Der Erzbischof von Izmir, Martin Kmetec OFMConv, 
hat uns darüber informiert, dass in letzter Zeit in sei-
nem Namen (auf Deutsch und auf Englisch) falsche 
Spendenaufrufe kursieren. Die in betrügerischer Ab-
sicht verfassten E-Mails mit der Bitte um Unterstüt-
zung der Arbeit von Katechetinnen und Katecheten 
in seiner Erzdiözese werden von der Adresse izmirka-
tedral@gmail.com versandt, bei der es sich um keine 
Adresse des Erzbistums Izmir handelt.

Erzbischof Kmetec bittet um Vorsicht und ist dank-
bar für Hinweise zur Aufklärung der Frage, wer für 
die falschen Spendenaufrufe verantwortlich ist. Ent-
sprechende Hinweise erfolgen über die Deutsche Bi-
schofskonferenz an den Erzbischof von Izmir. E-Mail: 
sekretariat@dbk.de

Nr. 347 Totenmeldung

Am 23. Januar 2025 verstarb Herr Pfarrer i. R. Her-
mann-Josef Kändler im Alter von 84 Jahren in Bad 
Soden.

Hermann-Josef Kändler wurde am 15. März 1940 in 
Frankfurt am Main geboren. Er entstammte aus einem 
tief gläubigen Elternhaus. Seine Jugend verbrachte er 
in Niederhöchstadt im Taunus, wo er von Herbst 1946 
bis Ostern 1950 die Volksschule besuchte. Auf Emp-
fehlung seines damaligen Pfarrers wechselte er auf 
das altsprachliche Heinrich-von-Gagern-Gymnasium 
in Frankfurt, wo er im März 1960 die Reifeprüfung 
ablegte. Das Musizieren bereitete ihm große Freude; 
zunächst nahm er Klavierunterricht und war später 
Organist in der Gemeinde. Nach dem Abitur folgte 
das Studium der Philosophie und der Theologie an 
der Hochschule Sankt Georgen in Frankfurt sowie für 
zwei Semester an der Universität München.

Am 8. Dezember 1966 wurde er von Bischof Dr. Wil-
helm Kempf im Limburger Dom zum Priester geweiht.

Nach der Weihe war Hermann-Josef Kändler zunächst 
als Seelsorgepraktikant in der Pfarrei St. Josef in 
Frankfurt eingesetzt. Ab April 1967 wirkte er als Kap-
lan in Nentershausen, ab Februar 1968 in Bad Schwal-
bach und ab Februar 1969 in der Pfarrei Allerheiligen 
in Frankfurt.

Zum 16. Mai 1972 übertrug ihm der Bischof die Pfar-
rei Maria Himmelfahrt in Frankfurt-Griesheim. In diese 
Zeit fällt auch seine mehr als einjährige Pfarrverwal-
tung der Pfarrei St. Markus in Frankfurt-Nied. Unter 
Beibehaltung seiner Aufgaben übertrug ihm der Bi-
schof zum 27. November 1982 zusätzlich in Personal-
union die Pfarrei St. Hedwig in Frankfurt-Griesheim. 
Bis 1987 leitete Pfarrer Kändler diese beiden Gemein-
den. Seine Mitbrüder wählten ihn 1980 zum stellver-
tretenden Dekan.

Zum 15. Oktober 1987 vertraute ihm der Bischof die 
Pfarreien St. Pankratius und St. Martin in Schwal-
bach/Ts. an. Die beiden unterschiedlich geprägten 
Pfarreien führte er in den folgenden Jahren behutsam 
sowie mit Geschick und Klugheit zusammen, bis zu 
ihrer Vereinigung. Als Priesterlicher Leiter des Pasto-
ralen Raumes Schwalbach ab Januar 2000 – und ab 
November 2005 des vergrößerten Pastoralen Raumes 
Schwalbach-Eschborn – trug er Sorge für ein vertrau-
ensvolles Miteinander und die stetige Fortentwick-
lung der Kooperation in der Seelsorge. In Bewahrung 
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kirchlicher Traditionen übte er seinen Dienst im Geist 
des Zweiten Vatikanischen Konzils aus und wurde für 
viele Menschen in den Pfarreien zu einer prägenden 
Gestalt christlichen Glaubens. Über Generationen 
hinweg begleitete er Familien auf ihren Wegen. Die 
Verehrung der Eucharistie war ihm ein besonderes 
Anliegen, ebenso wie ein tiefes Empfinden für die Ver-
ehrung der Gottesmutter, wie sie sich in der Spiritu-
alität der Schönstatt-Gemeinschaft ausdrückt, der er 
viele Jahre angehörte. Eine wichtige Unterstützung für 
die Ausübung seiner Dienste war ihm, wie er immer 
wieder betonte, seine langjährige Haushälterin, Frau 
Mitteldorf.

Am 1. September 2009 trat Pfarrer Kändler in den Ru-
hestand. Für zwei weitere Monate war er danach als 
Pfarrverwalter in der Pfarrei St. Pankratius in Schwal-
bach am Taunus tätig und später als Vicarius substi-
tutus in den Pfarreien bzw. Pfarrvikarien St. Elisabeth/
Bad Schwalbach, St. Ägidius/Schlangenbad-Nieder-
gladbach, St. Bonifatius/Aarbergen-Michelbach, 
St. Josef/Aarbergen-Daisbach und St. Klemens Maria 
Hofbauer/Hohenstein-Breithardt sowie als Subsidi-
ar im Pastoralen Raum Frankfurt-West. Regelmäßig 
feierte er im Schwesternhaus St. Elisabeth in Bad 
Soden und in der Schönstatt-Kapelle in Wiesbaden 
die Eucharistie. Am 8. Dezember 2016 konnte er sein 
Goldenes Priesterjubiläum begehen. Sein Subsidiar-
sauftrag für die Pfarrei St. Marien Frankfurt endete 
zum 31. März 2019. Ein Jahr später zog er in das 
Pflegeheim St. Elisabeth in Bad Soden, wo er – gut 
umsorgt – starb.

Wir danken Herrn Pfarrer Kändler für sein Wirken in 
unserem Bistum. Vertrauensvoll übergeben wir ihn in 
die Hände des barmherzigen Gottes und empfehlen 
den Verstorbenen dem Gebet der Mitbrüder und dem 
Gebet aller, mit denen er aus dem Glauben heraus ge-
lebt und für die er gewirkt hat.

Das Requiem für den Verstorbenen wurde in der Kir-
che St. Pankratius in Schwalbach/Taunus gefeiert, die 
Beerdigung erfolgt anschließend auf dem Friedhof in 
Niederhöchstadt.

Nr. 348 Dienstnachrichten

Priester

Mit Termin 1. Februar 2025 wird Pater Saheesh 
SEBASTIAN CMI zum Pfarrvikar in der Pfarrei St. Eli-
sabeth an Lahn und Eder ernannt.

Zum Termin 1. Juli 2025 hat der Bischof von Košice 
die Vereinbarung für den Dienst von Pfarrer Jurai 
SABADOS im Bistum Limburg gekündigt. Zu diesem 
Zeitpunkt wird Pfarrer Sabados von seinem Dienst als 
Leiter der slowakischen Gemeinde Frankfurt und als 
Kooperator in der Pfarrei St. Hildegard Frankfurt am 
Main entpflichtet.

Mit Termin 30.  Juli 2025 scheidet Kaplan Eronim 
VÂRGĂ aus dem Dienst des Bistums Limburg aus. 
Zu diesem Zeitpunkt wird er als Kaplan in der Pfarrei 
St. Blasius im Westerwald (Sitz: Dornburg-Wilsenroth)
entpflichtet.

Diakone

Mit Termin 1. Mai 2025 bis 30. April 2030 ernennt der 
Bischof nach erfolgter Wahl durch den Regionalsyn-
odalrat Diakon Johann Maria WECKLER zur Regional-
leitung der Katholischen Region Taunus.

Hauptamtliche Pastorale Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter

Mit Termin 1. Januar 2025 wird Gemeindereferentin 
Sabine CHRISTE-PHILIPPI aus der Polizeiseelsorge 
in die Pfarrei St. Jakobus Frankfurt am Main versetzt.

Mit Termin 1. Februar 2025 wird Gemeindereferentin 
Bettina FRITZ aus dem Schuldienst in die Pfarrei St. 
Birgid Wiesbaden mit einem Beschäftigungsumfang 
von 50 % versetzt.

Mit Termin 1. Juli 2025 wird Gemeindereferentin Ute 
TRIMPERT in der Pfarrei St. Peter und Paul Wiesbaden 
eingesetzt

Weitere Dienstnachrichten

Mit Terim 1. Juli 2025 ernennt der Bischof nach An-
hörung des Domkapitel (in Wahrnehmung der Aufga-
ben des Konsultorenkollegiums) und des Diözesan-
kirchensteuerrates (in Wahrnehmung der Aufgaben 
des Diözesanvermögensverwaltungsrates) gemäß 
c. 494 CIC Herrn Thomas FRINGS für die Zeit vom 
1. Juli 2025 bis 30. Juni 2030 zum Ökonomen des 
Bistums Limburg. Gleichzeitig wird er mit der Vermö-
gensverwaltung des Bischöflichen Stuhls zu Limburg 
gemäß § 4 Abs. 4 des Statutes für den Bischöflichen 
Stuhl zu Limburg beauftragt. 
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Personalnachrichten des Interdiözesanen Offizialats 
Mainz–Limburg

Mit Termin 1. Januar 2025 wurden ad quinquennium 
ernannt:

Priester und Diakone

Domkapitular Lic. iur. can. Olaf LINDENBERG ernannt
zum Offizial mit ordentlicher richterlicher Gewalt.

Msgr. Lic. iur. can. Joachim RESPONDEK ernannt zum 
Vizeoffizial mit ordentlicher richterlicher Gewalt.

Domkapitular Dr. Johannes ZU ELTZ ernannt zum Di-
özesanrichter.

Diakon Prof. Dr. Matthias PULTE ernannt zum Diöze-
sanrichter.

Geistlicher Rat Dompräbendat Lic. iur. can. Gerold 
REINBOTT ernannt zum Diözesanrichter.

Pfarrer Lic. iur. can. Dan-Cristian VISA ernannt zum 
Diözesanrichter.

Diakon Lic. iur. can. Michael WEYERS ernannt zum 
Diözesanrichter.

Lic. iur. can. P. Klemens M. RACZEK O Carm. ernannt 
zum Ehebandverteidiger und Kirchenanwalt.

Dr. P. Albert SIEGER OSB ernannt zum Ehebandvertei-
diger und Kirchenanwalt.

Weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Offizialatsrat Lic. iur. can. Alexander BECKER ernannt 
zum Diözesanrichter.

Lic. iur. can. Sophia BRAUERS ernannt zur Diözesan-
richterin.

Prof. Dr. Thomas MECKEL ernannt zum Diözesanrich-
ter.

Lic. iur. can. Josa MERKEL ernannt zur Diözesanrich-
terin.

Prof. Dr. Peter PLATEN ernannt zum Diözesanrichter.

Lic. iur. can. Alexandra SCHUMANN ernannt zur Diö-
zesanrichterin.

Dr. Lic. iur. can. Michael ZIMNY ernannt zum Diöze-
sanrichter.

Lic. iur. can. Julia ADAMS ernannt zur Ehebandvertei-
digerin und Kirchenanwältin.

Ohne zeitliche Begrenzung zum 1. Januar 2025 er-
nannt:

Silke RITTAU ernannt als Leiterin der Gerichtskanzlei 
und Notarin.

Sandra FINGER ernannt als Notarin.

Eva KLEIß ernannt als Notarin.

Jutta STÄHLER ernannt als Notarin.

Mit Termin 15. Januar 2025 hat der Bischof von Lim-
burg Herrn Offizial Domkapitular Lic. iur. can Olaf 
Lindenberg zum Instruktor für die Voruntersuchung 
in den Fällen einer Eheauflösung durch den Papst ge-
mäß der Instruktion „Normae de conficiendo processu 
pro solutione vinculi matrimonialis in favorem fidei“ 
Art. 11 § 1 ernannt. 

Berufungen in das Bistumsteam, Ordinariatsteam, 
Regionenteam und in die Beratungs- und Entschei-
dungsteams

Mit Termin 1. Januar 2025 wurden in das​  
Bistumsteam berufen: 

Gemäß Art. 4 § 1 Abs. 1 Bistumsstatut:
	- Sandro Frank
	- Dr. Ralf Stammberger
	- Dr. Karl Weber
	- Domkapitular Georg Franz
	- Stephan Schnelle 
	- Stefan Muth
	- Maria Horsel
	- Jürgen Otto
	- Dr. Catharina Buschmann-Kramm
	- Michael Thurn
	- Barbara Lecht

Gemäß Art. 4 §1 Abs. 2 Bistumsstatut:
	- Prof. Dr. Peter Platen 
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Mit Termin 1. Januar 2025 wurden in das  
Ordinariatsteam berufen:

Gemäß Art. 5 § 1 Abs. 1 Bistumsstatut:
	- Dr. Bernadette Schwarz-Boenneke
	- Dr. Ralf Stammberger (ab 16. Januar 2025)
	- Martin Fuchs
	- Stefan Muth
	- Domkapitular Georg Franz

Gemäß Art. 5 § 1 Abs. 2 Bistumsstatut:
	- Yvonne Wick

Mit Termin 1. Januar 2025 wurden in das Regionen-
team berufen:

	- Maria Horsel
	- Christina Kunkel
	- Dr. Catharina Buschmann-Kramm
	- Christiane Moser-Eggs
	- Barbara Lecht

Mit Termin 1. Januar 2025 wurden in folgende Bera-
tungs- und Entscheidungsteams berufen: 

Beratungs- und Entscheidungsteam Personal:
	- Domkapitular Georg Franz als Vorsitzender
	- Sonja Karl
	- Sandro Frank
	- Birgit Krellmann
	- Jennifer Dietzel 
	- Dr. Catharina Buschmann-Kramm
	- Christiane Moser-Eggs

Beratungs- und Entscheidungsteam Pastorales Per-
sonal:

	- Domkapitular Georg Franz als Vorsitzender
	- Dr. Ralf Stammberger
	- Regens Kirsten Brast
	- Maria Horsel

Beratungs- und Entscheidungsteam Pastoral und Bil-
dung:

	- Dr. Ralf Stammberger als Vorsitzender
	- Dr. Susanne Gorges-Braunwarth
	- Dr. Dewi Suharjanto
	- Dr. Bernadette Schwarz-Boenneke
	- Domkapitular Georg Franz
	- Barbara Lecht
	- Jürgen Otto
	- Dr. Karl Weber
	- Bischofsvikar Weihbischof Dr. Thomas Löhr

	- Komm. Bischöfliche Beauftragte Prof. 
Dr. Hildegard Wustmans

Beratungs- und Entscheidungsteam Finanzen und 
Bauen:

	- Thomas Frings als Vorsitzender
	- Matthias Bär
	- Stefan Muth
	- Andrea Hörner
	- Dr. Ralf Stammberger
	- Domkapitular Georg Franz
	- Dr. Sascha Koller
	- Christina Kunkel
	- Michael Thurn

Beratungs- und Entscheidungsteam Haushalt:
	- Diözesanökonom Thomas Frings als Vorsit-

zender
	- Dr. Ralf Stammberger
	- Prof. Dr. Peter Platen
	- Jürgen Otto
	- Michael Thurn
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Anlage zum Amtsblatt Nr. 339:Anlage zum Amtsblatt Nr. 339: Haushaltsplan des 
Bistums Limburg für das Jahr 2025

Leistungsbereiche/Leistungsgruppen Erträge Personalaufwend. Sachaufwendungen Ergebnis

Seelsorge 12.684.100.,00 € 54.645.700,00 € 54.592.500,00 € -96.554.100,00 €

  Pfarreien 11.322.900,00 € 44.248.400,00 € 51.156.750,00 € -84.082.250,00 €

  Gemeind. Katholiken and. Muttersprache 574.550,00 € 4.418.000,00 € 1.807.500,00 € -5.650.950,00 €

  Kategorialseelsorge 751.650,00 € 5.031.200,00 € 1.497.750,00 € -5.777.300,00 €

  Ökumene 0,00 € 116.700,00 € 23.600,00 € -140.300,00 €

  Weitere Felder der Pastoral 35.000,00 € 831.400,00 € 106.900,00 € -903.300,00 €

Soziale und caritative Aufgaben 61.500,00 € 57.500,00 € 20.076.100,00 € -20.072.100,00 €

  Caritasverbände 50.000,00 € 0,00 € 16.419.200,00 € -16.369.200,00 €

  Fach- und Sozialverbände/Einrichtungen 0,00 € 0,00 € 3.502.900,00 € -3.502.900,00 €

  Willkommenskultur für Flüchtlinge 936.400,00 € 211.400,00 € 725.000,00 € 0,00 €

Bildung, Kunst und Kultur 4.753.600,00 € 11.208.200,00 € 9.897.500,00 € -16.352.100,00 €

  Katholische Schulen 0,00 € 70.200,00 € 950.000,00 € -1.020.200,00 €

  Religionsunterricht 2.649.300,00 € 3.184.500,00 € 4.400,00 € -539.600,00 €

  Religionspädagogik 122.400,00 € 1.663.600,00 € 553.500,00 € -2.094.700,00 €

  Katholische Erwachsenenbildung 448.900,00 € 1.098.900,00 € 1.241.100,00 € -1.891.100,00 €

  Personalaus- und Weiterbildung 290.900,00 € 1.189.400,00 € 462.900,00 € -1.361.400,00 €

  Priesterseminare 0,00 € 0,00 € 223.500,00 € -223.500,00 €

  Hochschulen 900.200,00 € 174.100,00 € 3.747.900,00 € -3.021.800,00 €

  Pädagogische Aus- und Weiterbildung 0,00 € 0,00 € 451.000,00 € -451.000,00 €

  Museen 184.100,00 € 290.200,00 € 409.900,00 € -516.000,00 €

  Denkmalpflege 0,00 € 68.800,00 € 191.000,00 € -259.800,00 €

  Kirchenmusik 46.300,00 € 2.166.700,00 € 1.189.000,00 € -3.309.400,00 €

Familie und Generationen 27.106.100,00 € 18.514.800,00 € 35.933.300,00 € -27.342.000,00 €

  Kindertageseinrichtungen 17.500.300,00 € 6.695.200,00 € 25.436.550,00 € -14.631.450,00 €

  Jugendarbeit 660.800,00 € 3.242.300,00 € 1.221.500,00 € -3.803.000,00 €

  Familienarbeit 1.505.400,00 € 2.329.600,00 € 1.185.050,00 € -2.009.250,00 €

  Freiwilligendienste 1.437.750,00 € 1.364.100,00 € 685.300,00 € -611.650,00 €

  Zielgruppenspezifische Arbeit 88.100,00 € 1.311.100,00 € 345.000,00 € -1.568.000,00 €

  Querschnittsaufgaben 20.000,00 € 0,00 € 190.100,00 € -170.100,00 €

  Eigenbetrieb Tagungs- u. Bildungshäuser 3.667.250,00 € 2.382.900,00 € 3.915.600,00 € -2.621.250,00 €

  Weitere Tagungshäuser 2.216.500,00 € 1.189.600,00 € 2.954.200,00 € -1.927.300,00 €

Weltkirche u. Gemeinschaftsaufgaben 953.900,00 € 239.700,00 € 5.788.900,00 € -5.074.700,00 €

  Weltkirche 953.900,00 € 239.700,00 € 1.736.500,00 € -1.022.300,00 €

  Verband der Diözesen Deutschlands 0,00 € 0,00 € 5.408.100,00 € -5.408.100,00 €

  Vertretungen bei den Landesregierungen 0,00 € 0,00 € 347.500,00 € -347.500,00 €
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Leitung und Verwaltung 1.498.500,00 € 20.747.000,00 € 9.885.540,00 € -29.134.040,00 €

  Bischof 86.300,00 € 678.900,00 € 438.700,00 € -1.031.300,00 €

  Weihbischof 0,00 € 211.500,00 € 49.900,00 € -261.400,00 €

  Generalvikar 3.408.500,00 € 2.924.300,00 € 5.514.000,00 € -5.029.800,00 €

  Synodales 0,00 € 279.900,00 € 92.900,00 € -372.800,00 €

  Kirchenentwicklung 0,00 € 0,00 € 0,00 € -0,00 €

  Diözesanökonom 0,00 € 0,00 € 3.362.000,00 € -3.362.000,00 €

  Kath. Bezirks- und Stadtbüros 134.500,00 € 616.700,00 € 743.750,00 € -1.225.950,00 €

  Limburger Domkapitel 0,00 € 0,00 € 973.800,00 € -973.800,00 €

  Allgemeine Verwaltung 3.562.000,00 € 21.346.400,00 € 16.358.200,00 € -34.142.600,00 €

  Bischöfliches Offizialat 61.300,00 € 385.400,00 € 139.000,00 € -463.100,00 €

Finanzen 260.374.910,00 € 20.970.700,00 € 26.721.560,00 € 212.682.650,00 €

  Kirchensteuer 219.500.000,00 € 0,00 € 6.850.000,00 € 212.650.000,00 €

  Versorgung 12.697.900,00 € 20.481.500,00 € 10.624.500,00 € -18.408.100,00 €

  Allg. Finanzwirtschaft/Sondervermögen 26.555.810,00 € 0,00 € 2.232.810,00 € 24.323.000,00 €

  Grundstücke/Gebäude 1.621.200,00 € 489.200,00 € 7.014.250,00 € -5.882.250,00 €

Summe 313.186.710,00 € 132.079.700,00 € 180.682.110,00 € 424.900,00 €
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Der Apostolische Stuhl

Nr. 349 Botschaften von Papst Franziskus zur Fas-
tenzeit 2025 und zum 59. Welttag der sozialen Kom-
munikationsmittel am 14. September 2025

Papst Franziskus hat Botschaften zur diesjährigen 
Fastenzeit sowie zum 59. Welttag der Sozialen Kom-
munikationsmittel (14. September 2025) veröffent-
licht. Sie sind abrufbar unter 
	- https://www.vatican.va/content/francesco/de/

messages/lent/documents/20250206-messag-
gio-quaresima2025.html sowie 

	- https://www.vatican.va/content/francesco/de/ 
messages/communications/documents/ 
20250124-messaggio-comunicazioni-sociali.
html.

Der Bischof von Limburg

Nr. 350 Berufung einer Bischöflichen Bevollmäch-
tigten

Hierdurch berufe ich nach Maßgabe von Art. 2 § 2 
Abs. 2 des Statutes für die kurialen Leitungsstruktu-
ren des Bistums Limburg, für die Regionen und für das 
Bischöfliche Ordinariat Limburg Frau Prof. Dr. Hilde-

gard Wustmans mit Wirkung vom 1. Februar 2025 zur 
Bischöflichen Bevollmächtigten. 

Limburg, 28. Januar 2025	 +	 Dr. Georg Bätzing
Az.: 001 A/57872/25/02/2		  Bischof von Limburg

Prof. Dr. Peter Platen
Kanzler der Kurie

Nr. 351 Dekret betreffend die Delegation von Aufga-
ben und Kompetenzen an Prof. Dr. Hildegard Wust-
mans als Inhaberin des Amtes Bischöfliche Bevoll-
mächtigte 

Präambel

Gemäß Art. 2 § 2 Abs. 3 des Statutes für die kuri-
alen Leitungsstrukturen des Bistums Limburg, für 
die Regionen und für das Bischöfliche Ordinariat 
Limburg (Bistumsstatut) werden die mit dem Amt 
des/der Bischöflichen Bevollmächtigten verbundene 
ausführende Gewalt auf der Grundlage einer Aufga-
benverteilung zwischen dem Generalvikar und dem/
der Bischöflichen Bevollmächtigen dem/der Inhaber/
Inhaberin des genannten Amtes durch Dekret des Bi-
schofs delegiert. 
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§ 1 – Dienstvorgesetzteneigenschaft

Die Bischöfliche Bevollmächtigte ist – unbeschadet 
der Stellung des Generalvikars und den Verfügungen 
von Art. 8 des Bistumsstatutes – Dienstvorgesetzte 
aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bistums 
Limburg – hinsichtlich der Kleriker nur, soweit dies 
nicht Aufgaben oder Tätigkeiten betrifft, die wegen 
ihres sakramentalen oder liturgischen Bezugs einem 
Kleriker vorbehalten sind.

§ 2 – Handeln im Sinne des Bischofs

(1)	 Die Bischöfliche Bevollmächtigte darf in der 
Ausführung des Amtes niemals gegen den Wil-
len und die Absicht des Bischofs von Limburg 
handeln.

(2)	 Sie hat den Bischof entsprechend c. 480 CIC 
über alle wichtigeren Amtsgeschäfte zu unter-
richten. 

§ 3 – Delegation von Aufgaben und Kompetenzen 

(1)	 Die erstellte und vom Bischof genehmigte Auf-
gabenverteilung bestimmt im Detail, welche 
Aufgaben vom Generalvikar und welche von der 
Bischöflichen Bevollmächtigten ausgeführt wer-
den. 

(2)	 Die Bischöfliche Bevollmächtigte nimmt auf der 
Grundlage dieser Delegation die Aufgaben wahr, 
die dem/der Bischöflichen Bevollmächtigten 
nach Maßgabe des Bistumsstatutes zugewie-
sen sind.

(3)	 Darüber hinaus bevollmächtige ich sie zu dem 
Erlass von anderen kirchlichen Verwaltungsak-
ten im Bereich administrativer Angelegenheiten 
des Bistums Limburg, insbesondere solche im 
sakramentenrechtlichen Bereich, nämlich

a)	 die Erteilung der Erlaubnisse bei Vorliegen 
von Trauverboten nach c. 1071 CIC gemäß 
den geltenden rechtlichen Bestimmungen;

b)	 die Erteilung des „Nihil obstat“ gemäß 
Punkt 23 h) des im Bereich der Deutschen 
Bischofskonferenz vorgeschriebenen Ehe-
vorbereitungsprotokolls;

c)	 die Überweisung einer Eheschließung ins 
Ausland anhand der „Litterae dimissoriae“;

d)	 die Erteilung der Erlaubnis zum Abschluss 
einer konfessionsverschiedenen Ehe gemäß 

c. 1124 CIC unter der Voraussetzung der af-
firmativen Beantwortung von Punkt 18 des 
Ehevorbereitungsprotokolls;

e)	 die Erteilung der Erlaubnis einer Brautmesse 
beim Abschluss einer religionsverschiede-
nen Ehe;

f)	 die Erteilung der folgenden eherechtlichen 
Dispensen: vom Aufgebot, von der kanoni-
schen Eheschließungsform (einschließlich 
der Anfragen und Rückmeldungen gemäß 
c. 1127 § 2 CIC) und unter der Vorausset-
zung der affirmativen Beantwortung von 
Punkt 18 des Ehevorbereitungsprotokolls 
vom Ehehindernis der Religionsverschie-
denheit;

g)	 die Feststellung der Nichtigkeit einer Ehe we-
gen Formmangels, insbesondere mit Bezug 
auf die Prüfung der Frage, ob ein Kirchen-
austritt zwischen dem 27.11.1983 und dem 
09.04.2010 als formaler Akt der Trennung 
von der katholischen Kirche zu qualifizieren 
ist, der die Befreiung von der kirchlichen Ehe-
schließungsform mit sich brachte;

h)	 die Erteilung der Erlaubnis von Erwachsen-
entaufen gemäß c. 863 CIC;

i)	 die Erteilung der Erlaubnis zur Aufnahme 
von Christen anderer Konfession in die volle 
Gemeinschaft mit der Katholischen Kirche 
(Konversion);

j)	 die Erteilung der Erlaubnis zur Durchführung 
einer Rekonziliation vorbehaltlich des Nach-
lassens einer Kirchenstrafe und ggf. der Be-
zeichnung des im Rahmen der Rekonziliation 
mit Firmbefugnis zu versehenden Priesters;

k)	 der Nachlass der Rechtsfolgen des Kirchen-
austritts eines Erwachsenen (Rekonziliati-
on);

l)	 die Erteilung der Erlaubnis der Taufe von 
Pflegekindern und Kindern, die bislang einer 
anderen Religionsgemeinschaft angehört 
haben;

m)	 die Anerkennung von Taufen, die durch Ur-
kunden nicht nachgewiesen werden können.

§ 4 – Ausschluss von Amtshandlungen

Die Bischöfliche Bevollmächtigte darf an einer Amts-
handlung nicht mitwirken, wenn diese ihr selbst, ei-
nem Ehegatten, einem Verwandten oder Verschwä-
gerten bis zum vierten Grad oder einer natürlichen 
oder juristischen Person, die von ihr kraft Gesetzes 
oder Vollmacht vertreten wird oder auf deren Tätig-
keit sie aufgrund von Vorständigkeit maßgeblichen 
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Einfluss nehmen kann, einen unmittelbaren Vor- oder 
Nachteil bringen kann. Über das Vorliegen dieser Vo-
raussetzungen und etwa erforderliche Maßnahmen 
entscheidet der Bischof von Limburg. Diesem sind 
mögliche Fälle einer Interessenskollision zum frühest-
möglichen Zeitpunkt anzuzeigen.

§ 5 – Schlussbestimmungen
 
Bei der Ausübung von Befugnissen durch die Bischöf-
liche Bevollmächtigte, die ihr durch Delegation mit 
diesem oder einem anderen Dekret zukommen, ist der 
Unterschrift der Delegatin das Siegel des Bischöfli-
chen Ordinariates Limburg beizudrücken. Zudem hat 
die Unterschriftsleistung unter Beifügung der Formu-
lierung „Kraft Delegation“ zu erfolgen.

Dieses Dekret tritt zum 1. Februar 2025 in Kraft.

Limburg, 28. Januar 2025	 +	 Dr. Georg Bätzing
Az.: 001 A/57872/25/02/1		  Bischof von Limburg

Prof. Dr. Peter Platen
Kanzler der Kurie

Bischöfliches Ordinariat

Nr. 352 Aufruf zur Wahl1 der Vertreter*innen der 
Dienstgeber in die Regionalkommissionen der Ar-
beitsrechtlichen Kommission des Deutschen Cari-
tasverbandes 2025

Die Amtszeit der Arbeitsrechtlichen Kommission 
endet am oder 31.  Dezember 2025. Die Wahl der 
Vertreter*innen der Dienstgeber in die Regionalkom-
missionen der Arbeitsrechtlichen Kommission wird 
unter der Leitung des Vorbereitungsausschusses für 
die Dienstgeberseite durchgeführt.

In jeder (Erz-)Diözese und dem Offizialatsbezirk Ol-
denburg wird jeweils ein Mitglied in die jeweilige Regi-
onalkommission der Arbeitsrechtlichen Kommission 
gewählt; in den (Erz-)Diözesen Freiburg und Rotten-
burg-Stuttgart jeweils zwei Mitglieder. Dazu findet in 
jeder (Erz-)Diözese und im Offizialatsbezirk Oldenburg 
eine eigene Wahlhandlung statt, die von einem eigens 
zu bildenden Wahlvorstand durchgeführt wird. Dieser 
besteht aus drei Mitgliedern und konstituiert sich bis 
spätestens 28. Februar 2025.

1 Wahlaufruf gemäß § 2 Abs. 3 der Wahlordnung der Dienstgeber-
seite i. V. m § 6 Abs. 1 der Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kommis-
sion des Deutschen Caritasverbandes.

Der Wahlvorstand erstellt eine Liste der Rechtsträger, 
die mit ihren Einrichtungen Mitglied im jeweiligen 
Diözesancaritasverband oder im Landescaritasver-
band für Oldenburg sind und die in den Geltungs-
bereich der Richtlinien für Arbeitsverträge in den 
Einrichtungen des Deutschen Caritasverbandes 
(AVR) fallen (§ 2 Abs. 1 AT AVR). Nur die in der Liste 
aufgeführten Rechtsträger nehmen an der Wahl teil. 
An diese Rechtsträger versendet der Wahlvorstand 
bis spätestens sechs Wochen nach seiner Konstitu-
ierung Wahlbenachrichtigungen mit Erläuterungen 
zur Wahl.

Rechtsträger, die bis spätestens Ende April 2025 keine 
Wahlbenachrichtigung erhalten haben, können gegen 
die Nichteintragung in der Aufstellung innerhalb einer 
Ausschlussfrist von zwei Wochen bis einschließlich 
15. Mai 2025 Einspruch beim Wahlvorstand einlegen.
Parallel zur Wahlbenachrichtigung werden die Rechts-
träger aufgefordert, dem Wahlvorstand bis zu einer 
von diesem zu bestimmenden Frist Wahlvorschläge 
für die Wahl der Vertreter*innen der Dienstgeber in 
der jeweiligen Regionalkommission zu unterbreiten. 
Aus den so vorgeschlagenen Kandidaten*innen wird 
der*die Vertreter*in der Dienstgeber in der Regional-
kommission der Arbeitsrechtlichen Kommission in ei-
ner Wahlversammlung gewählt. In die Wahlversamm-
lungen der (Erz-)Diözesen und des Offizialatsbezirks 
Oldenburg können die wahlberechtigten Rechtsträger 
jeweils ein*e Vertreter*in entsenden.

Die Wahlversammlung hat in jeder (Erz-)Diözese und im 
Offizialatsbezirk Oldenburg spätestens bis zum 31. Ok-
tober 2025 zusammenzutreten. Bis zu diesem Zeitpunkt 
müssen die Wahlhandlungen durchgeführt sein. Der 
Vorbereitungsausschuss für die Dienstgeberseite wird 
die Wahlunterlagen erarbeiten und die Wahlvorstände 
bei der Durchführung ihrer Aufgaben unterstützen.

Die Bestimmung der übrigen Vertreter*innen der 
Dienstgeber in die Regionalkommissionen durch die Di-
özesancaritasverbände und den Landescaritasverband 
für Oldenburg erfolgt in zeitlichem Zusammenhang mit 
dieser Wahl.2 Die gem. § 6 Abs. 5 AK-O stattfindende 
Wahl weiterer Mitglieder der Bundes- und Regional-
kommissionen zur Wahrung der Parität für die nach 
§ 5 AK-O entsandten Vertreter*innen der Gewerkschaf-
ten findet ebenso wie die Wahl der Vertreter*innen der 
Dienstgeber in die Bundeskommission und in den Lei-
tungsausschuss erst in weiteren Schritten statt.3 

2 Vgl. § 6 Abs. 2 AK-0.
3 Vgl. § 5 der Wahlordnung der Dienstgeberseite und § 6 Abs. 3, 
6 Abs. 5 AK-0.
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Kontakt: Marc Riede, E-Mail: marc.riede@caritas.de.

Freiburg im Breisgau, 9. Januar 2025 

Vorbereitungsausschuss 		  Florian Bauckhage-Hoffer
für die Dienstgeberseite		  Marcel Bieniek
		  Marc Riede

Nr. 353 Aufruf zur Wahl der Mitarbeitervertreter*innen 
in die Arbeitsrechtliche Kommission des Deutschen 
Caritasverbandes für die Amtsperiode 2026 bis 2029 
mit Beteiligungsmöglichkeit von Gewerkschaften

Bis zum 31. Oktober 2025 ist die Wahl der neuen 
Mitglieder*innen der Mitarbeiter*innenseite der Ar-
beitsrechtlichen Kommission des Deutschen Cari-
tasverbandes für die am 1. Januar 2026 beginnende 
Amtsperiode durchzuführen. Die Koordinierung des 
Wahlverfahrens obliegt dem zentralen Vorbereitungs-
ausschuss, der sich am 16. Dezember 2024 konstitu-
iert hat. Die Durchführung der Wahlen in den Bistümern 
liegt in der Zuständigkeit der Diözesanen Arbeitsge-
meinschaft der Mitarbeiter*innenvertretungen, soweit 
deren Zuständigkeit im jeweiligen Bistum durch bi-
schöfliche Regelung festgelegt ist (im Offizialatsbe-
zirk Oldenburg: die Mitarbeiter*innenvertretung des 
Landes-Caritasverbandes für Oldenburg). Diese haben 
unverzüglich nach Veröffentlichung dieses Wahlauf-
rufs einen Wahlvorstand zu bilden. Dieser besteht aus 
drei Mitgliedern, welche das passive Wahlrecht nach 
der jeweiligen diözesanen Mitarbeiter*innenvertretun
gsordnung besitzen. Der Wahlvorstand muss sich bis 
spätestens sechs Monate vor Ablauf der Amtsperiode 
konstituieren.

Der Wahlvorstand versendet spätestens sechs Wochen 
nach seiner Konstituierung die vom Vorbereitungsaus-
schuss erstellten Wahlunterlagen und die Wählerliste 
– spätestens bis zum 11. August 2025 – an die wahl-
berechtigten Mitarbeiter*innenvertretungen. Der Wahl-
ausschuss legt den Zeitpunkt der Wahlversammlung 
fest, die spätestens bis zum 31. Oktober 2025 statt-
finden muss. Er erstellt die Liste der Kandidat*innen 
für die Wahl des*der jeweiligen Vertreters*Vertreterin 
in der Bundeskommission und der zuständigen Regio-
nalkommission und verschickt diese spätestens zwei 
Wochen vor der Wahlversammlung an die wahlberech-
tigten Mitarbeiter*innenvertretungen.

Weitere Einzelheiten zu den Abläufen des Wahlver-
fahrens und den einzuhaltenden Fristen ergeben sich 
aus der Wahlordnung und den dazu vom Vorberei-
tungsausschuss erstellten Unterlagen, die der Vorbe-

reitungsausschuss den diözesanen Wahlvorständen 
zeitnah zur Verfügung stellen wird.

Bei der Wahl zur Amtsperiode 2026 bis 2029 haben die 
tariffähigen Arbeitnehmerkoalitionen (Gewerkschaf-
ten) die Möglichkeit, eigene Vertreter*innen für die 
Mitarbeiter*innenseite in die Arbeitsrechtliche Kommis-
sion (Bundeskommission und sechs Regionalkommis-
sionen) zu entsenden. Berechtigt zur Entsendung von 
Vertreter*innen sind Gewerkschaften, die nach ihrer 
Satzung für die Regelungsbereiche der Arbeitsrechtli-
chen Kommission örtlich und sachlich zuständig sind.

Den betreffenden Gewerkschaften wird hiermit Gele-
genheit gegeben, sich binnen einer Anzeigefrist von 
zwei Monaten nach Veröffentlichung dieses Wahl-
aufrufs an der Entsendung von Vertreter*innen in die 
Mitarbeiter*innenseite der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission zu beteiligen. Die Anzahl der Vertreter*innen, 
die von den Gewerkschaften entsandt werden, rich-
tet sich grundsätzlich nach dem zahlenmäßigen 
Verhältnis der im Zeitpunkt der Entsendung in den 
Gewerkschaften zusammengeschlossenen kirchli-
chen Mitarbeiter*innen im Zuständigkeitsbereich der 
Kommission (Organisationsstärke). Unabhängig da-
von haben die Gewerkschaften – vorbehaltlich eines 
weitergehenden Nachweises – die Möglichkeit, bis 
zu drei Vertreter*innen in die Bundeskommission zu 
entsenden. Außerdem können sie jeweils bis zu zwei 
Vertreter*innen in die Regionalkommission Bayern 
und die Regionalkommission Ost und jeweils eine*n 
Vertreter*in in die Regionalkommissionen Mitte, 
Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Nord 
entsenden.
 
Weitere Einzelheiten zu den Abläufen des Entsende-
verfahrens und den einzuhaltenden Fristen ergeben 
sich aus der Entsendeordnung, der Teil der Ordnung 
der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen 
Caritasverbandes ist.

Gewerkschaften, die sich an der Entsendung von 
Vertreter*innen in die Arbeitsrechtliche Kommission 
beteiligen wollen, müssen dies gegenüber dem Vor-
bereitungsausschuss über die Geschäftsstelle der Ar-
beitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritas-
verbandes, Karlstraße 40, 79104 Freiburg spätestens 
bis zum 28. März 2025 (zwei Monate nach diesem 
Wahlaufruf) schriftlich mitteilen. Die Anzeige kann 
nur bis zum Ablauf dieser Anzeigefrist abgegeben 
werden. Anzeigen, die nach dieser Frist eingereicht 
werden, können nicht mehr berücksichtigt werden 
(Ausschlussfrist).



- 527 -

Amtsblatt des Bistums Limburg Nr. 2/2025

Kontakt: akmas@caritas.de.

Berlin, 28. Januar 2025

Vorbereitungsausschuss für die 			  Dr. Evelyn Schmidtke
Mitarbeiter*innenseite 			   Dr. Rochus Bensch
			   Martina Schiweg

Nr. 354 Totenmeldungen

Pfarrer i. R. Artur Reitz

Am 7. Februar 2025 verstarb Herrn Pfarrer i. R. Artur 
Reitz im Alter von 101 Jahren in Waldbrunn-Hausen.

Artur Reitz wurde am 28. Februar 1923 in Hausen im 
Westerwald geboren und verbrachte dort seine Kind-
heit mit seinen vier Geschwistern. Ab 1929 besuchte 
er die Volksschule. Dem Vorschlag eines Verwandten, 
eines Paters der „Weißen Väter“, folgend, wechselte 
Artur Reitz im Jahr 1936 auf die Missionsschule des 
Ordens nach Rietberg in Westfalen. Ab 1939 besuchte 
er das Obergymnasium des Ordens in Großkrotzen-
burg und aufgrund der Kriegsereignisse ab 1940 das 
Kaiser-Friedrich-Gymnasium in Frankfurt. Im Juli 1942 
wurde er einberufen und musste in Frankreich, Russ-
land, Dänemark und Italien seinen Kriegsdienst leis-
ten. Im November 1944 geriet er in Italien in englische 
Kriegsgefangenschaft und wurde nach Ägypten ver-
bracht. Nach seiner Entlassung aus der Gefangen-
schaft trat er in das Seminar der Weißen Väter in 
Haigerloch/Hohenzollern ein, studierte zwei Semes-
ter Philosophie in Trier und bat im Sommer 1948 um 
Aufnahme in das Priesterseminar Sankt Georgen in 
Frankfurt, wo er seine philosophischen und theologi-
schen Studien für das Bistum Limburg absolvierte. So 
konnte er seinen schon lange bestehenden Wunsch 
Priester zu werden, weiter verfolgen.

Am 8. März 1953 spendete ihm Bischof Dr. Wilhelm 
Kempf im Limburger Dom die Priesterweihe.

Im Anschluss folgten Kaplansstellen in Oestrich (April 
1953 bis November 1954), Zeilsheim (November 1954 
bis November 1956) und Dillenburg (November 1956 
bis September 1960).

Zum 15. September 1960 übertrug ihm der Bischof 
die Pfarrei St. Johannes der Täufer in Lahr. Sieben 
Jahre lang war Pfarrer Reitz zusätzlich Dekan des De-
kanats Lahr. Für zwei Monate, von Dezember 1972 bis 
Februar 1973, war er darüber hinaus Verwalter der 
benachbarten Pfarrei Ellar. In seine Zeit in Lahr fiel 

der Bau der neuen Kirche. Zum 1. Mai 1978 übernahm 
Pfarrer Reitz die Diasporapfarrei Maria Himmelfahrt 
in Haiger, dazu einige Monate später auch die Seel-
sorgestelle Fellerdilln. Von 1980 bis 1991 übernahm 
er erneut auf Ebene eines Dekanats Verantwortung, 
zunächst als Stellvertreter (bis 1984), schließlich als 
Dekan des Dekanats Herborn. Pfarrer Reitz hatte stets 
ein Herz für den Sport und spielte selbst begeistert 
Fußball. So engagierte er sich seit April 1979 auch 
als Geistlicher Beirat im Diözesanverband Limburg 
der Deutschen Jugendkraft.

Zum 1. Juni 1993 trat Pfarrer Reitz in den Ruhestand 
und zog zurück nach Hausen. Für knapp einen Monat 
(von September bis Oktober 1996) verwaltete er die 
Pfarrei St. Christophorus in Niederselters. Am 8. März 
2023 konnte er mit dem 70. Jahrestag seiner Weihe 
ein außergewöhnliches Jubiläum begehen, zugleich 
mit der Feier seines 100. Geburtstages.

Stets war Pfarrer Reitz bereit in der langen Zeit sei-
nes Ruhestandes Gottesdienste zu übernehmen. Bis 
ins hohe Alter übernahm er diese bereitwillig und mit 
Freude. Lange Zeit war er mobil, sei es mit dem Auto 
gewesen oder auf dem eBike. Von Anfang an galt sei-
ne besondere Sorge der Jugend. 1967 errichtete er 
ein Jugendheim in Winnau, um der Jugend der Pfarr-
gemeinden in Waldbrunn einen Raum für die religiöse 
Erziehung zur Verfügung zu stellen. Bis zuletzt war 
er Präses des Freundeskreises Ferienheim Winnau.

Pfarrer Reitz war von ganzem Herzen Seelsorger und 
ein den Menschen zugewandter Priester. Sein Dienst 
war geprägt von Aufrichtigkeit und Lauterkeit; was er 
verkündete, das wollte er selbst vorleben. Reden und 
Handeln waren für ihn eins.

Wir danken Herrn Pfarrer Reitz für sein Wirken in un-
serem Bistum. Vertrauensvoll übergeben wir ihn in die 
Hände des barmherzigen Gottes und empfehlen den 
Verstorbenen dem Gebet der Mitbrüder und dem Ge-
bet aller, mit denen er aus dem Glauben heraus gelebt 
und für die er gewirkt hat.

Das Requiem für den Verstorbenen wurde am 14. Fe-
bruar 2025 um 14.00 Uhr in der Kirche St. Laurentius 
in Waldbrunn-Hausen gefeiert. Anschließend erfolgte 
die Beerdigung auf dem Friedhof in Hausen.

Pfarrer i. R. Hans Niermann

Am 7. Februar 2025 verstarb Herrn Pfarrer i. R. Hans 
Niermann im Alter von 91 Jahren in Rüdesheim. 
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Hans Niermann wurde am 22. Mai 1933 in Hachen-
burg geboren und besuchte von April 1939 bis Sep-
tember 1947 die dortige Volksschule. Der Direktor des 
Gymnasiums in Marienstatt erkannte seine intellektu-
ellen Fähigkeiten und unterrichtete ihn in Latein. Zum 
Schuljahr 1948/49 trat Hans Niermann direkt in die 
zweite Klasse des Progymnasiums in Marienstatt ein 
und legte Ostern 1953 die Mittlere Reife ab. Anschlie-
ßend übersprang er ein Schuljahr und wechselte als 
interner Schüler in die siebte Klasse des Zisterzien-
ser-Gymnasiums in Mehrerau-Bregenz in Österreich. 
Nach dem Abitur begann er seine philosophisch-theo-
logischen Studien an der Hochschule der Jesuiten 
in Frankfurt. Über die Zeit reifte in ihm der Wunsch, 
sich für die Seelsorge in Südamerika zur Verfügung 
zu stellen. Bischof Dr. Wilhelm Kempf gestattet ihm, 
zunächst am „Collegium pro America Latina“ in Löwen 
seine Studien fortzusetzen, um später in Südamerika 
tätig zu werden. Als Alumne des Kollegs in Löwen 
empfing er dort die Niederen Weihen und die Diako-
natsweihe. 

Am 31. Juli 1961 wurde er im Frankfurter Dom bei der 
Ordination der Fratres der Gesellschaft Jesu durch 
Weihbischof Walther Kampe zum Priester geweiht.

Anschließend war Hans Niermann zunächst bis 
Mai 1962 als Kaplan in Wiesbaden-Bierstadt sowie als 
Aushilfe in Bad Ems (1. Mai 1962 bis 31. Mai 1962)
und Johannisberg (1. Juni 1962 bis 21. April 1963)
eingesetzt.

Nachdem der Termin für den Beginn seines Wirkens 
in Südamerika immer wieder verschoben werden 
musste, kam er am 23. Juni 1963 in Argentinien an 
und wurde zunächst „Vicario Cooperador“ der Pfar-
rei Villa La Perla in Buenos Aires, zum 1. November 
1963 dann Vikar der Pfarrei Santo Christo. Sein 
Dienst erfüllte ihn, und er berichtete regelmäßig von 
den Entwicklungen und davon, wie sich die pastorale 
Arbeit dort von der, die er in Deutschland kennen-
gelernt hatte, unterschied. Aus der Gemeinschaft 
mit Mitbrüdern aus anderen deutschen Diözesen, 
die dort ebenfalls ihren Dienst verrichteten, fand er 
Kraft für seine Arbeit.

Im Oktober 1966 kam er nach Deutschland zurück 
und konnte aufgrund seines sich verschlechternden 
gesundheitlichen Zustandes nicht mehr nach Ar-
gentinien zurückkehren. In der Folgezeit führte eine 
Erkrankung dazu, dass er nur bedingt Dienste über-
nehmen konnte. Ab Mitte Januar 1967 war er als Ka-
plan in Frankfurt-Oberrad eingesetzt, ab März 1971 

in Weilmünster und ab September 1973 in Bad Ems. 
Ab Oktober 1974 wirkte Hans Niermann schließlich 
für knapp zwei Jahrzehnte als Krankenhauspfarrer 
in Rüdesheim. Im Juli 1993 wurde er als Seelsorger 
im Provinzialat der Armen Dienstmägde Jesu Christi 
in Dernbach eingesetzt, wo er sich wohl fühlte und 
Freude an seinen Aufgaben hatte.

Zum 1. Juni 1997 trat Pfarrer Niermann in den Ru-
hestand. Später zog er nach Assmannshausen. Sein 
50-jähriges Priesterjubiläum konnte er im Sommer 
2011 dort in einem Gemeindegottesdienst begehen. 
Zwei Jahre später verlegte er seinen Wohnsitz in die 
Rheingauresidenz nach Geisenheim. Die Erkrankung 
machte es ihm und den ihn Umgebenden nicht einfach.
Wir danken Herrn Pfarrer Niermann für sein Wirken in 
unserem Bistum. Vertrauensvoll übergeben wir ihn in 
die Hände des barmherzigen Gottes und empfehlen 
den Verstorbenen dem Gebet der Mitbrüder und dem 
Gebet aller, mit denen er aus dem Glauben heraus ge-
lebt und für die er gewirkt hat.

Das Requiem für den Verstorbenen wurde am 19. Fe-
bruar 2025 in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt in 
Hachenburg gefeiert, anschließend erfolgte die Beer-
digung auf dem Friedhof in Hachenburg.

Nr. 355 Dienstnachrichten

Priester

Mit Termin 15. Januar 2025 hat Bischof Dr. Peter 
Kohlgraf als Moderator des interdiözesanen Offizia-
lats Mainz-Limburg Herrn Oberstudienrat i. R. Josef 
VENINO gemäß c. 1421 §§ 1 u. 3 i. V. m. c. 1422 CIC 
und Art. 43 DC und dem Reskript der Apostolischen 
Signatur vom 15. Januar 2025, Prot. N. 4151/25 SAT, 
für die Dauer von vier Jahren zum Diözesanrichter 
am Bischöflichen Offizialat Mainz und Limburg er-
nannt.

Mit Termin 20. Februar 2025 hat der Bischof den 
krankheitsbedingen Verzicht von Pfarrer Werner 
WALCZAK auf die Pfarrei St. Anna Braunfels ange-
nommen.

Mit Termin 21. Februar 2025 bis zur Wiederbesetzung 
der Pfarrei wird Pfarrer Peter KOVALCIN zum Pfarrver-
walter der Pfarrei St. Anna Braunfels ernannt.

Mit Termin 1. März 2025 scheidet Herr Stefan  
SALZMANN aus dem Dienst des Bistums aus.
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Hauptamtliche Pastorale Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter

Mit Termin 1. März 2025 wird Pastoralreferentin 
Linda-Maria GALL zusätzlich zur Tätigkeit in der Diö
ze​sanstelle Berufe der Kirche mit einem Beschäfti-
gungsumfang von 50 % als Priesterreferentin im Fach-
team Pastoraler Personaleinsatz eingesetzt.

Mit Termin 1. März 2025 tritt Gemeindereferentin  
Verona MOCKENHAUPT in den Ruhestand.

Mit Termin 31. März 2025 scheidet Pastoralreferent 
Clemens WEIßENBERGER aus dem Dienst des Bis-
tums aus.

Mit Termin 1. Juni 2025 endet der Einsatz von Pasto-
ralreferent Manuel GALL in der Pfarrei St. Peter und 
Paul Wiesbaden.

Mit Termin 1. August 2025 wird Pastoralreferentin Mi-
chelle FISCHER mit einem Beschäftigungsumfang von 
50 % in der Pfarrei St. Franziskus Frankfurt eingesetzt.

Weitere Dienstnachrichten

Mit Termin 31. Januar 2025 hat der Bischof mit Blick 
auf die mit Wirkung zum 1. Februar 2025 erfolgende 
Berufung zur Bischöflichen Bevollmächtigten Prof. 
Dr. Hildegard WUSTMANS mit Wirkung zum Ablauf 
des 31. Januar 2025 vom Amt der Bereichsleiterin des 
Leistungsbereiches Pastoral und Bildung im Bischöf-
lichen Ordinariat entpflichtet.

Mit Termin 1. Februar 2025 hat der Bischof Herrn Be-
nedikt BERGER gemäß § 76 Abs. 3 der Synodalord-
nung für das Bistum Limburg zum Geschäftsführer 
des Seelsorgerates im Bistum Limburg bestellt. Als 
solcher nimmt er an den Sitzungen des Seelsorgera-
tes und des Vorstands teil und hat Mitspracherecht.

Mit Termin 1. Februar 2025 hat der Bischof die Ernen-
nung von Domkapitular Georg FRANZ zum Stellvertre-
tenden Generalvikar gemäß c. 477 § 2 CIC dahinge-
hend bestätigt, dass er für den Fall der Abwesenheit 
oder Verhinderung des Generalvikars und – sofern es 
sich nicht um Aufgaben handelt, die die Priesterweihe 
voraussetzen – der Bischöflichen Bevollmächtigten 
tätig wird. 

Berufungen und Beratungs- und Entscheidungsteams

Mit Termin 28. Januar 2025 hat der Bischof Herrn 
Dr. Ralf STAMMBERGER unter Bezugnahme auf die 
Beschlussfassung des Bistumsteams vom 28. Januar 
2025 mit Termin 28. Januar 2025 bis zum 31. Dezem-
ber 2029 in seiner Eigenschaft als Bereichsleiter des 
Bereiches Pastoral und Bildung als stimmberechtigtes 
Mitglied in das Beratungs- und Entscheidungsteam 
Pastorales Personal berufen.

Mit Termin 1. Februar 2025 wurden in das Beratungs- 
und Entscheidungsteam Digitalilsierung berufen: 

	- Frau Caroline Beese
	- Frau Dr. Catharina Buschmann-Kramm
	- Herr Sandro Frank 
	- Herr Thomas Frings
	- Herr Dirk von Juterzenka-Kuhn
	- Herr Michael Paas
	- Frau Felicia Schuld
	- Frau Dr. Bernadette Schwarz-Boenneke
	- Kaplan Lucas Weiss
	- Frau Yvonne Wick
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Der Bischof von Limburg

Nr. 356 Hirtenwort zur Österlichen Bußzeit 2025: 
Gottes Sohn – Mensch für uns

„Dieser ist mein auserwählter Sohn, auf ihn sollt ihr 
hören.“ (Lk 9, 35)

Liebe Geschwister im Glauben!

Wer die eigenen Wurzeln kennt, kann wachsen und 
Herausforderungen gut bestehen. Das gilt im Leben 
genauso wie im Glauben. Mit diesem Hirtenwort 
möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf das Bekenntnis 
des Glaubens lenken, das in seinen Grundzügen vor 
genau 1.700 Jahren formuliert wurde und wenige 
Jahrzehnte später die Gestalt annahm, die seitdem 
als das „Große Glaubensbekenntnis“ dem Leben der 
Kirche und einzelnen Gläubigen tragfähige Wurzeln 
für ihren Weg durch die Zeit gibt. Den Text finden Sie 
im Gotteslob (586,2) in deutscher und lateinischer 
Sprache. Ursprünglich war das „Nizänische Glaubens-
bekenntnis“ in Griechisch verfasst, und das hat mit 
seiner Entstehung zu tun. 

Ringen um Einheit nach der konstantinischen Wende

Konstantin der Große hatte sich als erster römischer 
Kaiser offen auf die Seite der Christen gestellt und mit 
der Vereinbarung von Mailand im Jahr 313 n. Chr. die 
lange Zeit der Christenverfolgungen beendet. Er unter-
stützte die Kirche mit finanziellen Zuwendungen, hatte 
sich offensichtlich auch persönlich zum christlichen 
Glauben bekehrt und stärkte die Rolle der Bischöfe. 
Gewiss war seine Absicht nicht nur rein religiöser 
Natur. Politisch wollte er die Einheit des Römischen 
Reiches durch die Einheit der Kirche stützen.

Diese aber war durch einen eskalierenden Streit ge-
fährdet. Die Auseinandersetzung war um 318 im ägyp-
tischen Alexandrien ausgebrochen und verbreitete 
sich wie ein Flächenbrand. Der Priester Arius bestritt 
die Göttlichkeit Jesu Christi in der Absicht, die Einheit 

und Unvergleichlichkeit Gottes schützen zu wollen, 
die sowohl ein Erbe des biblischen Gottesglaubens 
Israels als auch ein Erbe der griechischen Philosophie 
war. Daher könne der Sohn Gottes nicht ungeschaffen 
von Ewigkeit her beim Vater existieren, er sei nicht 
Gott gleich, sondern Gottes erstes und vollkomme-
nes Geschöpf, dessen sich Gott für die Erschaffung 
der Welt und für seine Beziehungen zu den Menschen 
bediene. Arius und seine Anhänger waren bibelkundig 
und philosophisch hoch gebildet und wollten mit ihrer 
Lehre die christliche Botschaft an die denkerischen 
Standards ihrer Zeit angleichen. Eine Menschwerdung 
Gottes erschien ihnen geradezu als eine naive Vor-
stellung. Viele der damaligen gebildeten Zeitgenos-
sen teilten diese Auffassung. Auch nachdem Arius 
von seinem Bischof aufgefordert worden war, beim 
gemeinsamen Fundament des christlichen Glaubens 
zu bleiben, weitete sich der Konflikt aus. Kaiser Kon-
stantin war alarmiert und ergriff die Initiative, um 
die Kontroversen durch eine erste gesamtkirchliche 
Synode beizulegen. So kamen im Frühsommer des 
Jahres 325 etwa 250 Konzilsteilnehmer unweit der 
damaligen Kaiserresidenz in Nizäa zusammen, das ist 
das heutige Iznik in der türkischen Provinz Bursa. Die 
Synode wurde in Anwesenheit des Kaisers und der Le-
gaten des Bischofs von Rom eröffnet und verurteilte 
nach intensiver Diskussion die Position des Arius und 
seiner Anhänger, indem es seine eigene Lehrmeinung 
in Gestalt eines Glaubensbekenntnisses formulierte.

Was wir von Jesus Christus glauben

Den Kern dieses Bekenntnisses bildet die Aussage: 
Jesus Christus, der Sohn, ist aus dem Wesen des Va-
ters, Gott aus Gott, Licht aus Licht, wahrer Gott aus 
wahrem Gott, gezeugt, nicht geschaffen, dem Vater 
wesensgleich. Die letzte Formulierung – „wesens-
gleich“ – entstammte nicht der Bibel, sondern nahm 
Sprache und Denken der griechischen Philosophie in 
Dienst, um die biblische Rede vom Sohn Gottes davor 
zu bewahren, bloß als bildhafte Aussage missverstan-
den zu werden, die aber keine Wirklichkeit abbildet. 
Auch wenn der Streit um den sogenannten „Arianis-
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mus“ nach den Festlegungen des Konzils von Nizäa 
noch lange weiterschwelte, so hat sich doch auf Dau-
er die Entscheidung dieser ersten Synode als maßge-
bend für den Glauben aller christlichen Konfessionen 
durchgesetzt und bildet so eine wichtige gemeinsame 
Grundlage.

Wie Nizäa christliches Leben bis heute prägt

Es war im Übrigen nicht die einzige verbindliche Fest-
legung von Nizäa: Auch der Termin des jährlichen 
Osterfestes wurde damals auf den Sonntag nach 
dem ersten Vollmond im Frühjahr festgelegt – und 
an diesem Kalendertag feiern wir Ostern bis heute, 
in diesem Jahr glücklicherweise gemeinsam mit 
der orthodoxen Christenheit. Im Jubiläumsjahr des 
ersten gemeinsamen Konzils ist es deshalb sehr zu  
begrüßen, neue Initiativen zu unterstützen, die sich 
für eine gemeinsame Osterfeier aller Christinnen und 
Christen zum selben Termin starkmachen. Vermut-
lich steht auch die Festlegung des Weihnachtsfestes 
auf den 25. Dezember durch Kaiser Konstantin mit 
dem Konzil von Nizäa in Verbindung und darf als Aus-
druck und „äußere Feier“ des Bekenntnisses zu Jesus 
Christus als dem wahren Gott und wahren Menschen 
verstanden werden.

Zurück zu den Ursprüngen – zurück zu Christus

Liebe Geschwister im Glauben, 
sollte es mir gelungen sein, bis hierher Ihre Aufmerk-
samkeit zu finden, so hoffe ich auch auf Ihr Interesse 
für die Frage, warum es für uns heute wichtig sein 
kann, sich mit einem Ereignis zu beschäftigen, das 
1.700 Jahre zurückliegt. Gibt es über ein geschichtli-
ches Interesse hinaus auch eine Bedeutsamkeit der 
damaligen Ereignisse und Entscheidungen für uns 
Christinnen und Christen heute? Ja, die gibt es allein 
schon deshalb, weil wir als Gläubige vom Ursprung 
her leben und weil die Kenntnis der Ursprünge uns 
hilft, uns selbst besser zu kennen. Ich habe es per-
sönlich immer bereichernd erlebt, mich intensiv mit 
meinem Glauben zu beschäftigen und die Aussagen 
über den dreifaltigen Gott, die Kirche, Erlösung und 
Vergebung, das Doppelgebot der Gottes- und Nächs-
tenliebe, Gebet und Sakramente und die großartige 
Perspektive des verheißenen ewigen Lebens tiefer zu 
entdecken. Und wenn es um Jesus Christus geht und 
das, was wir von ihm glauben, dann geht es schließ-
lich um den zentralen Kern des Christentums.

Christusglaube in heutiger Zeit

Von daher macht es mir Sorgen, wenn bei der 2023 
veröffentlichten Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung 
die Zustimmung der Befragten zur Aussage: „Ich glau-
be, dass es einen Gott gibt, der sich in Jesus Chris-
tus zu erkennen gegeben hat“ im Vergleich zu vor-
herigen Befragungen dramatisch gesunken ist. Unter 
den katholischen Kirchenmitgliedern bejahen heute 
32 Prozent diese Aussage. Man mag dies für eine 
Auswirkung zunehmender säkularer Entwicklungen 
insgesamt halten, wonach für immer mehr Menschen 
die Existenz Gottes mehr oder weniger bedeutungslos 
geworden ist. Aber mit der Verdunstung einer perso-
nalen Vorstellung von Gott geht offenkundig auch 
eine bedenkliche Ausdünnung zentraler christlicher 
Glaubensinhalte einher.

Jede Generation von Christinnen und Christen, ja 
jede und jeder Einzelne von uns sollte die Frage be-
antworten können: Wer war Jesus Christus wirklich? 
Und wer ist Jesus? Vorbild, Prophet, der Rabbi aus 
Nazaret, eine prägende Gestalt der Weltgeschichte: 
Diese und andere Beschreibungen stoßen weit über 
die Grenzen der Kirche hinaus nach wie vor auf viel 
Sympathie, auch das belegen Umfragen immer wie-
der. Aber reicht das aus, um als Mensch ein Leben 
lang mit dem Glauben an Jesus Christus unterwegs 
sein zu können und mit dem Glauben an ihn gut zu 
leben und gut zu sterben?

Aus dem Vater geboren vor aller Zeit – für uns Men-
schen und zu unserem Heil

Athanasius von Alexandrien gilt als einer der bedeu-
tendsten Bischöfe und Theologen des vierten christ-
lichen Jahrhunderts. Gleich zweimal war er bereit, 
für das Bekenntnis von Nizäa aus Ägypten bis ans 
damalige Ende der Welt – nämlich nach Trier – in die 
Verbannung zu gehen. Er blieb bei seinem Glauben 
und trug für die Entscheidung von Nizäa drei tiefe-
re Begründungen vor: Wäre Christus, der Sohn, nicht 
Gott, dann hätte er uns Menschen Gott auch nicht of-
fenbaren können, wie er ist. Er wäre bloß einer in der 
Reihe der Mittlergestalten und Propheten; er könnte 
etwas von Gott mitteilen, aber nicht Gott selbst. Und 
wäre nicht Gott selbst Mensch geworden, dann hätte 
sich durch das Leben, die Verkündigung des Reiches 
Gottes, das Leiden, den Tod und die Auferstehung 
Jesu nicht wirklich etwas zum Heil aller Menschen 
erlösend und befreiend verändern können. Wir wären 
mit unserem Glauben an eine neue und echte inne-
re Freiheit und ein neues Gottesverhältnis, das von 
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Sünde und Schuld geheilt werden konnte – wir wären 
mit unserem Glauben auf dem Holzweg. Und schließ-
lich argumentiert der Kirchenlehrer Athanasius: Wäre 
Jesus Christus nur ein Geschöpf und nicht wirklich 
Gottes Sohn, dann wäre es Götzendienst, zu ihm zu 
beten, vor ihm die Knie zu beugen und ihn anzube-
ten. Das persönliche Gespräch mit Jesus und jede 
Gebetsanrufung im Gottesdienst hätten vielleicht ei-
nen reinigenden und motivierenden psychologischen 
Effekt, darüber hinaus aber könnten sie niemals eine 
echte Verbindung schaffen zwischen uns Menschen 
und Gott, dem Ursprung, dem tragenden Grund und 
dem Ziel unseres Lebens. Ich finde diese gewichtigen 
Argumente nach wie vor sehr überzeugend.

Kultur der Synodalität und das gemeinsame christli-
che Zeugnis

Über die damals so dringliche Frage nach dem We-
sen und Ursprung unseres Erlösers hinaus, lohnt sich 
der Blick auf das Konzil von Nizäa auch aus anderen 
Gründen: Dieses bedeutende Ereignis zeigt nämlich, 
dass es im Laufe der Kirchengeschichte immer wieder 
Auseinandersetzungen um wesentliche Fragen des 
Glaubens, um grundlegende sittliche Einstellungen 
und um die Ausrichtung der Kirche im Blick auf die 
Gegenwart gegeben hat. Konflikte und Diskussionen 
gehören dazu. Wir können sie auch heute führen und 
unsere Anfragen stellen im Vertrauen darauf, dass 
die Kirche schon früh begonnen hat, eine Kultur und 
Strukturen von Synodalität zu entwickeln, um so mit-
einander zu ringen, dass der Glaube vertieft und wei-
terentwickelt werden kann und dabei die Einheit der 
Kirche gewahrt bleibt oder gar wiedergefunden wird. 
Die Ergebnisse der Weltsynode 2021–2024 zum The-
ma „Synodalität“, die nun auf allen Ebenen der Weltkir-
che beherzt umgesetzt werden sollen, stehen mithin 
in einer langen und guten Tradition.

Damals war es vor allem ein Anliegen des römischen 
Kaisers, dass die Kirche im Bekenntnis zu Jesus 
Christus nicht auseinanderbricht. Und es ist nicht 
grundsätzlich anmaßend, wenn eine solche Erwar-
tung an die Kirche herangetragen wird. Die Einheit ist 
nach wie vor das entscheidende christliche Zeugnis 
in den Augen vieler Menschen. Jesus selbst hat ja ge-
betet, „alle sollen eins sein, […] damit die Welt glaubt“ 
(Joh 17, 21). Ich erfahre das häufig im Gespräch mit 
gesellschaftlichen Gruppen und politischen Verant-
wortungsträgerinnen und Verantwortungsträgern. 
Auch wenn sie nicht persönlich glauben, so setzen sie 
doch darauf, dass wir Christinnen und Christen uns im 
Sinne Jesu über alle konfessionellen Grenzen hinweg 

für Gerechtigkeit in der Welt, für den Zusammenhalt 
der Menschen und für Orientierung aus grundlegen-
den Werten und Haltungen einsetzen. Daher ist das 
ökumenische Bemühen um größere Gemeinsamkeit 
und sichtbare Einheit heute auch so bedeutsam.

Schönheit und Stimmigkeit des Glaubens

Ihnen allen, liebe Geschwister im Glauben, danke ich 
für alles Engagement für den christlichen Glauben 
und das kirchliche Leben in unserer Zeit und vor al-
lem für Ihr persönliches Zeugnis. In diesem Jubilä-
umsjahr möchte ich Sie ermutigen, über Ihren Glauben 
an Jesus Christus persönlich und gemeinschaftlich 
nachzudenken. Was bedeutet Ihnen Jesus Christus? 
Wie gelingt es Ihnen, die Aussagen des Glaubensbe-
kenntnisses mit Leben und Relevanz zu erfüllen? Und 
wenn Sie beten, wie sprechen Sie mit Jesus? Wenn 
ich das „Credo“ mitvollziehe, dann empfinde ich dabei 
nicht nur etwas von der tiefen Stimmigkeit des Glau-
bens, auch seine Schönheit rührt mich an. Gerade das  
Große Glaubensbekenntnis ist ja ein einziger Lobpreis 
auf Gott – und darum wird es zu Recht meistens ge-
sungen, nicht bloß gesprochen; denn unser lebendiger 
Glaube ist ja selbst die grundlegende Weise unseres 
Gottesdienstes.

Für Sie und alle, die mit Ihnen verbunden sind, erbitte 
ich Gottes reichen Segen im Namen des + Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Limburg, zum 2. Fastensonntag 2025

Ihr Bischof

+ Georg 

Bischöfliches Ordinariat

Nr. 357 Totenmeldung

Am 17. Februar 2025 verstarb Herrn Pfarrer i. R. Hel-
mut Lappas im Alter von 89 Jahren in Bad Ems zu 
sich heimgerufen.

Helmut Lappas wurde am 3. Februar 1936 in Bad Ems 
geboren und besuchte ab 1942 die dortige Volksschu-
le. Drei Jahre später wurde er in die Sexta des Goe-
the-Gymnasiums aufgenommen, wo er im März 1955 
das Zeugnis der Reife erlangte. Zusammen mit seinen 
beiden Geschwistern war er dem Leben in der Pfarrei 
verbunden und engagierte sich dort in der Jugend-
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arbeit. Seine Eltern hatten in Bad Ems eine Drogerie; 
sein Vater engagierte sich als Stadtverordneter und in 
vielen ehrenamtlichen Aufgaben. So war Helmut Lap-
pas auch mit Bad Ems sehr verbunden und kam spä-
ter gerne immer wieder in seine Heimatstadt. Nach 
der Schulzeit nahm er das Studium der Theologie und 
der Philosophie an der Hochschule Sankt Georgen in 
Frankfurt auf. Zwei Freisemester verbrachte er an der 
Universität in München.

Am 8. Dezember 1961 wurde er im Limburger Dom 
von Bischof Dr. Wilhelm Kempf zum Priester geweiht.

Anschließend war Helmut Lappas zunächst bis An-
fang März 1962 als Seelsorgepraktikant in der Pfarrei 
Wetzlar-Dom eingesetzt. Es folgten Kaplansstellen 
in Nentershausen (1. Mai 1962 bis 14. Juni 1964), 
Wirges (15.  Juni 1964 bis 17.  April 1966), Idstein 
(18. April 1966 bis 15. Oktober 1967) und Wiesba-
den-Biebrich/St. Marien (16. Oktober 1967 bis 27. No-
vember 1970). Zum 18. Dezember 1970 ernannte ihn 
der Generalvikar zum Vicarius cooperator in Winkel/
Rheingau.

Als Pfarrvikar kam Kaplan Lappas dann zum 
1. Mai 1971 nach Okriftel und leitete für etwas mehr 
als neun Jahre die dortige Pfarrvikarie. Seine herz-
liche und offene Art machte es ihm leicht, Kontakt 
zu den Menschen zu finden. Ein großes Anliegen war 
ihm der Aufbau der Gemeinde im Geiste des Zweiten 
Vatikanischen Konzils. Dem Pfarrgemeinderat als Gre-
mium der Mitverantwortung erkannte er dabei eine be-
sondere Bedeutung zu und mühte sich sehr um eine 
ökumenische Ausrichtung der Seelsorge. Gleichwohl 
vertrat er auch immer stark seine eigene Meinung und 
seine Sicht auf die Dinge. Seine Liebe zur Musik und 
seine eigenen musikalischen Fähigkeiten setzte er in 
der Pastoral gerne ein.

Zum 1. September 1980 wurde er für den Dienst in der 
Militärseelsorge freigestellt und ging als Militärpfarrer 
nach Mayen

Nach mehreren Jahren kehrte Pfarrer Lappas in das 
Bistum Limburg zurück. Der Bischof übertrug ihm 
zum 1. Januar 1989 die Pfarrei St. Peter und Marcel-
linus in Heiligenroth. 

Aus gesundheitlichen Gründen erklärte Pfarrer Lap-
pas zum 30. Juni 2000 den Verzicht auf die Pfarrei. 
Einen Tag später trat er in den Ruhestand und 
zog nach Mayen-Kürrenberg. Sein Gesundheits-
zustand verschlechterte sich die folgenden Jah-
re zunehmend. Am 8.  Dezember 2021 konnte er 
sein Diamantenes Priesterjubiläum begehen. An-
fang 2023 kam er wieder nach Bad Ems und zog in 

ein Seniorenzentrum, wo er seine letzten Lebensjahre 
verbrachte und auch verstarb.

Wir danken Herrn Pfarrer Lappas für sein Wirken in un-
serem Bistum und in der Militärseelsorge. Vertrauens-
voll übergeben wir ihn in die Hände des barmherzigen 
Gottes und empfehlen den Verstorbenen dem Gebet 
der Mitbrüder und dem Gebet aller, mit denen er aus 
dem Glauben heraus gelebt und für die er gewirkt hat.

Die Trauerfeier und Urnenbeisetzung fanden am 
13. März 2025 auf dem Friedhof in Bad Ems (Straße 
„Am Friedhof“). In der Eucharistiefeier wurde seiner 
im Gottesdienst in der Kirche St. Martin in Bad Ems 
gedacht.
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Der Apostolische Stuhl

Nr. 358 Botschaft von Papst Franziskus 62. Weltge-
betstag um geistliche Berufungen 2025

Papst Franziskus hat seine Botschaft zum 62. Weltge-
betstag um geistliche Berufungen 2025 veröffentlicht. 
Sie ist abrufbar unter https://www.vatican.va/content/
francesco/de/events/event.dir.html/content/vatica-
nevents/de/2025/3/19/messaggio-vocazioni2025.
html.

Ständiger Rat der Deutschen Bischofskon-
ferenz

Nr.359 Durchführungsordnung für die Aktion Drei-
königssingen

Präambel

Die Aktion Dreikönigssingen (auch „Sternsingerakti-
on“) lebt vom Engagement der Kinder und Jugend-
lichen. Begleitet werden sie von den haupt- und eh-
renamtlichen Organisatorinnen und Organisatoren in 
Pfarreien und weiteren Institutionen. Diese überneh-
men die Verantwortung für die Durchführung der Akti-
on vor Ort. Unterstützt werden sie darin von den bun-
desweiten Trägern der Aktion Dreikönigssingen – dem 

Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ e. V. und dem 
Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) – 
und verantwortlichen Stellen in den Bistümern.

Die vorliegende Durchführungsordnung ist das ver-
bindliche Regelwerk für die Aktion Dreikönigssingen. 
Der Gesamtzusammenhang dieser Aktion ist recht-
lich geschützt. Die Deutsche Bischofskonferenz hat 
diese Durchführungsordnung im Einvernehmen mit 
den beiden Trägern der Aktion Dreikönigssingen er-
lassen. Die Durchführungsordnung definiert die Ziele 
und die organisatorischen Rahmenbedingungen der 
Aktion, zu der die Segnung der Haustür ebenso gehört 
wie die Bildungsarbeit und das Sammeln von Spen-
den. Sie gilt für alle katholischen Pfarreien sowie für 
alle Institutionen, die die Aktion Dreikönigssingen in 
Deutschland durchführen.

§ 1 Ursprung der Aktion

In Erinnerung an die Heiligen Drei Könige zogen schon 
im Mittelalter Gläubige als Könige verkleidet durch 
Städte und Dörfer. Rund um den Dreikönigstag ent-
wickelte sich in der Folge in vielen Regionen Europas 
ein reiches Brauchtum, zu dem auch Haussegnungen 
gehörten. Auf dieser Grundlage wurde die Aktion Drei-
königssingen 1958 vom Päpstlichen Missionswerk 
der Kinder (heute: Kindermissionswerk ‚Die Sternsin-
ger‘ e. V.) ins Leben gerufen. Damals wurden die ka-
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tholischen Pfarreien in der Bundesrepublik gebeten, 
den alten Brauch des Sternsingens zu erneuern und 
die dabei gesammelten Spenden für Kinder in Asien, 
Ozeanien, Afrika und Lateinamerika zur Verfügung 
zu stellen. Im Jahr 1961 trat der Bund der Deutschen 
Katholischen Jugend (BDKJ) der Aktion Dreikönigs-
singen als bundesweiter Träger bei. Seit dem Jahr 
1968 empfiehlt die Vollversammlung der Deutschen 
Bischofskonferenz die Aktion Dreikönigssingen für 
alle Pfarreien. Im Jahr 2015 wurde das Sternsingen 
von der deutschen UNESCO-Kommission in das Bun-
desweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes 
aufgenommen.

§ 2 Ziel und Zweck der Aktion

Die Sternsingerinnen und Sternsinger sind Kinder mit 
einer Mission: Sie verkünden am Beginn des Jahres 
die Weihnachtsbotschaft und bringen Gottes Segen 
zu den Menschen. Zugleich setzen sich die Sternsin-
ger und Sternsingerinnen dafür ein, dass benachtei-
ligte Gleichaltrige in der ganzen Welt die Chance auf 
ein besseres Leben erhalten.

So besteht das Ziel der Aktion Dreikönigssingen darin, 
in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Partnern 
Projekte zu unterstützen, die Kindern und Jugendli-
chen und deren Familien in Asien, Ozeanien, Afrika, 
Lateinamerika und (seit 1989) Osteuropa zugutekom-
men. 

Zu den Zielen der Aktion gehört auch der Einsatz für 
weltweite Entwicklung, Gerechtigkeit und Solidarität. 
In Deutschland erfolgt dazu die notwendige pastorale 
und entwicklungspolitische Bildungs- und Bewusst-
seinsarbeit.

§ 3 Organisatorische Struktur der Aktion

Das Kindermissionswerk und der BDKJ-Bundesver-
band sind die bundesweiten Träger der Aktion Drei-
königssingen und verantworten gemeinsam die He-
rausgabe der Bildungsmaterialien zur Aktion. Das 
Kindermissionswerk ist darüber hinaus für die Ver-
waltung und Verwendung der Spenden aus der Aktion 
verantwortlich (siehe unten § 5).

Die Jahreskonferenz der Aktion Dreikönigssingen 
dient der Planung und Auswertung der Aktion. In ihr 
haben die für die Aktion Verantwortlichen aus allen 
deutschen (Erz-) Bistümern und BDKJ–Diözesanver-
bänden Sitz und Stimme. 

Die Verantwortung für die Durchführung der Aktion 
vor Ort liegt in der Regel bei den katholischen Pfar-
reien. Sie kann aber auch von Gemeinden anderer 
Konfessionen und anderen Institutionen wie Schulen, 
Kindergärten oder Jugendverbandsgruppen übernom-
men werden, sofern diese die in dieser Durchfüh-
rungsordnung festgelegten Regeln akzeptieren und 
anwenden (siehe § 4). Die durchführende Institution 
ist verantwortlich für die Einhaltung der hier festgeleg-
ten Regeln sowie aller jeweils für sie geltenden recht-
lichen Rahmenbedingungen – etwa in Bezug auf den 
Kinderschutz und den Datenschutz. 

§ 4 Sammlung, Erfassung und Weiterleitung der 
Spenden

Aktionszeitraum

Der Aktionszeitraum für die Aktion Dreikönigssingen 
beginnt am 27. Dezember und endet am dritten Frei-
tag im Januar. Spenden für die Aktion Dreikönigssin-
gen, die außerhalb dieses Zeitraums bei den durch-
führenden Pfarreien bzw. Institutionen eingehen, sind 
jederzeit der Aktion zuzurechnen. Unabhängig von der 
Haustürsammlung nimmt das Kindermissionswerk 
jederzeit Spenden für die Aktion Dreikönigssingen 
entgegen.

Beispielland und -thema

Im Rahmen der Bildungs- und Bewusstseinsarbeit 
werden exemplarisch ein Thema und in der Regel ein 
Land oder eine Region in den Mittelpunkt der Aktion 
gestellt. Die gesammelten Spenden kommen Projek-
ten zugunsten von Kindern weltweit zugute.

Durchführung der Sammlung

Die Spenden der Aktion Dreikönigssingen werden 
in erster Linie bei den Besuchen der Sternsinger an 
den Haustüren gesammelt. Darüber hinaus sind auch 
andere Formen der Sammlung möglich. Alle Samm-
lungsformen erfolgen insgesamt und ausschließlich 
für die Aktion Dreikönigssingen. Es dürfen keine wei-
teren Zwecke mit der Sammlung verbunden werden 
– z. B. durch das Mitführen einer zweiten Kasse für 
die Jugendarbeit oder Ähnliches. Ebenso wenig darf 
der Sammlung Geld für Kosten entnommen werden, 
die gegebenenfalls bei der Durchführung der Aktion 
anfallen.

Sowohl bei der Sammlung von Bargeld als auch bei 
bargeldlosen Sammlungen ist sicherzustellen, dass 
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die Spenden jederzeit vor Entwendungen und unbe-
rechtigten Entnahmen geschützt sind. So sind die 
Sammelgefäße für Bargeldspenden in geeigneter 
Weise zu sichern (z. B. durch Siegel, Plombe, Schloss) 
und die bargeldlosen Spendenwege vor Missbrauch 
zu schützen. Beim Öffnen der Sammelgefäße und 
beim Zählen und Dokumentieren der Bar- und bargeld-
losen Spenden ist das Vier-Augen-Prinzip einzuhalten.

Weiterleitung der Spenden

Die gesammelten Spenden werden durch die Pfarrei-
en und weiteren Institutionen zeitnah und ohne Abzü-
ge weitergeleitet. Die Weiterleitung der gesammelten 
Spenden erfolgt direkt an das Kindermissionswerk, 
sofern der Kollektenplan des jeweiligen (Erz)Bistums 
keine andere Regelung vorsieht. In allen Fällen ist dar-
auf zu achten, dass die Weiterleitung der Spenden aus 
der Aktion Dreikönigssingen innerhalb von drei Mona-
ten nach Ende des Aktionszeitraums abgeschlossen 
ist, damit die Spenden zeitnah den Hilfsprojekten zu-
gutekommen können. 

§ 5 Verwaltung und Verwendung der Spenden

Verwaltung der Spenden

Das Kindermissionswerk verwaltet als Hilfswerk die 
in den Pfarreien und Institutionen gesammelten Spen-
den der Aktion Dreikönigssingen ordnungsgemäß und 
transparent. 

Für die Verteilung der Spenden zur Förderung der 
Projekte ist die Vergabekommission zuständig. Sie 
besteht aus Vertreterinnen und Vertretern des Kin-
dermissionswerks, seiner Mitgliederversammlung, 
weiterer katholischer Hilfswerke, des BDKJ sowie der 
Deutschen Bischofskonferenz. 

Die Verwaltung und Verwendung der Spenden aus der 
Aktion sowie die Zusammensetzung der Entschei-
dungsgremien ist in der Satzung des Kindermissi-
onswerks detailliert geregelt (siehe §§ 9 und 10 der 
Satzung des Kindermissionswerks ‚Die Sternsinger‘ 
e. V.).

Projektförderung

Für die Projektförderung gilt das Antragsprinzip. Die 
Grundlage für die inhaltliche Beratung und Entschei-
dung über die Projektanträge in der Vergabekommis-
sion bilden die „Grundsätze für die Mittelvergabe und 
die Projektarbeit bei der Aktion Dreikönigssingen“. Die 

Projektpartner sind in der Regel katholische Partneror-
ganisationen. Gefördert werden Hilfsprojekte zuguns-
ten von Kindern und Jugendlichen, unabhängig ihrer 
ethnischen, sozialen oder nationalen Herkunft, ihres 
Geschlechts und ihrer Religion.

Pfarreien und Institutionen, die die Sternsingeraktion 
durchführen, können den Wunsch äußern, dass mit 
den Spenden aus ihrer örtlichen Aktion ein konkretes 
Projekt gefördert wird. Entsprechende Projektvor-
schläge können beim Kindermissionswerk angefragt 
oder seitens der Pfarreien und Institutionen vorge-
schlagen werden. Eine entsprechende Anfrage muss 
jährlich neu an das Kindermissionswerk gerichtet 
werden. Sofern das Projekt nicht bereits durch die 
Aktion Dreikönigssingen gefördert wird, muss der 
vorgeschlagene Projektpartner einen Antrag stellen, 
der den Kriterien der Mittelvergabe des Kindermissi-
onswerks entspricht und der Vergabekommission vor-
gelegt wird. Falls dem Projektwunsch nicht entspro-
chen werden kann, schlägt das Kindermissionswerk 
alternative Projekte vor.

Rechenschaft

Der Jahresabschluss des Kindermissionswerks ,Die 
Sternsinger‘ e. V. wird von einem externen unabhän-
gigen Wirtschaftsprüfer geprüft. Auf dieser Grundlage 
veröffentlicht das Kindermissionswerk jährlich einen 
Jahresbericht gemäß den Vorgaben des Deutschen 
Zentralinstituts für soziale Fragen DZI. 

Zusätzlich legt der Vorstand des Kindermissions-
werks der Deutschen Bischofskonferenz jährlich einen 
Rechenschaftsbericht zur Verwendung der Mittel aus 
der Aktion Dreikönigssingen vor.

Die vorliegende Durchführungsordnung für die Aktion 
Dreikönigssingen tritt am 6. Dezember 2024 in Kraft. 
Die „Ordnung der Deutschen Bischofskonferenz für die 
Aktion Dreikönigssingen“ in der Fassung vom 1. Okto-
ber 2014 wird damit außer Kraft gesetzt.

Beschlossen vom Ständigen Rat der Deutschen Bi-
schofskonferenz in der Sitzung vom 25./26. Novem-
ber 2024.
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Der Bischof von Limburg

Nr. 360 Durchführungsordnung für die Aktion Drei-
königssingen im Bistum Limburg

Präambel

Die Aktion Dreikönigssingen im Bistum Limburg lebt 
vom Engagement der Kinder und Jugendlichen und 
verbindet Tradition mit Solidarität: Sternsinger*innen 
bringen den Segen Gottes und sammeln Spenden für 
eine gerechte Zukunft von Kindern weltweit. Bildungs-
angebote fördern Mitgefühl und motivieren nach dem 
Motto „Kinder helfen Kindern“.

Begleitet werden die Kinder und Jugendlichen von 
haupt- und ehrenamtlichem Organisator*innen in Ver-
bänden, Pfarreien und weiteren Institutionen. Diese 
übernehmen die Verantwortung für die Durchführung 
der Aktion vor Ort.

Die vorliegende Durchführungsordnung ergänzt die 
vom Ständigen Rat der Deutschen Bischofskonferenz 
verabschiedete Durchführungsordnung für die Aktion 
Dreikönigssingen und ist zusammen mit dieser für 
das Bistum Limburg das verbindliche Regelwerk zur 
Umsetzung.

1. Organisatorische Struktur der Aktion Dreikönigs-
singen im Bistum Limburg

Der BDKJ Diözesanverband Limburg und das Fach-
team Gesellschaftliche Verantwortung im Leistungs-
bereich Pastoral und Bildung sind im Bistum Limburg 
die Träger der Durchführung der Aktion Dreikönigssin-
gen und verantworten:

1.	 die Organisation des Sternsinger*innentages 
als bistumsweite Auftaktveranstaltung als 
der integrale Bestandteil der Aktion Dreikö-
nigssingen im Bistum Limburg, 

2.	 die Herausgabe der Regelungen (z. B. im Be-
reich Prävention, Kinderschutz ...),

3.	 die Gestaltung von Maßnahmen der Bil-
dungsarbeit zur Aktion.

Der BDKJ Diözesanverband Limburg und das Fach-
team Gesellschaftliche Verantwortung im Leistungs-
bereich Pastoral und Bildung übernehmen die beiden 
Vertretungsmandate (BDKJ/Bistum) bei der Jahres-
konferenz der Aktion Dreikönigssingen des Kindermis-
sionswerks ‚Die Sternsinger‘ e. V.

Die Pastoral der Kinder- und Jugendarbeit wird im Bis-
tum Limburg vertreten durch das Fachteam Lebens-
phasenbegleitende Seelsorge. Die Koordinierungs-
stelle Jugend vernetzt sich dazu mit den regionalen 
Jugendeinrichtungen.

Der BDKJ Diözesanverband Limburg plant und koor-
diniert die Empfänge der Sternsinger*innen auf Lan-
desebene in Hessen und Rheinland-Pfalz in der Rolle 
der politischen Interessensvertretung der kirchlichen 
Jugend(verbands)arbeit im Bistum Limburg.

Das Fachteam Gesellschaftliche Verantwortung im 
Leistungsbereich Pastoral und Bildung ist verantwort-
lich für die Verwaltung und Kontrolle der zweckge-
rechten Weiterleitung der Spenden aus der Aktion im 
Bistum Limburg.

1.1 Diözesane Konferenz zur Sternsinger*innenaktion 
im Bistum Limburg

Darüber hinaus findet bistumsintern vor der Jah-
reskonferenz des Kindermissionswerks ‚Die Stern-
singer‘ e.V. eine eigene diözesane Konferenz zur 
Sternsinger*innenaktion im Bistum Limburg statt. 
Teilnehmer*innen sind der BDKJ-Diözesanvorstand, 
beauftragte*r BDKJ-Referent*in, Vertreter*innen der 
Fachteams Gesellschaftliche Verantwortung, Lebens-
phasenbegleitende Seelsorge, Verbände und eine Ver-
tretung des Leitungsteams Pastoral und Bildung. 

Themen sind die Reflexion und Evaluation der 
Sternsinger*innenaktion im Bistum Limburg, Ent-
wicklungsmöglichkeiten und Zukunftsausrichtung 
des Sternsinger*innentages, Festlegung des Finanz-
budgets des bevorstehenden Sternsinger*innentages, 
basierend auf aktuellen Zahlen und Statistiken.

1.2 Zielgruppe

Zielgruppe der Aktion Dreikönigssingen im Bistum 
Limburg sind Kinder und Jugendliche, ehrenamtliche 
Begleitende sowie Erwachsene und (ehrenamtliche) 
Aktions-Leitende vor Ort/in der Ortsgruppe/Pfarrei.

1.3 Verantwortung vor Ort

Die Verantwortung für die Durchführung der Aktion 
vor Ort liegt in der Regel bei den katholischen Pfar-
reien. Sie kann jedoch auch von Gemeinden anderer 
Konfessionen sowie von Institutionen wie Schulen, 
Kindergärten oder Jugendverbandsgruppen über-
nommen werden, sofern diese die in der Durchfüh-
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rungsordnung festgelegten Regeln akzeptieren und 
anwenden.

Die durchführende Institution ist verantwortlich für die 
Einhaltung der hier festgelegten Regeln sowie aller 
für sie geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen, 
insbesondere in Bezug auf Mittelweiterleitung, Kin-
derschutz und Datenschutz.

1.4 Weiterleitung der Spenden

Die gesammelten Spenden werden von den Pfarreien 
und Institutionen ohne Abzüge sofort nach Ende des 
Aktionszeitraums an das Bistum Limburg gemäß den 
Regelungen des Kollektenplans weitergeleitet, damit 
sie zeitnah den Hilfsprojekten zugutekommen.

2. Der Sternsinger*innentag im Bistum Limburg

Der Sternsinger*innentag ist als bistumsweite Auf-
taktveranstaltung ein integraler Bestandteil der Aktion 
Dreikönigssingen im Bistum Limburg und somit eine 
diözesanweite Veranstaltung.

2.1 Ziele

Die Veranstaltung thematisiert das Beispielland so-
wie den inhaltlichen Schwerpunkt der Aktion. Sie nutzt 
Bildungschancen, um Kinder für die konkrete Situati-
on ihrer Altersgenoss*innen in den Projektländern zu 
sensibilisieren und das Anliegen internationaler Soli-
darität und Gerechtigkeit zu fördern.

Die Sternsinger*innen erfahren sich als Teil einer Ge-
meinschaft, erhalten Dank und Wertschätzung für ihr 
Engagement und nehmen zusätzliche Motivation mit 
in ihre Gemeinden. Zudem wird die Sichtbarkeit der 
jugendpastoralen Arbeit gestärkt, was auch die Aus-
strahlung und Wirkung in der Gesellschaft fördert. 

2.2 Durchführung

Die Vorbereitung des Sternsinger*innentages beginnt 
jeweils nach der Jahreskonferenz (im Februar/März) 
des Kindermissionswerkes mit einer Kick-Off-Einla-
dung für mögliche Mitglieder und Mitarbeit im Team 
des Sternsinger*innentages (SST).

Alle anfallenden Aufgaben zur Durchführung des Ta-
ges werden in einem Projektteam bearbeitet. Verant-
wortlich für das Programm und die inhaltliche Aus-
richtung ist das Projektteam unter der Leitung des 
zuständigen BDKJ-Diözesanvorstandes und des/der 

zuständigen Referent*in im BDKJ-Diözesanverband 
Limburg. Im Projektteam wirken Personen aus dem 
Fachteam Verbände, Gesellschaftliche Verantwortung 
und Lebensphasenbegleitende Seelsorge unter Ein-
bindung der regionalen Jugendeinrichtungen mit.

2.3 Personellen Ressourcen

Der BDKJ Diözesanverband Limburg ist in der perso-
nellen und inhaltlichen Hauptverantwortung und Lei-
tung des Sternsinger*innentages im Bistum Limburg.

Als Kooperationspartner*innen werden (pädagogi-
sche) Fachexpertisen, je nach Beispielland und The-
ma der Kampagne, eingebunden. Dazu gehören u. a. 
Pfarreien und Gemeinden von Katholiken anderer 
Muttersprache, die regionale Vertretung des Kinder-
missionswerkes, externe Dienstleister wie Technik, 
Workshopleitungen, Malteser (mit Dienstleistungsver-
trag) sowie Fachteams und Expert*innen im Bistum 
Limburg (Ministrant*innen, Jugendverbände, Famili-
enpastoral, schulische Bildung, kirchenmusikalische 
Teams, Katechese, Glaubenskommunikation etc.).

2.4 Finanzierung

Der Sternsinger*innentag wird aus zweckgebundenen 
Mitteln des Bistums Limburg, insbesondere Mitteln 
des Fachteams Gesellschaftliche Verantwortung im 
Leistungsbereich Pastoral und Bildung, sowie Eigen-
mitteln des BDKJ Diözesanverband Limburg getragen. 

Die bistumsinterne Konferenz legt auf dieser 
Grundlage den Rahmen und die Finanzierung des 
Sternsinger*innentages jährlich fest. 

Ergänzend werden Zuschüsse des Bistums (DJP) und 
der BDKJ Landesstelle Hessen (allgemeine Jugendar-
beit oder außerschulische Jugendbildung) sowie ggf. 
weitere Zuschüsse beantragt. 

Die Pfarreien und angemeldete Gruppen leisten keinen 
finanziellen Beitrag für die teilnehmenden Gruppen. 

2.5 Rechenschaft

Der Finanzabschluss des Sternsingers*innentages 
wird im Fachteam Gesellschaftliche Verantwortung 
im Leistungsbereich Pastoral und Bildung sowie im 
BDKJ Diözesanverband Limburg geprüft.

Auf dieser Basis erstellt der BDKJ Limburg zur jährli-
chen Konferenz im Bistum Limburg einen Jahresbe-
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richt. Zusätzlich erstellt der BDKJ-Diözesanvorstand 
mit dem Fachteam Gesellschaftliche Verantwortung 
im Leistungsbereich Pastoral und Bildung einen Re-
chenschaftsbericht über die Verwendung der Mittel 
aus der Aktion Dreikönigssingen für das Bistum Lim-
burg und die BDKJ Diözesanversammlung.

3. In-Kraft-Treten

Die vorliegende Durchführungsordnung für die Ak-
tion Dreikönigssingen im Bistum Limburg tritt zum 
1. April 2025 in Kraft.

Limburg, 27. März 2025	 +	 Dr. Georg Bätzing
Az.: 367C/6352/25/01/1		  Bischof von Limburg

Thomas Schön
Notar der Kurie

Nr. 361 Ordnung für das Normsetzungsverfahren (Ge-
setzgebungsverfahren) im Bistum Limburg

§ 1 Geltungsbereich

(1)	 Diese Ordnung regelt ein transparentes, parti-
zipatives und rechtssicheres Verfahren für das 
Zustandekommen kirchlicher Normtexte im 
Rahmen der bestehenden Rechtsordnungen im 
Bereich des Bistums Limburg.

(2)	 Kirchliche Normtexte im Sinne dieser Ordnung 
sind Gesetze des Diözesanbischofs sowie all-
gemeine Ausführungsdekrete und Instruktionen 
gemäß der cc.  31–34 CIC. Die zivilrechtlichen 
Arbeitsbedingungen im kirchlichen Dienst wer-
den durch die paritätisch von Vertretern1 der 
Mitarbeiter und der Dienstgeber besetzten Ar-
beitsrechtlichen Kommission ausgehandelt und 
beschlossen. 

(3)	 Sofern kirchliche Normtexte auch Rechte und 
Pflichten von Mitarbeitern im kirchlichen Dienst 
zum Gegenstand haben, sind die Bestimmungen 
der KODA-Ordnung zu beachten. 

(4)	 Sofern kirchliche Normtexte Rechte und Pflich-
ten von Mitarbeitervertretungen zum Gegen-
stand haben, ist die Haupt-MAV/DiAG im Wege 
des Anhörungs-, Mitberatungs- und Mitwir-
kungsverfahrens zu beteiligen.

1 Aus Gründen der Lesbarkeit wird in dieser Ordnung im Folgenden 
auf eine geschlechtsneutrale Formulierung verzichtet. Es sind aber 
immer alle Geschlechter im Sinne der Gleichbehandlung angespro-
chen, es sei denn, zwingende Vorgaben bedingen etwas anderes.

§ 2 Initiativrecht

(1)	 Initiativberechtigt sind2: 
	- der Ortsordinarius,
	- das Bistumsteam,
	- der Diözesansynodalrat.

(2)	 Die Geltendmachung eines Initiativrechts erfolgt 
durch einen Antrag auf Erlass oder Änderung 
eines kirchlichen Normtextes zusammen mit 
einer begründeten Regelungsinitiative. Rege-
lungsinitiativen der Verwaltung sollen darüber 
hinaus auch Hinweise enthalten über die verwal-
tungsmäßige Abwicklung und den entstehenden 
Verwaltungsaufwand und mögliche mit dem 
Normsetzungsverfahren verbundene einmalige 
und dauerhafte Kosten. 

(3)	 Die Regelungsinitiative ist in Textform an die 
Kanzlei des Bischöflichen Ordinariates Limburg 
zu richten. Hierbei ist der Inhalt und die mit der 
Initiative verfolgte Zielsetzung zu beschreiben. 

§ 3 Einrichtung eines Ständigen Ausschusses

In der Kanzlei des Bischöflichen Ordinariates wird ein 
Ständiger Ausschuss zum Umgang mit Regelungs-
initiativen eingerichtet. Neben dem Kanzler gehören 
dem Ausschuss an: der Justitiar des Bistums Lim-
burg, ein Vertreter des Bistumsteams, ein Vertreter 
des Diözesansynodalrates, der Vorsitzende bzw. Stell-
vertretende Vorsitzende der KODA und der Vorsitzen-
de des Permanenten Ausschusses Recht.

§ 4 Mitgliedschaft im Ständigen Ausschuss

(1)	 Tritt ein Mitglied während der Arbeit des Ständi-
gen Ausschusses in den Ruhestand, tritt es vom 
Amt zurück oder scheidet es aus dem kirchli-
chen Dienst im Bistum Limburg aus, endet die 
Mitgliedschaft von selbst.

(2)	 Die Mitgliedschaft im Ständigen Ausschuss en-
det mit Ablauf der Amtsperiode des entsenden-
den Gremiums und mit Beendigung der Mitglied-
schaft in diesem Gremium.

(3)	 Entsendungen für ausgeschiedene Mitglieder 
des Ständigen Ausschusses erfolgen in Abspra-
che mit der Geschäftsführung des Ständigen 

2 Der Haupt-MAV/DiAG steht ein eigenes Initiativrecht gemäß der 
jeweils geltenden MAVO zu.
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Ausschusses auf Vorschlag des entsendenden 
Gremiums.

§ 5 Geschäftsführung und Arbeitsweise des Ständi-
gen Ausschusses

(1)	 Die Geschäftsführung des Ausschusses liegt 
beim Kanzler der Kurie. Vertreten wird er durch 
den Notar der Kurie. Er lädt zu den Sitzungen 
ein und leitet diese. Der Ständige Ausschuss 
tagt wenigstens quartalsweise. Die Sitzungen 
können auch als Online- oder Hybrid-Sitzungen 
erfolgen. Den Initiativberechtigten soll Gelegen-
heit gegeben werden, den von ihnen vorgelegten 
Regelungsentwurf im Ausschuss vorzustellen.

(2)	 Über die Reihenfolge der Behandlung entschei-
det der Ständige Ausschuss. 

(3)	 Der Ständige Ausschuss gibt ein Votum zur Re-
gelungsinitiative ab und leitet es dem Bistum-
steam zu. 

§ 6 Beauftragung einer Ad-hoc-Arbeitsgruppe

(1)	 Das Bistumsteam beauftragt die Kanzlei mit der 
Einsetzung einer Ad-hoc-Arbeitsgruppe (nach-
folgend: Arbeitsgruppe) und gibt ggf. Hinweise 
für deren Zusammensetzung. In der Zusammen-
setzung dieser Arbeitsgruppe sind alle relevan-
ten Interessengruppen und Zuständigkeiten an-
gemessen zu berücksichtigen. Es können auch 
externe Experten hinzugezogen werden. Über 
die Einsetzung einer Ad-hoc-Arbeitsgruppe wird 
der Vorstand des Diözesansynodalrats infor-
miert. 

(2)	 Die Geschäftsführung der Arbeitsgruppe liegt 
grundsätzlich beim Kanzler der Kurie. Vertreten 
wird er durch den Notar der Kurie.

§ 7 Aufgabe und Arbeitsweise der Arbeitsgruppe

(1)	 Die Arbeitsgruppe hat die Aufgabe, Regelungs-
entwürfe zu erarbeiten, um den Gesetzgeber 
bzw. den Erlasser von sonstigen Regelungen bei 
der Normsetzung zu unterstützen und zu bera-
ten.

(2)	 Die Geschäftsführung bestimmt die Arbeitswei-
se der Arbeitsgruppe in Abstimmung mit den 
Mitgliedern.

§ 8 Sitzungen der Arbeitsgruppe

(1)	 Die Geschäftsführung der Arbeitsgruppe lädt un-
ter Angabe der Tagesordnung spätestens eine 
Woche vor der Sitzung ein.

(2)	 Die Arbeitsgruppe ist nicht öffentlich. Mit Be-
schluss der einfachen Mehrheit der Mitglieder 
können Experten, Sachverständige oder Gäste 
an den Sitzungen teilnehmen. Die Mitglieder der 
Arbeitsgruppe sowie Experten, Sachverständige 
und Gäste sind verpflichtet, über alle behandel-
ten Themen Verschwiegenheit zu wahren. Das 
gilt nicht gegenüber den Gremien, welche die 
Mitglieder der Arbeitsgruppe jeweils entsenden. 
Bei Berichterstattung im entsendenden Gremi-
um ist die Nichtöffentlichkeit zu wahren.

(3)	 Sitzungen können auch online oder hybrid durch-
geführt werden.

(4)	 Über jede Sitzung der Arbeitsgruppe ist ein Pro-
tokoll zu fertigen. Der Protokollführer wird zu 
Beginn einer jeder Sitzung der Arbeitsgruppe 
bestimmt. Zu Beginn einer jeden Sitzung der 
Arbeitsgruppe wird das Protokoll der jeweils vo-
rangegangen Sitzung aufgerufen und Gelegen-
heit gegeben, Einwendungen vorzubringen. 

§ 9 Erster Regelungsentwurf

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe erarbeiten einen 
ersten Regelungsentwurf. Dieser soll Hinweise ent-
halten über die verwaltungsmäßige Abwicklung und 
den entstehenden Verwaltungsaufwand und mögli-
che mit dem Normsetzungsverfahren verbundene 
einmalige und dauerhafte Kosten. Zur Erörterung, ob 
das angestrebte Ziel der Regelungsinitiative mit dem 
vorliegenden ersten Regelungsentwurf erreicht wurde, 
wird ein Anhörungsverfahren nach Maßgabe des § 10 
durchgeführt.

§ 10 Durchführung eines Anhörungsverfahrens

(1)	 Folgenden kirchlichen Amtsträgern und Gremi-
en wird im Rahmen des Anhörungsverfahrens 
Gelegenheit zur Abgabe einer Stellungnahme 
gegeben:
	- den Mitgliedern des Bistumsteams,
	- dem Vorstand des Diözesancaritasverban-

des,
	- dem Vorstand der Haupt-MAV/DIAG,
	- dem Gleichstellungsteam,
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	- der KODA,
	- dem Vorstand des Diözesansynodalrates,
	- dem Vorstand des Seelsorgerates. 

(2)	 Die Frist zur Abgabe einer Stellungnahme be-
trägt vier Wochen ab Zugang der Aufforderung 
bei dem Anhörungsberechtigten. Stellungnah-
men sind in Textform an die Kanzlei des Bischöf-
lichen Ordinariates einzureichen. 

(3)	 Jede Stellungnahme ist in der Arbeitsgruppe 
zu besprechen. Eine Änderung des Entwurfs 
erfolgt, wenn diese in der Arbeitsgruppe mit Be-
schluss der einfachen Mehrheit der Mitglieder 
Zustimmung findet. Sie hat im Einzelnen kurz zu 
begründen, warum Änderungswünsche modifi-
ziert oder abgelehnt werden (Liste mit kommen-
tierten Änderungsvorschlägen).

§ 11 Konsolidierter Regelungsentwurf

Auf der Grundlage der abgegebenen Stellungnahmen 
erarbeitet die Arbeitsgruppe einen zweiten, konsoli-
dierten Regelungsentwurf. Weiter erstellt die Kanzlei 
unter Mitwirkung des Justitiars einen Erläuterungs-
text zum Regelungsentwurf, dem ggf. ein Votum der 
KODA beigegeben wird. Die Arbeitsgruppe gibt die-
sen mitsamt dem konsolidierten Regelungsentwurf 
mit einem Votum über das weitere Verfahren an das 
Bistumsteam und an den Vorstand des Diözesansy-
nodalrates weiter.

§ 12 Behandlung des konsolidierten Regelungsent-
wurfes

(1)	 Das Bistumsteam entscheidet – vorbehaltlich 
der Zuständigkeit des Diözesansynodalrates 
– über den weiteren Umgang mit dem konsoli-
dierten Regelungsentwurf (vgl. Art. 4 § 2 Ziff. 7 
Bistumsstatut). 

(2)	 In der Regel wird der Permanente Ausschuss 
Recht durch den Vorstand des Diözesansynodal-
rates vor der Befassung des Diözesansynodal-
rates gemäß § 63 Abs. 2 h) SynO um ein Votum 
zum konsolidierten Regelungsentwurf gebeten. 

§ 13 Beschleunigtes Verfahrens

(1)	 Für den Fall nicht abweisbaren Handlungsbedarfs 
ist ein beschleunigtes Verfahren vorzusehen, für 
das die Bestimmungen der §§ 2 Abs.  2 bis 12 
Abs.  1–2 keine Anwendung finden. Es kommt 

dem Bischof zu, über die Notwendigkeit eines be-
schleunigten Verfahrens zu entscheiden. Hierzu 
gibt er mit der Frist von einer Woche den Mitglie-
dern des Bistumsteams und des Vorstandes des 
Diözesansynodalrates die Gelegenheit, Einwände 
gegen die Feststellung der Notwendigkeit eines 
beschleunigten Verfahrens vorzubringen. 

(2)	 Im beschleunigten Verfahren erarbeitet der 
Ständige Ausschuss einen Regelungsentwurf. 

(3)	 Die Kanzlei soll weitere von der Regelungsiniti-
ative betroffene Gremien und Institutionen zu 
dem Normsetzungsvorhaben anhören. Die Stel-
lungnahme der angefragten Gremien und Insti-
tutionen kann in Textform erfolgen. 

(4)	 Die aufgrund eines beschleunigten Verfahrens 
erlassene Norm ist in ihrer Geltung zeitlich zu 
befristen. 

§ 14 Vorgehen im Fall von Diözesangesetzen

Nach Entscheidung des Gesetzgebers über den Erlass 
eines Diözesangesetzes bereitet die Kanzlei die Ge-
setzesurkunde zur Unterzeichnung der Urkunde durch 
den Gesetzgeber vor.

§ 15 Gesetzesverkündung/Promulgation

Die autoritative Kundgebung des erlassenen Diöze-
sangesetzes erfolgt in der Regel im Amtsblatt des 
Bistums Limburg. Hierbei wird der Gesetzgeber ei-
ner Regelung zum Beginn der Gesetzesverpflichtung 
treffen, falls die Gesetzesschwebe abweichend von 
c. 8 § 2 CIC geregelt werden soll.

§ 16 Vorgehen bei anderen Normen

Bei anderen Normen finden die Bestimmungen der 
§§ 14 und 15 entsprechende Anwendung.

§ 17 Vorgehen bei überdiözesan abgestimmten 
Normsetzungsvorhaben

Im Falle von überdiözesan abgestimmten Normset-
zungsvorhaben erfolgt die Einsetzung einer Ad-hoc-
Arbeitsgruppe durch das Bistumsteam, die die Auf-
gabe hat, anhand des überdiözesan abgestimmten 
Regelungsentwurfes das Anhörungsverfahren nach 
Maßgabe von § 10 der vorliegenden Ordnung durch-
zuführen. Das weitere Verfahren bestimmt sich nach 
den §§ 11f. der vorliegenden Ordnung. 
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§ 18 Supplikationsrecht 

Den von der Norm Verpflichteten ist es unbenommen, 
gegen die Norm beim Urheber der Norm eine begrün-
dete Beschwerde einzulegen. Die Beschwerde ändert 
nichts an der Verpflichtungskraft der Norm.

§ 19 Inkraftsetzung

Das vorstehende Gesetz über das Normsetzungs-
verfahren im Bistum Limburg wird mit Termin 1. Ap-
ril 2025 befristet für die Dauer von drei Jahren in Kraft 
gesetzt. Vor einer Entscheidung über eine erneute und 
ggf. unbefristete Inkraftsetzung erfolgt eine Auswer-
tung der Wirksamkeit im Bistumsteam und im Diöze-
sansynodalrat.

Limburg, 27. März 2025	 +	 Dr. Georg Bätzing
Az.: 55B/60418/25/02/1		  Bischof von Limburg

Thomas Schön
Notar der Kurie

Nr. 362 Dekret Profanierung der Kirche im Rupert-
Mayer-Haus in Herborn-Schönbach, sowie die Pro-
fanierung des in ihr errichteten Altares

Hiermit verfüge ich gemäß c.  1222 § 2 CIC zum 
30. März 2025 die Profanierung der Kirche im Rupert-
Mayer-Haus in 35745 Herborn-Schönbach, Wabachs-
weg 3, sowie gemäß c. 1238 § 1 CIC in Verbindung 
mit c. 1212 CIC zum gleichen Datum die Profanierung 
des in ihr errichteten Altares.

Der Priesterrat wurde am 24. März 2025 angehört.

Der Altar und der Tabernakel sind vor einer weiteren 
Verwendung zu entfernen, vorhandene Reliquien sind 
dem Reliquienbeauftragten des Bischofs zur Verwah-
rung zu übergeben.

Die liturgischen Einrichtungsgegenstände und alle 
weiteren sakralen Gegenstände, insbesondere Kunst-
gegenstände, sind in einem Inventar zu verzeichnen 
und danach aus der Kirche zu entfernen. Sie können 
entweder an einem würdigen Ort aufbewahrt oder 
aber einer anderweitigen Nutzung, etwa in einer an-
deren Kirche oder Kapelle, zugeführt werden.

Begründung

Das Rupert-Mayer-Haus wurde im Jahr 1976 errichtet. 
Im Rahmen des Projektes „Kirchliche Immobilien-Stra-

tegie“ wurde das Erfordernis einer Anpassung des Ge-
bäudebestands an die demografische Entwicklung der 
Mitgliederzahlen sowie an die wirtschaftliche Kraft 
der Kirchengemeinde deutlich. Die Kirchengemeinde 
beabsichtigt den Verkauf der Kirche und des Gemein-
dezentrums an eine Privatperson, die die Räumlichkei-
ten zu privat genutztem Wohnraum umbauen möchte.

Die Gremien der Pfarrei haben gemäß der „Verfah-
rensordnung zur Umnutzung und Aufgabe von Kir-
chen im Bistum Limburg“ vom 7. Juni 2018 (Amts-
blatt 2018, 405f.), zuletzt geändert am 29. März 2022 
(Amtsblatt 2022, 570), die beabsichtigte Profanierung 
beraten. Ein Beschluss des Verwaltungsrates liegt vor. 
Die „AG Umnutzung und Aufgabe von Kirchen“ hat den 
Antrag beraten, die vorgebrachten Gründe abgewogen 
und eine Empfehlung für die Profanierung des Gottes-
hauses ausgesprochen.

Für die regelmäßige Spendung der Sakramente ste-
hen die übrigen Kirchen und Gottesdienstorte der 
Pfarrei Zum Guten Hirten an der Dill (Sitz: Dillenburg) 
zur Verfügung. Das Heil der Seelen ist durch das re-
gelmäßige Gottesdienstangebot in der Pfarrei nicht 
in Gefahr.

Nach sorgfältiger Würdigung aller Umstände war 
daher festzustellen, dass die Voraussetzungen für 
die Profanierung der Kirche im Rupert-Mayer-Haus 
in Herborn-Schönbach gemäß c. 1222 § 2 CIC erfüllt 
sind und somit dem Antrag entsprochen werden kann.

Limburg, 25. März 2025	 +	 Dr. Georg Bätzing
Az.: 613E/64951/25/01/1		  Bischof von Limburg

Thomas Schön
Notar der Kurie

Rechtsbehelfsbelehrung

Gemäß c. 1734 §§ 1 und 2 CIC kann innerhalb von 
zehn Tagen nach der Veröffentlichung im Amtsblatt 
die Abänderung oder die Rücknahme dieses Dekrets 
beantragt werden. Der Antrag ist zu richten an den 
Bischof von Limburg, Domplatz 7, 65549 Limburg a. d. 
Lahn.
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Bischöfliches Ordinariat

Nr. 363 Firmungen durch beauftragte Firmspender 
im Jahr 2026
Anmeldefrist: 29. Mai 2025

Die für die Firmpastoral Verantwortlichen in den Pfar-
reien und Gemeinden von Katholiken anderer Mutter-
sprache sind gebeten, ihre Wünsche für die Firmter-
mine im Jahr 2026 bis zum 29. Mai 2025 mitzuteilen.

Die Pfarreien in der Katholischen Region Taunus mel-
den ihre Terminwünsche der Regionalleitung.

Den Gemeinden von Katholiken anderer Mutterspra-
che steht ein eigenes Anmeldeformular zur Verfü-
gung.

Bitte stellen Sie sicher, dass auch dann Firmtermine 
angemeldet werden, wenn (etwa durch einen Stellen-
wechsel) absehbar ist, dass sich die derzeitige Zu-
ständigkeit innerhalb des Pastoralteams ändern wird.

Verfahren

Bitte reichen Sie Ihre Terminwünsche schriftlich mit 
folgenden Angaben ein:

	- Datum,
	- Uhrzeit,
	- Ort,
	- zwei Alternativtermine (für den Fall, dass 

der Wunschtermin nicht ermöglicht werden 
kann).

An folgenden Terminen ist die Spendung des Firm-
sakraments durch beauftragte Firmspender nicht 
möglich:

	- 24. Mai 2026 (Pfingstsonntag),
	- 4. Juni 2026 (Fronleichnam),
	- 19./20. September 2026 (Kreuzfest) und
	- die Adventszeit (ab dem 29. November 

2026).

Die Pfarreien und Gemeinden von Katholiken ande-
rer Muttersprache erhalten sobald wie möglich eine 
Mitteilung über den Firmtermin und den Firmspender.

Kontakt und Information

Frau Sabine Trabusch, Roßmarkt 4, 65549 Limburg, 
Tel.: 06431 295-209, E-Mail: firmungen@bistumlim-
burg.de.

Nr. 364 Totenmeldung

Am 13. März 2025 verstarb im Alter von 91 Jahren in 
Limburg Herr Domkapitular em. Karl Wagner.

Karl Wagner wurde am 1. Januar 1934 in Probbach 
im Westerwald geboren. Sein Vater, der Schuhmacher 
war und mit seiner Frau eine kleine Landwirtschaft 
betrieb, wurde im Jahr 1939 zum Militär eingezogen 
und kam erst im Herbst 1946 aus der Gefangenschaft 
zurück. Zunächst besuchte Karl Wagner die örtliche 
Volksschule, danach die Handelsschule in Weilburg. 
Im Jahr 1950 wechselte er an das Gymnasium in Weil-
burg. Im Alter von 15 Jahren kam in ihm während der 
Predigt seines Heimatpfarrers über das Evangelium 
vom Guten Hirten erstmals der Gedanke auf, ob Gott 
ihn zum Priester beruft. Der Wechsel auf das Gymna-
sium stellte für seine Eltern eine erhebliche finanziel-
le Belastung dar, aber Karl Wagner war ein begabter 
Schüler, konnte die Schulzeit verkürzen und legte im 
März 1955 die Abiturprüfung ab. Anschließend be-
gann er das Studium an der Philosophisch-Theologi-
schen Hochschule Sankt Georgen in Frankfurt. Zwei 
Semester verbrachte er an der Universität München, 
wo ihn besonders Romano Guardini beeindruckte. Ei-
ner seiner Professoren wollte ihn dazu bewegen, eine 
Promotion anzuschließen, aber Karl Wagner hielt dies 
für unnötig – als Priester, so sagte er damals, wolle er 
in der Seelsorge, nicht in der Wissenschaft tätig sein.

Am 8. Dezember 1960 spendete ihm Bischof Dr. Wil-
helm Kempf die Priesterweihe.

Anschließend war Karl Wagner bis Mitte Februar 
1961 als Seelsorgspraktikant in der Pfarrei Frank-
furt-Zeilsheim eingesetzt. Es folgten Kaplansstellen 
in Bad Homburg-Kirdorf (10. April 1961 bis 14. Juni 
1964) und in der Pfarrei St. Bernhard in Frankfurt 
(15. Juni 1964 bis 14. März 1968). Zum 15. März 1968 
erhielt Kaplan Wagner seine erste Pfarrei und wurde 
Pfarrer von St. Josef in Schönberg im Westerwald. 
Drei weitere Mitbrüder seines Weihekurses übernah-
men zur gleichen Zeit Pfarreien in der Nachbarschaft. 
Unter den Pfarreien und denen, die dort in der Seelsor-
ge tätig waren, entwickelte sich rasch ein enger Aus-
tausch. Was später im Bistum überall die Regel sein 
sollte, wurde hier bereits erprobt und bewährte sich 
als zukunftsweisendes Modell. In Schönberg fühlte 
Karl Wagner sich – wie er später einmal sagte – „wie 
ein Fisch im Wasser“, auch weil seine Eltern, denen er 
viel verdankte, in dieser Zeit Anteil an den Festen und 
besonderen Ereignissen in der Pfarrei nehmen konn-
ten. Unterstützung fand er ab diesen Jahren durch 
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Frau Magda Link, die ihm für die nächsten knapp 
50 Jahre treu den Haushalt führen sollte und deren 
Dienst er außerordentlich wertschätze. Solange es 
ging, besuchte er sie noch in den letzten Jahren in 
Dernbach.

Seine Mitbrüder wählten ihn mehrfach in überpfarrli-
che Aufgaben; so war er von Mitte Februar 1971 bis 
Ende Januar 1979 stellvertretender Dekan des Deka-
nats Marienberg und von Anfang April 1972 bis Ende 
Juli 1986 Bezirksdekan des Bezirkes Westerwald. Die 
vielen Konferenzen, an denen er teilnahm und die er 
leitete, weiteten seinen Blick auf Fragen der Pastoral-
planung. Zum 1. Juni 1981 übertrug ihm der Bischof 
die Pfarrei St. Peter und Paul in Höhr-Grenzhausen. 
Fünf Jahre lang, bis zum 31. Juli 1986, war Pfarrer 
Wagner dort mit großem Engagement, auch im öku-
menischen Austausch, tätig.

Bischof Dr. Franz Kamphaus bat ihn, die Leitung des 
Dezernats Grundseelsorge im Bischöflichen Ordinari-
at zu übernehmen. Pfarrer Wagner zögerte zunächst, 
trat dann aber zum 1. August 1986 seinen Dienst an 
und wurde zum Ordinariatsrat ernannt. Wohnung 
nahm er im leerstehenden Pfarrhaus in Steinefrenz. 
Dort und in den umliegenden Pfarreien half er am Wo-
chenende als Vertretungspriester aus. In seiner Zeit 
als Dezernent fielen wichtige Entscheidungen, die die 
pastoralen Strukturen des Bistums lange Zeit prägen 
sollten, etwa die Verstärkung der Großstadtseelsorge, 
die Umsetzung des Pastoralstruktur- und Personalpla-
nes („PPP“) und die Einführung der Gemeindeleitung 
nach c. 517 § 2 CIC, die die Möglichkeit bot, Laien 
im pastoralen Dienst größere Verantwortung zu über-
tragen. Er selbst konnte als Leiter der Seelsorge bzw. 
später Leitender Priester mit diesem Modell in der 
Pfarrei St. Bartholomäus in Balduinstein von Novem-
ber 1993 bis Mitte April 1997 Erfahrungen sammeln. 
Zum 1. Januar 1988 wurde er unter die Kapitulare am 
Limburger Dom aufgenommen und spendete die fol-
genden Jahrzehnte im Bistum unzählige Firmungen. 
Ab Januar 1993 war er zusätzlich Stellvertreter des 
Generalvikars. Im selben Jahr zog er mit seiner Haus-
hälterin in eine der Wohnungen der Domkapitulare am 
Rossmarkt. Im Bischofsgarten verschaffte er sich ein 
Gartengrundstück und pflegte und bewirtschaftete 
es fachkundig, liebevoll und mit großer Geduld, auch 
später im Ruhestand. Allen war bekannt, dass er sich 
mit Obst und Gemüse bestens auskannte.

Zum 15. Mai 1997 wurde er Dompfarrer an der Kathe-
dralkirche. Die Seelsorge in der alten Dompfarrei und 
in der jungen Pfarrei St. Hildegard, deren Leitender 

Priester er ab Dezember 2000 und deren Pfarrverwal-
ter er ab September 2004 wurde, empfand er als span-
nend und fruchtbar. Wichtig war ihm in dieser Zeit die 
Zusammenarbeit mit der evangelischen Gemeinde der 
Stadt. Dankbar war er für das große ehrenamtliche-
Engagement, das er an seinem neuen Wirkungsort 
vorfand und weiter förderte.

All seine verschiedenen Aufgaben übte Domkapitu-
lar Wagner mit Frömmigkeit, Verlässlichkeit und Be-
scheidenheit aus. „Pfarrer Wagner“ war ihm die liebste 
Anrede. Die Begegnungen auf weltkirchlicher Ebene 
waren für ihn von hoher Bedeutung; von seinen Eindrü-
cken in Brasilien, Indien, dem Heiligen Land und vielen 
weiteren Ländern sprach er oft.

Zum 1. September 2005 trat Domkapitular Wagner im 
Alter von 71 Jahren in den Ruhestand und wurde als 
Domkapitular emeritiert. Den Ruhestand verbrachte 
er in einer Wohnung neben dem Dompfarrhaus. Die 
örtliche Nähe zum Georgsdom bedeutete ihm viel. Oft 
feierte er dort die Eucharistie. Am 8. Dezember 2020 
konnte er sein Diamantenes Priesterjubiläum begehen.

Mit zunehmender körperlicher Gebrechlichkeit zog er 
im Herbst 2024 in das Haus Felizitas in Limburg, wo 
er die letzten Monate gut umsorgt wurde. Mit Freu-
de schaute er dort aus seinem Zimmer in Richtung 
der Heimat, dem Westerwald, wie er selbst mehrfach 
sagte. In persönlichen Erinnerungen schrieb er den 
Psalmvers „Auf schönem Land fiel mir mein Anteil 
zu“ nieder. Wo auch immer er war und wirkte, hatte 
er diese Grundeinstellung, in der Wertschätzung für 
alles, was einem geschenkt ist und immer mit Blick 
auf die große Barmherzigkeit Gottes, die er selbst im 
Herzen trug. Nun fällt ihm ein neues schönes Land im 
Reich Gottes zu. Und das zusammen mit einer seiner 
jüngeren Schwestern, die ebenfalls in diesen Tagen 
verstorben ist.

Wir danken Herrn Domkapitular Wagner für sein Wir-
ken in unserem Bistum. Vertrauensvoll übergeben wir 
ihn in die Hände des barmherzigen Gottes und emp-
fehlen den Verstorbenen dem Gebet der Mitbrüder 
und dem Gebet aller, mit denen er aus dem Glauben 
heraus gelebt und für die er gewirkt hat.

Das Requiem für den Verstorbenen wurde am Freitag, 
21. März 2025 im Limburger Dom gefeiert. Anschlie-
ßend erfolgte die Beisetzung auf dem Domherren-
friedhof.
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Nr. 365 Dienstnachrichten

Priester

Mit Termin 1. April 2025 bis 31. März 2030 wird Don 
Ghislain YOBO NJINGA als Leiter der italienischen Ge-
meinde St. Josef Wiesbaden eingesetzt.

Mit Termin 1. April 2025 wird Fr. Alvin Nismal VINCE 
CRUZ als Priesterlicher Mitarbeiter in der Seelsorge-
stelle für die philippinische Katholiken eingesetzt. Mit 
Termin 1. Oktober 2025 bis 30. September 2030 wird 
er mit der Seelsorge an den philippinischen Katholiken 
beauftragt.

Mit Termin 31. Juli 2025 scheidet Pater Elie Georges 
NAKHOUL CML aus dem Dienst des Bistums aus.

Mit Termin 30.  September 2025 scheidet Father 
Francis OFRANCIA aus dem Dienst des Bistums aus.

Weitere Dienstnachrichten

Mit Termin 1. April 2025 bis zum 31. Dezember 2026 
wird Herr Dr. Aklilu GHIRMAI zum Flüchtlingsbeauf-
tragten des Bistums Limburg ernannt. 
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Der Herr hat seinen Diener

PAPST FRANZISKUS

am Ostermontag, 21. April 2025, um 7:35 Uhr im Alter von 88 Jahren
 zu sich heimgerufen. Der Tod des Heiligen Vaters erfüllt uns mit Trauer. 

Zugleich sind wir voller Dankbarkeit für seinen treuen und engagierten Dienst. 

Folgende Hinweise sind zu beachten:

In allen Kirchen des Bistums erfolgt am Ostermontag um 18:00 Uhr für zehn Minuten das Totengeläut. 
Wir empfehlen, dieses Gedenken mit einer Andacht zu verbinden. Falls diese Uhrzeit aus guten Gründen 
nicht einzurichten ist, legen Sie bitte eine andere fest.

Bis zum Tag der Beisetzung sollen an Kirchen und kirchlichen Gebäuden, wo möglich, die Kirchenfahnen 
auf halbmast oder mit Trauerflor gehisst werden. 

In jeder Pfarrei soll zwischen dem Todestag und der Beisetzung ein feierliches Requiem gefeiert wer-
den. Am Sonntag, 27. April 2025, findet um 18:30 Uhr im Hohen Dom zu Limburg ein Pontifikalamt zum 
Sonntag der Barmherzigkeit statt – eine Eucharistiefeier zum Gedenken an den verstorbenen Papst 
Franziskus. 

Bis zur Wahl eines neuen Papstes soll bei der Feier der Heiligen Messe, bei der Feier des Stundengebets 
(Vesper) und bei Andachten in den Fürbitten des Verstorbenen gedacht werden. Im Hochgebet entfällt 
die Nennung des Papstes. Außer an Sonntagen und den festfreien Werktagen kann eine der drei Mess-
formulare „Für einen verstorbenen Papst“ in der Tagesfarbe verwendet werden. Dazu können die Schrift-
lesungen „Messen für Verstorbene – Osterzeit“ (Lektionar VII) verwendet werden. 

Bei der Feier der Heiligen Messe, bei der Feier des Stundengebets (Vesper) und bei Andachten soll in 
den Fürbitten soll um eine gute Papstwahl gebetet werden.

Sobald die Wahl des neuen Papstes vollzogen und der Name des Gewählten bekannt ist, soll je nach 
Tageszeit ein Festgeläut erfolgen.

Im Hochgebet der Heiligen Messe ist ab der Bekanntgabe des neuen Papstes der Name einzufügen, in 
den Fürbitten soll des Heiligen Vaters und der Kirche in besonderer Weise gedacht werden.

Am Tag der Amtseinführung des Papstes sind alle kirchlichen Gebäude festlich zu beflaggen.

Die Heilige Messe am Tag der Amtseinführung des Papstes oder der Hauptgottesdienst am darauffol-
genden Sonntag ist als Dankgottesdienst zu feiern. Dabei ist in den Fürbitten des neuen Papstes und der 
Anliegen der Kirche zu gedenken.
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Der Vorsitzende der Deutschen Bi-
schofskonferenz

Nr. 366 Inkraftsetzung von Beschlüssen 
der Verbands-KODA

548

Der Bischof von Limburg

Nr. 367 Verschiebung der Besoldungs-, 
Versorgungs- und Vergütungsan-
passung auf den 1. Dezember 2025

549

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofs-
konferenz

Nr. 366 Inkraftsetzung von Beschlüssen der Ver-
bands-KODA

Die nachfolgenden Beschlüsse der 66. Sitzung der 
Verbands-KODA vom 10. April 2025 werden mit Wir-
kung des im jeweiligen Beschluss bzw. des im jewei-
ligen Tarifvertrag genannten Datums in Kraft gesetzt. 
Wenn kein Datum im Beschluss genannt ist, gilt das 
Datum der jeweiligen Verbands-KODA Sitzung, in der 
der Beschluss gefasst worden ist.

Beschlüsse der 66. Sitzung der Verbands-KODA vom 
10. April 2025:

71. Beschluss

Die Verbands-KODA beschließt die Übernahme des 
folgenden Änderungstarifvertrages:

a)	 Änd.-TV NR. 11 zum Tarifvertrag über die 
Entgeltordnung des Bundes (TV EntgO Bund) 
vom 24. Oktober 2024

72. Beschluss zur Kenntnisnahme von Änderungsta-
rifverträgen

Die folgenden Änderungstarifverträge werden zur 
Kenntnis genommen. Sie betreffen die Verbands-KO-
DA nicht und werden nur aus Gründen der Chronologie 
in den Anhang der AVO-VDD übernommen:

a)	 Änd.-TV Nr. 17 zum (TVÜ-Bund) vom 24. Ok-
tober 2024

b)	 Änd.-TV Nr. 31 zum (TVöD BT-V) vom 24. Ok-
tober 2024

Bischöfliches Ordinariat

Nr. 368 Neuwahl der Mitarbeitervertretung 
MAV-BO

549

Nr. 369 Festsetzung der Jugendsprecher-
wahl 2025

549

Nr. 370 Dienstnachrichten 549

73. Beschluss

Die Verbands-KODA beschließt die Streichung der § 12 
Absätze 3 und 4. Die bisherigen Absätze 5 und 6 wer-
den entsprechend als Absätze 3 und 4 neu nummeriert. 
Zudem wird die Befristung der Ein- und Höhergruppie-
rungsordnung gemäß § 12 Abs. 4 Satz 2 (neu) AVO-
VDD bis zum 31. Dezember 2025 verlängert.

74. Beschluss

Die Verbands-KODA beschließt, den Beschluss Nr. 34 
vom 4. Mai 2015 aufzuheben, durch den § 17 Abs. (4) 
Satz 1, 2 und 3 neu gefasst und ergänzt wurde. Statt-
dessen wird der § 17 Abs. 4 des TVöD-Bund ohne die 
VKA-Bezüge in die AVO-VDD übernommen. Die Ab-
sätze 4a und 5 des § 17 AVO-VDD werden gestrichen.

In Kraft gesetzt:

Limburg, 16. April 2025	 +	 Dr. Georg Bätzing
 		  Bischof von Limburg
		  Vorsitzender der  
		  Vollversammlung der 
		  Diözesen Deutschlands

Der Bischof von Limburg

Nr. 367 Verschiebung der zum 1. August 2025 vor-
gesehenen Besoldungs-, Versorgungs- und Vergü-
tungsanpassung für Priester, Haushälterinnen und 
Haushaltshilfen und Priesterkandidaten auf den 
1. Dezember 2025

1.	 Die zum 1. August 2025 vorgesehene 5,5 %tige 
Verbesserung der Dienst- und Versorgungsbezü-
ge der Priester im Bistum Limburg (vgl. Amtsblatt 
Nr. 9/2024, S. 385) wird auf den 1. Dezember 
2025 verschoben.
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a)	 Der Abschnitt A der Anlage 1 zur Ordnung der 
Dienst- und Versorgungsbezüge der Priester 
im Bistum Limburg in seiner Fassung vom 
1. August 2025 wird wie folgt geändert: 

Die Angabe „1. August 2025“ wird jeweils 
durch „1. Dezember 2025“ ersetzt. 

b)	 Der Abschnitt B der Anlage 1 zur Ordnung 
der Dienst- und Versorgungsbezüge der 
Priester im Bistum Limburg in seiner Fas-
sung vom 1.8.2025 wird wie folgt geändert:

Die Angabe „1.  August 2025“ wird durch 
„1. Dezember 2025“ ersetzt. 

2.	 Die zum 1. August 2025 vorgesehene 5,5 %tige 
Verbesserung der Vergütung der Pfarrhaushäl-
terinnen und Haushaltshilfen (vgl. Amtsblatt 
Nr. 9/2024, S. 385) wird auf den 1. Dezember 
2025 verschoben. 

a)	 Die Anlage 2 zur Ordnung für die Haushälte-
rinnen der Geistlichen im Bistum Limburg – 
Vergütungsordnung – Fassung ab 1. August 
2025 (5,5 %) wird wie folgt geändert:

Die Angabe „1.8.2025“ wird durch „1. Dezem-
ber 2025“ ersetzt.

b)	 Die Anlage 2 zur Ordnung für die Haushalts-
hilfen der Geistlichen im Bistum Limburg – 
Vergütungsordnung – Fassung ab 1. August 
2025 (5,5 %) wird wie folgt geändert:

Die Angabe „1.  August 2025“ wird durch 
„1. Dezember 2025“ ersetzt. 

3.	 Die zum 1. August 2025 vorgesehene Verbes-
serung der Bezüge der Priesterkandidaten im 
Pastoral-, Jahres- und Diakonatspraktikum (vgl. 
Amtsblatt 9/2024, S. 384) wird auf den 1. Dezem-
ber 2025 verschoben. Es ergeben sich folgende 
Beträge: 

a)	 Pastoral- und Jahrespraktikanten (ange-
stellt): ab 1. Dezember 2025 Euro 1.746,40 
im Monat

b)	 Diakonatspraktikanten (beamtenähnlich): ab 
1. Dezember 2025 Euro 1.586,93 im Monat

Limburg, 16. April 2025	 +	 Dr. Georg Bätzing
Az.: 025K/36866/25/02/1		  Bischof von Limburg

Bischöfliches Ordinariat

Nr. 368 Neuwahl der Mitarbeitervertretung MAV-BO

Der Wahlausschuss gibt nachfolgend das endgültige 
Wahlergebnis der MAV-Wahl am 25. März 2025 be-
kannt. Die Wahlbeteiligung betrug 53,29 %.

Gemäß § 11 Absatz 5 der MAVO wurden gewählt: 
Martin Richter, Evelyn Arthen, Martin Grether, Daniel 
Best, Niklas Groß, Kai Speth, Valentina Pfeiffer, Annet-
te Krumpholz, Tabea Radgen, Luisa Weber, Melanie 
Großmann, Alexandra Leinz, Sandra Sommer, Dr. Ge-
org Poell, Michaela Nitz

Als Ersatzmitglieder sind gewählt: Florian Klees, Mi-
chael Grill, Marvin Diewock, Markus Breuer, Anton 
Zylka, Albert Schmaltz

Auf der konstituierenden Sitzung am 31. März 2025 
der neuen Mitarbeitervertretung wurden gewählt:

zum Vorsitzenden: Daniel Best; zu stellvertretenden 
Vorsitzenden: Evelyn Arthen und Martin Grether.

Die Amtszeit der Mitarbeitervertretung endet gemäß 
§ 13 Abs. 1 der MAVO am 30. April 2029.

Nr. 369 Festsetzung der Jugendsprecherwahl 2025

Hiermit lege ich fest, dass die Wahl der Jugend-
sprecher:innen in die Pfarrgemeinderäte im Bistum 
Limburg für die zweite Hälfte der 15. Amtszeit der 
synodalen Gremien in der Zeit vom 1. November bis 
30. November 2025 erfolgt.

Limburg, 14. April 2025	 Prof. Dr. Hildegard Wustmans
Az.: 760B/60635/25/01/1	 Komm. Bischöfliche Beauftrag-	
	 te 	für den Synodalen Bereich

Nr. 370 Dienstnachrichten

Priester

Mit Termin 1.  Mai 2025 inkardiniert der Bischof ​ 
Dr. Georg Bätzing Herrn Pfarrer Peter Kovalčin in das 
Bistum Limburg.

Mit Termin 1. August 2025 wird Kaplan Fabian BRUNS 
aus der Pfarrei St. Elisabeth Hofheim-Kriftel-Eppstein 
nach St. Bonifatius Wiesbaden versetzt.
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Die Freistellung von Kaplan Johannes FUNK für die 
Promotion und die Aufgabe des Subregens im Stu-
dienhaus St. Lambert in Lantershofen wird bis zum 
31. August 2027 verlängert.

Hauptamtliche Pastorale Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter

Mit Termin 1. November 2025 tritt Gemeindereferentin 
Dorothea DÖRSCHEL in den Ruhestand.

Weitere Dienstnachrichten

Mit Termin 30. April 2025 ist Frau Yvonne WICK aus 
dem Dienst des Bistums Limburg ausgeschieden.
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Amtsblatt des Bistums Limburg
Nr. 6 Limburg, 1. Juni 2025

Der Apostolische Stuhl

Nr. 371 Wahl eines neuen Papstes

Am Donnerstag, 8. Mai 2025, wurde im Konklave

Robert Francis Kardinal Prevost

zum Papst gewählt.

Er führt den Namen

Leo XIV.

Die Amtseinführung erfolgte am Sonntag, 18. Mai 2025.
.

Der neue Papst wurde am 14. September 1955 in Chicago, USA, geboren.

Im Jahre 1977 trat er der Ordensgemeinschaft der Augustiner bei und 
legte am 19. August 1981die ewige Profess ab.

Am 19. Juni 1982 empfing er die Priesterweihe.

Papst Franziskus ernannte ihn am 3. November 2014 
zum Apostolischen Administrator von Chiclayo in Peru und zum Titularbischof von Sufar.

Am 12. Dezember 2014 empfing er die Bischofsweihe.
 Papst Franziskus ernannte ihn am 26. September 2015 zum Bischof von Chiclayo.

Am 12. April 2023 ernannte ihn Papst Franziskus zum Erzbischof und
zum Präfekten des Dikasteriums für die Bischöfe.

Im Konsistorium vom 30. September 2023 wurde er von Papst Franziskus
in das Kardinalskollegium aufgenommen.

Der Name des neuen Papstes ist ab sofort im Kanon der Heiligen Messe und im Offizium zu nennen.

Mit Dank gegenüber Gott begleiten wir den Dienst des neuen Papstes in unseren Gebeten.
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Der Bischof von Limburg

Nr. 372 Regelung für eine Vertretung der Ständigen 
Diakone im Bistum Limburg

1. Aufgaben der Vertretung der Ständigen Diakone im 
Bistum Limburg

Die Vertretung der Ständigen Diakone nimmt die In-
teressen und Anliegen der Ständigen Diakone im Zi-
vil- und Hauptberuf sowie ihrer Familien im Bistum 
Limburg wahr.

In der Vertretung werden alle relevanten Fragen der 
gesamten Diakonenschaft in ihrer Diversität im Blick 
behalten sowie die Anliegen zur Hinführung, zum 
Dienst und Leben als Diakon sowie der weiteren Ent-
wicklung des Diakonenamtes kommuniziert.
Die Vertretung dient ebenso dem Austausch der Dia-
kone mit den Vertretern der Diakone im Seelsorgerat 
sowie mit der Ausbildungs- und Personaleinsatzebe-
ne.

Gleichzeitig ist sie der Ort zur Beratung, Vorbereitung 
und Durchführung thematischer Foren und Begegnun-
gen mit theologischer und spiritueller Ausrichtung.
Daneben finden hier die Anliegen zur Pflege der Ge

Nr. 378 Hinweise zur Durchführung der 
Missio-Aktion 2025 (Missio  
Aachen)

557

Nr. 379 Hinweise zur Durchführung der 
Diaspora-Aktion 2025
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Nr. 381 Erhöhung der Sustentation ab 
1. Januar 2025
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Nr. 382 Ergänzung der Geschäftsordnung 
zur „Ordnung über das Führen von 
Amtssiegeln im Bistum Limburg 
(Siegelordnung)“ für das Bischöf-
liche Ordinariat Limburg

559

Nr. 383 Einladung zur Aussendungsfeier 560

Nr. 384 Dienstnachrichten 560

meinschaft und der Fürsorge für die Mitbrüder ihren
Raum.

Die Vertretung lädt die gesamte Diakonenschaft so-
wie die Ehefrauen und Witwen in der Regel ein- bis 
zweimal im Kalenderjahr zu Veranstaltungen ein.

2. Zusammensetzung der Vertretung

Gewählte Mitglieder sind:
	- ein von der Diakonenschaft gewählter Diakon im 

Hauptberuf,
	- ein von der Diakonenschaft gewählter Diakon mit 

Zivilberuf,
	- ein von der Diakonenschaft gewählter Diakon im 

Ruhestand,
	- nach Möglichkeit eine von der Diakonenschaft 

gewählte Ehefrau eines Diakons (der Diakon darf 
nicht bereits Mitglied der Vertretung sein)

Mitglieder qua Amt, Mandat bzw. Aufgabenstellung 
sind:
	- die gewählten Vertreter der Diakone im Seelsor-

gerat
	- der für die Ausbildung der Ständigen Diakone zu-

ständige Referent
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	- der Bischöfliche Beauftragte für den Ständigen 
Diakonat.

3. Konstituierung und Arbeitsweise

Die Vertretung tritt spätestens vier Wochen nach der 
Wahl zu ihrer ersten Sitzung zusammen. Zu dieser 
wie zu allen folgenden Sitzungen lädt der Bischöfli-
che Beauftragte für den Ständigen Diakonat ein. Die 
Vertretung tagt mindestens zweimal im Kalenderjahr. 
Weitere Sitzungen werden vereinbart, wenn mindes-
tens zwei Mitglieder dies beantragen. Die Vertretung 
gibt sich in der ersten Sitzung eine Geschäftsordnung. 
Von den Sitzungen wird ein Protokoll angefertigt und 
nach Zustimmung der Vertretungsmitglieder allen  
Diakonen und Ehefrauen zugesandt.

4. Wahl der Vertretung

Die zwei Vertreter der Diakone im Seelsorgerat und 
der Bischöfliche Beauftragte für den Ständigen Dia-
konat bilden den Wahlvorstand. Es wird ein entspre-
chendes Wählerverzeichnis erstellt und nach Aufruf 
für Kandidatenvorschläge die Wahl als Brief- bzw. 
Online-Wahl durchgeführt. Dazu bittet der Wahlvor-
stand spätestens 5 Wochen vor dem Wahltermin alle 
Wahlberechtigten um Kandidatenvorschläge. Jeder 
Wahlberechtigte kann jeweils einen Diakon im Haupt- 
und einen Diakon im Zivilberuf, einen Diakon im Ruhe-
stand sowie eine Ehefrau eines Diakons vorschlagen.
Der Wahlvorstand befragt die Vorgeschlagenen, ob sie 
mit ihrer Kandidatur einverstanden sind.

Der Wahlvorstand stellt anschließend die Kandidaten-
liste auf, in der die Vorgeschlagenen aufzunehmen 
sind, die von wenigstens drei Wahlberechtigten vorge-
schlagen wurden. Die Namen der Kandidaten werden 
in den Abschnitten Diakon im Hauptberuf, Diakon mit 
Zivilberuf, Diakon im Ruhestand, Ehefrau eines Dia-
kons gegliedert jeweils in alphabetischer Reihenfolge 
in der Liste aufgeführt.

Spätestens zwei Wochen vor dem Wahltermin über-
sendet der Wahlvorstand den Wahlberechtigten die 
erforderlichen Wahlunterlagen bzw. einen Zugang 
zur Online-Wahl und teilt den Termin mit, bis zu dem 
der Wahlbrief beim Wahlvorstand vorliegen oder die 
Online-Wahl getätigt sein muss.

Alle Wahlberechtigten können auf dem Stimmzettel 
jeweils einen Diakon im Hauptberuf, einen Diakon 
mit Zivilberuf, einen Diakon im Ruhestand und eine 
Ehefrau eines Diakons ankreuzen bzw. online wählen.

Nach Ablauf der Frist werden die Umschläge vom 
Wahlvorstand geöffnet und die Wahlberechtigung ge-
prüft bzw. das Online-Ergebnis abgerufen. Im Zweifel 
beschließt der Wahlvorstand mit einfacher Mehrheit 
über die Gültigkeit eines Stimmzettels bzw. einer 
Online-Wahl.

5. Wahlergebnis und Amtszeit

Gewählt sind diejenigen Kandidaten, welche die meis-
ten Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet das Los.
Kandidaten, die nicht gewählt wurden, sind Ersatzmit-
glieder.

Der Wahlvorstand stellt das Wahlergebnis in einer 
Wahlniederschrift fest.

Das Ergebnis der Wahl ist den Wahlberechtigten 
mitzuteilen. Gegen die Gültigkeit der Wahl kann je-
der Wahlberechtigte innerhalb einer Frist von zwei 
Wochen nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses 
Einspruch erheben. Der Einspruch ist schriftlich beim 
Bischöflichen Beauftragten für die Ständigen Diako-
ne einzureichen und zu begründen. Über den Wider-
spruch entscheidet der Bischöfliche Beauftragte.

Scheidet ein gewähltes Mitglied aus der Vertretung 
aus, so rückt für den Rest der Amtszeit der erste 
Kandidat aus der jeweiligen Liste nach. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet das Los.

Die Amtszeit der Vertretung bemisst sich nach den 
Amtszeiten der synodalen Gremien im Bistum Lim-
burg.

Diese Regelung tritt zum 1. Juni 2025 in Kraft.

Limburg, 12. Mai 2025	 +	 Dr. Georg Bätzing
Az.: 024A/67027/25/02/1		  Bischof von Limburg

Prof. Dr. Peter Platen
Kanzler der Kurie

Nr. 373 Aufruf der deutschen Bischöfe zur Pfingstak-
tion Renovabis 2025

Liebe Schwestern und Brüder,

in der Bibel lesen wir: „Gott erschuf den Menschen als 
sein Bild, als Bild Gottes erschuf er ihn“ (Gen 1,27). Für 
Christinnen und Christen bedeutet das: Jeder Mensch 
besitzt – als Ebenbild Gottes – eine unveräußerliche 
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Würde, die ihm nicht genommen werden kann.

In der Realität aber erleben wir, wie die Würde des 
Menschen allzu oft mit Füßen getreten wird. Frauen 
und Männer werden auf Grund ihrer Herkunft, ihrer 
Religion oder ihrer Einstellungen ausgegrenzt und 
geringgeschätzt. Sie müssen Kriege und Diktaturen 
erleiden, sie werden wie Ware gehandelt, missbraucht 
und ausgebeutet, leben in Not und menschenunwür-
digen Verhältnissen – überall auf der Welt, auch im 
Osten Europas. Darauf macht Renovabis, die Solida-
ritätsaktion der katholischen Kirche in Deutschland 
mit den Menschen in Mittel- und Osteuropa, aufmerk-
sam und stellt ihre diesjährige Pfingstaktion unter das 
Motto: „Voll der Würde. Menschen stärken im Osten 
Europas“.

Die Aufmerksamkeit richtet sich dabei vor allem auf 
drei Gruppen, denen Renovabis mit seinen Partnern 
vor Ort zur Seite steht: die Angehörigen der Roma-
Minderheit, die in vielen Ländern nach wie vor an den 
Rand der Gesellschaft gedrängt werden; Frauen und 
Mädchen, die Opfer von Menschenhandel werden; und 
nicht zuletzt die Menschen in der Ukraine, die unter 
den schwerwiegenden Folgen des Krieges leiden.

Wir bitten Sie herzlich: Unterstützen Sie die Anliegen 
von Renovabis durch Ihr Gebet und Ihre großzügige 
Spende und helfen Sie mit, die Würde der Menschen 
im Osten Europas zu stärken.

Kloster Steinfeld, 13. März 2025		  + Dr. Georg Bätzing
Für das Bistum Limburg		  Bischof von Limburg

Dieser Aufruf soll in den Amtsblättern veröffentlicht, 
am Sonntag, 1. Juni 2025, in allen Gottesdiensten 
(auch am Vorabend) verlesen und den Gemeinden 
zudem in geeigneter anderer Weise bekannt gemacht 
werden. Die Kollekte am Pfingstsonntag, 8. Juni 2025, 
ist ausschließlich für die Solidaritätsaktion Renovabis 
bestimmt und ohne Abzüge weiterzuleiten.

Limburg, 29. April 2025			   Dr. Wolfgang Pax
Az.: 608B/47384/25/01/1			   Generalvikar

Nr. 374 Aufruf der deutschen Bischöfe zum Weltmis-
sionssonntag 2025

Liebe Schwestern und Brüder,

„Hoffnung lässt nicht zugrunde gehen“ (Röm 5,5) – 
mit diesem Leitwort greift der Sonntag der Weltmis-
sion am 26. Oktober das Motto des Heiligen Jahres 

auf. Die diesjährige Missio-Aktion lenkt dabei unseren 
Blick auf die Kirche in Myanmar und auf den Philip-
pinen. In einer Welt, in der vieles um uns herum ins 
Wanken gerät, erinnern uns die Missio-Projektpartner 
in den beiden Ländern an die unerschütterliche Kraft 
christlicher Hoffnung.

In Myanmar steht die Kirche an der Seite von Milli-
onen Menschen, die vor Bürgerkrieg und Unterdrü-
ckung fliehen mussten. Mit ihrer sozialpastoralen 
Arbeit schenkt sie den Geflüchteten Hoffnung, auch 
wenn die Situation ausweglos erscheint. Auf den Phi-
lippinen kämpft die Kirche gegen Armut, Unrecht und 
Gewalt. Sie setzt sich für Menschenrechte und die 
Bewahrung der Schöpfung ein, leitet Schulen in Slums 
und geht an die Ränder der Gesellschaft. So wird die 
Kirche zur Stimme der Entrechteten, die unter men-
schenunwürdigen Bedingungen leben.

Der Weltmissionssonntag am 26. Oktober steht für 
eine Welt, in der Hoffnung und Menschlichkeit stärker 
sind als Hass und Verzweiflung. Die Solidaritätskollek-
te ermöglicht konkrete Unterstützung von Menschen, 
die sich aus dem Glauben heraus für andere einsetzen 
– überall dort, wo Menschen Gefahr laufen, die Hoff-
nung auf eine lebenswerte Zukunft zu verlieren. Wir 
bitten Sie: Unterstützen Sie unsere Schwestern und 
Brüder durch Ihr Interesse, Ihr Gebet und eine großzü-
gige Spende bei der Kollekte am kommenden Sonntag 
der Weltmission. Dafür danken wir Ihnen herzlich.

Kloster Steinfeld, 13. März 2025		  + Dr. Georg Bätzing
Für das Bistum Limburg		  Bischof von Limburg

Dieser Aufruf soll in den Amtsblättern veröffentlicht, 
am Sonntag, 19. Oktober 2025, in allen Gottesdiens-
ten (auch am Vorabend) verlesen und den Gemein-
den zudem in geeigneter anderer Weise bekannt 
gemacht werden. Die Kollekte am Weltmissions-
sonntag, 26. Oktober 2025, ist ausschließlich für die 
Päpstlichen Missio-Werke in Aachen und München 
bestimmt.

Limburg, 29. April 2025			   Dr. Wolfgang Pax
Az.: 367J/16755/25/01/1			   Generalvikar

Nr. 375 Aufruf der deutschen Bischöfe zum Diaspo-
ra-Sonntag 2025

Liebe Geschwister im Glauben,

„Er gibt dem Müden Kraft, dem Kraftlosen verleiht 
er große Stärke“ (Jesaja 40,29). Diese wunderbare 
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Verheißung des Propheten Jesaja erinnert uns da-
ran, dass Gott die Quelle unseres Lebens ist. Aus 
dieser Quelle können wir besonders in den müden 
und schwachen Momenten unseres Lebens schöp-
fen. Auch in unserer so zerrissenen Welt schenkt der 
Glaube an Gott uns Halt und Orientierung — ganz per-
sönlich und ebenso in der Gemeinschaft.

Die diesjährige Diaspora-Aktion des Bonifatiuswerkes 
der deutschen Katholiken greift diesen hoffnungsvol-
len Zuspruch auf. Unter dem Leitwort „Stärke, was 
dich trägt.“ ermutigt die Aktion dazu, sich immer wie-
der neu der tragenden Fundamente des eigenen Le-
bens zu vergewissern und diese bewusst zu stärken. 
Denn äußere Kraft braucht innere Stärke!

Tragendes zu stärken ist auch für das Bonifatiuswerk 
eine wichtige Aufgabe. Das Hilfswerk unterstützt 
Christinnen und Christen, die ihren katholischen 
Glauben in einer extremen Minderheitensituation in 
Nordeuropa, im Baltikum sowie in den katholischen 
Diaspora-Regionen Nord- und Ostdeutschlands le-
ben. Es stärkt ehrenamtliches und hauptberufliches 
Engagement in der Kirche, hilft bei Gemeindebauten 
und der Anschaffung von Fahrzeugen und fördert die 
Kinder- und Jugendhilfe vor Ort.

Liebe Schwestern und Brüder, wir bitten Sie zum 
Diaspora-Sonntag am 16. November herzlich um Ihr 
Gebet und um eine großzügige Spende. Mit Ihrer Hilfe 
kann das Bonifatiuswerk jährlich über 1.200 Projekte 
fördern und so stärken, was die Menschen trägt.

Kloster Steinfeld, 13. März 2025		  + Dr. Georg Bätzing
Für das Bistum Limburg		  Bischof von Limburg

Dieser Aufruf ist in den Amtsblättern zu veröffentli-
chen. Er soll am Sonntag, 9. November 2025, in allen 
Gottesdiensten (auch am Vorabend) verlesen oder 
den Gemeinden in einer anderen geeigneten Weise 
bekannt gemacht werden. Die Kollekte am Diaspora-
Sonntag, 16. November 2025, ist ausschließlich für 
das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken be-
stimmt und ohne Abzüge weiterzuleiten.

Limburg, 29. April 2025			   Dr. Wolfgang Pax
Az.: 362A/38663/25/03/1			   Generalvikar

Nr. 376 Dekret zur Profanierung der Kirche St. Boni-
fatius in Holzappel und des darin befindlichen Altars

Hiermit verfüge ich gemäß c.  1222 § 2 CIC zum 
8. Juni 2025 die Profanierung der Kirche St. Bonifati-

us in 56379 Holzappel, Esteraustraße 2, sowie gemäß 
c. 1238 § 1 CIC in Verbindung mit c. 1212 CIC zum 
gleichen Datum die Profanierung des in ihr errichteten 
Altares. Die Profanierung tritt mit dem Verlesen die-
ses Dekretes im Rahmen des letzten Gottesdienstes 
in dieser Kirche am 8. Juni 2025 in Kraft.

Der Priesterrat wurde am 19. November 2024 ange-
hört.

Der Altar und der Tabernakel sind vor einer weiteren 
Verwendung zu entfernen, vorhandene Reliquien sind 
dem Reliquienbeauftragten des Bischofs zur Verwah-
rung zu übergeben.

Die liturgischen Einrichtungsgegenstände und alle 
weiteren sakralen Gegenstände, insbesondere Kunst-
gegenstände, sind in einem Inventar zu verzeichnen 
und danach aus der Kirche zu entfernen. Sie können 
entweder an einem würdigen Ort aufbewahrt oder 
aber einer anderweitigen Nutzung, etwa in einer an-
deren Kirche oder Kapelle, zugeführt werden. 

Begründung

Die Kirche wurde im Jahr 1878 errichtet und diente 
zunächst als „Missionsstation“ zur Betreuung der ka-
tholischen Minderheit in der Region. Bereits vor 15 
Jahren gab es Bestrebungen, die Kirche zu verkaufen; 
ein Verkauf kam jedoch nicht zustande. In der Folge 
entschied sich die Gemeinde in Holzappel dazu, sich 
größtenteils der Herz-Jesu-Gemeinde in Diez anzu-
schließen und dort an der Sakramentenvorbereitung 
für die Erstkommunion und die Firmung teilzunehmen.

In den zurückliegenden 15 Jahren wurde monatlich 
nur noch ein Sonntagsgottesdienst gefeiert. Mit Be-
ginn der Corona-Pandemie im Jahr 2020 entfiel auch 
dieser Gottesdienst.

Im Rahmen des Projektes „Kirchliche Immobilien-
Strategie“ wurde das Erfordernis einer Anpassung des 
Gebäudebestands an die demographische Entwick-
lung der Mitgliederzahlen sowie an die wirtschaftliche 
Kraft der Kirchengemeinde deutlich und die Absicht 
getroffen, die Kirche St. Bonifatius in Holzappel mit 
dem anliegenden Pfarrhaus zu verkaufen. Ein Kauf-
interessent hat Interesse am Erwerb der Immobilien 
angemeldet. 

Die Gremien der Pfarrei haben gemäß der „Verfahrens-
ordnung zur Umnutzung und Aufgabe von Kirchen im 
Bistum Limburg“ vom 7. Juni 2018 (Amtsblatt 2018, 
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405f.), zuletzt geändert am 29. März 2022 (Amtsblatt 
2022, 570), die beabsichtigte Profanierung beraten. 
Ein Beschluss des Verwaltungsrates liegt vor. Die „AG 
Umnutzung und Aufgabe von Kirchen“ hat den Antrag 
beraten, die vorgebrachten Gründe abgewogen und 
eine Empfehlung für die Profanierung des Gotteshau-
ses ausgesprochen.

Für die regelmäßige Spendung der Sakramente stehen 
die übrigen Kirchen und Gottesdienstorte der Pfarrei 
St. Christophorus Diezer Land (Sitz: Diez) zur Verfü-
gung. Das Heil der Seelen ist durch das regelmäßige 
Gottesdienstangebot in der Pfarrei nicht in Gefahr.

Nach sorgfältiger Würdigung aller Umstände war da-
her festzustellen, dass die Voraussetzungen für die 
Profanierung der Kirche St. Bonifatius in Holzappel 
gemäß c. 1222 § 2 CIC erfüllt sind und somit dem 
Antrag entsprochen werden konnte.

Limburg, 23. Mai 2025	 +	 Dr. Georg Bätzing
Az.: 613E/59233/24/02/1		  Bischof von Limburg

Thomas Schön
Notar der Kurie

Rechtsbehelfsbelehrung

Gemäß c. 1734 §§ 1 und 2 CIC kann innerhalb von 
zehn Tagen nach der Veröffentlichung im Amtsblatt 
die Abänderung oder die Rücknahme dieses Dekrets 
beantragt werden. Der Antrag ist zu richten an den 
Bischof von Limburg, Domplatz 7, 65549 Limburg a. 
d. Lahn.

Bischöfliches Ordinariat

Nr. 377 Hinweise zur Durchführung der 33. Renova-
bis-Pfingstaktion im Mai und Juni 2025

Die Osteuropa-Solidaritätsaktion Renovabis steht 
in diesem Jahr unter dem Leitwort „Voll der Würde. 
Menschen stärken im Osten Europas“. Damit erinnert 
Renovabis daran, dass jeder Mensch Ebenbild Gottes 
ist, ausgestattet mit einer unveräußerlichen Würde. 
Besonders wichtig ist die Wahrung der Menschenwür-
de im Umgang mit allen, die schwach und verletzlich 
sind, körperliche oder geistige Einschränkungen ha-
ben.

Mit der bundesweiten Eröffnung der 33. Pfingstakti-
on ist Renovabis in diesem Jahr im Erzbistum Berlin 
zu Gast. Der Eröffnungsgottesdienst mit Erzbischof 

Dr. Heiner Koch findet am Sonntag, 25. Mai 2025, um 
10:00 Uhr in der Hedwigs-Kathedrale in Berlin statt. 
Die Eucharistiefeier wird im Hörfunk auf radio 3 (Rund-
funk Berlin-Brandenburg, rbb) und im Westdeutschen 
Rundfunk (WDR) übertragen und von domradio.de 
und EWTN live gestreamt. Über alle Veranstaltungs-
termine informiert die Webseite: www.renovabis.de/
pfingstaktion

Von Montag, 12. Mai 2025 an sollen die Renovabis-
Plakate in den Gemeinden ausgehängt und das Infor-
mationsmaterial sowie die Spendentüten am Schrif-
tenstand ausgelegt werden.

Die Pfingstnovene 2025 mit dem Titel „Voll der Wür-
de“ verfasste Bundestagspräsident a. D. Dr. Wolf-
gang Thierse; die Illustrationen sind Holzschnitte der 
Künstlerin Margret Russer. Das Neun-Tage-Gebet 
von Renovabis ist als Begleiter für die Tage auf das 
Pfingstfest hin gedacht. Es spannt den Bogen von 
der Schöpfungsgeschichte über soziale Gerechtigkeit 
bis hin zum verantwortlichen Umgang mit Fremden, 
Schwachen und Benachteiligten. Renovabis-Bischof 
Dr. Heiner Koch empfiehlt die Novene für das Gebet 
in den Pfarreien, in Familienkreisen, Gruppen und Ver-
bänden – und ganz besonders als Gebetsbrücke in 
den Osten Europas.

Renovabis bietet neben der Novene auch ein Gebets-
heft mit dem Titel „Öffne mein Herz“ mit Gebeten zum 
Heiligen Geist an. Dieses Heft soll ein Wegbegleiter 
für die persönliche Begegnung der Gläubigen mit 
Gottes Geist sein. Das Heft ist erhältlich in Deutsch, 
Englisch, Albanisch, Bulgarisch, Georgisch, Italienisch, 
Kroatisch, Litauisch, Polnisch, Slowakisch, Tsche-
chisch und Ukrainisch.

Das Aktions-Themenheft und die Renovabis-Inter-
netseite vermitteln Informationen und Reportage-
Impulse, Gottesdienstbausteine und Predigtskizzen 
rund um das Thema der diesjährigen Pfingstaktion. 
Die Gemeinden erhalten im April einen Materialbrief 
mit Informationen, Plakaten und Textvorschlägen zur 
Renovabis-Aktion. Alle Aktionsmaterialien stehen die 
Webseite www.renovabis.de/material zum Herunter-
laden bereit.

Am Wochenende vor Pfingsten (Siebter Sonntag der 
Osterzeit, 31. Mai/1. Juni 2025) soll in den Gemein-
den der Aufruf der deutschen Bischöfe in allen Got-
tesdiensten, auch in den Vorabendmessen, verlesen 
werden und die restlichen Spendentüten mit dem ent-
sprechenden Hinweis verteilt werden.
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Am Pfingstsonntag, 8. Juni 2025, sowie in den Vor-
abendmessen am 7. Juni 2025, wird in allen katholi-
schen Kirchen die Renovabis-Kollekte für Osteuropa 
gehalten. Renovabis bittet darum, auch auf Überwei-
sungsmöglichkeiten oder die Abgabe von Barspenden 
in den Spendentüten oder besonders gekennzeich-
neten Umschlägen hinzuweisen. Auf Wunsch der 
deutschen Bischöfe wird die Renovabis-Kollekte für 
die Aufgaben der Solidaritätsaktion ohne Abzug an 
die Bistumskasse weitergegeben. Diese Überweisung 
soll innerhalb eines Monats mit dem Vermerk „Reno-
vabis 2025“ erfolgen. Die Bistumskasse leitet die Be-
träge dann an Renovabis weiter.

Sie können individuelle Kollekten oder Spenden von 
Gruppen auch direkt an Renovabis weiterleiten. Bitte 
nutzen Sie dazu das Online-Portal www.renovabis.de/
pfingstspende oder die folgende Kontoverbindung: 
Renovabis e. V., Bank für Kirche und Caritas eG, 
DE94 4726 0307 0000 0094 00, GENODEM1BKC.

Nr. 378 Hinweise zur Durchführung der Missio-Akti-
on 2025 (Missio Aachen)

Die Solidaritätsaktion zum Sonntag der Weltmission 
am 26. Oktober 2025 steht im Zeichen des Heiligen 
Jahres. Dementsprechend lautet das Leitwort „Hoff-
nung lässt nicht zugrunde gehen“ (Röm 5,5). Mit die-
sem Vers beginnt Papst Franziskus seine Verkündi-
gungsbulle zum Jubiläum und betont, wie notwendig 
Hoffnung in einer Welt von Gewalt, Hass und Kriegen 
ist. Die Missio-Aktion zum Weltmissionssonntag 2025 
zeigt, wie die Kirche in Myanmar Zeichen der Hoff-
nung setzt und den Menschen die Kraft gibt, trotz 
schwieriger Umstände nicht aufzugeben. Seit dem Mi-
litärputsch 2021 führt die Militärjunta einen brutalen 
Krieg gegen die eigene Bevölkerung, zerstört Dörfer, 
Schulen und Kirchen. Millionen Menschen sind auf der 
Flucht. Ende März dieses Jahres kam das furchtba-
re Erdbeben hinzu. Überall im Land leisten kirchliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter humanitäre Hilfe und 
machen den Menschen Mut.

Bitte unterstützen Sie die Solidaritätsaktion im Mo-
nat der Weltmission, indem Sie das Aktionsplakat gut 
sichtbar in Ihrer Gemeinde aushängen (zum Beispiel 
im Schaukasten oder am Schriftenstand), die Spen-
dentüten und Gebetskarten in der Kirche auslegen, 
dem Pfarrbrief beilegen oder direkt an die Haushalte 
verteilen und Veranstaltungen im Monat der Weltmis-
sion durchführen.

Das Aktionsplakat zeigt ein Mädchen, das vor Freude 
einen Luftsprung macht. Nach einer leidvollen und ge-
fährlichen Flucht ist sie zusammen mit Schwestern 
der Missionary Servants of the Blessed Sacrament 
und anderen Mädchen endlich in einem sicheren Haus 
angekommen und kann Hoffnung schöpfen.

Im Aktionsheft mit liturgischen Bausteinen finden 
Sie Informationen über die Situation der Christinnen 
und Christen in Myanmar sowie Anregungen zur Ge-
staltung von Gottesdiensten und Aktionsideen für 
unterschiedliche Anlässe, zum Beispiel das Missio-
Solidaritätsessen „Die Welt an einem Tisch“ nach 
einem Gottesdienst zum Sonntag der Weltmission.

Die bundesweite Aktion startet mit einem Festwo-
chenende vom 26. bis 28. September im Bistum Es-
sen. Alle Informationen zur Eröffnung finden Sie unter: 
www.missio-hilft.de/wms.

Am 19. Oktober (auch am Vorabend) soll in allen ka-
tholischen Gottesdiensten der Aufruf der deutschen 
Bischöfe zum Weltmissionssonntag verlesen werden.

Am 26. Oktober, dem Sonntag der Weltmission, fin-
det in allen Gottesdiensten (auch am Vorabend) die 
Missio-Kollekte statt. Die Spenden, die am Sonntag 
der Weltmission in Deutschland gesammelt werden, 
kommen der kirchlichen Arbeit in Afrika, Asien und 
Ozeanien zugute. Sie ermöglichen konkrete Hilfe vor 
Ort.

Das jeweilige Generalvikariat/Ordinariat überweist 
die Kollekte einschließlich der später eingegange-
nen Spenden an Missio Aachen. Auf ausdrücklichen 
Wunsch der Bischöfe soll die Kollekte zeitnah und 
ohne jeden Abzug von den Gemeinden über die Bis-
tumskassen an Missio weitergeleitet werden. Eine 
pfarrinterne Verwendung der Kollektengelder, z. B. für 
Partnerschaftsprojekte, ist nicht zulässig. Sobald das 
Ergebnis der Kollekte vorliegt, sollte es der Gemeinde 
mit einem herzlichen Dank bekannt gegeben werden.

Weitere Informationen finden Sie auf www.missio-
hilft.de/wms. Hier können ab Mitte August alle Ma-
terialien heruntergeladen werden. Ebenfalls im Au-
gust wird das Aktionsheft an alle Pfarrgemeinden 
verschickt. Anfang September folgt der Versand der 
abonnierten Materialien.

Über bestellungen@missio-hilft.de, Tel. 0241 7507 
350 oder Fax 0241 7507 310 können Sie die Materia-
lien zum Weltmissionssonntag direkt bestellen.
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Fragen zum Monat der Weltmission in den Diözesen 
beantwortet gerne unsere Inlandsabteilung unter Tel. 
0241 7507 205 oder per E-Mail unter post@missio-hilft.
de.

Nr. 379 Hinweise zur Durchführung der Diaspora-
Aktion 2025

Äußere Kraft braucht innere Stärke – dieser Erfah-
rung können wir in vielen Momenten unseres Lebens 
begegnen. Doch woher schöpfen wir gerade in den 
kraftlosen und aufreibenden Augenblicken des Le-
bens neue Stärke? Als Christinnen und Christen glau-
ben wir: Gott ist die beständige und stärkende Quelle 
unseres Lebens. Der Glaube an Gott schenkt uns Halt 
und Orientierung – persönlich und in der Glaubensge-
meinschaft. Um sich dieses wertvollen Fundaments 
immer wieder neu zu vergewissern, lautet das Leit-
wort der diesjährigen Diaspora-Aktion „Stärke, was 
dich trägt“.

Die bundesweite Eröffnung der Diaspora-Aktion fin-
det am Sonntag, 9. November 2025, um 10:00 Uhr 
im Kölner Dom mit einem feierlichen Pontifikalamt 
und internationalen Gästen sowie Vertreterinnen und 
Vertretern aus deutschen Diözesen statt. Hauptzele-
brant ist der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal 
Woelki.

Die Diaspora-Kollekte wird am Sonntag, 16. November 
2025, in allen Gottesdiensten einschließlich der Vor-
abendmessen gehalten. Das jeweilige Generalvikariat 
überweist die Spenden, einschließlich der später ein-
gegangenen Gelder, an das Bonifatiuswerk der deut-
schen Katholiken. Auf ausdrücklichen Wunsch der Bi-
schöfe soll die Kollekte zeitnah und ohne jeden Abzug 
weitergeleitet werden. Die Verwendung der Kollekte 
ist ausschließlich für die Arbeit des Bonifatiuswerkes 
bestimmt. Das Bonifatiuswerk ist seinen Spenderin-
nen und Spendern gegenüber dankbar, transparent 
und rechenschaftspflichtig.

Alle Priester, Diakone, Pastoral- und Gemeindereferen-
ten und -referentinnen erhalten im August 2025 eine 
Aktionsmappe mit Ideen zur Gestaltung liturgischer 
Feiern sowie vielfältigen inhaltlichen und spirituellen 
Impulsen zum Leitwort „Stärke, was dich trägt“. Mitte 
September 2025 wird allen Gemeinden ein Material-
paket zur Gestaltung des Diaspora-Sonntags (Plakate, 
vorbestellte Pfarrbriefmäntel und Spendentüten) zu-
geschickt. Weitere Materialien können bestellt wer-
den und stehen zum Download zur Verfügung. Bitte 
hängen Sie die Aktionsplakate gut sichtbar in Ihrer 

Gemeinde auf.

Bitte verlesen Sie den Aufruf der deutschen Bischöfe 
zum Diaspora-Sonntag am 9. November 2025 in allen 

Gottesdiensten (auch am Vorabend) und verteilen Sie 
die Spendentüten zum Diaspora-Sonntag.

Bitte legen Sie am Diaspora-Sonntag, 16. November 
2025, die restlichen Spendentüten in den Kirchen-
bänken aus. Weisen Sie bitte in allen Gottesdiensten 
(auch am Vorabend) auf die Diaspora-Kollekte und 
im Pfarrbrief und auf Ihrer Homepage auf die Online-
Spendenmöglichkeit (www.bonifatiuswerk.de/spen-
den) hin.

Anregungen zur Gestaltung des Gottesdienstes und 
für die pastorale Arbeit gibt das Begleitheft „BONI-Im-
pulse – Praxisheft für Liturgie und Pastoral“, welches 
alle Gemeinden bereits Mitte September erhalten ha-
ben. Alle Materialien und aktuelle Fürbitten sind auch 
als Download abrufbar unter www.bonifatiuswerk.de/
diasporaaktion.

Bitte geben Sie am Sonntag, 23.  November 2025 
(auch am Vorabend), das Kollektenergebnis bekannt 
und verbinden Sie dies mit einem Wort des Dankes an 
die ganze Gemeinde.

Weitere Informationen und Materialien finden Sie auf 
www.bonifatiuswerk.de/diaspora-aktion. Bestellun-
gen richten Sie bitte per Mail an bestellungen@boni-
fatiuswerk.de, telefonisch an 05251 2996-94 oder per 
Fax an 05251 2996-88.

Nr. 380 Wahl zur Haupt-Mitarbeitervertretung/Diöze-
sanen Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretun-
gen im Bistum Limburg

Die Wahl zur Haupt-MAV/DiAG im Bistum Limburg 
findet am Donnerstag, 26. Juni 2025 im Rahmen des 
Tags der MAVen – Markt der Möglichkeiten, der um 
9:30 Uhr beginnt, im Wilhelm Kempf Haus in 65207 
Wiesbaden-Naurod statt. Alle im Amt befindlichen 
gewählten Mitarbeitervertreter/innen aus Einrichtun-
gen im Geltungsbereich der Mitarbeitervertretungs-
ordnung des Bistums Limburg sind hiermit dazu ein-
geladen.

Es besteht für alle Mitglieder der entsprechenden 
Mitarbeitervertretungen ein Anspruch auf Freistellung 
von der dienstlichen Tätigkeit zur Teilnahme an der 
Wahl. Es wird empfohlen, die entsprechende Mittei-
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lung an den Dienstgeber, dass man an der Wahl teil-
nehmen wird, möglichst frühzeitig zu tätigen.

Die Wahl findet gemäß der Wahlordnung zur Wahl der 
Haupt-Mitarbeitervertretung/Diözesanen Arbeitsge-
meinschaft der Mitarbeitervertretungen im Bistum 
Limburg i. V. m. §§ 13 Abs. 1, 25 MAVO alle vier Jah-
re jeweils nach dem einheitlichen Wahlzeitraum für  
MAVen statt. 

Wahlberechtigt sind alle am Wahltag im Amt be-
findlichen gewählten Mitarbeitervertreter/innen aus 
Einrichtungen im Geltungsbereich der Mitarbeiterver-
tretungsordnung des Bistums Limburg, die bei der 
Wahlversammlung anwesend sind. Eine Stimmrechts-
übertragung oder eine Stimmabgabe per Briefwahl 
sieht die Wahlordnung nicht vor. Zur Feststellung der 
Wahlberechtigung ist es erforderlich, dass die gewähl-
te Mitarbeitervertretung oder der Wahlausschuss die 
erfolgte Wahl und die Namen der gewählten Mitar-
beitervertreter/innen der Geschäftsstelle der Haupt-
MAV/DiAG bis spätestens Mittwoch, 18. Juni 2025, 
12:00 Uhr verbindlich mitgeteilt hat.

Es werden insgesamt 13 Mitglieder der Haupt-MAV/
DiAG aus vier Wahlgruppen gewählt. Weitere Infor-
mationen zum Ablauf der Wahl werden am Wahltag 
erfolgen. 

Gewählt werden können gem. § 1 Abs. 4 S. 2 WahlO 
Haupt-MAV/DiAG auch nicht anwesende Mitarbei-
tervertreter/innen, wenn eine schriftliche Erklärung 
über die Annahme des Mandats für den Fall einer 
Wahl vorliegt. Die entsprechende Erklärung kann in 
der Geschäftsstelle der Haupt-MAV/DiAG abgege-
ben oder am Wahltag dem Wahlausschuss überge-
ben werden. Eine entsprechende Erklärung per E-Mail 
oder auf anderem elektronischen Übertragungsweg 
ist unzulässig.

Im Anschluss an die Wahlversammlung findet die kon-
stituierende Sitzung der neu gewählten Haupt-MAV/ 
DiAG statt. 

Es wird gebeten zu bedenken, dass die Parkplatzsi-
tuation im Wilhelm-Kempf-Haus begrenzt ist. Es ist 
wünschenswert, dass möglichst viele Teilnehmer 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder in Fahrgemein-
schaften anreisen und die Parkplatzsuche in die An-
reisezeit einkalkulieren.

Weitere Informationen erhalten Mitarbeitervertreter/
innen in der Geschäftsstelle der Haupt-MAV/DiAG,  

Tel. 06431 295 713; 
e-mail: c.merkel@mav.bistumlimburg.de

Nr. 381 Erhöhung der Sustentation ab 1. Januar 2025

Aufgrund der Änderung der Sachbezugswerte ab 
1. Januar 2025 erhöht sich die Sustentation wie folgt:
Die Sustentation für Kapläne und Praktikanten beträgt 
ab dem 1. Januar 2025 monatlich 831,10 Euro.
	
Dieser Betrag gliedert sich wie folgt auf:
	- Vollverpflegung:	 573,83 Euro
	- Reinigung der Wohnräume und anteilige Haus-

haltsführung:	 235,85 Euro 
	- Strom:		  21,42 Euro

Limburg, 30. April 2025
Az.: 25K/36866/23/03/1

Nr. 382 Ergänzung der Geschäftsordnung zur „Ord-
nung über das Führen von Amtssiegeln im Bistum 
Limburg (Siegelordnung)“ für das Bischöfliche Or-
dinariat Limburg

In die Geschäftsordnung zur „Ordnung über das Füh-
ren von Amtssiegeln im Bistum Limburg (Siegelord-
nung)“ vom 27.  November 2017 (Amtsblatt 2017, 
S. 254–256), die bis zu einer umfassenden Neurege-
lung nach Maßgabe von Art. 10 § 2 des Statutes für 
die kurialen Leitungsstrukturen des Bistums Limburg, 
für die Regionen und für das Bischöfliche Ordinari-
at Limburg vom 6. Dezember 2022 (Amtsblatt 2022, 
S. 687-698), zuletzt geändert durch Verfügung vom 
6. Dezember 2024 (Amtsblatt 2024, S. 480–486), aus-
zulegen ist, wird in Bereich A. ein neuer Abschnitt 5 
folgenden Wortlautes eingefügt:

„(5) Fachzentrum Kindertageseinrichtungen

Der Leiter des Fachzentrums Kindertageseinrich-
tungen sowie die Leiter des zum Fachzentrum ge-
hörenden Fachteams Personal und des Fachteams 
Ressourcen zur Siegelung von Schriftstücken mit 
rechtserheblicher Bedeutung, insbesondere von Ar-
beits-und Ausbildungsverträgen, Praktikumsverträ-
gen, Arbeitnehmerüberlassungsverträgen, Gattungs-
vollmachten und Betriebskostenverträgen.“

Limburg, 23. Mai 2025		  Dr. Wolfgang Pax
Az.: 001A/57872/25/05/1		  Generalvikar

Prof. Dr. Peter Platen
Kanzler der Kurie
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Nr. 383 Einladung zur Aussendungsfeier

Bischof Dr. Georg Bätzing sendet am Samstag, den 
28. Juni 2025 in den Dienst des Bistums Limburg als 
Pastoralreferentinnen und -referenten: Johanna Löhr, 
Robert Söder, Melanie Worbs und als Gemeinderefe-
rentinnen: Magdalena Rosbach und Anna-Lisa Sau-
erwald aus. 

Der Aussendungsgottesdienst findet im Hohen Dom 
zu Limburg statt und beginnt um 10:00 Uhr. Im An-
schluss an den Gottesdienst lädt Bischof Georg Bät-
zing alle Gäste zu einem Imbiss in das Bischöfliche 
Priesterseminar Limburg, Weilburger Straße 16, ein. 

Nr. 384 Dienstnachrichten

Priester

Mit Termin 1. Juli 2025 wird Pfarrer Jozef KOHUT mit 
einem Beschäftigungsumfang von 50 % als Leiter der 
slowakischen katholischen Gemeinde in Frankfurt und 
mit einem Beschäftigungsumfang von 50 % als Pfarr-
vikar in der Pfarrei St. Hildegard Frankfurt eingesetzt.

Hauptamtliche Pastorale Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter

Mit Termin 1.  Juli 2025 tritt Gemeindereferentin  
Marion LINDEMANN in den Ruhestand.

Mit Termin 1. Juli 2025 tritt Gemendereferent Hans-
Joachim KAHLE in den Ruhestand.

Mit Termin 1. August 2025 wird Johanna LÖHR als 
Pastoralreferentin angestellt und in der Pfarrei St. Pe-
ter und Paul im Kannenbäckerland eingesetzt.

Mit Termin 1. August 2025 wird Robert SÖDER als 
Pastoralreferent angestellt und für den Einsatz in der 
Militärseelsorge freigestellt. 

Mit Termin 1. August 2025 wird Melanie WORBS als 
Pastoralreferentin angestellt und in der Pfarrei St. 
Margareta Frankfurt am Main eingesetzt.

Mit Termin 1. August 2025 wird Anna-Lisa  
SAUERWALD als Gemeindereferentin angestellt und in 
der Pfarrei St. Elisabeth an Lahn und Eder eingesetzt.

Mit Termin 15. August 2025 wird Pastoralreferentin  
Regina SCHWARZER aus der Pfarrei St Josef Frank-

furt am Main in die Krankenhausseelsorge im Klini-
kum Frankfurt-Höchst versetzt.

Mit Termin 1. September 2025 wird Gemeindereferen-
tin Alexandra MÜHL aus der Pfarrei St. Anna Biebertal 
in die Pfarrei St. Josef Frankfurt versetzt.

Mit Termin 1. Oktober 2025 wird Magdalena  
ROSBACH als Gemeindereferentin angestellt und in 
der Pfarrei St. Peter und Paul Bad Camberg einge-
setzt.

Mit Termin 1. Februar 2026 bis 31. Januar 2031 wird 
Pastoralreferentin Charlotte DERE für den Dienst an 
der Maria-Ward-Schule in Bad Homburg freigestellt.

Weitere Dienstnachrichten

Mit Termin 1. Mai 2025 ernennt der Bischof Herrn 
Prof. Dr. Peter PLATEN zum Mitglied im Ordinariat-
steam des Bistums Limburg.

Mit Termin 1. Mai 2025 bis 30. April 2030 ernennt der 
Bischof nach erfolgter Wahl durch den Regionalsyn-
odalrat Herrn Marc SCHÜTZ zur Regionalleitung der 
Katholischen Region An der Lahn.

Mit Termin 20. Mai 2025 ernennt der Bischof Diakon 
Johannes Maria WECKLER zum Mitglied im Regionen-
team für die Katholische Region Taunus. 

Mit Termin 20. Mai 2025 wird Frau Barbara LECHT von 
ihrer Mitgliedschaft im Regionenteam für die Katholi-
sche Region Taunus entpflichtet. 

Mit Termin 1. Juni 2025 bis 31. Mai 2030 ernennt der 
Bischof nach erfolgter Wahl durch den Regionalsy-
nodalrat Gemeindereferentin Kerstin HUTYA zur Re-
gionalleitung der Katholischen Region Westerwald– 
Rhein-Lahn.

Mit Termin 1. Juni 2025 bis zum 31. Mai 2025 ernennt 
der Bischof Herrn Klaus MÜLLER zum Bereichsleiter-
des Querschnittsbereichs Personalmanagement und 
-einsatz im Bischöflichen Ordinariat.

Mit Termin 1. Juni 2025 ernennt der Bischof Herrn 
Klaus MÜLLER zum Mitglied im Ordinariatsteam.

Mit Termin 1. Juni 2025 wird Domkapitular Georg 
FRANZ von seiner Mitgliedschaft im Ordinariatsteam 
entpflichtet.
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Mit Termin 1. Juni 2025 bis zum 31. Mai 2030 wurden 
in das Beratungs- und Entscheidungsteam Digitalisie-
rung berufen: 

	- Pfarrer Frank Fieseler
	- Christina Kunkel
	- Prof. Dr. Peter Platen

Mit Termin 1. Juni 2025 bis zum 31. Mai 2030 wurden 
in das Beratungs- und Entscheidungsteam Pastoral 
berufen: 

	- Pfarrer Peter Hofacker
	- Pfarrer Christian Enke
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Der Bischof von Limburg

Nr. 385 Beschluss ZAK vom 22. Januar 2024 – Über-
nahme für das Bistum Limburg

Die im Amtsblatt Nr. 7/2024 unter Nr. 256 veröffent-
lichte ersetzende Entscheidung des Vermittlungsaus-
schusses der Zentralen Arbeitsrechtlichen Kommissi-
on (ZAK) vom 22. Januar 2024 „Gesamtregelung zur 
Befristung“ wird hiermit für den Bereich des Bistums 
Limburg zum 15. April 2024 in Kraft gesetzt.

Limburg, 15. April 2025	 +	 Dr. Georg Bätzing
Az.: 565AH/62656/25/05/1		  Bischof von Limburg

Nr.386 KODA-Beschluss vom 24. April 2025: BEO 
13 – Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pastoral

BEO 13 erhält folgenden Wortlaut:

BEO 13: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pas-
toral

EG 9a 

Beschäftigte mit förderlicher Ausbildung in der Tätig-
keit einzelner pastoraler Aufgaben, z. B. Durchführung 
der Erstkommunionvorbereitung, Firmvorbereitung, 
Altenheimseelsorge.
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EG 9b

1.	 Beschäftigte mit religionspädagogischer/theolo-
gischer Ausbildung ohne zweite Dienstprüfung in 
einzelnen pastoralen Aufgaben

2.	 Gemeindeassistent/inn/en mit tätigkeitsbezoge-
nem Hochschulabschluss 

3.	 Pastoralassistent/inn/en mit wissenschaftlichem 
Hochschulabschluss im ersten Ausbildungsjahr.

EG 11

Pastoralassistent/inn/en mit wissenschaftlichem 
Hochschulabschluss ab dem zweiten Ausbildungs-
jahr.

EG 12

Gemeindereferent/inn/en nach der zweiten Dienst-
prüfung sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrung ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben.

EG 13 

Pastoralreferent/inn/en nach der zweiten Dienstprü-
fung sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleich-
wertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrung entsprechen-
de Tätigkeiten ausüben.

EG 14 

1.	 Pastoralreferent/inn/en und Gemeindereferent/
inn/en nach der zweiten Dienstprüfung in Lei-
tungsaufgabe sowie sonstige Beschäftigte, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrung entsprechende Tätigkeiten ausüben.

2.	 Pastoralreferent/inn/en und Gemeindereferent/
inn/en nach der zweiten Dienstprüfung, deren 
Tätigkeit wegen der Schwierigkeit der Aufgaben 
und der Größe ihrer Verantwortung ebenso zu 
bewerten ist wie Tätigkeiten nach Fallgruppe 1. 

Zulage für die Leitung des Pastoralteams in einer 
Pfarrei: 120,- € monatlich

Besondere Eingruppierungen:

Gemeindeassistentinnen und Gemeindeassistenten, 
die unmittelbar vor Beginn der Assistentenzeit ein 
pastoralpraktisches Jahr abgeleistet haben, erhalten 
abweichend mindestens die Vergütung, die sie im 
pastoralpraktischen Jahr erhalten haben.

Inkrafttreten:

Die BEO 13 tritt wie folgt in Kraft: Die Regelung zu 
EG 13 tritt zum 1.Oktober 2025 im Kraft; im Übrigen 
tritt die BEO 13 zum 1. Juni 2025 in Kraft. Sie ersetzt 
die bisherige BEO 13 vom 1. Januar 2017.

Eine Rückgruppierung aufgrund des Inkrafttretens der 
neuen Regelung erfolgt nicht.

Limburg, 18. Juni 2025	 +	 Dr. Georg Bätzing
Az.: 565H/62656/25/01/3		  Bischof von Limburg

Nr. 387 Verfahrensordnung für die Berufung von Be-
reichsleitungen im Bischöflichen Ordinariat
Präambel

Das Bischöfliche Ordinariat unterstützt den Bischof 
in der Leitung des Bistums und die Kirche im Bistum 
Limburg in der Gestaltung und Ausübung ihres Auf-
trags. Das Bistumsstatut bzw. die Synodalordnung 
weisen das Bistumsteam, den Seelsorgerat und den 
Diözesansynodalrat als Beratungsgremien des Bi-
schofs aus. In Konsequenz und zur Verdeutlichung 
dieser Hinordnungen werden in das Verfahren der 
Berufung von Bereichsleitungen des Bischöflichen 
Ordinariates – unbeschadet der Aufgaben des Gleich-
stellungsteams – Vertreter der genannten Bistums-
gremien eingebunden. Die vorliegende Ordnung regelt 
das Verfahren, das bei der Beratung des Bischofs vor 
seiner Entscheidung zur Berufung von Bereichslei-
tungen des Bischöflichen Ordinariates Limburg zu 
beachten ist.

§ 1 Neuberufung einer Bereichsleitung

1.	 Der Bischof setzt einen Beraterkreis ein. Diesem 
gehören an:
	- Generalvikar und der/die Bischöfliche Bevoll-

mächtigte,
	- eine Bereichsleitung Personalmanagement 

und -einsatz,
	- der Sprecher des Seelsorgerates,
	- der Sprecher des Diözesansynodalrates,
	- ein auf Vorschlag des Bistumsteams be-

nanntes Mitglied des Bistumsteams.

Dem Beraterkreis muss mindestens eine Frau 
angehören.

2.	 Ist die Stelle einer Bereichsleitung im Bischöfli-
chen Ordinariat zu besetzen, gibt der Bischof den 
Mitgliedern des Beraterkreises auf der Grundlage 
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der Stellenbeschreibung Gelegenheit, ihre Vor-
stellungen bezüglich des Stellenprofils bzw. der 
Aufgaben der künftigen Bereichsleitung und der 
an sie zu stellenden Anforderungen schriftlich zu 
äußern.

3.	 Auf dieser Grundlage erfolgt die Ausschreibung 
der zu besetzenden Stelle. Einer gegebenenfalls 
mit dem Verfahren beauftragten Personalagen-
tur sind die Stellenbeschreibung wie auch die 
Hinweise bezüglich des Stellenprofils aus dem 
Beraterkreis zur Verfügung zu stellen.

4.	 Im Bewerbungsverfahren, in das der Bischof, 
der Generalvikar und der/die Bischöfliche Be-
vollmächtigte sowie eine Bereichsleitung Per-
sonalmanagement und -einsatz involviert sind, 
werden geeignet erscheinenden Bewerberinnen 
und Bewerber ausgewählt.

5.	 Im Rahmen des Bewerbungsverfahrens erfolgen 
Gespräche der Bewerberinnen und Bewerber mit 
der gegebenenfalls vorhandenen Bereichsleitung, 
zunächst unter Anwesenheit des Generalvikars 
und dem/der Bischöflichen Bevollmächtigten. Die-
se Gespräche zielen darauf, zu einer Einschätzung 
über die künftige Zusammenarbeit zu kommen.

6.	 Der Bischof berät vertraulich mit dem Berater-
kreis über die als geeignet erscheinenden Be-
werberinnen und Bewerber. Hierzu werden dem 
Beraterkreis die Bewerbungsunterlagen dieser 
Bewerberinnen und Bewerber zugeleitet.

7.	 Der Bischof spricht die Berufung der neuen Be-
reichsleitung aus und gibt diese vor der Veröf-
fentlichung den Mitgliedern des Bistumsteams, 
des Seelsorgerats und des Diözesansynodalrats 
in geeigneter Weise bekannt.

8.	 Bei der Berufung der Bereichsleitung des Berei-
ches Ressourcen und Infrastruktur, die zu¬gleich 
Diözesanökonom ist, sind die Bestimmungen 
von Art. 8 § 1 des Gesetzes über die diözesane 
Vermögensverwaltung zu berücksichtigen (vgl. 
Amtsblatt 2016, S. 472–480; zuletzt geändert 
durch Verfügung vom 6. Dezember 2024, vgl. 
Amtsblatt 2024, S.480–486).

§ 2 Wiederberufung einer Bereichsleitung

1.	 Spätestens zwölf Monate vor Ende der Amtszeit 
führen der Generalvikar und der/die Bischöfliche 

Bevollmächtigte ein Perspektivgespräch mit der 
amtierenden Bereichsleitung. Über das Ergebnis 
des Gesprächs wird der Bischof in Kenntnis ge-
setzt.

2.	 Beabsichtigt der Bischof, die amtierende Be-
reichsleitung für eine weitere Amtszeit zu desi-
gnieren, hört er vor der erneuten Berufung den 
Beraterkreis an.

§ 3 Inkrafttreten

Die vorstehende Verfahrensordnung tritt zum 
1. Juli 2025 in Kraft.

Limburg, 17. Juni 2025	 +	 Dr. Georg Bätzing
Az.: 001W/70314/25/02/1		  Bischof von Limburg

Thomas Schön
Notar der Kurie 

Nr. 388 Ordnung für die bischöfliche Visitation im 
Bistum Limburg

I. Grundsätze der Visitation

Die Visitation der Regionen, der dortigen Einrich-
tungen des Bistums sowie der Caritasverbände, der 
Pfarreien und der Gemeinden von Katholiken anderer 
Muttersprache durch den Bischof als Visitator

	- ermöglicht dem Bischof, in der Wahrnehmung 
seiner Hirtensorge Einblick zu erhalten in die je-
weilige pastorale Situation, darüber in einen Aus-
tausch mit den Verantwortlichen zu kommen, sie 
bezüglich neuer pastoraler Aufbrüche und Wege 
zu bestärken und in den Blick zu nehmen, was an 
Unterstützung nötig ist,

	- dient dem persönlichen Kontakt und dem Erfah-
rungsaustausch,

	- dient der Ermutigung der Priester und Diakone, 
der Pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sowie der synodalen Gremien in 
ihrer Verantwortung für die Pastoral,

	- soll die gemeinsame Reflexion unter den kirchli-
chen Einrichtungen, den Pfarreien und Gemein-
den von Katholiken anderer Muttersprache über 
den Stand und die Weiterentwicklung der Pasto-
ral in der Region unterstützen,

	- Nimmt die langfristige Bistumsstrategie in den 
Blick und überprüft sie anhand lokaler und regio-
naler Beobachtungen. 
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Sie gliedert sich in
	- die Pastoralvisitation,
	- die Pfarramtsvisitation und
	- die Verwaltungsvisitation.

Für die Gemeinden von Katholiken anderer Mutterspra-
che (missiones cum cura animarum) haben die Rege-
lungen der Visitationsordnung Geltung, sofern nicht et-
was anderes ausdrücklich festgestellt ist. Sie werden 
mit der Region visitiert, in der sie ihren Dienstsitz haben. 
Seelsorgestellen für Katholiken anderer Muttersprache, 
die keine eigenen Kirchenbücher führen (missiones sine 
cura animarum) werden mit der Territorialpfarrei visi-
tiert, in deren Bereich der Dienstsitz liegt.

Die Regionen, die visitiert werden, werden durch eine 
Veröffentlichung im Amtsblatt rechtzeitig bekanntge-
geben. 

Der Bereich Strategie und Entwicklung teilt der Regi-
onalleitung sowie dem Bereich Aufsicht und Recht 
den Zeitraum mit, in dem die Pfarramts- und Ver-
waltungsvisitation vor Beginn der Pastoralvisitation 
durch den Bischof durchzuführen ist. Die Pfarramts- 
wie die Verwaltungsvisitation haben etwa sechs bis 
neun Monate vor der Pastoralvisitation zu beginnen. 
Die Pfarramts- und Verwaltungsvisitation können an 
demselben Tag durchgeführt werden.

II. Die Pastoralvisitation

1. Organisation der Visitation

Die Regionalleitung der zu visitierenden Regionen ist 
verpflichtet, die Pastoralvisitation gemäß dieser Visi-
tationsordnung vorzubereiten und ihre Durchführung 
zu begleiten. Das Büro des Bischofs stellt in Abspra-
che mit dem Bereich Strategie und Entwicklung die 
Terminvorschläge für die Visitation einschließlich Vor- 
und Nachklausur zur Verfügung. Weiterhin sorgt der 
Bereich für den rechtzeitigen Versand aller Berichts-
vorlagen sowie der Handreichung der Visitation an die 
Regionalleitung, die für die örtliche Verteilung verant-
wortlich ist.

2. Vorbereitung der Visitation

2.1 Einholung von Informationen für den Bischof

Dem Bereich Strategie und Entwicklung werden auf 
Anfrage folgende Dokumente zugeleitet:
	- pastoralstatistische Daten der Region sowie der 

Pfarreien durch den Bereich Pastoral und Bildung,

	- Informationen zum Personal der Region sowie 
in den Pfarreien durch den Bereich Personalma-
nagement und -einsatz,

	- Information zur finanziellen Situation durch den 
Bereich Ressourcen und Infrastruktur,

	- Bericht der Internen Revision über die Ergebnisse 
der Verwaltungsvisitation sowie weitere Erkennt-
nisse zur visitierten Stelle.

Der Bereich Strategie und Entwicklung stellt die einge-
gangenen Berichte und Informationen aus den Berei-
chen Pastoral und Bildung, Ressourcen und Infrastruk-
tur. Personalmanagement und -einsatz, Ressourcen 
und Infrastruktur und aus dem Fachteam Interne Re-
vision rechtzeitig dem Sekretariat des Bischofs zur 
Verfügung.

2.2 Befassung im Bistumsteam

Rechtzeitig vor der Vorklausur befasst sich das Bis-
tumsteam mit der anstehenden Visitation. Die zu 
visitierende Region stellt sich vor und benennt erste 
thematische Schwerpunkte.

2.3 Vorklausur

Die Vorklausur dient der inhaltlichen und organisato-
rischen Vorbereitung zwischen dem Visitator, der Re-
gionalleitung und den hauptamtlich in der Seelsorge 
Tätigen der Region sowie den Vertretern der Einrich-
tungen des Bistums sowie des Caritasverbandes. Sie 
nehmen an der Vorklausur verpflichtend teil. Auch die 
katholischen Schulen in der zu visitierenden Region 
finden Berücksichtigung in der Vorklausur.

Die Regionalleitung sorgt für eine angemessene Be-
teiligung der synodalen Gremien.

Die Durchführung orientiert sich an der Handreichung, 
eine moderative Begleitung durch den Bereich Strate-
gie und Entwicklung kann angefragt werden.

3. Durchführung und Terminplanung

Die Regionalleitung veranlasst die Klärung aller Ge-
sprächs- und Veranstaltungstermine in Abstimmung 
mit dem Büro des Bischofs.

3.1. Die Visitation der Region und der Einrichtungen 

Grundelemente sind:
	- ein Gespräch mit der Regionalleitung,
	- ein Gespräch mit dem Regionalsynodalrat,
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	- ein Gespräch mit dem bzw. der Vorsitzenden des 
Regionalsynodalrates,

	- ein gemeinsames Gespräch mit den Leiterinnen 
und Leitern sowie den Referentinnen und Refe-
renten der in der Region liegenden Einrichtungen 
sowie Vertreterinnen und Vertretern des zustän-
digen Caritasverbandes.

Als weitere Elemente sollen exemplarische Besuche 
und Gespräche vorgesehen werden, die die Lebens-
wirklichkeit der Menschen und die pastoralen Entwick-
lungen innerhalb der Region in den Blick nehmen. Dies 
können sein: 
	- Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft (z. B. 

Kindertagesstätten),
	- kirchliche Initiativen,
	- Ordensniederlassungen,
	- Vertreter anderer Kirchen und kirchlichen Ge-

meinschaften,
	- regional bedeutsame Unternehmen,
	- soziale Einrichtungen,
	- Religionslehrerinnen und -lehrer, 
	- katholische Schulen,
	- Verwaltungskräfte der Region und der Pfarreien,
	- Küsterinnen und Küster, Hausmeisterinnen und 

Hausmeister,
	- pensionierte Priester,
	- Vertreterinnen und Vertreter der öffentlichen 

Hand, zivilgesellschaftlicher Netzwerke und po-
litische Vertreterinnen und Vertreter.

Der Visitator kann themenspezifische Expertinnen und 
Experten aus der Verwaltung zu den Terminen hinzu-
ziehen. Diese formulieren im Anschluss eine Notiz mit 
ihren Wahrnehmungen für den Visitator. 

3.2. Die Visitation der Pfarreien und Gemeinden ande-
rer Muttersprache

Grundelemente sind:
	- eine Eucharistiefeier, die die Teilnahme vieler 

Gläubigen ermöglicht,
	- ein Gespräch mit dem Pfarrer und ein Gespräch 

mit dem gesamten Pastoralteam,
	- ein Gespräch mit den Verwaltungskräften, das 

nach Möglichkeit auf der Ebene der Region or-
ganisiert wird,

	- ein Gespräch mit dem Pfarrgemeinderat bzw. 
dem Gemeinderat, den Vorständen des Pfarrge-
meinderats bzw. Gemeinderats und der bzw. dem 
Vorsitzenden sowie der bzw. dem stellvertreten-
den Vorsitzenden des Verwaltungsrats.

Wo es sinnvoll ist, können Grundelemente verschiede-
ner Pfarreien oder Gemeinden anderer Muttersprache 
zusammengelegt werden.

Die Verbindung von Visitation und Firmung ist die 
Regel.

Neben diesen Grundelementen soll der Visitator ei-
nen unmittelbaren Eindruck vom pfarrlichen bzw. ge-
meindlichen Leben erhalten, wobei exemplarischen 
Feldern Vorrang vor dem Anspruch der umfassenden 
Kenntnisnahme einzuräumen ist. Empfohlen wird, die 
Visitation themenzentriert zu organisieren. 

3.3. Die Visitation der Schulen in katholischer Träger-
schaft innerhalb der Region

Katholische Schulen sind Orte kirchlichen Lebens 
und werden als solche durch den Bischof oder einen 
bevollmächtigten Vertreter visitiert. Neben einem 
Gottesdienst und der offenen Begegnung mit den 
Schülerinnen und Schülern sollen Gespräche mit den 
Schulleitungen sowie dem Kollegium und den für die 
Schulpastoral Zuständigen aktuelle Fragestellungen 
in den Blick nehmen. Auch Begegnungen mit Eltern-
vertretern sind möglich.

4. Berichte

Die Berichte zur Visitation sollen sich an der Lebens-
wirklichkeit der Menschen, den Grundhaltungen der 
Kirchenentwicklung, sowie am Leitbild und den stra-
tegischen Zielsetzungen des Bistums orientieren. 
Die Verantwortung für die Handreichung und das Be-
richtswesen liegt im Bereich Strategie und Entwick-
lung und erfolgt in Abstimmung mit dem Bischof. Sie 
sind Grundlage für die Durchführung von Vor- und 
Nachklausur.

Die Berichte sollen eine realistische Sicht der Chancen 
und Möglichkeiten in der Pastoral der Region, ihren 

Einrichtungen und den Pfarreien bieten und dabei Pro-
bleme sowie Konfliktlagen nicht verschweigen. 

Das Thema der Prävention und Aufarbeitung vor sexu-
alisierter Gewalt im kirchlichen Kontext ist Bestandteil 
des Berichts. 

Jeder Bericht sollte nicht länger als drei Seiten sein.

Die Pastoralberichte sind sechs Wochen vor der Be-
fassung im Bistumsteam an das Bischöfliche Ordi-
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nariat, Bereich Strategie und Entwicklung, zu senden. 
Die Koordination erfolgt zwischen der Regionalleitung 
und dem Bereich Strategie und Entwicklung. Der Be-
reich Strategie und Entwicklung leitet die Berichte 
nach ihrem Eingang weiter an den Bereich Pastoral 
und Bildung. In beiden Bereichen werden die Berichte 
kommentiert. Sie dienen als Grundlage für die Vor-
bereitung, die Durchführung und die Auswertung der 
Visitation. Der Bereich Pastoral und Bildung gibt die 
kommentierten Berichte drei Wochen vor der Befas-
sung im Bistumsteam an den Bereich Strategie und 
Entwicklung zurück. Der Bereich Strategie und Ent-
wicklung stellt die kommentierten Berichte gesam-
melt dem Büro des Bischofs zur Verfügung. 

4.1. Region, einschließlich der Einrichtungen des Bis-
tums und der Caritasverbände

Zur Vorbereitung auf die Visitation wird von der Re-
gionalleitung im Zusammenwirken mit dem Regio-
nalsynodalrat sowie den Einrichtungen des Bistums 
und dem Caritasverband ein gemeinsamer Bericht zur 
Situation der Kirche in der Region erstellt.

Insbesondere ist der Blick darauf zu richten, wo sich 
über die Pfarreien hinaus kirchliches Leben ereignet. 

4.2. Pfarreien sowie Gemeinden von Katholiken ande-
rer Muttersprache

Zur Vorbereitung der Visitation erstellt der Pfarrer, 
unterstützt vom Pastoralteam, im Zusammenwirken 
mit dem Pfarrgemeinderat und den Ortsausschüssen 
bzw. dem Gemeinderat einen Bericht über die Zusam-
menarbeit und die pastoralen Entwicklungen der Pfar-
rei bzw. Gemeinde.

4.3. Schulen in katholischer Trägerschaft

Zur Vorbereitung auf die Visitation erstellt die Schul-
leitung in Kooperation mit den für die Schulpastoral 
Zuständigen einen Bericht über die aktuelle Situation 
vor Ort. Insbesondere ist der Blick auf den Religions-
unterricht, die Lebenswirklichkeit der Schülerinnen 
und Schüler, die Schulpastoral sowie die Entwicklung 
des katholischen Profils der Schule zu richten.

5. Auswertungen

Im Anschluss an die Visitation werden im Rahmen 
einer Nachklausur, die im gleichen Personenkreis wie 
die Vorklausur stattfindet, gemeinsam mit dem Visi-
tator die Visitation reflektiert und die Ergebnisse ge-

meinsam mit dem Bereich Strategie und Entwicklung 
gesichert. Auf Anfrage kann die Nachklausur durch 
den Bereich Strategie und Entwicklung eine modera-
tive Unterstützung erfahren

Der Bischof gibt nach der Visitation im Bistumsteam 
einen zusammenfassenden Ergebnisbericht. Konkrete 
Erwartungen aus den Visitationsgesprächen gibt er 
schriftlich über den Generalvikar bzw. die Bischöfliche 
Bevollmächtigte bzw. den Bischöflichen Bevollmäch-
tigten an die zuständigen Bereiche im Bischöflichen 
Ordinariat und an die Regionalleitung weiter. Die Be-
reiche und die Region unterrichten den Bischof über 
den weiteren Verlauf der Angelegenheit und setzen 
den Generalvikar bzw. die Bischöfliche Bevollmächtig-
te bzw. den Bischöflichen Bevollmächtigten und den 
Bereich Strategie und Entwicklung in Kenntnis. 

6. Öffentlichkeitsarbeit

Eine erste Abstimmung der Öffentlichkeitsarbeit er-
folgt im Rahmen der Vorstellung der Region im Bis-
tumsteam. Für eine mediale Begleitung der Visitation 
sorgt der Bereich Kommunikation und Öffentlichkeits-
arbeit in Abstimmung mit der Region.

III. Die Pfarramtsvisitation

1. Ziele der Pfarramtsvisitation

Die Pfarramtsvisitation dient der Überprüfung der 
ordnungsgemäßen Führung der pfarrlichen Matrikel 
(pfarramtliche Bücher und Verzeichnisse) und weite-
rer Inventarverzeichnisse gemäß Codex Iuris Canonici 
und diözesanrechtlichen Vorschriften, der Pflege der 
Liturgie sowie der Kultur des Kultes.

2. Teilnehmer an der Pfarramtsvisitation

Für die Durchführung der Pfarramtsvisitation beauf-
tragt der Generalvikar bzw. die Bischöfliche Bevoll-
mächtigte bzw. der Bischöfliche Bevollmächtige einen 
Priester, der außerhalb der zu visitierenden Region 
das Amt des kanonischen Pfarrers ausübt oder in 
einer Pfarrei neuen Typs ausgeübt hat. An der Pfarr-
amtsvisitation nehmen der Pfarrer und der Verwal-
tungsleiter bzw. die Verwaltungsleiterin teil.

Der mit der Durchführung der Visitation beauftragte 
Priester kann nach Rücksprache mit dem Pfarrer zeit-
weilig folgende weitere Personen zur Pfarramtsvisita-
tion hinzuziehen:
	- weitere Priester, Diakone sowie hauptamtliche 
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pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
	- Pfarrsekretärinnen und Pfarrsekretäre, vor allem, 

wenn sie nach c. 535 § 3 CIC beauftragt sind,
	- hauptamtlich in der Kirchengemeinde tätige Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter.

3. Gegenstand der Pfarramtsvisitation

Die Pfarramtsvisitation erstreckt sich nach Maßgabe 
des Protokolls der Pfarramtsvisitation auf folgende 
Bereiche:
	- amtliche Bücher und Verzeichnisse,
	- Registratur, 
	- Pfarrarchiv,
	- Verzeichnis der Sakralgegenstände,
	- Kultur des Kultes,
	- liturgische Beauftragungen,
	- Kollekten,
	- Prävention vor sexualisierter Gewalt und Miss-

brauch.

4. Vorbereitung der Pfarramtsvisitation

Das Fachteam Interne Revision stellt dem mit der 
Visitation beauftragten Priester den Protokollbogen 
zur Pfarramtsvisitation in geeigneter Weise zur Ver-
fügung.

5. Durchführung der Pfarramtsvisitation

Der mit der Visitation beauftragte Priester erhebt an-
hand des Protokollbogens den Sachstand und nimmt 
ggf. eine erste Abstimmung mit dem Pfarrer über die 
Behebung der vorhandenen Mängel vor.

6. Auswertung und Nachkontrolle

Der mit der Visitation beauftragte Priester übermittelt 
die ausgefüllten und unterschriebenen Protokolle über 
die Pfarramtsvisitation in der Region an den General-
vikar bzw. die Bischöfliche Bevollmächtigte bzw. den 
Bischöflichen Bevollmächtigen. Zuständigkeiten und 
Fristen für die Bearbeitung der festgestellten Män-
gel und Arbeitsaufträge sind in der hierzu durch den 
Generalvikar bzw. die Bischöfliche Bevollmächtigte 
bzw. den Bischöflichen Bevollmächtigten erlassenen 
Verwaltungsanordnung geregelt.

IV. Die Verwaltungsvisitation

1. Ziele der Verwaltungsvisitation

Die Verwaltungsvisitation dient der Überprüfung der 

ordnungsgemäßen Verwaltung des kirchengemeind-
lichen Vermögens und der ortskirchlichen Stiftungen 
durch den Verwaltungsrat nach dem Gesetz über die 
Verwaltung und Vertretung des Kirchenvermögens im 
Bistum Limburg (KVVG).

2. Teilnehmer an der Verwaltungsvisitation

Für die Durchführung der Verwaltungsvisitation be-
auftragt der Generalvikar bzw. die Bischöfliche Be-
vollmächtigte bzw. der Bischöfliche Bevollmächtige 
einen Priester, der außerhalb der zu visitierenden Regi-
on das Amt des kanonischen Pfarrers ausübt oder in 
einer Pfarrei neuen Typs ausgeübt hat. Dieser wird – 
auch vor Ort – unterstützt durch das Fachteam Inter-
ne Revision. An der Verwaltungsvisitation nehmen teil:
	- die/der Vorsitzende des Verwaltungsrates oder 

im Verhinderungsfall deren/dessen Stellvertre-
terin/Stellvertreter und wenigstens ein weiteres, 
gewähltes Mitglied des Verwaltungsrates,

	- die Verwaltungsleiterin/der Verwaltungsleiter.

Der Pfarrer hat, auch wenn er nicht den Vorsitz im 
Verwaltungsrat innehat, das Recht zur Teilnahme.

Der mit der Visitation beauftragte Priester kann nach 
Rücksprache mit dem Vorsitzenden des Verwaltungs-
rates folgende weitere Personen zur Verwaltungsvisi-
tation hinzuziehen:
	- weitere Priester, Diakone sowie hauptamtliche 

pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
	- die Kindertagesstätten-Koordinatorin/der Kinder-

tagesstätten-Koordinator,
	- Pfarrsekretärinnen und Pfarrsekretäre,
	- hauptamtlich in der Kirchengemeinde tätige Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter.

3. Gegenstand der Verwaltungsvisitation

Die Verwaltungsvisitation erstreckt sich nach Maß-
gabe des Protokolls „Verwaltungsvisitation“ auf fol-
gende Bereiche:
	- Protokollbuch (VRK),
	- Kollekten,
	- Spenden,
	- Kassen und Konten,
	- Schlüssel,
	- Inventarverzeichnis,
	- Messstipendien,
	- EDV und Datenschutz,
	- Bau,
	- Kindertagesstätten,
	- Personal.
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4. Vorbereitung der Verwaltungsvisitation

Im Vorfeld der Verwaltungsvisitation erfolgt durch das 
Fachteam Interne Revision eine Sichtung der vorhan-
denen Informationen sowie eine Abstimmung mit 
der Kirchengemeinde, insbesondere mit den Verwal-
tungsleitungen. Dabei wird die Kirchengemeinde auch 
über den Protokollbogen zur Verwaltungsvisitation 
informiert. 

Das Fachteam Interne Revision informiert den mit der 
Visitation beauftragten Priester über die Ergebnisse 
der im Vorfeld erfolgten Abstimmungen und stellt 
diesem alle erforderlichen Unterlagen für die Verwal-
tungsvisitation zur Verfügung. 

5. Durchführung der Verwaltungsvisitation

Der mit der Visitation beauftragte Priester erhebt an-
hand des Protokollbogens den Sachstand und nimmt 
ggf. eine erste Abstimmung mit dem Pfarrer über die 
Behebung der vorhandenen Mängel vor.

6. Auswertung und Nachkontrolle

Der mit der Visitation beauftragte Priester übermittelt 
die ausgefüllten und unterschriebenen Protokolle über 
die Verwaltungsvisitationen in der Region an den Ge-
neralvikar bzw. die Bischöfliche Bevollmächtigte bzw. 
den Bischöflichen Bevollmächtigten. Zuständigkei-
ten und Fristen für die Bearbeitung der festgestellten 
Mängel und Arbeitsaufträge sind in der hierzu durch 
den Generalvikar bzw. die Bischöfliche Bevollmäch-
tigte bzw. den Bischöflichen Bevollmächtigten erlas-
senen Verwaltungsanordnung geregelt.

V. Inkrafttreten

Diese Ordnung tritt zum 1. Juli 2025 in Kraft. Zum 
gleichen Zeitpunkt wird die Ordnung für die bischöf-
liche Visitation von September 2017 (Amtsblatt des 
Bistums Limburg 2017, 184–188) außer Kraft gesetzt.

Limburg, 17. Juni 2025	 +	 Dr. Georg Bätzing
Az.: 534 A/67265/25/05/1		  Bischof von Limburg

Prof. Dr. Peter Platen
Kanzler der Kurie 

Nr. 389 Gesetz über das Kollektenwesen

§ 1 Allgemeine Regelungen

(1)	 Kollekten im Sinne dieses Gesetzes sind bare 
und unbare Geldsammlungen anlässlich von 
öffentlich zugänglichen Gottesdiensten, die in 
katholischen Kirchen, Kapellen und allen üb-
rigen Gottesdienstorten auf dem Gebiet des 
Bistums Limburg gefeiert werden. Keine Kol-
lekten im Sinne dieses Gesetzes sind Samm-
lungen im außergottesdienstlichen Kontext.

(2)	 Der Zweck jedweder Kollekte ist vor der Durch-
führung in geeigneter Weise (z. B. Pfarrbrief, 
Internetauftritt, mündliche Ankündigung im 
Gottesdienst) bekanntzumachen. Ebenso soll 
nach Durchführung der Kollekte der Betrag der 
Gemeinde in geeigneter Weise (bspw. über den 
Pfarrbrief oder die Webseite der Pfarrei) be-
kanntgegeben werden.

(3)	 Die Kollekten sind während der Gabenbereitung 
in der Eucharistiefeier zu halten. In anderen 
Gottesdiensten ist die Kollekte nach der in der 
Feierform vorgesehenen oder geeigneten Stelle 
durchzuführen.

(4)	 Verantwortlich für die Durchführung, die Bu-
chung und die Weiterleitung aller Kollekten in 
allen Kirchen, Kapellen oder Gottesdienstorten 
ist in der Pfarrei der Pfarrer, in Gemeinden von 
Katholiken anderer Muttersprache der Leiter der 
entsprechenden Gemeinde. 

(5)	 Die Vorbereitung, Durchführung, Buchung und 
Weiterleitung von Kollekten in einem Gottes-
dienst, der nicht auf Ebene einer Pfarrei oder Ge-
meinde von Katholiken anderer Muttersprache 
gefeiert wird, ist Aufgabe des für diesen Gottes-
dienst Verantwortlichen. 

(6)	 Im Falle von bargeldlosen Kollekten sind die Re-
gelungen der §§ 7 und 8 über die Feststellung 
und Aufzeichnung des Betrages, die Weiterlei-
tung, die Verwendung und Verwaltung der Kol-
lekte und die Rechnungslegungsvorschriften für 
pfarrliche Körperschaften im Bistum Limburg 
analog anzuwenden.

(7)	 Eine Anrechnung der Kollekten auf die Finanzzu-
weisung des Bistums erfolgt nicht.
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§ 2 Vom Bischöflichen Ordinariat angeordnete Kol-
lekten

(1)	 Das Bischöfliche Ordinariat ordnet die im Be-
reich des Bistums Limburg im Jahresverlauf 
abzuhaltenden Kollekten in einem Kollektenplan 
als Pflichtkollekten an. Für diese Kollekten sind 
die Erläuterungen auf dem Kollektenplan zu be-
achten.

(2)	 Die vom Bischöflichen Ordinariat angeordneten 
Kollekten sind in allen öffentlich zugänglichen 
Gottesdiensten auf dem Gebiet des Bistums 
zu halten, einschließlich in Kirchen und Kapel-
len, die im Besitz eines Ordensinstituts stehen. 
Werden Gottesdienste am Vorabend gefeiert, ist 
auch in diesen Gottesdiensten die Kollekte zu 
halten.

(3)	 Wenn in einem Kirchort eine Pflichtkollekte nicht 
zum vorgeschriebenen Termin gehalten werden 
kann, so kann sie auf einen anderen Sonntag in 
unmittelbarer terminlicher Nähe gelegt werden. 
Die Entscheidung dazu trifft der Pfarrer bzw. der 
Leiter einer Gemeinde von Katholiken anderer 
Muttersprache.

(4)	 Im Laufe des Jahres kann das Bischöfliche Ordi-
nariat zwei weitere Kollekten (z. B. für Katastro-
phenhilfen) anordnen.

§ 3 In der Pfarrei bzw. Gemeinde von Katholiken an-
derer Muttersprache verbleibende Kollekten ohne be-
sondere Zweckbindung

In Sonn- und Feiertagsgottesdiensten, einschließlich 
den jeweiligen Gottesdiensten am Vorabend, für die 
keine Kollektenanordnung durch das Bischöfliche 
Ordinariat besteht, ist in Pfarreien und Gemeinden 
von Katholiken anderer Muttersprache eine Kollekte 
abzuhalten.

§ 4 In der Pfarrei bzw. Gemeinde von Katholiken an-
derer Muttersprache verbleibende Kollekten mit be-
sonderer Zweckbindung

(1)	 In Pfarreien und Gemeinden von Katholiken an-
derer Muttersprache kann für Sonn- und Feier-
tagsgottesdienste, einschließlich den jeweiligen 
Gottesdiensten am Vorabend, für die keine Kol-
lektenanordnung durch das Bischöfliche Ordi-
nariat besteht, eine Zweckbindung für Kollekten 
zugunsten Anliegen oder Projekten innerhalb 

der Kirchengemeinde bzw. der Gemeinde von 
Katholiken anderer Muttersprache festgesetzt 
werden.

(2)	 Die Entscheidung über eine solche Kollekte und 
die Festlegung der Zweckbindung trifft
a)	 in Pfarreien der Verwaltungsrat der Kirchen-

gemeinde;
b)	 in Gemeinden von Katholiken anderer Mut-

tersprache cum cura animarum der Leiter 
einer solchen Gemeinde unter Einbeziehung 
des Gemeinderates; der Bereich Personal-
management und -einsatz ist nach Durch-
führung der Kollekte über den Zweck zu in-
formieren;

c)	 in Gemeinden von Katholiken anderer Mut-
tersprache sine cura animarum der beauf-
tragte Seelsorger im Einvernehmen mit dem 
Bereich Personalmanagement und -einsatz.

§ 5 Kollekten für andere Diözesen und kirchliche Or-
ganisationen

(1)	 In Pfarreien und Gemeinden von Katholiken an-
derer Muttersprache kann für Sonn- und Feier-
tagsgottesdienste, einschließlich den jeweiligen 
Gottesdiensten am Vorabend, für die keine Kol-
lektenanordnung durch das Bischöfliche Ordi-
nariat besteht, unter den Voraussetzungen von 
c. 1265 § 1 CIC eine Zwecksetzung für Kollekten 
zugunsten anderer Diözesen und kirchlicher Or-
ganisationen durchgeführt werden.

(2)	 Die Entscheidung über eine solche Kollekte und 
die Festlegung der Zweckbindung trifft
a)	 in Pfarreien der Verwaltungsrat mit Zustim-

mung des Bereiches Pastoral und Bildung;
b)	 in Gemeinden von Katholiken anderer Mutter-

sprache cum cura animarum der Leiter einer 
solchen Gemeinde unter Einbeziehung des 
Gemeinderates und mit Zustimmung des Be-
reiches Personalmanagement und -einsatz;

c)	 in Gemeinden von Katholiken anderer Mut-
tersprache sine cura animarum der beauf-
tragte Seelsorger einer solchen Gemeinde 
mit Zustimmung des Bereiches Personalma-
nagement und -einsatz.

§ 6 Zweitkollekten und Spendenaktionen

(1)	 Zweitkollekten und Spendenaktionen zusätzlich 
zu Kollekten, die vom Bischöflichen Ordinariat 
angeordnet wurden, sind grundsätzlich ausge-
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schlossen. Sie sind nur im Ausnahmefall und 
auf Antrag des Pfarrers bzw. des Leiters einer 
Gemeinde von Katholiken anderer Mutterspra-
che nach Genehmigung des Bereiches Pastoral 
und Bildung bzw. im Falle von Gemeinden von 
Katholiken anderer Muttersprache des Berei-
ches Personalmanagement und -einsatz im Bi-
schöflichen Ordinariat zulässig. 

(2)	 Solche Zweitkollekten und Spendenaktionen 
dürfen nur nach dem Gottesdienst abgehalten 
werden. 

§ 7 Weiterleitung der vom Bischöflichen Ordinariat 
angeordneten Kollekten (Pflichtkollekten)

(1)	 Nach der Durchführung der Kollekte ist der Er-
trag festzustellen und unveränderbar in geeigne-
ter Weise in einem Buchungssystem (z. B. „Kas-
sen im Pfarrbüro“) gemäß den Regelungen im 
„Handbuch für das Zentrale Pfarrbüro“ (im Fol-
genden: „Handbuch“) bzw. den Regelungen im 
„Leitfaden für Pfarrer, Kapläne, Diakone, Pasto-
rale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Sekretärin-
nen und Sekretäre in Gemeinden von Katholiken 
anderer Muttersprache“ (im Folgenden: „Leitfa-
den“) aufzuzeichnen. 

(2)	 Sollte eine umgehende Feststellung des Ertra-
ges nicht möglich sein, ist es notwendig, das 
Bargeld unmittelbar, bis zu einer späteren Zäh-
lung, gemäß den Regelungen im „Handbuch“ 
bzw. im „Leitfaden“ zu sichern (z. B. durch Nut-
zung eines Safebags oder einer Mehrwegtasche 
mit Plombe sowie sicherer Aufbewahrung im 
Tresor).

(3)	 Die baren Kollektenerträge sind von der Kir-
chengemeinde bzw. Gemeinde von Katholiken 
anderer Muttersprache zunächst sicher auf-
zubewahren und umgehend auf das Konto der 
Kirchengemeinde bzw. das Konto der Gemeinde 
von Katholiken anderer Muttersprache bei ei-
nem Kreditinstitut einzuzahlen. 

(4)	 Die Kollekten sind spätestens zu dem im Kollek-
tenplan angegebenen Termin unter Verwendung 
der entsprechenden Kennnummer unmittelbar 
und vollständig an das Bischöfliche Ordinariat 
weiterzuleiten. Im Kollektenplan sind der Ertrag 
der Kollekte und das Datum der Einzahlung ein-
zutragen. Der Kollektenertrag ist ungekürzt für 
den bekanntgemachten Zweck zu verwenden.

(5)	 Die Kollektenerträge in Kirchen und Kapellen, die 
keine Pfarrkirchen sind, sind nur über das Zent-
rale Pfarrbüro der territorial zuständigen Pfarrei 
abzuführen. 

(6)	 Darüber hinaus gelten die Rechnungslegungs-
vorschriften für pfarrliche Körperschaften im 
Bistum Limburg (siehe insbesondere das „Hand-
buch“ bzw. den „Leitfaden“). 

§ 8 Verwendung der in der Pfarrei bzw. Gemeinde von 
Katholiken anderer Muttersprache verbleibenden Kol-
lekten

(1)	 Alle in der Kirchengemeinde verbleibenden 
Kollekten gehören zum Vermögen der Kirchen-
gemeinde und werden gemäß § 1 KVVG vom 
Verwaltungsrat der Kirchengemeinde verwaltet. 
Dazu zählen auch die Anteile aus Caritas-Kollek-
ten und Caritas-Sammlungen sowie die vom Bi-
schöflichen Ordinariat angeordneten Kollekten 
für die Kinder- und Jugendarbeit der Pfarrei und 
für die Pfarrbücherei. Diese Einnahmen dienen 
der Mitfinanzierung der zweckentsprechenden 
Ausgaben der Kirchengemeinde. 

(2)	 In Bezug auf die Feststellung, Aufzeichnung und 
vorübergehenden Sicherung der Kollekten fin-
den § 7 Absätze 1 und 2 Anwendung. 

(3)	 Der Ertrag einer Kollekte ohne besondere Zweck-
bindung (vgl. § 3) kommt der Kirchengemeinde 
zugute bzw. wird dem Sondervermögen der Ge-
meinde von Katholiken anderer Muttersprache 
zugeschrieben.

(4)	 Der Ertrag einer Kollekte mit besonderer Zweck-
bindung (vgl. § 4) verbleibt in der Kirchenge-
meinde. In einer Gemeinde von Katholiken an-
derer Muttersprache ist er an das Bischöfliche 
Ordinariat abzuführen.

(5)	 Der Ertrag einer Kollekte für andere Diözesen 
oder kirchliche Organisationen (vgl. § 5) wird 
von der Kirchengemeinde an den Begünstigten 
weitergeleitet. Hierbei gelten die Rechnungsle-
gungsvorschriften für pfarrliche Körperschaften 
im Bistum Limburg (siehe insbesondere das 
„Handbuch“ bzw. den „Leitfaden“).

(6)	 Alle Erträge und Aufwendungen sind zeitnah in 
die laufende Rechnungslegung der Kirchenge-
meinde aufzunehmen, und auch die zugehörigen 
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Originalbelege sind aufzubewahren, wodurch 
sie Teil des Jahresabschlusses werden.

(7)	 Die Erträge der Kollekten mit und ohne Zweck-
bindung, soweit sie für die Bedürfnisse der eige-
nen Kirche bestimmt sind, sind zunächst sicher 
aufzubewahren (z. B. in einem Tresor) und zeit-
nah auf das Konto der Kirchengemeinde bzw. 
das Konto der Gemeinde von Katholiken anderer 
Muttersprache bei einem Kreditinstitut einzu-
zahlen. Eine zweckentsprechende Verwendung 
ist mittels geeigneter Originalbelege im Jahres-
abschluss nachzuweisen.  

(8)	 Von den in der Pfarrei bzw. Gemeinde von Ka-
tholiken anderer Muttersprache verbleibenden 
nicht zweckbestimmten Kollekten stehen dem 
Pfarrer bzw. dem Pfarrverwalter 25 % für seel-
sorgliche und caritative Zwecke zur Verfügung. 
Der Pfarrer bzw. der Pfarrverwalter beteiligt das 
Pastoralteam an der grundsätzlichen Verwen-
dung dieser Mittel. 

Über die Erträge und Aufwendungen im Bereich 
des 25-%-Kollektenanteils sind entsprechend 
den geltenden Rechnungslegungsvorschriften 
für pfarrliche Körperschaften im Bistum Limburg 
(siehe insbesondere das „Handbuch“ bzw. den 
„Leitfaden“) vollständig, unveränderbar und in ge-
eigneter Weise Aufzeichnungen im Buchungssys-
tem (z. B. „Kassen im Pfarrbüro“, zum Schutz von 
personenbezogenen Daten ggf. anonymisiert) 
zu führen. Die dazugehörigen Belege sind den 
üblichen Buchhaltungsunterlagen im Pfarrbüro 
(Monatsabrechnung der „Kassen im Pfarrbüro“) 
beizufügen.

Im Falle von notwendigen Anonymisierungen 
der Belege sind die Originalbelege bzw. nicht an-
onymisierten Aufzeichnungen analog der oben 
genannten Vorschriften vom Pfarrer gesondert 
aufzubewahren und mit einem Verweis auf die 
jeweilige Buchung zu versehen. 

Im Bedarfsfall dürfen die Originalbelege und die 
Bewegungsdaten durch das Bischöfliche Ordina-
riat eingesehen werden.

Soweit der zur Verfügung des Pfarrers verblei-
bende Kollektenanteil auf ein gesondertes Konto 
überstellt wird, ist darauf zu achten, dass dieses 
Konto folgende Bezeichnung trägt, um zu doku-
mentieren, dass es sich nicht um private Mittel 

des Pfarrers handelt: „Katholische Kirchen-
gemeinde NN – Kollektenkonto“. Die entspre-
chenden Bankkontoauszüge sind im Pfarrbüro 
gesondert vorzuhalten. Hinsichtlich der Verfü-
gungsberechtigungen und der zulässigen Höhe 
des Saldos gelten die Rechnungslegungsvor-
schriften für pfarrliche Körperschaften im Bistum 
Limburg (siehe insbesondere das „Handbuch“ 
bzw. den „Leitfaden“).

Die bei Wechsel des Stelleninhabers noch vor-
handenen Kollektenanteile zur Verfügung des 
Pfarrers sind dem Nachfolger bzw. Pfarrverwalter 
zu übergeben und zu dokumentieren. 

(9)	 Darüber hinaus gelten die Rechnungslegungs-
vorschriften für pfarrliche Körperschaften im 
Bistum Limburg (siehe insbesondere das „Hand-
buch“ bzw. den „Leitfaden“). 

§ 9 Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt zum 1. Oktober 2025 in Kraft. Zum 
gleichen Zeitpunkt wird die „Richtlinie für die Kollekten 
vom 8. Oktober 1979 (Amtsblatt des Bistums Limburg 
1979, S. 158) außer Kraft gesetzt.

Limburg, 17. Juni 2025	 +	 Dr. Georg Bätzing
Az.: 608A/18499/25/01/1		  Bischof von Limburg

Thomas Schön
Notar der Kurie 

Nr. 390 Handreichung zu Segensfeiern

Nach den vorliegenden Voten aus Bistumsteam, Seel-
sorgerat und Diözesansynodalrat empfehle ich die 
Umsetzung der Handreichung „Segen gibt der Liebe 
Kraft. Segnungen für Paare, die sich lieben“ im Bis-
tum Limburg. Ich ermutige die Seelsorgerinnen und 
Seelsorger, von den Möglichkeiten Gebrauch zu ma-
chen, die diese Handreichung für die Gestaltung von 
Segensfeiern für Paare gibt. Im Bistum schließen wir 
damit an die Beschlüsse aus dem Jahr 2020 an zum 
Diskussionsprozess „Paare, die nicht katholisch hei-
raten können, bitten um den kirchlichen Segen. Was 
tun?“. 

Limburg, 17. Juni 2025	 +	 Dr. Georg Bätzing
Az.: 703B/67033/25/01/3		  Bischof von Limburg
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Segen gibt der Liebe Kraft Segnungen für Paare, die 
sich lieben – Handreichung für Seelsorger*innen

Beschlusstext der Gemeinsamen Konferenz vom 
4. April 2025

„Die Kirche möchte die Botschaft der von Gott ge-
schenkten Würde einer jeden Person in Wort und Tat 
verkünden. Diese Botschaft leitet sie in ihrem Umgang 
mit Menschen und deren Partnerschaft. Deshalb 
bringt sie Paaren, die in Liebe verbunden sind, sich 
gegenseitig in vollem Respekt und in Würde begeg-
nen und ihre Sexualität in Achtsamkeit für sich selbst, 
füreinander und in sozialer Verantwortung auf Dauer
zu leben bereit sind, Anerkennung entgegen und bietet 
ihnen Begleitung an. Es gibt Paare, die für ihre Part-
nerschaft um den Segen bitten. Dieser Bitte liegt der 
Dank für erfahrene Liebe und die Hoffnung auf eine 
von Gott begleitete Zukunft zugrunde.“1

Ausgehend von diesem Anliegen hat die Synodal-
versammlung des Synodalen Weges der Deutschen 
Bischofskonferenz und dem Zentralkomitee der deut-
schen Katholiken (ZdK) die Empfehlung gegeben, 
Paaren, die keine kirchlichsakramentale Ehe einge-
hen wollen oder denen eine solche nicht offensteht, 
Segensfeiern zu ermöglichen. Die Thematik von Seg-
nungen für Paare beschäftigt die katholische Kirche 
in Deutschland seit geraumer Zeit. Nicht kirchlich ver-
heiratete Paare, geschiedene und wiederverheiratete 
Paare sowie Paare in der ganzen Vielfalt sexueller 
Orientierungen und geschlechtlicher Identitäten sind 
selbstverständlich Teil unserer Gesellschaft. Nicht 
wenige dieser Paare wünschen sich einen Segen für 
ihre Beziehung2.

Eine solche Bitte ist Ausdruck der Dankbarkeit für ihre 
Liebe und Ausdruck des Wunsches, diese Liebe aus 
dem Glauben zu gestalten. Bislang gab es keine allge-
meine Handreichung dafür, wie Seelsorger*innen die-

1 Beschluss der Synodalversammlung vom 10. März 2023: Hand-
lungstext Segensfeiern für Paare, die sich lieben, in: Der Synodale 
Weg, 20. Beschlüsse des Synodalen Weges der katholischen Kirche 
in Deutschland, hg. vom Sekretariat des Synodalen Weges (Bonn 
2023) 283 (gesamter Text: 283–290, zitiert: SW 20).
2 „Es ist in der pastoralen Praxis eine breite Erfahrung geworden, 
dass gleichgeschlechtlich liebende Paare die Bitte um den Segen 
für ihre Partnerschaft äußern. Ebenso tun dies zivil wiederverhei-
ratete Paare, die in einer neuen Partnerschaft einen neuen Anfang 
wagen. Es tun dies auch Paare, die sich für das Sakrament der Ehe 
noch nicht disponiert sehen. Oft werden sie damit den Belangen 
einer Partnerschaft gerecht, in denen nur ein Partner/eine Partnerin 
gläubig ist oder der katholischen Kirche nahesteht. Es gibt zuneh-
mend auch die Erfahrung, dass ungetaufte Paare nach dem Segen 
fragen.“ (SW 20, Nr. 13)

sem Anliegen in guter Weise gerecht werden können. 
Der Beschluss der Synodalversammlung sah deshalb 
vor, zeitnah von der Deutschen Bischofskonferenz und 
dem ZdK gemeinsam erarbeitete Vorschläge für die 
Rahmenbedingungen und Gestaltung von Segnungen 
vorzulegen. Diesem Auftrag kommt die vorliegende 
Handreichung nach.

Unterdessen haben sich die weltkirchlichen Voraus-
setzungen für dieses Anliegen relevant verändert: Am 
18. Dezember 2023 veröffentlichte das Dikasterium 
für die Glaubenslehre mit Zustimmung des Papstes 
die Erklärung Fiducia supplicans – Über die pastorale 
Sinngebung von Segnungen (FS). Darin wird Abstand 
genommen vom bisherigen kategorischen Nein zu 
Segnungen von Paaren, für die eine kirchlichsakra-
mentale Ehe nicht möglich ist3. Um den pastoralen 
Ansatz des Pontifikates von Papst Franziskus auch in 
dieser Frage stärker zur Geltung zu bringen, ist es die 
erklärte Absicht von Fiducia supplicans, „lehrmäßige 
Aspekte mit pastoralen Aspekten kohärent“ (FS 3) zu 
verbinden.

Zugleich regt die Erklärung dazu an, die Bedeutung 
von Segnungen insgesamt intensiver zu bedenken 
und wertzuschätzen. Segnungen „laden nämlich 
dazu ein, die Gegenwart Gottes in allen Ereignissen 
des Lebens zu erfassen, und erinnern daran,dass der 
Mensch auch im Gebrauch der geschaffenen Dinge 
aufgefordert ist, Gott zu suchen, ihn zu lieben und ihm 
treu zu dienen“. (FS 8) Mit Papst Franziskus erinnert 
Fiducia supplicans daran, dass vor allen einzelnen 
Segnungen Jesus Christus selbst „Gottes großer Se-
gen“ ist. Er ist das große Geschenk Gottes, „ein Segen 
für die ganze Menschheit, er ist ein Segen, der uns 
alle gerettet hat“. (FS 1) So verbindet sich mit der Bit-
te um Segen immer auch der Dank und Lobpreis für 
Gottes Güte und Größe, für seine Gaben und Wohlta-
ten, für das Geschenk des Lebens und der Liebe (vgl. 
FS 10. 15. 29); „Die Bitte um einen Segen drückt die 
Offenheit für die Transzendenz, die Frömmigkeit, die 
Nähe zu Gott in tausend konkreten Lebensumständen 
aus und nährt sie, und das ist keine Kleinigkeit in der 
Welt, in der wir leben. Dies ist ein Same des Heiligen 
Geistes, den es zu nähren und nicht zu behindern gilt.“ 
(FS 33)

Ganz ähnlich drückt es der Text des Synodalen Weges 
aus, wenn er darauf hinweist, dass in der Bitte von 
Paaren um den Segen deutlich wird, „dass Menschen 

3 Vgl. das Responsum ad dubium der Kongregation für die Glau-
benslehre vom 22. Februar 2021 (AAS 113 [2021], 431–434).
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ihre Beziehung im Horizont Gottes gestalten und sich 
dabei an der Frohen Botschaft orientieren möchten. 
Gestärkt durch den Segen machen diese Paare ihren
christlichen Glauben und ihre Gottesbeziehung in ihrer 
Partnerschaft, in ihren Familien, Freundeskreisen und 
Gemeinden fruchtbar und säen die Samen für weite-
ren Segen in und für unsere Kirche.“ (SW 20, Nr. 21)

In unserer Kultur und Gesellschaft, in der Menschen-
würde, Gleichberechtigung und Selbstbestimmung 
hohe Güter sind und die deshalb eine große Akzep-
tanz für von Liebe und Verantwortung getragene un-
terschiedliche Paarkonstellationen kennt, kann der 
Gedanke nur verstärkt werden, den Fiducia supplicans 
erstmals in einem lehramtlichen Papier nennt: Alles, 
was in einem solchen gemeinsamen Leben und in die-
sen Beziehungen „wahr, gut und menschlich gültig ist, 
[wird] durch die Gegenwart des Heiligen Geistes berei-
chert, geheilt und erhöht“. (FS 31) Denn immer, wenn
Menschen um einen Segen bitten, drücken sie da-
mit die Bitte um Gottes Hilfe aus, um die Werte des 
Evangeliums mit größerer Treue leben zu können (vgl. 
FS 40). „Diese Bitte sollte in jeder Hinsicht wertge-
schätzt, begleitet und mit Dankbarkeit aufgenommen 
werden.“ (FS 21) Zugleich bereichern Segnungen als 
Ausdrucksformen des Glaubens das Leben der Kir-
che und vertiefen das Verständnis des Verhältnisses 
zwischen Gott und den Menschen. Damit werden 
Segnungen „zu einer pastoralen Ressource, die es zu 
nutzen gilt“. (FS 23)

Auf dieser Grundlage ergeben sich folgende Hinweise 
für die Praxis:

	- Gemäß dem Beschluss des Synodalen Weges 
können sowohl geweihte Amtsträger als auch 
Personen mit einer bischöflichen Gottesdienstbe-
auftragung Segnungen vornehmen. (SW 20, Nr. 7)

	- Im Blick auf die situative Gestaltung und Formu-
lierung des Segens setzt Fiducia supplicans auf 
die Erfahrung, die pastorale Klugheit sowie das 
seelsorgerliche Einfühlungsvermögen der Seg-
nenden. (FS 35 und 41) Allen Personen, die um 
den Segen bitten, ist mit einer wertschätzenden 
Haltung zu begegnen.

	- Fiducia supplicans macht ausdrücklich darauf 
aufmerksam, dass für die Bitte um und die Spen-
dung von Segen keine weitere Voraussetzung gilt 
als das gemeinsame Vertrauen in Gottes Bei-
stand. (vgl. FS 12 und 25)

	- Seelsorger*innen, die dennoch zu der Überzeu-
gung gelangen, eine Segnung nicht mit ihrem 
Gewissen vereinbaren zu können oder sich dies-

bezüglich unsicher sind, sollen das um Segen 
bittende Paar an unterstützende Personen (z. B. 
Beauftragte für Queer-Seelsorge, Ehe- und Fami-
lienpastoral der Diözese) vermitteln.

	- Es sollen entsprechende Fortbildungen für 
Seelsorger*innen angeboten werden.

	- Wie beschlossen, werden die Erfahrungen mit 
Segnungen für Paare, die sich lieben, ausgewer-
tet. (vgl. SW 20 Nr. 10)

	- Die Segnungen von Paaren, die sich lieben, kön-
nen und sollen sich durch eine größere Spontane-
ität und Freiheit im Blick auf die Lebenssituation 
derjenigen auszeichnen, die um den Segen bitten. 
Aus diesem Grund sind für die Segnungen keine 
approbierten liturgischen Feiern und Gebete vor-
gesehen.

	- Die Segnungen sollen so gestaltet sein, dass es 
zu keiner Verwechslung mit der gottesdienstli-
chen Feier des Ehesakraments kommt.

	- Die Segnung verwirklicht symbolisch ein Gesche-
hen zwischen Gott und den Menschen. Es soll 
deutlich werden, dass Menschen für ihre Bezie-
hung um den Segen Gottes bitten, der ihnen ver-
lässlich zugesprochen wird.

	- Segnen ist zugleich Handeln der Kirche, die sich 
in den Dienst gottmenschlicher Begegnung stellt. 
Die Kirche nimmt den Wunsch des Paares ernst, 
seinen weiteren Lebensweg unter den Segen Got-
tes stellen zu wollen. Sie sieht in der Bitte um 
Segen die Hoffnung auf eine Gottesbeziehung, 
die menschliches Leben tragen kann. Um das 
Paar in dieser Hoffnung zu ermutigen, beteiligen 
sich möglichst alle, die die Segnung mittragen, 
im Zusammenspiel mit dem Leiter/der Leiterin 
durch Akklamation, Gebet und Gesang.

	- Die Segnung bedarf gemeinsamer Überlegungen, 
die die Wünsche und Anliegen des Paares bezüg-
lich des jeweiligen Rahmens und der passenden 
Gestaltung aufgreifen und theologisch sinnvoll 
einbeziehen. Die größere Spontaneität und Frei-
heit dieser Segnungen sollen sich mit Sorgfalt in 
der Vorbereitung verbinden.

	- Die Art und Weise der Leitung der Segnung, der 
Ort, die gesamte Ästhetik, darunter auch Musik 
und Gesang, sollen von der Wertschätzung der 
Menschen, die um den Segen bitten, von ihrem 
Miteinander und ihrem Glauben künden. Durch 
Worte aus der Heiligen Schrift wird der Bezug 
zwischen dem Heilshandeln Gottes und dem Se-
gen deutlich. Situativ passende biblische Texte 
sollten deshalb im Rahmen der Segnung rezitiert 
und ggf. ausgelegt werden.

	- Das Segensgebet spricht den biblisch bezeugten 
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Gott an und gedenkt in Lobpreis und Danksagung 
seiner Geschichte mit den Menschen und der 
ganzen Schöpfung. Dem soll sich die Segensbit-
te für das Paar anschließen. Das Segensgebet 
schließt mit einem Lobpreis Gottes.

Wen Gott segnet, über den lässt er „sein Angesicht 
leuchten“. Davon ist die Heilige Schrift überzeugt 
(vgl. Num 6, 24 ff.). Von Gott gesegnet zu sein heißt, 
den Lebensweg unter Gottes liebendem Blick zu ge-
hen. Diesen Weg müssen und sollen wir nicht allei-
ne gehen. Wir dürfen ihn gehen mit den Menschen, 
die Gott uns zur Seite stellt, umgeben und getragen 
von der großen Gemeinschaft der Glaubenden aller 
Zeiten.

Nr. 391 Änderung der Synodalordnung für das Bistum 
Limburg

Die Synodalordnung für das Bistum Limburg vom 
23. November 1977 (Amtsblatt 1977, S. 539–559), 
zuletzt geändert durch Verfügung vom 11. Dezember 
2024 (Amtsblatt 2024, S. 486–487), wird mit Termin 
1. Juli 2025 wie folgt geändert:

§ 99 Abs. 2 Satz 1 und 2 SynO werden wie folgt ge-
fasst:

„Zu den Sitzungen werden die Mitglieder spätestens 
zwei Wochen vor der Sitzung unter Angabe der Ta-
gungsordnung unter Nutzung elektronischer Kom-
munikationswege eingeladen. Maßgeblich für die 
Rechtzeitigkeit der Einladung ist die Bereitstellung 
der Unterlagen auf elektronischem Weg, die erfolgte 
Benachrichtigung über die Bereitstellung ist zu den 
Akten zu nehmen.“

Limburg, 17. Juni 2025	 +	 Dr. Georg Bätzing
Az.: 701 B/23040/25/01/1		  Bischof von Limburg

Prof. Dr. Peter Platen
Kanzler der Kurie 

Nr.392 Änderung des Statuts für die kurialen Lei-
tungsstrukturen des Bistums Limburg, für die Re-
gionen und für das Bischöfliche Ordinariat Limburg 
(Bistumsstatut)

Das Statut für die kurialen Leitungsstrukturen des 
Bistums Limburg, für die Regionen und für das Bi-
schöfliche Ordinariat Limburg (Bistumsstatut) vom 
7. Dezember 2022 (Amtsblatt des Bistums Limburg 
2022, S. 687–698), zuletzt geändert am 3. Dezember 

2024 (Amtsblatt des Bistums Limburg, S. 480–486) 
wird wie folgt geändert:

1. Art. 4 § 1 Abs. 2 erhält folgenden Wortlaut:

(2)	 „Die andere Bereichsleitung bzw. Regionalleitung 
sowie das andere Mitglied des Vorstands des 
Diözesancaritasverbandes vertritt mit Stimm-
berechtigung bei Abwesenheit. Bei Bedarf hat 
die andere Bereichsleitung bzw. Regionalleitung 
sowie das andere Mitglied des Vorstands des 
Diözesancaritasverbandes das Recht zur Teil-
nahme mit Rede- und Antragsrecht.“

2. Art. 4 § 3 Abs. 2 erhält folgenden Wortlaut:

(2)	 „Die Beschlüsse des Bistumsteams werden mit 
einfacher Mehrheit gefasst. Stimmenthaltungen 
bleiben dabei unberücksichtigt. Die Beschlüsse 
bedürfen der Zustimmung des Bischofs. Dem 
Generalvikar und dem/der Bischöflichen Bevoll-
mächtigten kommt gemeinsam eine Stimme zu.“

3. Art. 5 § 3 Abs. 2 erhält folgenden Wortlaut:

(2)	 „Die Beschlüsse des Ordinariatsteams wer-
den mit einfacher Mehrheit gefasst. Stimm-
enthaltungen bleiben dabei unberücksichtigt. 
Die Beschlüsse bedürfen der Zustimmung des 
Generalvikars und des/der Bischöflichen Be-
vollmächtigten. Dem Generalvikar und dem/der 
Bischöflichen Bevollmächtigten kommt gemein-
sam eine Stimme zu.“

Limburg, 17. Juni 2025	 +	 Dr. Georg Bätzing
Az.: 001A/57872/25/03/2		  Bischof von Limburg

Thomas Schön
Notar der Kurie 
 
Nr. 393 Änderung der Ordnung für die Wahl des Ju-
gendsprechers in die Pfarrgemeinderäte im Bistum 
Limburg (WO J)

Die Ordnung für die Wahl des Jugendsprechers in die 
Pfarrgemeinderäte im Bistum Limburg (WO J), zu-
letzt geändert durch Verfügung vom 1. Januar 2025 
(Amtsblatt 2024 S. 488) wird mit Termin 1. Juli 2025 
wird folgt geändert:In § 4 wird folgender Absatz (3) 
ergänzt: 

„(3) Die Wahl kann als Präsenzsitzung, als Vi-
deokonferenz (rein virtuelle Sitzung) oder als 
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Hybridversammlung, bei der ein Teil der Mitglie-
der physisch vor Ort und der andere Teil virtuell 
anwesend ist, unter Wahrung der datenschutz-
rechtlichen Vorgaben durchgeführt werden. Mit 
der Anmeldung zur Teilnahme an der virtuellen 
Sitzung oder einer Hybridversammlung erhalten 
die wahlberechtigten Mitglieder die Zugangs-
daten. Es sind geeignete Vorkehrungen zur Ge-
heimhaltung und zur Durchführung von geheimen 
Wahlen zu treffen.“

Limburg, 17. Juni 2025	 +	 Dr. Georg Bätzing
Az.: 760 D/23189/25/01/1		  Bischof von Limburg

Prof. Dr. Peter Platen
Kanzler der Kurie 

Nr. 394 Gemeinsame Ausbildungsordnung für die 
pastoralen Berufe im Bistum Limburg

1. Ziel der Ausbildung

Die Kirche ist die Gemeinschaft des Glaubens, der 
Hoffnung und der Liebe (LG 8,1). Praktisch ausge-
drückt ist sie das Werkzeug, das Reich Gottes im hier 
und jetzt anbrechen zu lassen und die Menschen in 
die innerste Vereinigung mit Gott zu führen (LG 1), der 
das Leben in Fülle für alle will (Joh 10, 10). 

Menschen, die sich für eine Ausbildung zu einem 
pastoralen Beruf im Bistum Limburg (Priester, Diakon, 
Pastoral- und Gemeindereferentin und -referent1) ent-
scheiden, dürfen als Christen und Christinnen in ihrer 
Berufung für den kirchlichen Dienst ihre Ausbildung in 
einem Klima der Wertschätzung, des Zutrauens und 
der Achtsamkeit absolvieren, um befähigt zu werden, 
diesen Grundauftrag für andere erfahrbar zu machen 
und umzusetzen. 

Bestehende Regelungen zur Ausbildung der Priester, 
Diakone, Pastoral- und Gemeindereferentinnen und 
-referenten auf weltkirchlicher und nationaler Ebene 
bilden die Grundlage dieser Ordnung2. 
1 Zum Zeitpunkt der Abfassung des neuen Ausbildungskonzeptes 
und der neuen Ausbildungsordnung sind gesamtgesellschaftlich 
noch keine Standards in Bezug auf eine geschlechtergerechte 
Schreibweise vereinbart. Es wurde aber bereits die Diversität der 
Geschlechterfrage mitgedacht und ernst genommen.
2 Vgl. hierzu: Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, Das 
Geschenk der Berufung zum Priestertum (Kleruskongregation 
08. Dezember 2016, in: DBK, Verlautbarungen des Apostolischen 
Stuhls Nr. 209); Rahmenordnung für die Priesterbildung (Deutsche 
Bischofskonferenz, 12. März 2003, in: Die deutschen Bischöfe Nr. 
73); Rahmenstatuten und Rahmenordnungen für Gemeinde- und 
Pastoral-Referentinnen/-Referenten (Deutsche Bischofskonferenz 
1. Oktober 2011, in: Die deutschen Bischöfe Nr. 96); Grundnor-

Ausbildung wird im Bistum Limburg innerhalb eines 
Prozesses lebenslangen Lernens verstanden und um-
fasst damit sowohl Lernende wie Lehrende. Zusam-
men mit den Ausbildungsverantwortlichen ist es vor 
allem der Habitus Christi, der den gemeinsamen Refe-
renzpunkt bildet, und antreibt an- und miteinander zu 
wachsen, sich in einen Prozess der Persönlichkeits-
entwicklung zu begeben, entsprechende Haltungen 
zu entwickeln, zu entfalten und konkret beschriebene 
Kompetenzen zu trainieren und zu internalisieren. Die-
se Haltungen und Kompetenzen sind im „Gemeinsa-
men Ausbildungskonzept für die pastoralen Berufe im 
Bistum Limburg“ näher umschrieben.

Dabei erfolgt die Ausbildung der zukünftigen Seelsor-
gerinnen und Seelsorger im Hinblick auf die spätere 
Berufsrealität kooperativ, d. h. soweit wie möglich 
gemeinsam und soweit wie nötig differenziert in den 
Berufsgruppen.

Ziel der Ausbildung ist dabei die Befähigung von Men-
schen, in einer sich entwickelnden und wandelnden 
Kirche tätig zu werden bzw. zu sein die wiederum Teil 
einer sich entwickelnden und wandelnden Gesell-
schaft ist.

2. Persönlichkeit der Seelsorgerin/des Seelsorgers

Die Abteilung Personalausbildung bereitet Menschen 
auf einen späteren seelsorglichen Beruf im Bistum 
Limburg vor. Die damit verbundene Förderung der 
Persönlichkeitsentwicklung zielt nicht allein auf ei-
nen Beruf im Bistum Limburg ab. Der dazugehörige 
Kompetenzerwerb kann auch in vielen anderen Berei-
chen des Lebens hilfreich sein. Ziel ist, Menschen zu 
fördern und in ihrer Lebensbiographie zu unterstützen.

Im Mittelpunkt der Ausbildung steht die Entwicklung 
der Persönlichkeit des Seelsorgers/der Seelsorgerin 
angesichts des Rufs Gottes. Sie entfaltet sich vor al-
lem in drei Dimensionen, die sich gegenseitig durch-
dringen: integrierte Persönlichkeit, theologische Kom-
petenz, adäquates Handlungsvermögen. 

Außerdem gehören zu den persönlichen und sozia-
len Voraussetzungen die für den Beruf erforderliche 
körperliche und seelische Gesundheit und weitere in 

men für die Ausbildung der Ständigen Diakone. Direktorium für 
den Dienst und das Leben der Ständigen Diakone (Kongregation 
für das Katholische Bildungswesen. Kongregation für den Klerus, 
22. 02. 1998, in: DBK, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 
132); Rahmenordnung für Ständige Diakone in den Bistümern der 
Bundesrepublik Deutschland (Deutsche Bischofskonferenz, 19. Mai 
2015, in: Die deutschen Bischöfe Nr. 101).
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den Rahmenordnungen der DBK festgelegte Voraus-
setzungen. Eine entsprechende, vielfältige Eignungs-
diagnostik begleitet diesen Prozess der Ausbildung.

Hierbei gilt es, während der Ausbildung und in einem 
Prozess lebenslangen Lernens entsprechende Hal-
tungen zu entwickeln, zu entfalten und konkret be-
schriebene Kompetenzen zu trainieren und zu inter-
nalisieren. Diese Haltungen und Kompetenzen sind im 
„Gemeinsamen Ausbildungskonzept für die pastora-
len Berufe im Bistum Limburg“ näher umschrieben. 

Dazu ist es unerlässlich, ein eigenes Glaubens- und 
Gebetsleben zu praktizieren, sich der eigenen Beru-
fung, der persönlichen Motivation und Entscheidung 
bewusst zu werden und dadurch eine persönliche Spi-
ritualität zu entwickeln und zu pflegen.

2.1 Haltungen

Eine Haltung ist eine innere Grundeinstellung oder 
Gesinnung der Person, die das Denken und Handeln 
prägt. Haltungen sind vorhanden bzw. entwickeln 
sich. Sie können nicht wie bestimmte Kenntnisse oder 
handwerkliche Fertigkeiten erworben werden. Wohl 
aber können Haltungen vertieft, gefördert, verändert 
und weiterentwickelt werden. Die Arbeit an den eige-
nen Haltungen stellt eine lebenslange Aufgabe dar.
Die Auszubildenden entwickeln ihre spirituell-christli-
che Lebenshaltung und die Grundhaltungen des Ver-
trauens und der Vertrauenswürdigkeit weiter. Sie sind 
innovativ , fehlerfreundlich und gestalten mit Neugier 
und Entdeckerfreude die Pastoral. Sie sind bereit, sich 
selbst und ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten beständig 
weiter zu entwickeln.

Die Haltungen sind im Ausbildungskonzept konkreter 
gefasst. 

2.2 Kompetenzen

Kompetenzen werden als geistige und physische Fä-
higkeiten und Fertigkeiten verstanden, selbstorgani-
siert und kreativ in (zukunfts-) offenen Problem- und 
Entscheidungssituationen zu handeln3.  

Neben den grundlegenden Kompetenzen werden be-
rufsgruppenspezifische Anforderungen in den Amts- 
und Rollenverständnissen als Ankerkompetenzen 
identifiziert und in der Ausbildung berücksichtigt.

3 Vgl. Erpenbeck, J.: Was sind Kompetenzen? In: Faix, W.G. /Auer, 
M. (Hrsg.): Talent. Kompetenz. Management. Stuttgart 2009, 
S. 79–136.

Seelsorgerinnen und Seelsorger sind in unterschied-
lichen Handlungsfeldern analog der kirchlichen 
Grundvollzüge (Verkündigung, Liturgie, Diakonie und 
Gemeinschaft) tätig. Um die Sendung der Kirche in der 
Welt von heute zu erfüllen, sollen sie Kompetenzen in 
der Ausbildung erwerben, trainieren und in konkreten 
Handlungsfeldern anhand von Kursformaten erpro-
ben.

Grundlegend müssen diese Kompetenzen von den 
zukünftigen Seelsorgerinnen und Seelsorgern wahr-
genommen werden. Je nach Persönlichkeit und Be-
rufsziel können sie unterschiedlich ausgeprägt sein. 

Kompetenzen, die in den folgenden Bereichen beson-
ders eingeübt werden sollen: 

a)	 Im Bereich der Diakonie

Sozialräumliches Arbeiten
	- Wahrnehmungskompetenz
	- Systemkompetenz

Milieuspezifisches und zielgruppenspezifisches 
Arbeiten

	- Das Gegenüber in das eigene Denken, 
Planen und Handeln miteinbeziehen

	- Gesellschaftliche Feldkompetenz

Seelsorgliche Beratung und Begleitung
	- Kompetenz der seelsorglichen Beratung 
	- Geistliche Prozesse begleiten – spiritu-

elle Dimension einbringen und erfahrbar 
machen

Umgang mit dem Fremden und dem Anderen
	- Ambiguitätstoleranz (Zulassen und Aus-

halten von Diversitäten)
	- Gottesgegenwart im Anderen anerkennen
	- Fähigkeit zum theologischen Diskurs in 

Gesellschaft und Politik

b)	 Im Bereich der Verkündigung

Religionspädagogik
	- Theologische Sprachfähigkeit und Ele-

mentarisierungskompetenz (Inhalte 
konzentrieren, in angemessener Spra-
che hörergerecht ins Wort fassen und 
kommunizieren)

	- Methodisch-didaktisches Repertoire
	- Digitale Kompetenz und Medienkompe-

tenz
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Glaubenskommunikation
	- Urteilsfähigkeit in der Vielfalt spiritueller 

Ausprägungen
	- Theologische Sprachfähigkeit und Ele-

mentarisierungskompetenz (Inhalte 
konzentrieren, in angemessener Spra-
che hörergerecht ins Wort fassen und 
kommunizieren)

	- Fähigkeit zum (theologischen) Dialog 
mit Menschen in verschiedenen Lebens-
wirklichkeiten

	- Geistliche Prozesse begleiten – spiritu-
elle Dimension einbringen und erfahrbar 
machen

c)	 Im Bereich der Liturgie

Gottesdienstliche Formen gestalten
	- Kompetenzen im Bereich der liturgischen 

Vollzüge (Wortverkündigung, liturgische 
Feiern und kreative Umsetzung)

	- Kompetenz für Ästhetik
	- Digitale Kompetenz und Medienkompe-

tenz

Sakramentenrecht
	- Institutionelle Kompetenz: Gesetzmä-

ßigkeiten der Kirche als Institution ken-
nen und mit ihnen angemessen umge-
hen können

	- Institutionelle Kompetenz: Grundsätze 
und Ziele der katholischen Kirche kom-
petent und loyal vertreten

d)	 Im Bereich der Gemeinschaft

Arbeit in Netzwerken
	- Wahrnehmungskompetenz 
	- Konflikt-, Kritik- und Entwicklungsfähig-

keit
	- Fähigkeit zum theologischen Diskurs in 

Gesellschaft und Politik
	- Networking (nach „innen“ und nach „au-

ßen“)
	- Das Gegenüber in das eigene Denken, 

Planen und Handeln miteinbeziehen

Charismenorientierung und Engagementförde-
rung

	- Aufmerksamkeitskompetenz
	- Vermittlungsfähigkeit („theologische/r 

Lernbegleiter/in“ sein – Dienst an der 
Berufung anderer)

Partizipation
	- Leitungs- und Kooperationskompetenz 

(Partizipation ermöglichen)
	- Diskurs- und Kommunikationsfähigkeit
	- Das Gegenüber in das eigene Denken, 

Planen und Handeln miteinbeziehen
	- Methodisch-didaktisches Repertoire
	- Beziehungsfähigkeit (angemessen mit 

Nähe und Distanz umgehen)
	- Konflikt-, Kritik- und Entwicklungsfähig-

keit
	- Teamfähigkeit, Sensibilität und Acht-

samkeit

Organisation
	- In vorgegebenen Strukturen arbeiten 

und eigene setzen können
	- Digitale Kompetenz und Medienkompe-

tenz

Führen und Leiten
	- Entscheidungsfähigkeit
	- Leitungs- und Kooperationskompetenz 

(Partizipation ermöglichen)
	- Institutionelle Kompetenz: Grundsätze 

und Ziele der katholischen Kirche kom-
petent und loyal vertreten

Projektmanagement
	- Bereitschaft für Neues/Kreativität und 

Innovationsfähigkeit
	- Prozesskompetenz (Ziele definieren, 

Prozesse initiieren, organisieren und 
beenden)

	- Konzepte entwickeln können
	- Systemkompetenz (Wie funktionieren 

Systeme und wie können sie beeinflusst 
und verändert werden?)

Umgang in und mit der Öffentlichkeit
	- Diskurs- und Kommunikationsfähigkeit
	- Networking (nach „innen“ und nach „au-

ßen“) 
	- Kompetenz für Ästhetik

Missbrauchsprävention
	- Emotional und sexuell gereifte Persön-

lichkeitsentwicklung
	- Angemessene Affektivität
	- Sensibilität für Abhängigkeitsverhältnis-

se, insbesondere in geistlicher Kommu-
nikation

	- Adäquater Umgang mit Macht
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	- Bereitschaft, selbst zu einer Klärung der 
Frage der eigenen sexuellen Identität 
beizutragen

Sexuelle Bildung
	- Emotional und sexuell gereifte Persön-

lichkeitsentwicklung
	- Bereitschaft, selbst zu einer Klärung der 

Frage der eigenen sexuellen Identität 
beizutragen

	- Sicherer und wertschätzender Umgang 
mit Menschen verschiedener sexueller 
Orientierungen /Identitäten und mit viel-
fältigen Lebens- und Partnerschaftsfor-
men

	- Kenntnis zentraler Aspekte sexueller 
Bildung und der Sexualethik

	- Sprachfähigkeit zu sexuellen Themen

e)	 Im Bereich der Persönlichkeit der Seelsorgerin-
nen und Seelsorger

Eigene Spiritualität
	- Rezipieren christlicher Spiritualitätsfor-

men
	- Urteilsfähigkeit in der Vielfalt spiritueller 

Ausprägungen 
	- Aufmerksamkeitskompetenz 

Eigene Rolle als Seelsorgerin/Seelsorger
	- Selbstreflexivität
	- Verortung der theologischen Reflexion 

(in Bezug auf die eigene Person, die Kir-
che und die Gesellschaft)

	- Philosophische, soziologische und psy-
chologische Reflexionsfähigkeit und Re-
flexionsbereitschaft

	- Identifizierung mit der je eigenen Be-
rufsrolle und Akzeptanz ihrer Spezifika

	- Angemessene Affektivität

Selbstmanagement
	- Begeisterungsfähigkeit und Leidenschaft 

(Freude am Leben, am Glauben und an 
der Arbeit zeigen, Berufung leben)

	- Selbststeuerung des Lernens und des 
Weiterentwickelns

	- Übertragungskompetenz
	- Selbstmanagement und Ressourcenma-

nagement

Umgang mit eigenen Grenzen
	- Reflektierter Umgang mit eigenen Be-

lastbarkeitsgrenzen (physisch und psy-
chisch)

	- Ambiguitätstoleranz (Zulassen und Aus-
halten von Diversitäten) 

	- Scheitern zulassen können
	- Bereitschaft zu einem Prozess der Per-

sönlichkeitsentwicklung (ggf. auch unter 
Hinzuziehung therapeutischer Hilfen)

	- Bereitschaft, selbst zu einer Klärung der 
Frage der sexuellen Identität beizutra-
gen

3. Personen in der Ausbildung

3.1 Auszubildende

Die Auszubildenden sind die Hauptpersonen in der 
Ausbildung. Sie tragen die Hauptverantwortung da-
für, dass sie menschlich, geistlich, intellektuell und 
pastoral unter Berücksichtigung der persönlichen und 
familiären Geschichte wachsen und reifen, sowohl in 
Bezug auf den späteren Beruf als auch für den je ei-
genen persönlichen Lebensweg. Das Bistum Limburg 
bietet dazu verschiedene Formen der Unterstützung 
im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung an und för-
dert diese sowohl ideell als auch finanziell. Dazu ist 
ein intensiver Austausch notwendig, um die Belange 
der Auszubildenden und die Anforderungen des Bis-
tums Limburg abzugleichen, um so die einzelnen Aus-
bildungsabschnitte (in einem bestimmten Rahmen) 
gemeinsam zu gestalten.

Die Auszubildenden sind außerdem mitverantwortlich, 
dass eine gute und offene Ausbildungsatmosphäre 
entstehen und aufrechterhalten werden kann4. So ist 
das eigenverantwortliche Handeln in der Ausbildung 
ein wichtiger und integraler Bestandteil der Ausbildung.

3.1.1 Bezeichnungen

Ausbildung zur Gemeindereferentin /zum Gemeinde-
referenten

Die Mitglieder des Bewerbungskreises werden als 
Bewerbungskreismitglied Gemeindereferentin und 
-referent – im Folgenden auch als „Bewerbungskreis-
mitglied“ (Abkürzung: BWK-GR) bezeichnet.

Ab der II. Phase der Ausbildung bis zur II. Dienstprü-
fung Abschlussprüfung sind sie „Gemeindeassisten-
tinnen und -assistenten“ (Abkürzung: GA).

4 Ratio fundamentalis, Nr. 130, gültig aber für alle Pastoralen Be-
rufsgruppen.



- 581 -

Amtsblatt des Bistums Limburg Nr. 7/2025

Nach der erfolgreichen Absolvierung der Prüfungs-
leistungen für Gemeindereferentinnen und -referenten 
sind sie „Gemeindereferentinnen und Gemeinderefe-
renten“ (Abkürzung GR).

Ausbildung zur Pastoralreferentin /zum Pastoralrefe-
renten

Die Mitglieder des Bewerbungskreises werden als 
Bewerbungskreismitglied Pastoralreferentin und -re-
ferent – im Folgenden auch als „Bewerbungskreismit-
glied“ (Abkürzung: BWK-PR) bezeichnet.

Ab der II. Phase der Ausbildung bis zur II. Dienstprü-
fung sind sie „Pastoralassistentinnen und -assisten-
ten“ (Abkürzung: PA).

Nach der erfolgreichen Absolvierung der II. Dienstprü-
fung sind sie „Pastoralreferentinnen und -referenten“ 
(Abkürzung PR).

Ausbildung zum Priester

In der Propädeutischen Phase werden die Auszubil-
denden „Bewerber für die Aufnahme in das Priester-
seminar“ genannt – im Folgenden „Bewerber“.

Als Studenten werden sie als „Priesterkandidaten“ 
(Abkürzung: PK) bezeichnet.
Ab der Admissio bis zur Diakonenweihe sind sie 
„Weihekandidaten“ (Abkürzung: WK) und ab der Dia-
konenweihe bis zur Priesterweihe sind sie „Weihekan-
didaten für das Priesteramt“ – im Folgenden auch als 
„Weihekandidaten“ bezeichnet.

Nach der Priesterweihe sind sie „Kapläne“.

Ausbildung zum Ständigen Diakon

Bewerber für den Ständigen Diakonat werden bezeich-
net als „Bewerber“.

Ab der Aufnahme als Weihekandidat sind sie „Weihe-
kandidaten für den Ständigen Diakonat“ – im Folgen-
den auch als „Weihekandidaten“ (Abkürzung: WK-StD) 
bezeichnet.

Nach der Diakonenweihe sind sie Ständige Diakone 
im Zivilberuf (Abkürzung: StDZ) bzw. Ständige Diako-
ne im Hauptberuf (Abkürzung: StDH).

3.2 Ausbildungsreferentinnen und Ausbildungsrefe-
renten

Der Leiter /Die Leiterin des Fachteams Personalaus-
bildung wird als Ausbildungsleiter/Ausbildungsleiterin 
bezeichnet und ist somit der/die Letztverantwortliche 
für die gesamte Ausbildung.

Für die Ausbildung der jeweiligen pastoralen Berufs-
gruppe sind die Ausbildungsreferentinnen und –refe-
renten verantwortlich, wobei der Regens in dem Zu-
sammenhang Ausbildungsreferent für die Priester ist.

Diese verantworten als Ausbildungsteam den Gesam-
trahmen der Ausbildung. Sie sind auch über den je 
eigenen Verantwortungsbereich hinaus für die Aus-
zubildenden der jeweils anderen Berufsgruppen an-
sprechbar und beraten gemeinsam berufsgruppen-
übergreifend über die Entwicklungen der einzelnen 
Auszubildenden.

Die Teammitglieder vertreten sich gegenseitig. 

Der Regens verantwortet die Ausbildung der Semi-
naristen bis zum Ende der Kaplanszeit bzw. bis zum 
Ablegen des Pfarrexamens. 

Die Ausbildungsreferentinnen und -referenten verant-
worten die Ausbildung bis zur Aussendungsfeier bzw. 
Diakonenweihe.

Die Ausbildungsreferentinnen und -referenten für die 
Gemeinde- und Pastoralreferentinnen/-referenten 
sind darüber hinaus in Kooperation mit den jeweili-
gen Diözesanreferentinnen und Diözesanreferenten 
für die Kurseinheiten in der Berufseinführungsphase 
zuständig.

3.3 Geistliche Mentorinnen und Mentoren

Der Bischof bestellt für die jeweiligen Bildungsphasen 
Spirituale bzw. Geistliche Mentorinnen und Mentoren, 
die für die Durchführung der Geistlichen Ausbildung 
zur Verfügung stehen und Verantwortung tragen. So-
weit wie möglich konzipieren diese die Ausbildungs-
module berufsgruppenübergreifend.

Die Spirituale und die Geistlichen Mentorinnen und 
Mentoren sind nicht an Entscheidungen über die Eig-
nung/Nichteignung oder an Gutachten beteiligt. Der 
Ausbildungsleitung geben sie lediglich Auskunft, ob 
die Auszubildenden an angebotenen Veranstaltungen 
teilgenommen haben. 
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Die Inhalte der Geistlichen Ausbildung unterliegen 
dem Forum Internum.

3.4 Supervisorinnen und Supervisoren

Supervisorinnen/Supervisoren reflektieren mit den 
Auszubildenden die (zukünftige) Berufsrolle, das 
Konfliktverhalten, institutionelle Zusammenhänge, 
die eigene Persönlichkeit, das Zusammenwirken im 
Team, den beruflichen Alltag, um nur einige Beispiele 
zu nennen. 

Während der ersten Bildungsphase gibt es anlass-
bezogen nach den Praktika eine Gruppensupervisi-
on sowie gegen Ende der ersten Bildungsphase eine 
Einzelsupervisionssitzung zur Klärung der Berufsent-
scheidung.

In der zweiten Bildungsphase findet Gruppensupervi-
sion berufsgruppenübergreifend statt.

Die Supervision unterliegt dem Forum Internum und 
erfolgt im Rahmen eines Dreieckskontraktes. Die Su-
pervisorin/der Supervisor kann aber in vorheriger Ab-
sprache und nur mit Zustimmung des Auszubildenden 
und der Supervisionsgruppe mit dem Team der Ab-
teilung Personalausbildung Kontakt aufnehmen, um 
Problemstellungen zu bearbeiten. Bei einem Konflikt 
soll ein Dreier-Gespräch geführt werden.

3.5 Mentorinnen und Mentoren

Ein Teammitglied der Einsatzpfarrei übernimmt nach 
Absprache mit der Ausbildungsleitung die Aufgabe 
der Mentorin/des Mentors für die Auszubildende/den 
Auszubildenden. Während eines Praktikums oder in 
der zweiten Bildungsphase begleitet sie/er fachlich 
die/den Auszubildenden und übt die Fachaufsicht 
aus. Eine Mentorin/ein Mentor sollte grundsätzlich 
derselben Berufsgruppe angehören wie die/der Aus-
zubildende.

Mentorinnen und Mentoren haben die Möglichkeit 
eine Supervision wahrzunehmen. 

3.5.1 Folgende Voraussetzungen gelten für die Men-
torinnen/Mentorentätigkeit: 

Die Mentorin/der Mentor soll
	- mindestens zwei Jahre Berufserfahrung ha-

ben
	- mindestens ein Jahr in der Einsatzpfarrei 

tätig sein

	- Fähigkeit zum partnerschaftlichen Arbeits-
stil aufweisen

	- Fähigkeit zur theologischen Reflexion besit-
zen

	- bereit sein, das eigene pastorale Handeln 
kritisch hinterfragen zu lassen

	- bereit sein, das eigene Berufsbild konstruktiv 
weiterzugeben

	- an einer Einführung zur Mentor/innentätig-
keit teilnehmen

	- an der Mentor/innenschulung des TPI teilge-
nommen haben5 

	- dem Weihekandidaten/der Assistentin/dem 
Assistenten ermöglichen, eigene Konzepte 
zu erproben

	- die Mentor/innentätigkeit ernst nehmen, be-
sonders die Aufgabe der kritischen, offenen 
Reflexion mit der/dem Auszubildenden und 
der Beurteilung der/des Auszubildenden 

	- bereit sein, mit der Ausbildungsleitung und 
den Fachreferentinnen und Fachreferenten 
konstruktiv zusammen zu arbeiten.

Das Fachteam Personalausbildung schlägt Mentor/
innen, in Rücksprache mit den Diözesanreferentinnen 
und Diözesanreferenten, vor. Die Entscheidung fällt 
daraufhin die Bereichsleitung Personalmanagement 
und -einsatz nach Beratung im Beratungs- und Ent-
scheidungsteam Pastorales Personal.

3.6 Pfarrer als Dienstvorgesetzter

Grundsätzlich ist der Pfarrer Dienstvorgesetzter der/
des Auszubildenden und für das Gelingen der Ausbil-
dung mitverantwortlich. Kommt es in einem Bereich 
der Dienstaufsicht der/des Auszubildenden zu einem 
Konflikt zwischen Pfarrer und Mentorin/Mentor, so ist 
die Ausbildungsleitung einzuschalten.

Der konkrete Einsatz in den verschiedenen pastoralen 
Feldern, Dienstzeiten, Urlaubsregelungen der/des Aus-
zubildenden ist durch die Mentorin/den Mentor mit 
der/dem Auszubildenden abzusprechen. Der Pfarrer 
ist als Dienstvorgesetzter einzubeziehen.

Der Pfarrer trägt Sorge dafür, dass die/der Auszubil-
dende an den regelmäßig stattfindenden Dienstge-
sprächen und Pastoralbesprechungen, soweit dies die 
Ausbildungssituation zulässt, teilnimmt. 

5 Die Kosten für diese Schulung werden komplett von der Abteilung 
Personalausbildung übernommen und die Tage der Fortbildung 
werden nicht auf das persönliche Fortbildungskontingent ange-
rechnet.
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Der Pfarrer soll weiterhin dafür Sorge tragen,
	- dass die Auszubildende/der Auszubildende 

Aspekte von geteilter Leitung und Team-
Arbeit erlebt;

	- dass die Auszubildende/der Auszubildende 
ausreichend Gelegenheiten zur Predigt und 
Wortverkündigung hat; 

	- dass der/dem Auszubildenden genügend 
Praxiserfahrung im liturgischen Bereich er-
möglicht wird (Wortgottesfeier, Krankenkom-
munion, Bußgottesdienst, Andachten, etc.);

	- dass sie/er bei Tauf-, Trau- und Trauerge-
sprächen hospitieren und zum gegebenen 
Zeitpunkt auch selbst führen kann, 

	- dass sie/er nach dem Kursmodul „Abschie-
de gestalten“ im Einzelfall Trauergespräche 
führen und unter Anwesenheit der Anleiterin/
des Anleiters der Feier des kirchlichen Be-
gräbnisses vorstehen kann. 

Die Beurteilung der Mentorin/des Mentors wird vom 
Pfarrer gegengezeichnet (und evtl. von weiteren An-
leiterinnen und Anleitern aus dem Pastoralteam). Sie 
kann, falls notwendig, durch einen Zusatz ergänzt 
werden. 

3.7 Anleiterinnen und Anleiter im Pastoralteam

In Absprache mit der Ausbildungsreferentin/dem 
Ausbildungsreferenten/dem Regens sowie der Men-
torin/dem Mentor übernehmen einzelne Mitglieder 
des Pastoralteams je nach ihren Möglichkeiten und 
Einsatzgebieten Mitverantwortung in der Ausbildung 
der Assistentin/des Assistenten/des Weihekandida-
ten. In klar definierten Ausbildungsfeldern sorgen sie 
für die notwendige Einführung, Einarbeitung, Unter-
stützung und Reflexion. Sie sind „Anleiter“ für einen 
Ausbildungsbereich. Ihre Wahrnehmung wird im Ab-
schlussbericht berücksichtigt.

3.8. Fachreferentinnen und Fachreferenten

Fachreferentinnen und Fachreferenten verantworten 
einzelne Ausbildungsmodule in Rücksprache mit dem 
Team der Abteilung Personalausbildung. Sie werden 
vom Team der Abteilung Personalausbildung ange-
fragt und für konkrete Ausbildungsbereiche beauf-
tragt. Bei der Kursgestaltung orientieren sie sich an 
den im Ausbildungskonzept festgelegten und definier-
ten Kompetenzen und Haltungen

4. Orte der Ausbildung

4.1 Erste Bildungsphase
4.1.1	 Priesterkandidaten

In der Regel nehmen Bewerber vor Beginn des Stu-
diums an einem Propädeutikum teil, dessen Ort und 
Dauer zwischen Priesterkandidat und Regens bespro-
chen wird.

Während der Studienzeit wohnen und studieren die 
Priesterkandidaten in der Regel in Sankt Georgen, 
Frankfurt am Main.

Hinzu kommt das Studium an der Päpstlichen Uni-
versität Gregoriana für Priesterkandidaten, die in das 
Pontificium Collegium Germanicum et Hungaricum 
de Urbe nach Rom entsandt werden. In begründeten 
Ausnahmefällen und für Aufbaustudien können auf 
Vorschlag des Beratungs- und Entscheidungsteams 
Pastorales Personal abweichende Regelungen getrof-
fen werden.

Studienort für Priesterkandidaten des dritten Bil-
dungsweges ist das Studienhaus St. Lambert, Burg 
Lantershofen, in Grafschaft. 

4.1.2 Interessenten für den Ständigen Diakonat

Den Kandidaten für den Ständigen Diakonat ist es 
freigestellt, an welchem Ort sie die notwendigen Vor-
aussetzungen für die erste Bildungsphase erwerben.

4.1.3 Interessenten für den Beruf der Pastoralreferen-
tin/des Pastoralreferenten

Den Mitgliedern des Bewerbungskreises PR ist es 
freigestellt, an welchem Ort sie die theologischen 
Voraussetzungen (Hochschulstudium) für die zweite 
Bildungsphase erwerben. 

Alle weiteren Voraussetzungen sind in Absprache mit 
der Ausbildungsreferentin/dem Ausbildungsreferen-
ten zu treffen.

4.1.4 Interessenten für den Beruf der Gemeinderefe-
rentin/des Gemeindereferenten

Den Mitgliedern des Bewerbungskreises GR ist es frei-
gestellt, an welchem Ort sie den Studiengang Prakti-
sche Theologie und den entsprechenden Studienab-
schluss auf dem Niveau eines Bachelors erwerben. 
Alle weiteren Voraussetzungen sind in Absprache mit 
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der Ausbildungsreferentin/dem Ausbildungsreferen-
ten zu treffen.

4.1.5 Gemeinsamkeiten

Um Interessentinnen und Interessenten weiteren 
Kompetenzerwerb bereits in der ersten Bildungsphase 
im Sinne der Persönlichkeitsentwicklung zu ermögli-
chen, bietet das Bistum Limburg sowohl an den ein-
zelnen Studienorten als auch im Priesterseminar in 
Limburg sowie an weiteren Orten des Bistums (z. B. 
in Pfarreien, Schulen und anderen Einrichtungen wie 
Beratungsstellen, Fachstellen, Jugendkirchen,…) diver-
se Module an (z. B. Praktika, Reflexionen, Geistliche 
Ausbildung, …)6. 

4.2 Zweite Bildungsphase

Ort der Ausbildung ist i. d. R. die Pfarrei. Der konkre-
te Einsatz des/der Auszubildenden richtet sich nach 
dem Zuständigkeitsbereich der Mentorin/des Men-
tors, den konkreten Absprachen im Pastoralteam bzw. 
nach der Absprache mit dem dienstvorgesetzten Pfar-
rer. 

Die Pfarrei, in dem der Weihekandidat/die Assistentin/
der Assistent ihre/seine praktische Ausbildung durch-
führt, soll vielfältige Arbeits- und Erfahrungsmöglich-
keiten aufweisen. Es sollen geeignete Arbeitsbedin-
gungen für den Weihekandidaten/die Assistentin/den 
Assistenten vorhanden sein.

Weitere Praxisfelder neben der Pfarrei sind Schule und 
Klinik, ggf. auch weitere Einrichtungen des Bistums 
wie Beratungsstellen, Fachstellen, Jugendkirchen,… 

Der Weihekandidat/die Assistentin/der Assistent 
nimmt darüber hinaus an verbindlichen Kursmodu-
len teil, welche das Team der Abteilung Personalaus-
bildung verantwortet. Diese finden in der Regel im 
Priesterseminar Limburg oder an anderen Orten des 
Bistums Limburg und ggf. weiterer Bistümer statt und 
werden bezüglich einer optimalen Verzahnung mit 
den Mentorinnen und Mentoren zeitlich abgestimmt.

5. Ausbildungswege

Gemeinsam ist: Im Verlauf der Ausbildung zu die-

6  In diesem Sinne kann auch gelten, was Prof. Arnold an einer 
anderen Stelle schreibt: „Kompetenzreifung setzt […] eine Infrastruk-
tur voraus: Räume der Kompetenzreifung […]. Bei ihnen handelt es 
sich um eine didaktische Infrastruktur.“ (vgl. Arnold, R. In: Arnold, 
R. /Erpenbeck, J.: Wissen ist keine Kompetenz. Baltmannsweiler 
2019, S. 114).

sen verantwortungsvollen Berufen prüfen die jeweils 
zuständigen Ausbildungsreferentinnen und Ausbil-
dungsreferenten als auch die Auszubildenden immer 
wieder selbst, ob der Ausbildungsweg weiter gemein-
sam fortgeführt werden soll und wie dieser Lernweg 
weiter zu gestalten ist. Dazu dienen unter anderem 
Aufnahme- und Reflexionsgespräche, eine Eignungs-
diagnostik am Ende des Propädeutikums bei Priester-
kandidaten, die Möglichkeit einer Teilnahme an einem 
Development Center während der ersten Ausbildungs-
phase, ein Assessment Center mit Potentialanalyse 
am Übergang zwischen der ersten und der zweiten 
Ausbildungsphase und verschiedene Referenzen und 
Prüfungen gemäß der Prüfungsordnung. 

Jederzeit können Auszubildende aus eigener Ent-
scheidung die Ausbildung beenden. 

Falls die Ausbildungsleitung zu der Entscheidung 
kommt, dass eine Ausbildung nicht (mehr) ziel-
führend ist, wird gemeinsam besprochen, wie der 
Ausstieg kommuniziert werden kann (Ausnahme: 
Bewerbungsverfahren für die Assistentinnen- und 
Assistentenzeit). 

Auszubildende, die ihre Ausbildung beenden, haben 
die Möglichkeit, sowohl mit den geistlichen Mento-
rinnen/Mentoren wie auch mit den Ausbildungsrefe-
rentinnen/Ausbildungsreferenten ein Gespräch über 
alternative berufliche Möglichkeiten entsprechend 
ihrer Fähigkeiten und Kompetenzen zur beruflichen 
Umorientierung zu führen. Dabei kann auch gemein-
sam eruiert werden, welche Hilfestellungen bei dieser 
Umorientierung von Seiten des Bistums in den Blick 
genommen werden könnten.

5.1 Ausbildung zum Priester7

5.1.1 Die erste Bildungsphase: Die Zeit als Priester-
kandidat

Die erste Bildungsphase umfasst folgende Elemente 
(RO 20):

Aufnahme als Priesterkandidat des Bistums Limburg

Interessenten am Priesterberuf stellen sich dem Re-
gens des Bistums Limburg vor. 

7 Vgl. hierzu: Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, Das 
Geschenk der Berufung zum Priestertum. (Kleruskongregation 
8. Dezember 2016, in: DBK, Verlautbarungen des Apostolischen 
Stuhls Nr. 209); Rahmenordnung für die Priesterbildung (Deutsche 
Bischofskoferenz, 1. Dezember 1988, in: Die deutschen Bischöfe 
Nr. 42).
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Nach Einreichen der Bewerbungsunterlagen entschei-
det der Regens über die vorläufige Aufnahme. Nach 
dem ersten Semester und nach Ableistung eines Pas-
toralpraktikums schreibt der Priesterkandidat eine 
handschriftliche Bewerbung an den Bischof mit der 
Bitte um endgültige Aufnahme als Priesterkandidat 
des Bistums Limburg.

Die Propädeutische Phase

In der Regel nehmen Bewerber an einem Propädeuti-
kum teil. Es endet mit einer Eignungsdiagnostik.
Für Priesterkandidaten des dritten Bildungsweges 
gelten die Regelungen im Studienhaus St. Lambert.

Die Studienphase bis zum theologischen Abschluss-
examen

In der gesamten Studienphase ist eine geistliche und 
supervisorische (ggf. auch eine psychologische) Be-
gleitung vorgesehen. 

Die Studienphase dient der menschlichen, geistlichen 
und fachlichen Bildung für den priesterlichen Dienst 
(RO 21). 

Studieninhalte

Für die Studieninhalte und die entsprechenden Prü-
fungsleistungen sind die Leitungen der jeweiligen 
Studienorte verantwortlich. 

Ordnung des Zusammenlebens

Priesterkandidaten, die in Sankt Georgen studieren, 
wohnen – soweit keine anderen Regelungen getroffen 
werden – im dortigen Priesterseminar. Für sie gilt die 
„Lebensordnung des Priesterseminars Sankt Geor-
gen“.

Für Priesterkandidaten, die in das Pontificium Colle-
gium Germanicum et Hungaricum de Urbe entsandt 
werden, gilt der „Ordo Pontificii Collegii Germanici et 
Hungarici“. 

Für Priesterkandidaten im Studienhaus St. Lambert 
gilt die dortige „Lebensordnung“.

Semestergespräche /Trimestergespräche

Während der Studienphase führen die Priesterkandi-
daten Gespräche (mind. zwei pro Jahr) sowohl mit der 
Seminarleitung des Priesterseminars des Studienor-

tes als auch mit dem Regens des Bistums Limburg. 
Die Gespräche sollen dazu dienen, die Persönlichkeit 
des Priesterkandidaten und seine Reflexionsfähigkeit 
zu entwickeln bzw. ihn in dieser Entwicklung zu unter-
stützen. Dazu sind klare Rückmeldungen durch die 
Regenten notwendig, auch in Bezug auf die Eignung/
Nichteignung.

Die Gespräche werden vom Priesterkandidaten doku-
mentiert und vom Regens gegebenenfalls ergänzt und 
schließlich von beiden unterzeichnet. Diese gesamte 
Dokumentation liegt sowohl dem Priesterkandidaten 
als auch beiden Regenten vor.

Andere Gespräche im Verlauf der Ausbildungsphase 
werden ebenfalls in dieser Weise dokumentiert, so-
bald ein Gesprächsteilnehmer dies wünscht.

Praktika

Während der Studienphase sind in der vorlesungsfrei-
en Zeit Praktika abzuleisten.

Veranstaltungen während der ersten Bildungsphase

Während der ersten Ausbildungsphase sind verpflich-
tende Veranstaltungen zusammen mit den Mitglie-
dern der Bewerbungskreise PR und GR vorgesehen. 

Nach den Praktika und vor der Anstellung sind Grup-
pensupervisionen (zusammen mit anderen Limburger 
Bewerbungskreismitgliedern und Priesterkandidaten) 
vorgesehen. 

Außerdem kann in Absprache mit dem Bewerbungs-
kreismitglied die Ausbildungsleitung Supervision (ggf. 
auch eine psychologische Begleitung) veranlassen.

5.1.2 Die zweite Bildungsphase: Hinführung zur Pries-
terweihe und Berufseinführung8 

In Fortführung zur ersten Bildungsphase beinhaltet 
die gesamte zweite Ausbildungsphase eine supervi-
sorische und psychologische Begleitung.

Die zweite Bildungsphase umfasst weiterhin folgende 
Elemente (RO 145–148):

a)	 Von der Aufnahme in den Pastoralkurs bis zur 
Priesterweihe

8 Vgl. zum Folgenden: Rahmenordnung DBK für die Priesteraus-
bildung, S. 80ff.
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Die Aufnahme in das Pastoralseminar bzw. in den Pas-
toralkurs

Nach den Eindrücken aus einem „Assessment Center“ 
(incl. einer Potentialanalyse), dem Votum der beiden 
Regenten, dem erfolgreich abgeschlossenen Theolo-
giestudium und der Annahme (Admissio) durch den 
Bischof beginnt ab dem darauffolgenden 1. Septem-
ber der Pastoralkurs.

Für Kandidaten, die nicht den vorgeschriebenen Weg 
durch das Priesterseminar gegangen sind, ist zur Prü-
fung der Eignung zum Priesterberuf eine Probezeit 
von mindestens einem Jahr vor der Zulassung zum 
Pastoralkurs erforderlich (RO 145).

Ab Beginn des Pastoralkurses besteht für die Weihe-
kandidaten ein Ausbildungsverhältnis mit dem Bistum 
Limburg. Sie erhalten eine monatliche Praktikumsver-
gütung sowie freie Unterkunft und Verpflegung.

Das Pastoralpraktikum

Das Pastoralpraktikum dient dem vertieften Kennen-
lernen einer Pfarrei und verschiedener pastoraler 
Felder. Hierzu gehören das aktive Mitleben und nach 
Möglichkeit die geistliche Gemeinschaft im Pfarrhaus, 
das Sammeln von Erfahrungen in allen pastoralen Be-
reichen (Liturgie, Verkündigung und Diakonie) sowie 
das Bekanntwerden mit den Ämtern, Diensten und 
Gremien vor Ort.

Die genauen Ausführungen des Pastoralpraktikums 
regelt das aktuelle Ausbildungskonzept.

Der Diakonatskurs im Pastoralseminar des Bistums 
Limburg und zusätzliche Ausbildungskurse

Integriert in den Zeitraum zwischen dem Beginn des 
Pastoralkurses und der Diakonenweihe findet ein zu-
sammenhängender Diakonatskurs im Pastoralsemi-
nar des Bistums Limburg statt. Hierzu kann die Diö-
zese Kooperationen mit anderen Bistümern bilden. 
Inhaltliche Schwerpunkte während des Diakonatskur-
ses sind u. a.:

	- Theologie und Spiritualität des diakonalen 
Dienstes

	- Lebenskultur und Lebensform
	- Weiheversprechen
	- Pastoralliturgik
	- Homiletik und Kasualien 
	- Kirchenrecht (Ehevorbereitung, Rechte und 

Pflichten als Kleriker, Treueid)

Ergänzend zu diesem zusammenhängenden Diako-
natskurs finden weitere Ausbildungsmodule wochen- 
oder tageweise zusammen mit den Parallelkursen im 
Rahmen des Pastoralpraktikums statt. 

Das Skrutinium, die Weiheexerzitien und die Diakonen-
weihe

Rechtzeitig vor dem Termin der Diakonenweihe und 
nach erfolgter Vorbereitung durch den Regens findet 
gemäß cc. 1025; 1051f. CIC das Skrutiniumsgespräch 
mit dem Bischof statt.

Das Diakonatspraktikum in einer Pfarrei

Das Diakonatspraktikum dient der Einübung in die Le-
bensform und in die Dienste des Diakons. Es wird in der 
Regel unter denselben örtlichen und personalen Rah-
menbedingungen des Pastoralpraktikums abgeleistet.

Gemäß den Weiheversprechen stellen die Sorge für 
die Bedürftigen, die Verkündigung und das Gebet den 
Schwerpunkt der Tätigkeiten dar.

Rechtzeitig zum Termin des Skrutiniums vor der Pries-
terweihe erstellen der Praktikumspfarrer und weitere 
Pfarreimitglieder ein Gutachten mit Votum und über-
senden dieses an den Regens.

Der Presbyteratskurs im Pastoralseminar des Bistums 
Limburg und zusätzliche Ausbildungsmodule

Als Vorbereitung auf die Priesterweihe findet ein vier-
wöchiger Presbyteratskurs im Pastoralseminar des 
Bistums Limburg statt. Hierzu kann das Bistum Lim-
burg Kooperationen mit anderen Bistümern bilden.
Inhaltliche Schwerpunkte während des Presbyterats-
kurses sind u. a.: 

	- Pastorale Kompetenzen /Praxisreflexion: 
Erfahrungen im Diakonat

	- Theologie und Spiritualität des priesterlichen 
Dienstes

	- Lebenskultur und Lebensform
	- Weiheversprechen
	- Liturgie und Homiletik
	- Sakramente der Heilung 
	- Kirchenrecht (Ökumene, Taufe, Ehe, Beichte)

Ergänzend zum Presbyteratskurs finden während des 
Diakonatspraktikums zusätzliche Ausbildungsmodule 
im Priesterseminar Limburg und ggf. an anderen Or-
ten innerhalb und außerhalb der Diözese gemeinsam 
mit den Parallelkursen statt.
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Das Pastoralexamen

Zwischen dem Presbyteratskurs und der Priesterwei-
he wird das Pastoralexamen abgeschlossen. Dieses 
besteht aus folgenden Teilen:

	- Eine benotete mündliche Prüfung (15 Minu-
ten) zu Fragen des Eherechtes. Diese Prü-
fungsleistung ist vor der Diakonenweihe zu 
erbringen.

	- Eine benotete Prüfung im Bereich „Liturgie 
und Wortverkündigung“. 

	- Eine benotete Lehrprobe im schulischen Re-
ligionsunterricht mit schriftlich vorliegendem 
Stundenentwurf und mit anschließendem 
Auswertungsgespräch. 

	- Pastoralexamensarbeit 
	- Pastoralexamensprüfung über die Pastoral-

examensarbeit und Pastoraltheologie

Die näheren Einzelheiten zum Pastoralexamen regelt 
die Prüfungsordnung für die Ausbildung zum Priester.

Das Skrutinium, die Weiheexerzitien und die Priester-
weihe

Rechtzeitig vor dem Termin der Priesterweihe und 
nach erfolgter Vorbereitung durch den Regens findet 
gemäß cc. 1025; 1051f. CIC das Skrutiniumsgespräch 
mit dem Bischof statt.

Versäumnis von Ausbildungsmodulen in der zweiten 
Ausbildungsphase

Die Praxis begleitenden Ausbildungsmodule sind ver-
bindlicher Bestandteil der zweiten Ausbildungsphase.

Wenn durch schwerwiegenden Grund einzelne Ausbil-
dungsmodule versäumt wurden, sind diese nach Ab-
sprache mit dem Ausbildungsreferenten nachzuholen.

b)	 Berufseinführung von der Priesterweihe bis zum 
Ende der Kaplanszeit

Dieser Teil der Berufseinführung umfasst die Zeit von 
der Priesterweihe bis zum Ende der Kaplanszeit (vgl. 
RO 161). 

Die Kaplanszeit ist die zweite Stufe der II. Bildungs-
phase. Sie enthält Elemente der Aus- und Fortbil-
dung. Sie umfasst in der Regel zwei Stellen. Jeder 
Neupriester beginnt seinen Dienst als Kaplan in der 
Pfarrgemeinde. Er ist dabei in der Seelsorge tätig und 
dient der Einübung in die priesterlichen Grunddienste 

sowie der Befähigung zu persönlich verantwortetem 
und geistlich vollzogenem selbständigen Dienst.

Dazu wechselt der Neupriester in der Regel zum 
1. August auf seine erste Kaplansstelle. Eine zweite 
Kaplansstelle wird in der Regel zum 1. August des 
4. Kaplansjahres angetreten.

Folgende Elemente charakterisieren diese Berufsein-
führungsphase:

	- die Fortsetzung oder das Nachholen einzel-
ner Ausbildungsinhalte, die zum Pastoral-
kurs gehören

	- Ausbildungsmodule
	- Module zur Vertiefung von Kompetenzen 

und Charismen
	- Exerzitien
	- Treffen mit dem Spiritual
	- Tag der Priester und Diakone
	- Gespräche mit dem Regens

Näheres regelt das aktuelle Ausbildungskonzept.

Den Ausbildungsmodulen ist in jedem Fall Priorität vor 
sonstigen Verpflichtungen einzuräumen.

Außerhalb dieser Regelungen gilt für die Freistellung 
zum Zweck der Ausbildung die „Urlaubsordnung für 
Priester im Bistum Limburg“ (SVR I C 1 § 3).

Pfarrexamen

Zur Übernahme der Leitung einer Pfarrei bzw. der Er-
nennung zum Pfarrer ist das Pfarrexamen (RO 162) 
abzulegen. 

Das Pfarrexamen soll den Nachweis erbringen, dass 
der Priester die Kenntnisse und Fertigkeiten erworben 
hat, die für den Dienst als Pfarrer erforderlich sind. 

Frühestens nach den ersten drei Kaplansjahren kön-
nen Priester sich beim Regens (während der Kaplan-
szeit) bzw. der Bereichsleitung Personalmanagement 
und -einsatz (nach der Kaplanszeit) für das Pfarrexa-
men bewerben oder vom Regens bzw. der Bereichslei-
tung Personalmanagement und -einsatz vorgeschla-
gen werden. 

Der Regens bzw. die Bereichsleitung Personalma-
nagement und -einsatz hält Rücksprache mit dem 
Fachteam Personalausbildung bzw. dem Fachteam 
Personaleinsatz. Das entsprechende Team sammelt 
für das Votum aktuelle Eindrücke.
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Das Beratungs- und Entscheidungsteam Pastorales 
Personal entscheidet über die Zulassung zum Pfarr-
examen unter Hinzuziehung des Votums des entspre-
chenden Fachteams. 

Die näheren Einzelheiten zum Pfarrexamen regelt die 
Prüfungsordnung für die Ausbildung zum Priester und 
das aktuelle Ausbildungskonzept.

5.1.3 Die dritte Bildungsphase: Fortbildung

Die dritte Bildungsphase beginnt nach dem Pfarrexa-
men und umfasst das ganze weitere Berufsleben des 
Priesters (RO 163). Sie erfolgt in Zusammenarbeit mit 
den zuständigen Stellen im Bischöflichen Ordinariat.

5.2 Ausbildung zum Ständigen Diakon

Die Ausbildung zum Ständigen Diakon im Bistum Lim-
burg dient vor allem der menschlichen und geistlichen 
Formung zum Diakonat (Persönlichkeitsentwicklung) 
und darüber hinaus zur Befähigung zum pastoralen 
Dienst als Ständiger Diakon.

Es ist Aufgabe der Weihekandidaten für den Ständi-
gen Diakonat, in der Ausbildungszeit sowohl wichtige 
Traditionen als auch Veränderungen des gesellschaft-
lichen und des kirchlichen Lebens wahrzunehmen. Sie 
üben sich darin, zukünftig ihr Diakonat auch im Zeug-
nis in der eigenen Ehe und mit der Familie zu leben.

5.2.1 Die erste Bildungsphase: Theologiestudium

Ständiger Diakon im Hauptberuf im Bistum Limburg 
kann werden, wer bereits im pastoralen Dienst des 
Bistums tätig ist oder die dafür notwendigen Qualifi-
kationen erworben hat9. 

Personen, die sich für die Ausbildung zum Ständigen 
Diakon im Hauptberuf bewerben wollen, müssen die-
selben Voraussetzungen erfüllen wie Mitglieder der 
Bewerbungskreise PR und GR (Module Phase 1).
Ständiger Diakon im Zivilberuf im Bistum Limburg 
kann werden, wer eine der beiden im Folgenden be-
schriebenen theologischen Ausbildungen vorweisen 
kann:10

a)	 Theologie im Fernkurs

Erfolgreiches Absolvieren des Grund- und Aufbaukur-
9 Vgl. hierzu: Rahmenordnung DBK Ständige Diakone, S. 23, Nr. 
4.4.1.
10 Vgl. zum Folgenden: Rahmenordnung DBK Ständige Diakone, 
S. 20, Nr. 4.3.1.

ses „Theologie im Fernkurs“ der Domschule Würz-
burg. Während des ersten Ausbildungsjahres zum 
Ständigen Diakon muss der Pastoraltheologische 
Kurs abgeschlossen werden.

b)	 Andere Theologische Abschlüsse 

Mit dem erfolgreichen Absolvieren eines Studien-
gangs in katholischer Theologie auf dem Niveau eines 
Bachelors sind die notwendigen theologischen Grund-
kenntnisse für die Ausbildung zum Ständigen Diakon 
im Zivilberuf im Bistum Limburg erworben. 

c)	 Vollstudium Katholische Theologie

Erfolgreiches Absolvieren eines Vollstudiums in ka-
tholischer Theologie (Abschluss mit Diplom, Magister, 
Lizentiat oder vergleichbar). 

Bestehen Zweifel über den genauen Umfang der theo-
logischen Studien und die damit erworbenen Qualifi-
kationen, werden in Absprache mit der Domschule 
Würzburg (Theologie im Fernkurs) Vereinbarungen 
über mögliche Zusatzleistungen oder Ergänzungsprü-
fungen getroffen.

Nach dem Abschluss der entsprechenden theologi-
schen Studien erfolgt die Bewerbung.

5.2.2 Die zweite Bildungsphase: Diakonatskreis11

Die Ausbildung und Formung in der zweiten Bildungs-
phase erfolgt im Diakonatskurs.

Die Ausbildung geschieht bei Bewerbern für den Stän-
digen Diakonat im Zivilberuf nebenberuflich. Nach 
dem erfolgreichen Abschluss des Pastoraltheologi-
schen Kurses (ThiF) wird ein Praktikumsentgelt ent-
richtet. Bei Bewerbern für den Ständigen Diakonat 
im Hauptberuf wird die Ausbildung im Rahmen ihrer 
Arbeitszeit absolviert.
Vorläufige Aufnahme in den Bewerbungskreis

Die vorläufige Aufnahme in den Bewerbungskreis 
durch den Bischof erfolgt nach der erfolgreichen 
Absolvierung des Bewerbungsverfahrens (Assess-
mentcenter, Bewerbungsgespräch, Einholung von 
Referenzen).

11 Zu den Zulassungsschritten zur Diakonenweihe siehe im Detail: 
Rahmenordnung DBK Ständige Diakone, S. 18f. und Ratio funda-
mentalis, Nr. 45.
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Aufnahme in den Bewerbungskreis

Die Aufnahme in den Bewerbungskreis durch 
den Bischof erfolgt am Ende des ersten Jahres 
der Ausbildung mit der Beauftragung der Dienste 
des Akolythates und Lektorates. Vor dieser Auf-
nahme erfolgt eine kanonistische Prüfung durch 
den Rechtsdirektor des Bistums. Voraussetzung 
zur Beauftragung für Bewerber um den Ständi-
gen Diakonat im Zivilberuf ist außerdem (je nach 
theologischer Vorbildung) der erfolgreiche Ab-
schluss des Pastoraltheologischen Kurses (ThiF).

Ausbildungscurriculum

Die Ausbildung in der Zeit des Bewerbungskreises 
und des Weihekurses erfolgt in einem in der Regel 
dreijährigen modularisierten Ausbildungscurriculum 
in den jeweiligen Diakonatskreisen und in Praktikums-
pfarreien unter Anleitung eines Mentors/einer Mento-
rin. Diese Treffen sind geprägt von einer Einführung in 
das geistliche Leben, der Klärung der Berufung, dem 
Austausch von Erfahrungen und der Hilfe bei der Aus-
bildung12. Es erfolgt überdies eine adäquate Einbin-
dung der Ehefrauen bzw. der Familien der Bewerber 
in die Ausbildung bei konkreten einzelnen Treffen zum 
Erfahrungsaustausch und der geistlichen Vertiefung.

Die Module des Ausbildungscurriculums im ersten 
und zweiten Ausbildungsjahr sind im „Gemeinsamen 
Ausbildungskonzept für die pastoralen Berufe im Bis-
tum Limburg“ beschrieben. Für das Ausbildungsziel 
„Ständiger Diakon im Hauptberuf“ werden nach Ab-
sprache mit dem Ausbildungsreferenten jene Module 
absolviert, die nicht bereits Bestandteil einer vorheri-
gen Ausbildung (etwas zum Gemeinde- oder Pasto-
ralreferenten) waren.

Pastoralpraktikum

Während der Ausbildungszeit im Diakonatskreis wird 
unter Begleitung und Anleitung eines Mentors/einer 
Mentorin ein Pastoralpraktikum in einer Pfarrei nach 
Absprache mit dem Ausbildungsreferenten absolviert. 
Die im Pastoraltheologischen Kurs vorgesehenen 150 
Stunden Praktikum werden damit verrechnet. Das 
Pastoralpraktikum dient dem vertieften Kennenler-
nen einer Pfarrei und der Reflexion pastoraler Arbeit. 
Hierzu gehören das Sammeln von Erfahrungen in allen 
pastoralen Bereichen (Liturgie, Verkündigung und 

12 Vgl. hierzu: Rahmenordnung DBK Ständige Diakone, S. 17.

Diakonie) sowie das Bekanntwerden mit den Ämtern, 
Diensten und Gremien vor Ort.

Unter Anleitung der Mentorin bzw. des Mentors sind 
folgende Lernziele anzugehen:

	- Projekte aus den Grundvollzügen pastoralen 
Handelns selbständig durchführen,

	- den Gemeindealltag in seinen Spannungen, 
Anforderungen und Verpflichtungen leben 
lernen,

	- die eigene Arbeit in Auseinandersetzung mit 
dem gewonnenen theologischen Wissen und 
den pastoraltheologischen Erkenntnissen 
kritisch reflektieren,

	- Seelsorge lernen in Unterstützung und Be-
gleitung einzelner, in Fragen des Glaubens-
weges und der Lebensführung,

	- Menschen der Gemeinde befähigen, ihre 
Sendung in Kirche und Welt anzunehmen 
und auszuüben,

	- Formen der Kooperation auf den verschiede-
nen Ebenen der pastoralen Tätigkeit erlernen 
und einüben: mit den Gruppen der Gemein-
de, den synodalen Gremien und den haupt-
beruflichen Trägern der Pastoral,

	- einen Überblick gewinnen in Verwaltung und 
Organisation einer Gemeinde, sowie das Ein-
üben pastoraler Grundkompetenzen.

Der Diakonatskreis wird abgeschlossen mit dem Ab-
legen der Pastoralprüfung gemäß der aktuell gültigen 
Ordnung für die Pastoralprüfung der Kandidaten für 
den Ständigen Diakonat im Bistum Limburg. 

Weihekurs13

Die Aufnahme in den Weihekurs und unter die Weihe-
kandidaten (Admissio) erfolgt nach dem erfolgreichen 
Abschluss der Pastoralprüfung.

Die Module des Ausbildungscurriculums des Weihe-
kurses bis zur Weihe sind in dem „Gemeinsamen Aus-
bildungskonzept für die pastoralen Berufe im Bistum 
Limburg“ umschrieben. 
Gegen Ende der Ausbildung bitten die Kandidaten in 
einem schriftlichen Gesuch den Bischof um die Dia-
konenweihe. Der Bischöfliche Beauftragte für die Di-
akone schlägt dem Bischof die Kandidaten zur Weihe 
vor. Zuvor werden mit einem Referenzfragebogen Stel-
lungnahmen der Pfarrgemeinde des Kandidaten, des 
Pfarrers und des Mentors eingeholt. Vor der Weihe 

13 Vgl. hierzu: Rahmenordnung, DBK Ständige Diakone, S. 19 Nr. 
4.2.5.
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erfolgt das Skrutinium (gemäß cc. 1025; 1051f. CIC) 
durch den Bischof14

Diakonenweihe

Die Weihe erfolgt in der Regel gemeinsam mit den 
Kandidaten für das Priesteramt am Samstag vor dem 
Christkönigssonntag.

5.2.3 Die dritte Bildungsphase: Berufseinführungs-
phase15

Die Berufseinführungsphase schließt sich an die Wei-
he an. Sie erfolgt gemäß der aktuell geltenden Ord-
nung für die Berufseinführung der Ständigen Diakone 
im Bistum Limburg und umfasst zwei Jahre. In dieser 
Zeit in der Bischöfliche Beauftragte für die Ständigen 
Diakone zuständig.

5.2.4 Die vierte Bildungsphase: Fortbildungen

Die vierte Bildungsphase beginnt nach der Berufs-
einführungsphase und umfasst das ganze weitere 
Berufsleben der Ständigen Diakone. Sie erfolgt in 
Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen im Bi-
schöflichen Ordinariat (Abteilung Personalentwick-
lung) und nach der Fort- und Weiterbildungsordnung 
des Bistums Limburg.

5.3 Ausbildung zur Pastoralreferentin /zum Pastoral-
referenten

5.3.1 Die erste Bildungsphase: Theologiestudium und 
Bewerbungskreis

Die erste Bildungsphase dient 
	- dem Studium der Theologie
	- dem Kennenlernen des Berufsbildes des 

Pastoralreferenten /der Pastoralreferentin 
in der Diözese Limburg

	- der Klärung der Frage nach der eigenen Be-
rufung

	- der Auseinandersetzung mit den Anforde-
rungen an Pastoralreferentinnen und Pasto-
ralreferenten (Auseinandersetzung mit den 
Kompetenzen für den Beruf)

	- dem Zusammenwirken der verschiedenen 
pastoralen Berufe

	- der Klärung der persönlichen Eignung für die 
Arbeit im Zusammenhang der verschiedenen 

14 Siehe hierzu: Rahmenordnung DBK Ständige Diakone, S. 19 Nr. 
4.2.4.
15 Vgl. hierzu Rahmenordnung DBK Ständige Diakone, S. 20, Nr. 4.3.

Dimensionen des kirchlichen Lebens und der 
Kirche als Institution und Arbeitgeberin

	- dem Einüben von pastoralen Kompetenzen
	- dem Kennenlernen und Einüben von Grund-

vollzügen des geistlichen Lebens 
	- dem Kennenlernen des Bistums Limburg und 

seiner Entwicklungen
	- der Auseinandersetzung mit weiteren The-

men, die Kirche und Gesellschaft betreffen.

Die Aufnahme in den Bewerbungskreis PR des Bistums 
Limburg

Im Bewerbungskreis PR sind diejenigen Personen 
zusammengeschlossen, die sich für den Beruf des 
Pastoralreferenten /der Pastoralreferentin interessie-
ren. Die Mitgliedschaft im Bewerbungskreis PR bildet 
die Voraussetzung zur Bewerbung für die zweite Bil-
dungsphase (die Pastoralassistenzzeit) in der Diözese 
Limburg.

Die Aufnahme ist für Personen des Studienganges 
und mit dem Studienabschluss Magister Theologiae 
möglich. 

Zukünftige Studierende können auf eigenen Wunsch 
ein Orientierungsjahr (z. B. im Felixianum Trier) ab-
solvieren. 

In Ausnahmefällen können auch Studierende mit dem 
abgeschlossenen 1. Staatsexamen in Katholischer 
Theologie für die Sekundarstufe II und anstehender 
oder erfolgreich abgeschlossener theologischer, ins-
besondere pastoraltheologischer, Ergänzungsstudien 
in den Bewerbungskreis PR aufgenommen werden.

Die Mindestzeit der aktiven Mitgliedschaft im Bewer-
bungskreis PR beträgt zwei Jahre. (Außer in begrün-
deten Ausnahmefällen z. B. Quereinsteigerinnen und 
Quereinsteiger).

Interessenten am Beruf der Pastoralreferentin/des 
Pastoralreferenten stellen sich dem Ausbildungsre-
ferenten/der Ausbildungsreferentin für Pastoralrefe-
rentinnen und Pastoralreferenten vor. 

Nach Einreichen der Unterlagen entscheidet die Aus-
bildungsreferentin/der Ausbildungsreferent über die 
Aufnahme. 
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Die Zeit im Bewerbungskreis16

In der Regel sind während dieser Zeit ein vierwöchiges 
Pastoralpraktikum und ein vierwöchiges Wahlprakti-
kum sowie ein Praktikum in Seelsorglicher Gesprächs-
führung (eine Woche) verbindliche Elemente. Außer-
dem sind verpflichtende Veranstaltungen zusammen 
mit den Mitgliedern des Bewerbungskreises GR und 
den Priesterkandidaten vorgesehen. 

Ende der Mitgliedschaft im Bewerbungskreis

Die Mitgliedschaft im Bewerbungskreis PR endet in 
der Regel durch Austritt der Kandidatin/des Kandida-
ten oder durch die Aufnahme oder Ablehnung für die 
Pastoralassistenzzeit.

Unter bestimmten Voraussetzungen und in Absprache 
mit der Ausbildungsleitung und der Bereichsleitung 
Personalmanagement und -einsatz des Bistums Lim-
burg kann auch ein Mitglied aus dem Bewerbungs-
kreis ausgeschlossen werden.

Unter bestimmten Voraussetzungen kann auch eine 
Mitgliedschaft im Bewerbungskreis PR in Form einer 
passiven Mitgliedschaft geführt werden – jedoch nur 
bei weiterhin bestehender Option für den pastoralen 
Dienst. In dieser Zeit muss die betreffende Person 
an keiner Veranstaltung des Bewerbungskreises PR 
teilnehmen, nimmt aber jährlich mindestens einmal 
von sich aus Kontakt zur Ausbildungsreferentin/zum 
Ausbildungsreferenten auf.

5.3.2 Die zweite Bildungsphase: Pastoralassistenzzeit 
und Berufseinführung17

Zur zweiten Bildungsphase gehören die Assistenzzeit 
und die ersten beiden Dienstjahre als Berufseinfüh-
rungsphase.

In Fortführung zu den vorhergehenden Bildungspha-
sen beinhaltet die gesamte zweite Ausbildungspha-
se eine supervisorische und psychologische Beglei-
tung.

Die Ausbildung geschieht durch den Bereich Perso-
nalmanagement und -einsatz unter Verantwortung der 
Ausbildungsreferentin/des Ausbildungsreferenten.

16 Vgl. hierzu: Rahmenordnung DBK GR und PR, S. 24f, Nr. 4.1 und 
S. 64ff,
17 Vgl. hierzu: Rahmenordnung DBK GR und PR, S. 26, Nr. 4.2

In der Pastoralassistenzzeit geschieht die Ausbildung 
ebenfalls unter Anleitung einer Mentorin bzw. eines 
Mentors im Zusammenwirken mit dem Pastoralteam. 
Die Dienstaufsicht liegt beim zuständigen Pfarrer, 
bzw. bei dem leitenden Priester.

In der Berufseinführungsphase geschieht die Ausbil-
dung ebenfalls durch den Bereich Personalmanage-
ment und -einsatz unter Verantwortung der Aus-
bildungsreferentin/des Ausbildungsreferenten im 
Zusammenwirken mit der Diözesanreferentin bzw. 
dem Diözesanreferenten.

Bewerbungsverfahren

Das Bewerbungsverfahren für den Pastoralassistenz-
kurs besteht aus folgenden Elementen: 

	- den Lern- und Entwicklungsschritten wäh-
rend der Zeit im Bewerbungskreis PR 

	- den schriftlichen Bewerbungsunterlagen
	- den Beobachtungen aus dem Assessment 

Center
	- dem Einzelbewerbungsgespräch. 

Ausbildungszeit, Anstellung und Einsatz

Bewerberinnen und Bewerber für den Dienst der Pas-
toralreferentin bzw. des Pastoralreferenten werden 
mit einem für die Dauer der Ausbildung befristeten Ar-
beitsvertrag als Pastoralassistent bzw. Pastoralassis-
tentin durch das Bistum angestellt. Die Ausbildungs-
zeit beträgt i. d. R. 2 Jahre.

In Ausnahmefällen kann bei einer Anstellung mit ei-
nem Beschäftigungsumfang von 66 % auch ein drei-
jähriger Arbeitsvertrag abgeschlossen werden. In die-
sem Fall sind die Ausbildungsinhalte auf drei Jahre 
der Assistenzzeit zu verteilen.

Die Pastoralassistentinnen und Pastoralassistenten 
werden in einer Pfarrei eingesetzt und ausgebildet. 

Verbindlichkeit

Die Pastoralassistentinnen und Pastoralassistenten 
sind verpflichtet, an den Ausbildungsmodulen teilzu-
nehmen.

Versäumnis von Ausbildungsmodulen in der zweiten 
Ausbildungsphase
Die Praxis begleitenden Ausbildungsmodule sind ver-
bindlicher Bestandteil der zweiten Ausbildungsphase. 
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Wenn jemand durch Krankheit oder einem anderen 
schwerwiegenden Grund einzelne Tage versäumt, 
entscheidet die Ausbildungsreferentin/der Aus-
bildungsreferent, wie diese Elemente nachgeholt 
werden. Sollte die/der Auszubildende ein ganzes 
Ausbildungsmodul versäumen, hat er/sie dies ge-
gebenenfalls mit einem anderen Ausbildungskurs 
nachzuholen. Falls das Nachholen der versäumten 
Module innerhalb der Ausbildungszeit nicht möglich 
oder sinnvoll ist, kann das Ausbildungsmodul auch in 
der Berufseinführungsphase nachgeholt werden oder 
die Ausbildungsreferentin/der Ausbildungsreferent 
kann in Rücksprache mit der Ausbildungsleitung ein 
Äquivalent festlegen.

Prüfungsrelevante Ausbildungsmodule müssen vor 
den entsprechenden Prüfungen absolviert werden, 
sonst kann nicht zu der entsprechenden Prüfung an-
getreten werden.

Wenn drei oder mehr Ausbildungsmodule nicht absol-
viert werden konnten, entscheidet die Bereichsleitung 
Personalmanagement und -einsatz in Verbindung mit 
der Ausbildungsleitung und der zuständigen Ausbil-
dungsreferentin/dem zuständigen Ausbildungsrefe-
renten, ob und in welcher Form die Ausbildung wei-
tergeführt werden kann.

Nachzuholende Ausbildungsmodule werden im Rah-
men einer Abordnung geregelt und haben vor dienst-
lichen Verpflichtungen in der Pfarrei Vorrang. In sol-
chen Fällen verfällt der Anspruch auf Fortbildung nicht 
und die Kosten werden vom Bistum übernommen.

Abschluss der Assistenzzeit

Die Assistenzzeit wird abgeschlossen durch die Zwei-
te Dienstprüfung PR. Die Zweite Dienstprüfung PR be-
steht aus drei praktischen Prüfungsabschnitten, die 
schriftlich festgehalten werden, und drei mündlichen 
Prüfungsteilen.

Die drei praktischen Prüfungsabschnitte sind:
	- die Lehrprobe
	- die Prüfung im Bereich Liturgie und Wortver-

kündigung
	- die schriftliche Hausarbeit

Die mündliche Prüfung setzt sich zusammen aus:
	- dem Bereich der Gemeindepastoral
	- dem pastoralen Schwerpunktthema der 

Hausarbeit
	- dem Kirchenrecht

Eine eigene Prüfungsordnung regelt die Voraus-
setzung, die Zulassung und die Inhalte der Zweiten 
Dienstprüfung der Pastoralreferentin bzw. des Pas-
toralreferenten18. 

Sendung durch den Diözesanbischof19 

Nach erfolgreichem Abschluss der Assistenzzeit wer-
den die Pastoralreferentinnen und Pastoralreferen-
ten vom Diözesanbischof in den Dienst des Bistums 
Limburg gesandt. Diese Aussendung geschieht in 
einer gottesdienstlichen Feier. Dabei erhalten sie die 
Bischöfliche Sendung, die konstitutive Voraussetzung 
für den hauptberuflich pastoralen Dienst ist.

Berufseinführungsphase

In den ersten beiden Dienstjahren, der Berufseinfüh-
rungsphase, sind folgende ggf. mehrtägige Bildungs-
maßnahmen verpflichtend, die nicht mit dem Fortbil-
dungskontingent verrechnet werden:

	- Die Fortsetzung oder das Nachholen einzel-
ner Ausbildungsmodule, die zum Pastoralas-
sistenzkurs gehören.

	- Ausbildungsmodule: Dabei können mehrere 
Ausbildungsjahrgänge mit jährlich wechseln-
den Themen zusammengefasst werden.

Darüber hinaus ist in besonderen Bedarfsfällen oder 
aus entsprechenden Anlässen die Verpflichtung zu 
mehrtägigen Bildungsveranstaltungen (ggf. in Form 
von Studien- und Pilgerfahrten) möglich. 

Den Ausbildungsmodulen in der Berufseinführungs-
phase ist in jedem Fall Priorität vor sonstigen Ver-
pflichtungen einzuräumen.

Für diese Ausbildungsmodule ist die Ausbildungsrefe-
rentin/der Ausbildungsreferent verantwortlich.

5.3.3 Die dritte Bildungsphase: Fortbildung20

Die dritte Bildungsphase beginnt nach der Berufs-
einführungsphase und umfasst das ganze weitere 
Berufsleben der Pastoralreferentin/des Pastoralrefe-
renten. Sie erfolgt in Zusammenarbeit mit den zustän-
digen Stellen im Bischöflichen Ordinariat und nach 
der Fort- und Weiterbildungsordnung des Bistums 
Limburg.

18 Vgl. Prüfungsordnung PA vom 01.09.2018, Az.: 
565R/36904/18/01/1.
19 Vgl. hierzu: Rahmenordnung DBK GR und PR, S. 29, Nr. 6
20 Vgl. hierzu: Rahmenordnung DBK GR und PR, S. 26, Nr. 4.3



- 593 -

Amtsblatt des Bistums Limburg Nr. 7/2025

5.4 Ausbildung zur Gemeindereferentin/zum Gemein-
dereferenten

5.4.1 Die erste Bildungsphase: Studium und Bewer-
bungskreis

Die erste Bildungsphase dient 
	- dem Studium der Religionspädagogik und 

Theologie
	- dem Kennenlernen des Berufsbildes der Ge-

meindereferentin/des Gemeindereferenten 
in der Diözese Limburg

	- der Klärung der Frage nach der eigenen Be-
rufung

	- der Auseinandersetzung mit den Anforde-
rungen an Gemeindereferentinnen und Ge-
meindereferenten (Auseinandersetzung mit 
den Kompetenzen für den Beruf)

	- dem Zusammenwirken der verschiedenen 
pastoralen Berufe

	- der Klärung der persönlichen Eignung für die 
Arbeit im Zusammenhang der verschiedenen 
Dimensionen des kirchlichen Lebens und der 
Kirche als Institution und Arbeitgeberin

	- dem Einüben von pastoralen Kompetenzen 
	- dem Kennenlernen und Einüben von Grund-

vollzügen des geistlichen Lebens 
	- dem Kennenlernen des Bistums Limburg und 

seiner Entwicklungen
	- der Auseinandersetzung mit weiteren The-

men, die Kirche und Gesellschaft betreffen.

Die Aufnahme in den Bewerbungskreis GR des Bistums 
Limburg

Die Studierenden mit dem Berufswunsch Gemeinde-
referentin/Gemeindereferent bilden den Bewerbungs-
kreis GR. 

Die Mindestzeit der aktiven Mitgliedschaft im Bewer-
bungskreis GR beträgt zwei Jahre.

Die Aufnahme ist für Personen des Studiengangs Prak-
tische Theologie oder einem entsprechenden Studien-
abschluss auf dem Niveau eines Bachelors möglich.

Zukünftige Studierende können auf eigenen Wunsch 
ein Orientierungsjahr (z.B. im Felixianum Trier) absol-
vieren. 
Interessentinnen und Interessenten am Beruf der Ge-
meindereferentin/des Gemeindereferenten stellen 
sich der Ausbildungsreferentin/dem Ausbildungsre-

ferenten für Gemeindereferentinnen und Gemeinde-
referenten vor. 

Nähere Einzelheiten zu einzureichenden Unterlagen 
regelt das aktuelle Ausbildungskonzept.

Nach Einreichen der Unterlagen entscheidet die Aus-
bildungsreferentin/der Ausbildungsreferent über die 
Aufnahme in den Bewerbungskreis.

Die Zeit im Bewerbungskreis

Während der Zeit im Bewerbungskreis sind Praktika 
abzuleisten. Außerdem sind verpflichtende Veranstal-
tungen zusammen mit den Mitgliedern des Bewer-
bungskreises PR und den Priesterkandidaten vorge-
sehen. 

Nach den Praktika und vor der Anstellung sind Grup-
pensupervisionen (zusammen mit anderen Limburger 
Bewerbungskreismitgliedern und Priesterkandidaten) 
vorgesehen. 

Außerdem kann in Absprache mit dem Bewerbungs-
kreismitglied die Ausbildungsleitung Supervision (ggf. 
auch eine psychologische Begleitung) veranlassen. 

Ende der Mitgliedschaft im Bewerbungskreis

Die Mitgliedschaft im Bewerbungskreis GR endet 
in der Regel durch Austritt der Kandidatin/des Kan-
didaten oder durch die Aufnahme oder Ablehnung 
für die Gemeindeassistenzzeit. Unter bestimmten 
Voraussetzungen und in Absprache mit der Ausbil-
dungsleitung und der Bereichsleitung Personalma-
nagement und -einsatz des Bistums Limburg kann 
auch ein Mitglied aus dem Bewerbungskreis ausge-
schlossen werden.

Unter bestimmten Voraussetzungen kann auch eine 
Mitgliedschaft im Bewerbungskreis GR in Form einer 
passiven Mitgliedschaft geführt werden – jedoch nur 
bei weiterhin bestehender Option für den pastoralen 
Dienst. In dieser Zeit muss die betreffende Person 
an keiner Veranstaltung des Bewerbungskreises GR 
teilnehmen, nimmt aber jährlich mindestens einmal 
von sich aus Kontakt zur Ausbildungsreferentin/zum 
Ausbildungsreferenten auf.

5.4.2 Die zweite Bildungsphase: Gemeindeassistenz-
zeit und Berufseinführung
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Zur zweiten Bildungsphase gehören die Assistenzzeit 
und die ersten beiden Dienstjahre als Berufseinfüh-
rungsphase.

In Fortführung zu den vorhergehenden Bildungspha-
sen beinhaltet die gesamte zweite Ausbildungsphase 
eine supervisorische und psychologische Begleitung.

Die Ausbildung geschieht durch das den Bereich Per-
sonalmanagement und -einsatz unter Verantwortung 
der Ausbildungsreferentin/des Ausbildungsreferenten.

In der Gemeindeassistenzzeit geschieht die Ausbil-
dung ebenfalls unter Anleitung einer Mentorin/eines 
Mentors im Zusammenwirken mit dem Pastoralteam. 
Die Dienstaufsicht liegt beim zuständigen Pfarrer bzw. 
bei dem leitenden Priester.

In der Berufseinführungsphase erfolgt die Ausbildung 
ebenfalls durch den Bereich Personalmanagement 
und -einsatz unter Verantwortung der Ausbildungsre-
ferentin/des Ausbildungsreferenten im Zusammen-
wirken mit der Diözesanreferentin bzw. dem Diöze-
sanreferenten.

Bewerbungsverfahren

Das Bewerbungsverfahren für den Gemeindeassis-
tenzkurs besteht aus folgenden Elementen: 

	- den Lern- und Entwicklungsschritten wäh-
rend der Zeit im Bewerbungskreis GR 

	- den schriftlichen Bewerbungsunterlagen
	- den Beobachtungen aus dem Assessment 

Center 
	- dem Einzelbewerbungsgespräch

Ausbildungszeit, Anstellung und Einsatz

Bewerberinnen und Bewerber für den Dienst der Ge-
meindereferentin/des Gemeindereferenten werden 
mit einem für die Dauer der Ausbildung befristeten 
Arbeitsvertrag als Gemeindeassistentin/Gemeindeas-
sistent durch das Bistum angestellt. Die Ausbildungs-
zeit beträgt i .d. R. 2 Jahre.

In Ausnahmefällen kann bei einer Anstellung mit ei-
nem Beschäftigungsumfang von 66 % auch ein drei-
jähriger Arbeitsvertrag abgeschlossen werden. In die-
sem Fall sind die Ausbildungsinhalte auf drei Jahre 
der Assistentenzeit zu verteilen.
Die Gemeindeassistentinnen und Gemeindeassisten-
ten werden in einer Pfarrei eingesetzt und ausgebildet. 

Verbindlichkeit

Die Gemeindeassistentinnen und Gemeindeassis-
tenten sind verpflichtet, an den Ausbildungsmodulen 
teilzunehmen.

Versäumnis von Ausbildungsmodulen in der zweiten 
Ausbildungsphase

Die Praxis begleitenden Ausbildungsmodule sind ver-
bindlicher Bestandteil der zweiten Ausbildungsphase. 

Wenn jemand durch Krankheit oder einem anderen 
schwerwiegenden Grund einzelne Tage versäumt, 
entscheidet die Ausbildungsreferentin/der Ausbil-
dungsreferent, wie diese Elemente nachgeholt wer-
den. Sollte die Auszubildende/der Auszubildende ein 
ganzes Ausbildungsmodul versäumen, hat er/sie dies 
gegebenenfalls mit einem anderen Ausbildungskurs 
nachzuholen. Falls das Nachholen der versäumten 
Module innerhalb der Ausbildungszeit nicht möglich 
oder sinnvoll ist, kann das Ausbildungsmodul auch in 
der Berufseinführungsphase nachgeholt werden oder 
die Ausbildungsreferentin/der Ausbildungsreferent 
kann in Rücksprache mit der Ausbildungsleitung ein 
Äquivalent festlegen.

Prüfungsrelevante Ausbildungsmodule müssen vor 
den entsprechenden Prüfungen absolviert werden, 
sonst kann nicht zu der entsprechenden Prüfung an-
getreten werden.

Wenn drei oder mehr Ausbildungsmodule nicht absol-
viert werden konnten, entscheidet die Bereichsleitung 
Personalmanagement und -einsatz in Verbindung mit 
der Ausbildungsleitung und der zuständigen Ausbil-
dungsreferentin/dem zuständigen Ausbildungsrefe-
renten, ob und in welcher Form die Ausbildung wei-
tergeführt werden kann.

Nachzuholende Ausbildungsmodule werden im Rah-
men einer Abordnung geregelt und haben vor dienst-
lichen Verpflichtungen in der Pfarrei Vorrang. In sol-
chen Fällen verfällt der Anspruch auf Fortbildung nicht 
und die Kosten werden vom Bistum übernommen.

Abschluss der Assistenzzeit

Die Assistenzzeit wird abgeschlossen durch die Zwei-
te Dienstprüfung GR. Die Zweite Dienstprüfung GR be-
steht aus drei praktischen Prüfungsabschnitten, die 
schriftlich festgehalten werden, und einem mündli-
chen Prüfungsteil.
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Die drei praktischen Prüfungsabschnitte sind:
	- die Lehrprobe
	- die Prüfung im Bereich Liturgie und Wortver-

kündigung
	- die schriftliche Hausarbeit

Die mündliche Prüfung besteht aus:
	- - dem Thema der Hausarbeit und sich da-

raus ergebenden (pastoral-)theologischen 
Kenntnissen

Eine eigene Prüfungsordnung regelt die Voraus-
setzung, die Zulassung und die Inhalte zur Zweiten 
Dienstprüfung der Gemeindereferentin/des Gemein-
dereferenten21. 

Sendung durch den Diözesanbischof

Nach erfolgreichem Abschluss der Assistenzzeit wer-
den die Gemeindereferentinnen und Gemeindereferen-
ten vom Diözesanbischof in den Dienst des Bistums 
Limburg gesandt. Diese Aussendung geschieht in 
einer gottesdienstlichen Feier. Dabei erhalten sie die 
Bischöfliche Sendung, die konstitutive Voraussetzung 
für den hauptberuflich pastoralen Dienst ist.

Berufseinführungsphase

In den ersten beiden Dienstjahren, der Berufseinfüh-
rungsphase, sind folgende ggf. mehrtägige Bildungs-
maßnahmen verpflichtend, die nicht mit dem Fortbil-
dungskontingent verrechnet werden:

	- Die Fortsetzung oder das Nachholen einzel-
ner Ausbildungsmodule, die zum Gemeinde-
assistenzkurs gehören.

	- Ausbildungsmodule: Dabei können mehrere 
Ausbildungsjahrgänge mit jährlich wechseln-
den Themen zusammengefasst werden.

Darüber hinaus ist in besonderen Bedarfsfällen oder 
aus entsprechenden Anlässen die Verpflichtung zu 
mehrtägigen Bildungsveranstaltungen (ggf. in Form 
von Studien- und Pilgerfahrten) möglich. 

Den Ausbildungsmodulen in der Berufseinführungs-
phase ist in jedem Fall Priorität vor sonstigen Ver-
pflichtungen einzuräumen.
Für diese Ausbildungsmodule ist die Ausbildungsrefe-
rentin/der Ausbildungsreferent verantwortlich.

21 Vgl. Prüfungsordnung GA vom 01.09.2018, Az.: 565L/17932/ 
18/04/1

5.4.3 Die dritte Bildungsphase: Fortbildung

Die dritte Bildungsphase beginnt nach der Berufs-
einführungsphase und umfasst das ganze weitere 
Berufsleben der Gemeindereferentin/des Gemein-
dereferenten. Sie erfolgt in Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Stellen im Bischöflichen Ordinariat und 
nach der Fort- und Weiterbildungsordnung des Bis-
tums Limburg.

6. Module

Die hier und ausführlicher im Ausbildungskonzept be-
schriebenen Haltungen und Kompetenzen bilden den 
Zielhorizont für konkrete Ausbildungsmodule, die in 
dem „Gemeinsamen Ausbildungskonzept für die pas-
toralen Berufe im Bistum Limburg“ ausformuliert sind 
und aus denen die Ausbildung besteht. Diese werden 
in regelmäßigem Abstand evaluiert und entsprechend 
angepasst. 

7. Ausführungen

Ausführungen zu dieser Ausbildungsordnung regelt 
das gemeinsame Ausbildungskonzept für die pasto-
ralen Berufe im Bistum Limburg.

Diese Ausbildungsordnung wird ad experimentum bis 
zum 31. August 2030 in Kraft gesetzt, vorbehaltlich 
einer Veröffentlichung und Inkraftsetzung der ratio 
nationalis für die Priesterausbildung. 

Diese Ausbildungsordnung gilt für alle Auszubilden-
den im Sinne dieser Ordnung, die mit dem 1.  Au-
gust 2025 oder später in die Bildungsphase 2 ein-
treten.

Diese Ausbildungsordnung löst die Ordnung vom 
17. Mai 2021 (Amtsblatt 2021, S. 333–351) und das 
Statut für Kapläne im Bistum Limburg vom 19. No-
vember 1990 (Amtsblatt 1990 S. 59–61) ab und tritt 
zum 1. August 2025 in Kraft.

Limburg, 17. Juni 2025	 +	 Dr. Georg Bätzing
Az.: 565R/66455/25/02/1		  Bischof von Limburg

Prof. Dr. Peter Platen
Kanzler der Kurie 
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Nr.395 Prüfungsordnung im Rahmen der Priester-
ausbildung im Bistum Limburg

Pastoralexamen

§ 1 Ziel und Art der Prüfung

1.	 Das Pastoralexamen soll den Nachweis erbrin-
gen, dass der angehende Priester die pastoral-
praktischen und religionspädagogischen Kennt

nisse und Fertigkeiten erworben hat, die für den 
priesterlichen Dienst erforderlich sind.

2.	 Die abschließenden Prüfungsteile des Pastoral-
examens sollen vor der Priesterweihe absolviert 
werden.

3.	 Das Bestehen des Pastoralexamens bedeutet 
nicht die Zulassung zum Pfarrexamen.

4.	 Das Pastoralexamen besteht aus fünf Prüfungs-
leistungen, die in der Zeit als Weihekandidat bis 
zur Priesterweihe zu erbringen sind:
	- Eherecht
	- Prüfung im Bereich Liturgie und Wortverkün-

digung
	- Lehrprobe
	- Pastoralexamensarbeit
	- Mündliche Prüfung zum Pastoralexamen

§ 2 Prüfungsleistungen im praktisch-schriftlichen Teil

1. Eherechtsprüfung

1.1 Dieser Prüfungsteil findet kurz vor der Diako-
nenweihe statt.

1.2 Für jeden Kandidaten sind 15 Minuten Prü-
fungszeit vorgesehen. Der eingeplante Zeitrah-
men von insgesamt 25 Minuten dient außer der 
Prüfung der Begrüßung und Notenfindung.

1.3 Der Prüfungskommission gehören an: Gene-
ralvikar (Vorsitz), Regens (Protokollant), eine Be-
reichsleitung Personalmanagement und -einsatz, 
Rechtsdirektor/in (Fachprüfer/in)

2. Lehrprobe

Es ist eine Prüfungslehrprobe zu halten, die vom 
Bereich Pastoral und Bildung in Zusammenarbeit 
mit dem zuständigen Religionspädagogischen 

Amt abgenommen und benotet wird. Im An-
schluss an die Prüfungslehrprobe findet ein Kol-
loquium von 45 Minuten statt, in dem der Prüfling 
nachzuweisen hat, dass die für den Religionsun-
terricht notwendigen religionspädagogischen 
Kenntnisse erworben wurden. Die Noten aus der 
Prüfungslehrprobe und dem Kolloquium werden 
zu einer Note zusammengefasst.

Die Benotung setzt sich zusammen aus:

Unterrichtsvorbereitung 20 %
Unterricht 40 %
Stundenanalyse 20 %
Kolloquium 20 %

Die Prüfung ist bestanden, wenn alle Teilbereiche 
mindestens mit der Note „ausreichend“ bewertet 
wurden. 

Wird die Prüfung nicht bestanden, kann diese 
frühestens einen Monat nach dem Prüfungstag 
einmal wiederholt werden.

3. Prüfung im Bereich Liturgie und Wortverkündigung

3.1 Im zweiten Jahr der Weihekandidatenzeit ist im 
Rahmen einer eigenständigen Liturgie, die der Wei-
hekandidat leitet, eine Predigt zu halten, die von der 
Referentin/vom Referenten für Wortverkündigung 
und dem Regens beurteilt wird. Die schriftliche 
Ausarbeitung des Gottesdienstes ist zusammen 
mit den exegetischen und homiletischen Vorü-
berlegungen und der Predigt einzureichen. In die 
benotete Beurteilung werden die Gestaltung des 
Gottesdienstes, die anschließende Reflexion, die 
Predigt und die Vorüberlegungen einbezogen.

Im Anschluss an den Gottesdienst und die Refle-
xion erstellen der/die Referentin/Referenten für 
Wortverkündigung und der Regens jeweils eine 
Beurteilung. Das Festlegen der Gesamtnoten 
durch die Verantwortlichen erfolgt durch Mitte-
lung der beiden Einzelbewertungen und wird dem 
Kandidaten mitgeteilt.

3.2 Die Prüfung ist bestanden, wenn mindestens 
die Note „ausreichend“ erreicht wurde.

3.3 Wird die Prüfung schlechter als „ausreichend“ 
bewertet, kann diese frühestens einen Monat 
nach dem Prüfungstag einmal wiederholt wer-
den.
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4. Schriftliche Hausarbeit

4.1 Einen Monat vor dem mündlichen Teil des 
Pastoralexamens ist die Pastoralexamensarbeit 
abzugeben. Ihr muss die schriftliche Versiche-
rung beiliegen, dass die Arbeit selbst verfasst 
und keine anderen als die angegebenen Quellen 
und Hilfsmittel benutzt wurden. Wird die Versi-
cherung widerlegt, wird die Arbeit mit der Note 
„mangelhaft“ bewertet. Die Benotung der schriftli-
chen Hausarbeit erfolgt unabhängig voneinander 
durch den Regens und das für den Prüfungsteil 
Gemeindepastoral zuständige Mitglied der Prü-
fungskommission. Die Note für die schriftliche 
Hausarbeit ergibt sich aus der Mittelung dieser 
beiden Noten. 

4.2 Die schriftliche Hausarbeit umfasst drei Teile. 

Der erste Teil dient der Analyse der Einsatzpfar-
rei.

Der zweite Teil beschreibt und reflektiert die pas-
toralen Felder, in denen der Weihekandidat tätig 
wurde, in Auseinandersetzung mit den theologi-
schen Grundlagen. 

Der dritte Teil bearbeitet ein Spezialthema, dem 
ein Projekt oder ein Thema der Pfarrei zugrunde 
liegt und das eine besondere theologische Qua-
lifikation erfordert. Der Weihekandidat bespricht 
das Spezialthema mit dem Regens bis spätes-
tens 2 Monate vor Abgabe der Hausarbeit. 
Die Reflexion über die Rolle und das Selbstver-
ständnis des Priesters, die auch den Stellenwert 
der seelsorglichen Begegnung, des Gottesdiens-
tes und der geistlichen Dimension des Berufes 
einbezieht, ist wesentlicher und eigener Bestand-
teil der Arbeit.

4.3 Wird die schriftliche Hausarbeit schlechter 
als „ausreichend“ bewertet, kann einmal eine 
neue Hausarbeit frühestens zwei Monate nach 
der ersten Abgabe abgegeben werden. Dabei 
wird ein neues Thema für die Hausarbeit abge-
sprochen.

§ 3 Prüfungskommission für den mündlichen Teil

1.	 Die Prüfungskommission hat die Aufgabe, die 
mündliche Prüfung abzunehmen.

2.	 Vorsitzender der Prüfungskommission ist der 
Generalvikar. 

Der Prüfungskommission gehören außerdem an: 
	- der Regens oder die Ausbildungsleitung, 
	- eine Bereichsleitung Personalmanagement 

und -einsatz , 
	- als Fachprüferin/Fachprüfer für den Bereich 

der Pastoraltheologie eine Bereichsleitung 
Pastoral und Bildung und 

	- ein Fachprüfer/Fachprüferin für den Bereich 
Kirchenrecht. 

3.	 Auf Vorschlag des Fachteams Personalausbil-
dung legt der Vorsitzende der Prüfungskommis-
sion Ort, Zeit und Inhalt der Prüfung fest.

4.	 Ein Mitglied der Prüfungskommission führt das 
Protokoll. Aus diesem sind der Tag der Prüfung, 
der Name der Kandidatin bzw. des Kandidaten, 
die Dauer und die Themen der Prüfung sowie 
besondere Vorkommnisse zu entnehmen. Ein 
Protokoll, das die Noten der Hausarbeit sowie 
des Prüfungskolloquiums enthält, wird vom Prü-
fungsvorsitzenden und der Protokollantin bzw. 
dem Protokollanten unterzeichnet.

§ 4 Voraussetzungen für die Zulassung zur mündli-
chen Prüfung

1.	 Der Regens schlägt den Kandidaten zur Prüfung 
vor.

2.	 Voraussetzungen für die Zulassung zur mündli-
chen Prüfung sind:

2.1 Teilnahme an den verpflichtenden Veran-
staltungen während der Weihekurszeit;
2.2 positive schriftliche Beurteilung der 
Tätigkeit während der Weihekurszeit in der 
Pfarrei durch den zuständigen Mentor und 
durch den Pfarrgemeinderat;
2.3 positives, schriftliches Votum des Re-
gens an den Bischof;
2.4 Nachweis über die bestandene Ehe-
rechtsprüfung;
2.5 Nachweis über die bestandene schuli-
sche Lehrprobe einschließlich Kolloquium, 
die nach Maßgabe des Bereichs Pastoral 
und Bildung durchgeführt wurde;
2.6 bestandene Prüfung im Bereich Liturgik 
und Wortverkündigung, die den Nachweis 
über die Vorbereitung und Durchführung ei-
nes Gottesdienstes mit Predigt enthält;
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2.7 schriftliche Hausarbeit, die mindestens 
mit ausreichend bewertet wurde.

3.	 Der Regens entscheidet unter Heranziehung der 
unter § 4 Absatz 2.1–2.7 genannten Gutachten 
und Nachweise über die Zulassung zur mündli-
chen Prüfung. Die Entscheidung wird schriftlich 
dem Weihekandidaten mitgeteilt.

4.	 Die Zulassung zur mündlichen Prüfung wird ver-
weigert, wenn sich aufgrund der in § 4 Absatz 
2.1–2.7 genannten Unterlagen ergibt, dass eine 
oder mehrere Leistungen während der Weihe-
kurszeit unzureichend waren. Eine Nichtzulas-
sung ist schriftlich zu begründen. Bei einer Nicht-
zulassung kann beim Generalvikar schriftlich 
Einspruch erhoben werden.

§ 5 Die mündliche Prüfung

1.	 Ausschreibung und Zeitplan der mündlichen Prü-
fung

Vor der Priesterweihe wird die mündliche Prüfung 
des Pastoralexamens abgenommen

2. Ablauf der mündlichen Prüfung

2.1 Die mündliche Prüfung besteht aus drei Prü-
fungsteilen mit je 15 Minuten: 
	- allgemeine Fragen der Gemeindepastoral un-

ter besonderer Berücksichtigung der schrift-
lichen Pastoralexamensarbeit

	- aktuelles pastoraltheologisches Thema. Das 
Thema wird 3 Monate vor der Prüfung vom 
Regens bekannt gegeben.

	- Kirchenrecht aus dem Bereich Sakramenten- 
und Synodalrecht

2.2 Die Prüfungskommission bewertet unter 
stimmberechtigter Einbeziehung der jeweiligen 
Fachprüferin /des jeweiligen Fachprüfers jeden 
Prüfungsteil des mündlichen Pastoralexamens. 
Hierbei dürfen die einzelnen Mitglieder der Prü-
fungskommission nur ganzteilige Benotungen 
geben. Durch Mittelung wird die Note für den 
einzelnen Prüfungsteil errechnet. Entstehende 
gebrochene Noten gehen bis zu zwei Stellen 
nach dem Komma für die Endnote mit ein. Die 
Prüfung gilt als bestanden, wenn die Endnote 
„ausreichend“ erreicht wird und in höchstens ei-
nem Prüfungsteil die Note „nicht ausreichend“ 
gegeben wurde.

2.3 Über die mündliche Prüfung ist ein Protokoll 
zu erstellen, aus dem der Tag der Prüfung, der 
Name des Kandidaten, die Dauer und die Themen 
der Prüfung sowie besondere Vorkommnisse zu 
entnehmen sind. Ein Protokoll, das die Noten aller 
Prüfungsleistungen enthält, wird vom Prüfungs-
vorsitzenden und der Protokollantin bzw. des 
Protokollanten unterzeichnet.

3. Benotung

3.1 Es wird jeweils eine Gesamtnote für den 
praktisch-schriftlichen Teil (bestehend aus der 
Lehrprobe, der Eherechtsprüfung, der Prüfung im 
Bereich Liturgie /Wortverkündigung und der Pas-
toralexamensarbeit), sowie für den mündlichen 
Prüfungsteil (bestehend aus den drei Prüfungs-
teilen der mündlichen Prüfung) gemittelt. 

3.2 Die Gesamtnote für das Pastoralexamen er-
gibt sich als Mittelwert der Noten der beiden be-
noteten Prüfungsteile (praktisch-schriftlicher Teil 
und dem mündlichen Prüfungsteil). Gebrochene 
Noten gehen in die Berechnung mit ein. Die End-
note wird gegebenenfalls auf- bzw. abgerundet.

3.3 Die Bewertung der einzelnen Prüfungsleis-
tung geschieht nach folgender Notenskala:

1 = sehr gut
2 = gut
3 = befriedigend
4 = ausreichend
5 = nicht ausreichend

Der aus den Einzelleistungen errechnete Noten-
wert ergibt

von 1,00 bis 1,49 die Gesamtnote	 sehr gut
von 1,50 bis 2,49 die Gesamtnote	 gut
von 2,50 bis 3,49 die Gesamtnote	 befriedigend
von 3,50 bis 4,49 die Gesamtnote	 ausreichend.

Zwischennoten sind nicht zulässig.

4. Wiederholung der mündlichen Prüfung

4.1 Wird ein Prüfungsteil schlechter als „ausrei-
chend“ bewertet, kann dieser frühestens zwei 
Monate nach dem Prüfungstag einmal wieder-
holt werden. Wird sie erneut nicht bestanden, 
wird das Pastoralexamen als nicht bestanden 
dokumentiert.



- 599 -

Amtsblatt des Bistums Limburg Nr. 7/2025

4.2 Bei Nichtbestehen des Pastoralexamens teilt 
der Vorsitzende der Prüfungskommission dem 
Weihekandidaten dies schriftlich mit. In dieser 
Mitteilung wird auch festgelegt, in welchem Um-
fang und in welcher Frist die Prüfung wiederholt 
werden kann.

5. Unterbrechung der mündlichen Prüfung

5.1 Kann ein Weihekandidat aus Gründen, die 
nicht von ihm zu vertreten sind, eine begonnene 
Prüfung nicht zu Ende führen, ist der Prüfungs-
vorsitzende unverzüglich unter Vorlage entspre-
chender Bescheinigungen zu benachrichtigen. 
Die Prüfungskommission entscheidet, wann der 
Weihekandidat den noch nicht abgelegten Teil 
der Prüfung nachzuholen hat. Dies kann auch 
an einem außerordentlichen Prüfungstermin ge-
schehen.

§ 6 Zeugnis

1. Nach dem Pastoralexamen wird dem Weihe-
kandidaten ein Zeugnis über das bestandene 
Pastoralexamen ausgestellt. In diesem werden 
die einzelnen Prüfungsleistungen aufgeführt.

Pfarrexamen

§ 1 Ziel und Art der Prüfung

1.	 Jeder Priester muss vor der Übernahme der 
Leitung einer Pfarrei bzw. der Ernennung zum 
Pfarrer das Pfarrexamen (vergleiche RO 162 ) 
abgelegt haben. Das Pfarrexamen ist eine not-
wendige Voraussetzung für die Übernahme ei-
ner Pfarrstelle. Sie soll den Nachweis erbringen, 
dass der Priester die Kenntnisse und Fertigkeiten 
erworben hat, die für den Dienst als Pfarrer erfor-
derlich sind.

2.	 Frühestens nach den ersten drei Kaplansjahren 
können Priester sich beim Regens (während der 
Kaplanszeit) bzw. der Bereichsleitung Personal-
management und -einsatz (nach der Kaplanszeit) 
für das Pfarrexamen bewerben oder vom Regens 
bzw. der Bereichsleitung Personalmanagement 
und -einsatz vorgeschlagen werden.

3.	 Die Beschäftigung mit pastoralen Fragestellun-
gen im Rahmen von Fortbildungen ist als Zulas-
sungsbedingung zum Pfarrexamen nachzuwei-
sen. 

4.	 Das Pfarrexamen besteht aus einer schriftlichen 
Pfarrexamens-Hausarbeit und einer 45-minütigen 
mündlichen Prüfung.

§ 2 Prüfungsleistungen im praktisch-schriftlichen Teil

Pfarrexamensarbeit

1.	 Einen Monat vor dem mündlichen Teil des Pfarr-
examens ist die Pfarrexamensarbeit abzugeben. Ihr 
muss die schriftliche Versicherung beiliegen, dass 
die Arbeit selbst verfasst und keine anderen als 
die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt 
wurden. Wird die Versicherung widerlegt, wird die 
Arbeit mit der Note „mangelhaft“ bewertet. Die Be-
notung der schriftlichen Hausarbeit erfolgt unab-
hängig voneinander durch den Regens und den Ge-
neralvikar. Die Note für die schriftliche Hausarbeit 
ergibt sich aus der Mittelung dieser beiden Noten. 

2.	 Die Pfarrexamensarbeit von mindestens 40 DIN 
A 4 - Seiten soll den Nachweis erbringen, dass 
der Priester in der Lage ist, ein Feld der Pastoral 
näher zu beleuchten, in dem er selbst Erfahrun-
gen gesammelt hat. Dieses Feld soll theologisch 
reflektiert und Chancen dieses pastoralen Feldes 
für die Zukunft sollen analysiert werden. 

Die Reflexion und die Sicht bzgl. der zukünftigen 
Rolle als Pfarrer, die auch den Stellenwert der Lei-
tung einer Pfarrei, der seelsorglichen Begegnung, 
des Gottesdienstes und der geistlichen Dimen-
sion des Amtes einbezieht, ist wesentlicher und 
eigener Bestandteil der Arbeit.

3.	 Wird die schriftliche Hausarbeit schlechter als 
„ausreichend“ bewertet, kann einmal eine neue 
Pfarrexamensarbeit frühestens zwei Monate 
nach der ersten Abgabe abgegeben werden. Da-
bei wird ein neues Thema für die Pfarrexamens-
arbeit abgesprochen. 

§ 3 Prüfungskommission für den mündlichen Teil

1.	 Die Prüfungskommission hat die Aufgabe, die 
mündliche Prüfung abzunehmen.

2.	 Vorsitzender der Prüfungskommission ist der 
Generalvikar. 

Der Prüfungskommission gehören außerdem an: 
der Regens bzw. eine Bereichsleitung Personal-
management und -einsatz, 
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3.	 Auf Vorschlag des Fachteams Personalausbil-
dung bzw. des Fachteams Personaleinsatz legt 
der Vorsitzende der Prüfungskommission Ort, 
Zeit und Inhalt der Prüfung fest.

4.	 Als Fachprüferin /Fachprüfer werden für den Be-
reich Pfarrverwaltungskurs und für den Bereich 
Kirchenrecht sachkundige Prüferinnen /Prüfer 
durch den Vorsitzenden der Prüfungskommission 
auf Vorschlag des Regens bzw. der Bereichslei-
tung Personalmanagement und -einsatz ernannt.

5.	 Ein Mitglied der Prüfungskommission führt das 
Protokoll. 

§ 4 Voraussetzungen für die Zulassung zur mündli-
chen Prüfung

1.	 Der Regens bzw. die Bereichsleitung Personal-
management und -einsatz hält Rücksprache mit 
dem Fachteam Personalausbildung bzw. dem 
Fachteam Personaleinsatz. Das entsprechende 
Team sammelt für das Votum aktuelle Eindrücke.
Das Beratungs- und Entscheidungsteam Pastora-
les Personal entscheidet über die Zulassung zum 
Pfarrexamen unter Hinzuziehung des Votums 
des entsprechenden Fachteams.

Die Entscheidung wird schriftlich dem Kandida-
ten mitgeteilt.

Voraussetzungen für die Zulassung zur mündli-
chen Prüfung sind:

1.1 Bestandenes Pastoralexamen und das 
erste darauf basierende positive Votum des 
Fachteams Personalausbildung;
1.2 die Teilnahme an den verpflichtenden 
Ausbildungsmodulen im Bereich Pfarrver-
waltung;
1.3 a) eine positive schriftliche Beurteilung 
der Tätigkeit während der Kaplanszeit in der 
Pfarrei durch den zuständigen Mentor, das 
Pastoralteam und den Pfarrgemeinderat; 
oder
b) eine positive schriftliche Beurteilung der 
Tätigkeit während der Zeit als Kooperator in 
der Pfarrei durch den zuständigen Pfarrer, 
das Pastoralteam und den Pfarrgemeinderat;
1.4 ein Votum des Regens bzw. der Bereichs-
leitung Personalmanagement und -einsatz;
1.5 die schriftliche Pfarrexamensarbeit, die 
mindestens mit ausreichend bewertet wur-
de.

2.	 Eine Nichtzulassung ist schriftlich zu begründen. 
Kandidaten können im Falle einer Ablehnung 
beim Generalvikar innerhalb von zwei Wochen 
Einspruch einlegen. 

Dieser muss den Kandidaten nochmals anhören 
und die Zulassung einer erneuten Prüfung unter-
ziehen.

§ 5 Die mündliche Prüfung

1.	 Ausschreibung und Zeitplan der mündlichen Prü-
fung

Der Termin für die mündliche Pfarrexamensprü-
fung wird im Amtsblatt mindestens drei Monate 
im Voraus veröffentlicht

2.	 Ablauf der mündlichen Prüfung

Die mündliche Prüfung besteht aus drei Prü-
fungsteilen mit je 15 Minuten: 
	- Führen, Leiten und Steuern
	- Themen aus dem Pfarrverwaltungsbereich. 

Die Themen werden drei Monate vor der Prü-
fung vom Vorsitzenden der Prüfungskom-
mission bekannt gegeben. 

	- Ein Bereich aus dem kirchlichen Recht: Sak-
ramentenrecht oder Synodalrecht. 
Der Bereich wird drei Monate vor der Prüfung 
vom Vorsitzenden der Prüfungskommission 
bekannt gegeben.

2.2 Die Prüfungskommission bewertet unter 
stimmberechtigter Einbeziehung der jeweiligen 
Fachprüferin /des jeweiligen Fachprüfers jeden 
Prüfungsteil. Hierbei dürfen die einzelnen Mitglie-
der der Prüfungskommission nur ganzteilige Be-
notungen geben. Durch Mittelung wird die Note 
für den einzelnen Prüfungsteil errechnet. Ent-
stehende gebrochene Noten gehen bis zu zwei 
Stellen nach dem Komma für die Endnote mit ein. 
Die Prüfung gilt als bestanden, wenn die Endno-
te „ausreichend“ erreicht wird und in höchstens 
einem Prüfungsteil die Note „nicht ausreichend“ 
gegeben wurde.

2.3 Über die mündliche Prüfung ist ein Protokoll 
zu erstellen, aus dem der Tag der Prüfung, der 
Name des Kandidaten, die Dauer und die Themen 
der Prüfung sowie besondere Vorkommnisse zu 
entnehmen sind. Ein Protokoll, das die Noten aller 
Prüfungsleistungen enthält, wird vom Prüfungs-
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vorsitzenden und der Protokollantin bzw. des 
Protokollanten unterzeichnet.

3.	 Benotung

3.1 Es wird jeweils eine Gesamtnote für die ein-
zelnen benoteten Prüfungsteile errechnet.

3.2 Die Gesamtnote für das Pfarrexamen ergibt 
sich als Mittelwert der drei benoteten Prüfungstei-
le der mündlichen Prüfung einerseits und der Note 
der Pfarrexamensarbeit andererseits. Gebrochene 
Noten gehen in die Berechnung mit ein. Die End-
note wird gegebenenfalls auf- bzw. abgerundet.

3.3 Die Bewertung der einzelnen Prüfungsleis-
tung geschieht nach folgender Notenskala:

1 = sehr gut
2 = gut
3 = befriedigend
4 = ausreichend
5 = nicht ausreichend

Der aus den Einzelleistungen errechnete Noten-
wert ergibt

von 1,00 bis 1,49 die Gesamtnote: sehr gut
von 1,50 bis 2,49 die Gesamtnote: gut
von 2,50 bis 3,49 die Gesamtnote: befriedi-
gend
von 3,50 bis 4,49 die Gesamtnote: ausrei-
chend.

Zwischennoten sind nicht zulässig.

3.4 Nach der Prüfung wird dem Priester ein Zeug-
nis über das bestandene Pfarrexamen ausge-
stellt. In diesem werden die einzelnen Prüfungs-
leistungen aufgeführt.

3.5 Mit dem Bestehen des Pfarrexamens kann 
der Bischof dem Priester eine Pfarrei übertragen.

4.	 Wiederholung der mündlichen Prüfung

4.1 Wird die Prüfung schlechter als „ausreichend“ 
bewertet, kann diese frühestens zwei Monate 
nach dem Prüfungstag einmal wiederholt wer-
den. Wird sie erneut nicht bestanden, wird das 
Pfarrexamen als nicht bestanden dokumentiert.

4.2 Bei Nichtbestehen des Pfarrexamens teilt der 
Vorsitzende der Prüfungskommission dem Kan-

didaten dies schriftlich mit. In dieser Mitteilung 
wird auch festgelegt, in welchem Umfang und 
in welcher Frist die Prüfung wiederholt werden 
kann.

5.	 Unterbrechung der mündlichen Prüfung

5.1 Kann ein Kandidat aus Gründen, die nicht von 
ihm zu vertreten sind, eine begonnene Prüfung 
nicht zu Ende führen, ist der Prüfungsvorsitzende 
unverzüglich unter Vorlage entsprechender Be-
scheinigungen zu benachrichtigen. Die Prüfungs-
kommission entscheidet, wann der Kandidat den 
noch nicht abgelegten Teil der Prüfung nachzu-
holen hat. Dies kann auch an einem außerordent-
lichen Prüfungstermin geschehen.

6.	 Inkrafttreten

Diese Prüfungsordnung gilt für alle Auszubilden-
den im Sinne dieser Ordnung, die mit dem 1. Au-
gust 2025 oder später in die Bildungsphase 2 
eintreten.

Diese Prüfungsordnung löst die Prüfungsordnung 
vom 17. Mai 2021 (Amtsblatt 2021, S. 351-356) ab 
und tritt zum 1. August 2025 in Kraft.

Limburg, 17. Juni 2025	 +	 Dr. Georg Bätzing
Az.: 025A/62194/25/03/1		  Bischof von Limburg

Prof. Dr. Peter Platen
Kanzler der Kurie 

Nr. 396 Prüfungsordnung für die Pastoralprüfung der 
Kandidaten für den Ständigen Diakonat im Bistum 
Limburg

§1. Ziel und Art der Prüfung

1.	 Die Pastoralprüfung soll den Nachweis erbringen, 
dass der Kandidat für den Ständigen Diakonat 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen erwor-
ben hat, um in den drei Grunddiensten der Kirche 
(Diakonie, Verkündigung, Liturgie) das Amt des 
Diakons auszuüben.

2.	 Die Pastoralprüfung bildet den Abschluss der 
praktischen Diakonenausbildung, die im Diako-
natskreis erfolgt ist. Sie ist eine der Vorausset-
zungen für die Aufnahme in den Weihekurs.
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3.	 Die Pastoralprüfung umfasst drei Prüfungsleis-
tungen:
a)	 die schriftliche Hausarbeit in Verbindung mit 

dem Praktikum in einer Pfarrei oder in einer 
kategorialen Einrichtung,

b)	 die Prüfung im Bereich Liturgie und Wortver-
kündigung,

c)	 die mündliche Prüfung (siehe § 5)

§ 2 Prüfungsleistungen im praktisch-schriftlichen Teil

1.	 Die Hausarbeit

1.1 Die Hausarbeit hat einen Umfang von 20 bis 
30 Schreibmaschinenseiten DIN A 4 ohne Anla-
gen und Anhänge. Das Thema der Hausarbeit 
wird mit dem Ausbildungsreferenten vereinbart.

1.2 Die schriftliche Hausarbeit ist von allen Kandi-
daten einzureichen, unabhängig davon, ob sie Di-
akone im Hauptberuf oder mit Zivilberuf werden.

1.3 Spätestens einen Monat vor dem mündlichen 
Teil der Prüfung ist die Hausarbeit abzugeben. Ihr 
muss die schriftliche Versicherung beiliegen, dass 
die Arbeit selbst verfasst und keine anderen als 
die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt 
wurden. Wird die Versicherung widerlegt, wird 
die Arbeit mit der Note „mangelhaft“ bewertet. 
Die Benotung der schriftlichen Hausarbeit erfolgt 
unabhängig voneinander durch den Ausbildungs-
referenten und das für den Prüfungsteil Pastoral 
zuständige Mitglied der Prüfungskommission. Die 
Note für die schriftliche Hausarbeit ergibt sich aus 
der Mitteilung dieser beiden Noten.

1.4 Die schriftliche Hausarbeit beschreibt ein 
konkretes pastorales Projekt der Praktikumspfar-
rei bzw. in einer kategorialen Einrichtung, reflek-
tiert die theologischen Grundlagen und enthält 
abschließend eine Auseinandersetzung im Hin-
blick auf die Rolle und den Dienst als zukünftiger 
Ständiger Diakon. 

2.	 Prüfung im Bereich Liturgie und Wortverkündi-
gung

2.1 Die Prüfung in den Bereichen Liturgie und 
Wortverkündigung schließt das homiletische 
Praktikum ab. Dabei werden im Rahmen eines 
Gottesdienstes die beiden Bereiche Liturgie und 
Wortverkündigung bewertet. Sie findet spätes-
tens zwei Monate vor der mündlichen Abschluss-

prüfung (s. § 3) statt.
2.2 Prüfer/in sind der/die Fachreferent/in im Be-
reich Wortverkündigung und der Ausbildungsre-
ferent.

2.3 Die Noten der beiden Bereiche Liturgie und 
Wortverkündigung werden gemittelt und gehen 
zu einem Drittel in die insgesamt drei Teile um-
fassende Pastoralprüfung ein.

2.4 Bewertet wird bei den Prüfungen:
2.4.1	 Für den Bereich Liturgie: der schrift-
liche Entwurf des Gottesdienstes und die 
konkrete Gestaltung des Gottesdienstes
2.4.2 Für den Bereich Wortverkündigung: die 
schriftliche Predigt inklusive der Vorüberle-
gungen zum biblischen Text (exegetische 
und homiletische Vorbesinnung) und der 
eigentliche Vortrag der Predigt.

2.5 Bei der Prüfung ist in zweifacher Ausfertigung 
vorzulegen:

2.5.1 Gottesdienstentwurf (genauer Ablauf 
inkl. aller Lieder und Gebete)
2.5.2	 Predigt mit 
(1)	 verkündigungsrelevanter Exegese, 
(2)	 homiletische Vorbesinnung, 
(3)	 die eigentliche Predigt

2.6 An den Gottesdienst schließt unmittelbar ein 
Reflexionsgespräch mit den Prüfern/innen, dem 
Mentor und dem Kandidaten an.

2.7 Im Anschluss erstellen Wortverkündigungs- 
und Ausbildungsreferent/in den Entwurf einer 
Beurteilung. Das Festlegen der Noten durch die 
Referenten/innen erfolgt in einem gemeinsamen 
Gespräch und wird dem Kandidaten mitgeteilt.

2.8 Die Prüfung ist bestanden, wenn mindestens 
die Note „ausreichend“ erreicht wurde.

2.9 Wird die Prüfung schlechter als „ausreichend“ 
bewertet, kann diese frühestens einen Monat 
nach dem Prüfungstag einmal wiederholt wer-
den. Wird sie erneut nicht bestanden, wird das 
Ausbildungsverhältnis ohne Abschluss beendet.

2.10 Für Kandidaten, die aufgrund ihrer Ausbil-
dung oder ihres Berufes die in (2.) genannten 
Anforderungen nachweisen können, werden die-
se Prüfungsleistungen vom Prüfungsausschuss 
anerkannt.
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§ 3 Prüfungskommission für den mündlichen Teil

1.	 Die Prüfungskommission hat die Aufgabe, die 
mündliche Prüfung abzunehmen.

2.	 Vorsitzender der Prüfungskommission ist der 
Generalvikar. 
Der Prüfungskommission gehören außerdem an: 
	- Der Ausbildungsreferent /die Ausbildungs-

referentin,
	- die Ausbildungsleitung, 
	- eine Bereichsleitung Personalmanagement 

und -einsatz und
	- eine Bereichsleitung Pastoral und Bildung.

3.	 Auf Vorschlag des Fachteams Personalausbil-
dung legt der Vorsitzende der Prüfungskommis-
sion Ort, Zeit und Inhalt der Prüfung fest.

4.	 Als Fachprüferin /Fachprüfer werden für den Be-
reich Kirchliches Recht und die frei zu wählenden 
Prüfungsteile sachkundige Prüferinnen /Prüfer 
durch den Vorsitzenden der Prüfungskommissi-
on auf Vorschlag der Ausbildungsreferentin /des 
Ausbildungsreferenten ernannt.

5.	 Ein Mitglied der Prüfungskommission führt das 
Protokoll.

§ 4 Voraussetzungen für die Zulassung zur mündli-
chen Prüfung

1.	 Der Ausbildungsreferent schlägt den Kandidaten 
zur Prüfung vor. 

Voraussetzungen für die Zulassung zur mündli-
chen Prüfung sind:

1.1 die Teilnahme an den verpflichtenden Ausbil-
dungsveranstaltungen während des Diakonats-
kreises;

1.2 der Nachweis über das in einer Pfarrei oder in 
einer kategorialen Einrichtung absolvierte Prakti-
kum bzw. der erfolgreiche Abschluss des Pasto-
ralkurses (Theologie im Fernkurs);

1.3 der erfolgreiche Abschluss der Prüfung im 
Bereich Liturgik und Wortverkündigung (siehe 
§ 2 (2));

1.4 der von Kandidaten für den hauptamtlichen 

Dienst zu erbringende Nachweis über den erfolg-
reichen Abschluss der religionspädagogischen 
Ausbildung nach Maßgabe des Bereiches Pas-
toral und Bildung;

1.5 die schriftliche Hausarbeit, die mindestens 
mit ausreichend bewertet wurde;

1.6 eine positive schriftliche Beurteilung der 
Tätigkeit während des Praktikums durch die zu-
ständige Mentorin /den zuständigen Mentor. Die 
Beurteilung wird vom zuständigen Pfarrer gegen-
gezeichnet, gegebenenfalls kann er eine eigene 
Stellungnahme hinzufügen;

1.7 die schriftliche Empfehlung des Ausbildungs-
leiters.

2.	 Wird die Zulassung verweigert, kann bei dem Ge-
neralvikar schriftlich Einspruch erhoben werden

§ 5 Die mündliche Prüfung

1.	 Ausschreibung und Zeitplan der mündlichen Prü-
fung

1.	 Spätestens 6 Monate vor dem mündlichen 
Prüfungstermin wird die Pastoralprüfung 
durch den Ausbildungsreferenten für den 
Ständigen Diakonat in Zusammenwirken 
mit der Fachteamleitung Personalaus-
bildung (Ausbildungsleitung) mit den in-
haltlichen Anforderungen, der Fachlite-
ratur und dem Zeitplan ausgeschrieben.

Zugleich wird der Termin der mündlichen 
Prüfung bekannt gegeben.

2.	 Der Prüfungskandidat meldet sich bis zu 
zwei Monate vor dem Termin zur mündli-
chen Prüfung schriftlich an und gibt dabei 
sein Wahlthema aus dem Gebiet der allge-
meinen Pastoral an.

2.	 Ablauf der mündlichen Prüfung

2.1 Die mündliche Prüfung ist von allen Kandida-
ten abzulegen. Sie wird als Einzelprüfung abge-
halten und dauert in den jeweiligen Prüfungstei-
len je 15 Minuten. Die Prüfungsteile umfassen:

	- den pastoralen Dienst des Diakons (Theolo-
gie des Diakonates)
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	- das Wahlthema aus dem Gebiet der allge-
meinen Pastoral (als Grundlage dient die 
schriftliche Hausarbeit)

	- das Pflichtthema Kirchenrecht

2.2 Die Prüfungskommission bewertet unter 
stimmberechtigter Einbeziehung der jeweiligen 
Fachprüferin /des jeweiligen Fachprüfers jeden 
Prüfungsteil. Hierbei dürfen die einzelnen Mit-
glieder der Prüfungskommission nur ganzteili-
ge Benotungen geben. Durch Mittelung wird die 
Note für den einzelnen Prüfungsteil errechnet. 
Entstehende gebrochene Noten gehen bis zu 
zwei Stellen nach dem Komma für die Endnote 
mit ein. Die mündliche Prüfung gilt als bestanden, 
wenn die Endnote „ausreichend“ erreicht wird und 
in höchstens einem mündlichen Prüfungsteil die 
Note „nicht ausreichend“ gegeben wurde.

2.3 Über die mündliche Prüfung ist ein Protokoll 
zu erstellen, aus dem der Tag der Prüfung, der 
Name des Kandidaten, die Dauer und die Themen 
der Prüfung sowie besondere Vorkommnisse zu 
entnehmen sind. Ein Protokoll, das die Noten aller 
Prüfungsleistungen enthält, wird vom Prüfungs-
vorsitzenden und der Protokollantin bzw. des 
Protokollanten unterzeichnet.

2.4 Für Kandidaten, die aufgrund ihrer Ausbildung 
oder ihres Berufes Teile der mündlichen Prüfung 
nachweisen können, werden diese Prüfungsleis-
tungen anerkannt.

3.	 Benotung

3.1 Die Gesamtnote der Pastoralprüfung setzt 
sich gleichwertig zusammen aus den Vornoten 
für die anderen Prüfungsleistungen (§ 2 (1–2)) 
und dem Ergebnis der mündlichen Prüfung (§ 5).

3.2 Die Bewertung der einzelnen Prüfungsleis-
tungen geschieht nach der Skala 1–5 (sehr gut 
–nicht ausreichend). Für die Gesamtnote sind 
Zwischennoten nicht zulässig.

3.3 Die Bewertung der einzelnen Prüfungsleis-
tung geschieht nach folgender Notenskala:

1 = sehr gut
2 = gut
3 = befriedigend
4 = ausreichend
5 = nicht ausreichend

Der aus den Einzelleistungen errechnete Noten-
wert ergibt

von 1,00 bis 1,49 die Gesamtnote: sehr gut
von 1,50 bis 2,49 die Gesamtnote: gut
von 2,50 bis 3,49 die Gesamtnote: befriedi-
gend
von 3,50 bis 4,49 die Gesamtnote: ausrei-
chend.

Zwischennoten sind nicht zulässig.

3.4 Die Pastoralprüfung gilt als bestanden, wenn 
die Teilleistungen (§ 2 (1–2)) und zwei der drei 
Fächer der mündlichen Prüfung mit mindestens 
„ausreichend“ bewertet werden. 

4.	 Wiederholung der mündlichen Prüfung

4.1 Wird die mündliche Prüfung schlechter als 
„ausreichend“ bewertet, kann diese frühestens 
zwei Monate nach dem Prüfungstag, spätestens 
bei dem Prüfungstermin im darauffolgenden Jahr 
einmal wiederholt werden. Wird sie erneut nicht 
bestanden, wird das Ausbildungsverhältnis ohne 
Abschluss beendet.

4.2. Bei Nichtbestehen der Prüfung teilt der Vor-
sitzende der Prüfungskommission dem Weihe-
kandidaten dies schriftlich mit. In dieser Mittei-
lung wird auch festgelegt, in welchem Umfang 
und in welcher Frist die Prüfung wiederholt wer-
den kann.

5.	 Unterbrechung der mündlichen Prüfung

5.1 Kann ein Weihekandidat aus Gründen, die nicht 
von ihm zu vertreten sind, die begonnene Prüfung 
nicht zu Ende führen, ist der Prüfungsvorsitzende 
unverzüglich unter Vorlage entsprechender Be-
scheinigungen zu benachrichtigen. Die Prüfungs-
kommission entscheidet, wann der Weihekandidat 
den noch nicht abgelegten Teil der Prüfung nach-
zuholen hat. Dies kann auch an einem außeror-
dentlichen Prüfungstermin geschehen.

§ 6 Zeugnis

1.	 Über die Pastoralprüfung wird ein vom Gene-
ralvikar unterzeichnetes Zeugnis ausgestellt, 
das die Einzelnoten aus den schriftlichen 
und mündlichen Teilprüfungen und die Ge
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2.	 samtnote enthält. Dem Prüfungskandidaten 
wird ein Exemplar ausgehändigt.

§ 7 Inkrafttreten

Diese Prüfungsordnung gilt für alle Auszubildenden 
im Sinne dieser Ordnung, die mit dem 1. August 2025 
oder später in die Bildungsphase 2 eintreten.

Diese Prüfungsordnung löst die Prüfungsordnung 
vom 25. Juni 2018 (Amtsblatt 2018, S. 430–433) ab 
und tritt zum 1. August 2025 in Kraft.

Limburg, 17. Juni 2025	 +	 Dr. Georg Bätzing
Az.: 024A/67027/25/01/1		  Bischof von Limburg

Prof. Dr. Peter Platen
Kanzler der Kurie 

Nr. 397 Prüfungsordnung für die Zweite Dienstprü-
fung für Pastoralreferentinnen und Pastoralreferen-
ten im Bistum Limburg

§ 1 Ziel und Art der Prüfung

1.	 Die Zweite Dienstprüfung bildet den Abschluss 
der pastoralpraktischen Ausbildung in der Pas-
toralassistentenzeit. Sie ist eine Voraussetzung 
für die hauptamtliche Anstellung als Pastoralre-
ferentin/Pastoralreferent. Sie soll den Nachweis 
erbringen, dass der Pastoralassistent/die Pasto-
ralassistentin die pastoralpraktischen und religi-
onspädagogischen Kenntnisse und Fertigkeiten 
erworben hat, die für den hauptamtlichen pasto-
ralen Dienst erforderlich sind.

2.	 Aus dem Bestehen der Zweiten Dienstprüfung 
ergibt sich kein Anspruch auf eine Anstellung im 
Dienst des Bistums Limburg.

3.	 Die Zweite Dienstprüfung besteht aus Prüfungs-
leistungen, die in der Pastoralassistentenzeit zu 
erbringen sind und sich aus zwei Abschnitten 
zusammensetzen:
	- dem praktisch-schriftlichen Teil: dazu gehört 

die schulische Lehrprobe mit Kolloquium, die 
Prüfung im Bereich Liturgik und Wortverkün-
digung und die schriftliche Hausarbeit

	- dem mündlichen Teil: dazu gehört der Be-
reich Gemeindepastoral, kirchliches Recht 
und ein nach § 2, 3.2. zu wählender pastora-
ler Schwerpunkt.

§ 2 Prüfungsleistungen im praktisch-schriftlichen 
Teil

1.	 Lehrprobe

Es ist eine Prüfungslehrprobe zu halten, die vom 
Bereich Pastoral und Bildung in Zusammenarbeit 
mit dem zuständigen Religionspädagogischen 
Amt abgenommen und benotet wird. Im An-
schluss an die Prüfungslehrprobe findet ein Kol-
loquium von 45 Minuten statt, in dem der Prüfling 
nachzuweisen hat, dass die für den Religionsun-
terricht notwendigen religionspädagogischen 
Kenntnisse erworben wurden. Die Noten aus der 
Prüfungslehrprobe und dem Kolloquium werden 
zu einer Note zusammengefasst.

Die Benotung setzt sich zusammen aus:
Unterrichtsvorbereitung 20 %
Unterricht 40 %
Stundenanalyse 20 %
Kolloquium 20 %

Die Prüfung ist bestanden, wenn alle Teilbereiche 
mindestens mit der Note „ausreichend“ bewertet 
wurden. 

Wird die Prüfung nicht bestanden, kann diese 
frühestens einen Monat nach dem Prüfungstag 
einmal wiederholt werden.

Wird sie erneut nicht bestanden, wird das Ausbil-
dungsverhältnis ohne Abschluss beendet.

2.	 Prüfung im Bereich Liturgie und Wortverkündi-
gung

Im zweiten Ausbildungsjahr ist im Rahmen einer 
eigenständigen Liturgie, den die Pastoralassis-
tentin/der Pastoralassistent leitet, eine Predigt zu 
halten, die von der Referentin/vom Referenten für 
Wortverkündigung und der Ausbildungsreferen-
tin/dem Ausbildungsreferenten beurteilt werden. 
Die schriftliche Ausarbeitung des Gottesdienstes 
ist zusammen mit den exegetischen und homile-
tischen Vorüberlegungen und der Predigt einzu-
reichen. In die benotete Beurteilung werden die 
Gestaltung des Gottesdienstes, die anschließen-
de Reflexion, die Predigt und die Vorüberlegun-
gen einbezogen.

Im Anschluss an den Gottesdienst und die Refle-
xion erstellen der/die Referentin/Referenten für 



- 606 -

Amtsblatt des Bistums Limburg Nr. 7/2025

Wortverkündigung und der/die Ausbildungsrefe-
rent/in jeweils eine Beurteilung. Das Festlegen 
der Gesamtnoten durch die Referenten/innen 
erfolgt durch Mittelung der beiden Einzelbewer-
tungen und wird dem Kandidaten mitgeteilt.

Die Prüfung ist bestanden, wenn mindestens die 
Note „ausreichend“ erreicht wurde.

Wird die Prüfung schlechter als „ausreichend“ be-
wertet, kann diese frühestens einen Monat nach 
dem Prüfungstag einmal wiederholt werden. 

Wird sie erneut nicht bestanden, wird das Ausbil-
dungsverhältnis ohne Abschluss beendet.

3.	 Schriftliche Hausarbeit

Eine schriftliche Hausarbeit von 40 DIN-A-4-Seiten 
soll den Nachweis erbringen, dass die Pastoralassis-
tentin/der Pastoralassistent in der Lage ist, die in der 
pastoralen Praxis gemachten Erfahrungen eigenstän-
dig zu analysieren und theologisch zu reflektieren.

3.1 Einen Monat vor dem mündlichen Teil der 
Zweiten Dienstprüfung ist die Hausarbeit abzu-
geben. Ihr muss die schriftliche Versicherung bei-
liegen, dass die Arbeit selbst verfasst und keine 
anderen als die angegebenen Quellen und Hilfs-
mittel benutzt wurden. Wird die Versicherung wi-
derlegt, wird die Arbeit mit der Note „mangelhaft“ 
bewertet. Die Benotung der schriftlichen Haus-
arbeit erfolgt unabhängig voneinander durch die 
Ausbildungsreferentin/den Ausbildungsreferen-
ten und ein weiteres Mitglied der Prüfungskom-
mission. Die Note für die schriftliche Hausarbeit 
ergibt sich aus der Mittelung dieser beiden Noten. 

3.2 Die schriftliche Hausarbeit umfasst drei Teile.
 
	- Der erste Teil dient der Analyse der Einsatz-

pfarrei.
	- Der zweite Teil beschreibt und reflektiert die 

pastoralen Felder, in denen die Assistentin 
bzw. der Assistent tätig wurde, in Auseinan-
dersetzung mit den theologischen Grundla-
gen. 

	- Der dritte Teil bearbeitet ein Spezialthema, 
dem ein Projekt oder ein Thema der Pfar-
rei zugrunde liegt und das eine besondere 
theologische Qualifikation erfordert. Die 
Pastoralassistentin/der Pastoralassistent 
bespricht das Spezialthema mit der Ausbil-

dungsreferentin/dem Ausbildungsreferenten 
bis spätestens zwei Monate vor Abgabe der 
Hausarbeit. 

Die Reflexion über die Berufsrolle der Pasto-
ralreferentin bzw. des Pastoralreferenten, die 
auch den Stellenwert der seelsorglichen Be-
gegnung, des Gottesdienstes und der geist-
lichen Dimension des Berufes einbezieht, 
ist wesentlicher und eigener Bestandteil der 
Arbeit.

3.3 Wird die schriftliche Hausarbeit schlechter 
als „ausreichend“ bewertet, kann einmal eine 
neue Hausarbeit frühestens zwei Monate nach 
der ersten Abgabe abgegeben werden. Dabei 
wird ein neues Thema für die Hausarbeit abge-
sprochen. 

3.4 Wird dieser Prüfungsteil erneut nicht bestan-
den, wird das Ausbildungsverhältnis ohne Ab-
schluss beendet.

§3. Prüfungskommission für den mündlichen Teil

1.	 Die Prüfungskommission hat die Aufgabe, die 
mündliche Prüfung abzunehmen.

2.	 Vorsitzender der Prüfungskommission ist der 
Generalvikar. 
Der Prüfungskommission gehören außerdem an: 
Der Ausbildungsreferent/die Ausbildungsrefe-
rentin,
die Ausbildungsleitung, 
eine Bereichsleitung Personalmanagement und 
-einsatz und
eine Bereichsleitung Pastoral und Bildung.

3.	 Auf Vorschlag der Abteilung Personalausbildung 
legt der Vorsitzende der Prüfungskommission 
Ort, Zeit und Inhalt der Prüfung fest.

4.	 Als Fachprüferin/Fachprüfer werden für den Be-
reich Kirchliches Recht und die frei zu wählenden 
Prüfungsteile sachkundige Prüferinnen/Prüfer 
durch den Vorsitzenden der Prüfungskommissi-
on auf Vorschlag der Ausbildungsreferentin/des 
Ausbildungsreferenten ernannt.

5.	 Ein Mitglied der Prüfungskommission führt das 
Protokoll. 
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§ 4 Voraussetzungen für die Zulassung zur mündli-
chen Prüfung

1.	 Die Ausbildungsreferentin/der Ausbildungsrefe-
rent schlägt die Pastoralassistentin/den Pasto-
ralassistenten zur Prüfung vor.
Voraussetzungen für die Zulassung zur mündli-
chen Prüfung sind:

1.1 die Teilnahme an den verpflichtenden Veran-
staltungen während der Pastoralassistentenzeit;
1.2 eine positive schriftliche Beurteilung der Tä-
tigkeit während der Pastoralassistentenzeit in 
der Pfarrei durch die zuständige Mentorin/den 
zuständigen Mentor. Die Beurteilung wird vom 
zuständigen Pfarrer gegengezeichnet;
1.3 ein positives, schriftliches Votum der Ausbil-
dungsreferentin/des Ausbildungsreferenten an 
die Bereichsleitung Personalmanagement und 
-einsatz;
1.4 der Nachweis über die bestandene schulische 
Lehrprobe einschließlich Kolloquium, die nach 
Maßgabe des Bereichs Pastoral und Bildung 
durchgeführt wurde;
1.5 die bestandene Prüfung im Bereich Liturgik 
und Wortverkündigung, die den Nachweis über 
die Vorbereitung und Durchführung eines Gottes-
dienstes mit Predigt enthält;
1.6 die schriftliche Hausarbeit, die mindestens 
mit ausreichend bewertet wurde.

2.	 Die Ausbildungsreferentin/der Ausbildungsrefe-
rent entscheidet unter Heranziehung der unter 
§ 4, Absatz 1.1–1.6 genannten Gutachten und 
Nachweise über die Zulassung zur mündlichen 
Prüfung. Die Entscheidung wird schriftlich der 
Kandidatin /dem Kandidaten mitgeteilt.

3. Die Zulassung zur mündlichen Prüfung wird 
verweigert, wenn sich aufgrund der in § 4. Ab-
satz 1.1–1.6 genannten Unterlagen ergibt, dass 
eine oder mehrere Leistungen während der Pas-
toralassistentenzeit unzureichend waren. Eine 
Nichtzulassung ist schriftlich zu begründen. Bei 
einer Nichtzulassung kann beim Generalvikar 
schriftlich Einspruch erhoben werden.

§ 5 Die mündliche Prüfung

1.	 Ausschreibung und Zeitplan der mündlichen Prü-
fung. Auf Vorschlag des Fachteams Personalaus-
bildung legt der Vorsitzende der Prüfungskom-
mission Ort und Zeit der Prüfung fest.

2.	 Ablauf der mündlichen Prüfung

2.1 Die mündliche Prüfung besteht aus drei Prü-
fungsteilen mit je 15 Minuten: 
	- allgemeine Fragen der Gemeindepastoral un-

ter besonderer Berücksichtigung der schrift-
lichen Hausarbeit;

	- Fragen zum Bereich des Spezialthemas der 
schriftlichen Hausarbeit;

	- einen Bereich aus dem kirchlichen Recht: 
Eherecht oder sonstiges Sakramentenrecht 
und Synodalrecht. Der Bereich wird drei Mo-
nate vor der Prüfung vom Vorsitzenden der 
Prüfungskommission bekannt gegeben;

2.2 Die Prüfungskommission bewertet unter 
stimmberechtigter Einbeziehung der jeweiligen 
Fachprüferin /des jeweiligen Fachprüfers jeden 
Prüfungsteil. Hierbei dürfen die einzelnen Mit-
glieder der Prüfungskommission nur ganzteili-
ge Benotungen geben. Durch Mittelung wird die 
Note für den einzelnen Prüfungsteil errechnet. 
Entstehende gebrochene Noten gehen bis zu 
zwei Stellen nach dem Komma für die Endnote 
mit ein. Die mündliche Prüfung gilt als bestanden, 
wenn die Endnote „ausreichend“ erreicht wird und 
in höchstens einem mündlichen Prüfungsteil die 
Note „nicht ausreichend“ gegeben wurde.

2.3 Über die mündliche Prüfung ist ein Protokoll 
zu erstellen, aus dem der Tag der Prüfung, der 
Name des Kandidaten, die Dauer und die Themen 
der Prüfung sowie besondere Vorkommnisse zu 
entnehmen sind. Ein Protokoll, das die Noten aller 
Prüfungsleistungen enthält, wird vom Prüfungs-
vorsitzenden und der Protokollantin bzw. des 
Protokollanten unterzeichnet.

3.	 Benotung

3.1 Es wird jeweils eine Gesamtnote für den 
praktisch-schriftlichen, sowie für den mündli-
chen Prüfungsteil gemittelt. Die Gesamtnote für 
die Abschlussprüfung ergibt sich als Mittelwert 
der Noten der beiden Prüfungsteile. Gebrochene 
Noten gehen in die Berechnung mit ein. Die End-
note wird gegebenenfalls auf- bzw. abgerundet.

3.2 Die Bewertung der einzelnen Prüfungsleis-
tung geschieht nach folgender Notenskala:

1 = sehr gut
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2 = gut
3 = befriedigend
4 = ausreichend
5 = nicht ausreichend

3.3. Der aus den Einzelleistungen errechnete No-
tenwert ergibt

von 1,00 bis 1,49 die Gesamtnote: sehr gut
von 1,50 bis 2,49 die Gesamtnote: gut
von 2,50 bis 3,49 die Gesamtnote: befriedi-
gend
von 3,50 bis 4,49 die Gesamtnote: ausrei-
chend.

3.4. Zwischennoten sind nicht zulässig.

4.	 Wiederholung der mündlichen Prüfung

4.1 Wird die mündliche Prüfung schlechter als 
„ausreichend“ bewertet, kann diese frühestens 
zwei Monate nach dem Prüfungstag, spätestens 
bei dem Prüfungstermin im darauffolgenden Jahr 
einmal wiederholt werden. Wird sie erneut nicht 
bestanden, wird das Ausbildungsverhältnis ohne 
Abschluss beendet.

4.2 Bei Nichtbestehen der Prüfung teilt der Vorsit-
zende der Prüfungskommission der Pastoralas-
sistentin /dem Pastoralassistenten dies schrift-
lich mit. In dieser Mitteilung wird auch festgelegt, 
in welchem Umfang und in welcher Frist die Prü-
fung wiederholt werden kann.

5.	 Unterbrechung der mündlichen Prüfung

5.1 Kann eine Pastoralassistentin /ein Pasto-
ralassistent aus Gründen, die nicht von ihr /
ihm zu vertreten sind, die begonnene Prüfung 
nicht zu Ende führen, ist der Prüfungsvorsitzen-
de unverzüglich unter Vorlage entsprechender 
Bescheinigungen zu benachrichtigen. Die Prü-
fungskommission entscheidet, wann die Pasto-
ralassistentin /der Pastoralassistent den noch 
nicht abgelegten Teil der Prüfung nachzuholen 
hat. Dies kann auch an einem außerordentlichen 
Prüfungstermin geschehen.

§ 6 Zeugnis

1.	 Am Ende der Ausbildungszeit wird der Pas-
toralassistentin/dem Pastoralassistenten 
ein Zeugnis über die bestandene Abschluss-
prüfung ausgestellt. In diesem werden die 
einzelnen Prüfungsleistungen aufgeführt.

§7. Inkrafttreten

Diese Prüfungsordnung gilt für alle Auszubildenden 
im Sinne dieser Ordnung, die mit dem 1. August 2025 
oder später in die Bildungsphase 2 eintreten.

Diese Prüfungsordnung löst die Prüfungsordnung 
vom 25. Juni 2018 (Amtsblatt 2018, S. 433–436) ab 
und tritt zum 1. August 2025 in Kraft.

Limburg, 17. Juni 2025	 +	 Dr. Georg Bätzing
Az.: 024A/67027/25/01/1		  Bischof von Limburg

Prof. Dr. Peter Platen
Kanzler der Kurie 

Nr. 398 Prüfungsordnung für die Gemeindereferen-
tinnen- und Gemeindereferenten-Ausbildung im Bis-
tum Limburg

§ 1 Ziel und Art der Prüfung

1.	 Die Prüfungsleistungen sind wesentlicher Be-
standteil der pastoralpraktischen Ausbildung in 
der Gemeindeassistentenzeit. Sie sind eine Vor-
aussetzung für die hauptamtliche Anstellung als 
Gemeindereferentin/Gemeindereferent. Sie sollen 
den Nachweis erbringen, dass die Gemeindeas-
sistentin/der Gemeindeassistent die pastoralprak-
tischen und religionspädagogischen Kenntnisse 
und Fertigkeiten erworben hat, die für den haupt-
amtlichen pastoralen Dienst erforderlich sind.

2.	 Aus dem Bestehen der Prüfungsleistungen ergibt 
sich kein Anspruch auf eine Anstellung im Dienst 
des Bistums Limburg.

3.	 Folgende Prüfungsleistungen müssen in der Ge-
meindeassistentenzeit erbracht werden:
	- Unterrichtslehrprobe mit Kolloquium
	- Prüfung im Bereich Liturgie und Wortverkün-

digung
	- Schriftliche Hausarbeit
	- Prüfungskolloquium

§ 2 Prüfungsleistungen im praktisch-schriftlichen Teil

1.	 Lehrprobe

Es ist eine Prüfungslehrprobe zu halten, die vom 
Bereich Pastoral und Bildung in Zusammenarbeit 
mit dem zuständigen Religionspädagogischen 
Amt abgenommen und benotet wird. Im An-
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schluss an die Prüfungslehrprobe findet ein Kol-
loquium von 45 Minuten statt, in dem der Prüfling 
nachzuweisen hat, dass die für den Religionsun-
terricht notwendigen religionspädagogischen 
Kenntnisse erworben wurden. Die Noten aus der 
Prüfungslehrprobe und dem Kolloquium werden 
zu einer Note zusammengefasst.

Die Benotung setzt sich zusammen aus:
Unterrichtsvorbereitung 20 %
Unterricht 40 %
Stundenanalyse 20 %
Kolloquium 20 %

Die Prüfung ist bestanden, wenn alle Teilbereiche 
mindestens mit der Note „ausreichend“ bewertet 
wurden. 

Wird die Prüfung nicht bestanden, kann diese 
frühestens einen Monat nach dem Prüfungstag 
einmal wiederholt werden.

Wird sie erneut nicht bestanden, wird das Ausbil-
dungsverhältnis ohne Abschluss beendet.

2.	 Prüfung im Bereich Liturgie und Wortverkündi-
gung

Im zweiten Ausbildungsjahr ist im Rahmen ei-
ner eigenständigen Liturgie, den die Gemeinde-
assistentin/ der Gemeindeassistent leitet, eine 
Predigt zu halten, die von der Referentin/ vom 
Referenten für Wortverkündigung und der Aus-
bildungsreferentin/ dem Ausbildungsreferenten 
beurteilt werden. Die schriftliche Ausarbeitung 
des Gottesdienstes ist zusammen mit den exege-
tischen und homiletischen Vorüberlegungen und 
der Predigt einzureichen. In die benotete Beurtei-
lung werden die Gestaltung des Gottesdienstes, 
die anschließende Reflexion, die Predigt und die 
Vorüberlegungen einbezogen.

Im Anschluss an den Gottesdienst und die Refle-
xion erstellen der/ die Referentin/ Referenten für 
Wortverkündigung und der/ die Ausbildungsre-
ferent/in jeweils eine Beurteilung. Das Festlegen 
der Gesamtnoten durch die Referenten/innen 
erfolgt durch Mittelung der beiden Einzelbewer-
tungen und wird dem Kandidaten mitgeteilt.

Die Prüfung ist bestanden, wenn mindestens die 
Note „ausreichend“ erreicht wurde.

Wird die Prüfung schlechter als „ausreichend“ be-
wertet, kann diese frühestens einen Monat nach 
dem Prüfungstag einmal wiederholt werden. 

Wird sie erneut nicht bestanden, wird das Ausbil-
dungsverhältnis ohne Abschluss beendet.

3.	 Schriftliche Hausarbeit

Die schriftliche Hausarbeit dient dem Nachweis, 
dass die Gemeindeassistentin/der Gemeindeas-
sistent befähigt ist, pastorale Praxis zu beschrei-
ben und unter Berücksichtigung theologischer 
Kenntnisse zu reflektieren. 

Es soll dabei ein Bereich aus der Gemeindepas-
toral gewählt werden, in dem die Gemeindeassis-
tentin/der Gemeindeassistent über einen länge-
ren Zeitraum mitgewirkt hat. 
Die Reflexion der Berufsrolle ist wesentlicher Be-
standteil der Arbeit.

Der Hausarbeit muss die schriftliche Versiche-
rung beiliegen, dass die Arbeit selbst verfasst 
und keine anderen als die angegebenen Quellen 
und Hilfsmittel benutzt wurden. Wird die Versi-
cherung widerlegt, wird die Arbeit mit der Note 
„mangelhaft“ bewertet. 

Die Hausarbeit soll 30 DIN-A-4-Seiten umfassen.
Nähere Hinweise werden unter „Kriterien für die 
schriftliche Hausarbeit der Gemeindeassisten-
tinnen und Gemeindeassistenten im Bistum Lim-
burg“ gegeben.

Die Arbeit ist vier Wochen vor dem Kolloquium 
vorzulegen.

Über die Hausarbeit wird ein Gutachten von der 
Ausbildungsleitung erstellt. Die Benotung der 
schriftlichen Hausarbeit erfolgt unabhängig von-
einander durch die Ausbildungsreferentin/den 
Ausbildungsreferenten und der Ausbildungslei-
tung. Die Note für die schriftliche Hausarbeit er-
gibt sich aus der Mittelung dieser beiden Noten.
Wird die schriftliche Hausarbeit schlechter als 
„ausreichend“ bewertet, kann einmal eine neue 
Hausarbeit frühestens zwei Monate nach der ers-
ten Abgabe abgegeben werden. Dabei wird ein 
neues Thema für die Hausarbeit abgesprochen. 
Wird dieser Prüfungsteil erneut nicht bestanden, 
wird das Ausbildungsverhältnis ohne Abschluss 
beendet.
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§ 3 Prüfungskommission für den mündlichen Teil

1.	 Die Prüfungskommission hat die Aufgabe, das 
Prüfungskolloquium durchzuführen. 

2.	 Grundlage dieses Prüfungskolloquiums bildet die 
Hausarbeit.

3.	 Vorsitzender der Prüfungskommission ist der 
Generalvikar. 
Der Prüfungskommission gehören außerdem an: 
Der Ausbildungsreferent / die Ausbildungsrefe-
rentin,
die Ausbildungsleitung, 
eine Bereichsleitung Personalmanagement und 
-einsatz und 
eine Bereichsleitung Pastoral und Bildung.

4.	 Ein Mitglied der Prüfungskommission führt das 
Protokoll. 

§ 4 Voraussetzungen für die Zulassung zur mündli-
chen Prüfung

1.	 Die Ausbildungsreferentin/der Ausbildungsrefe-
rent schlägt die Gemeindeassistentin/den Ge-
meindeassistenten zur Prüfung vor.
Dies setzt voraus:
1.1 die Teilnahme an den verpflichtenden Veran-
staltungen während der Gemeindeassistenten-
zeit;
1.2 eine positive schriftliche Beurteilung der Tä-
tigkeit während der Gemeindeassistentenzeit in 
der Pfarrei durch die zuständige Mentorin/ den 
zuständigen Mentor. Die Beurteilung wird vom 
zuständigen Pfarrer gegengezeichnet;
1.3 ein positives, schriftliches Votum der Ausbil-
dungsreferentin/ des Ausbildungsreferenten an 
den Personaldezernenten;
1.4 der Nachweis über die bestandene schulische 
Lehrprobe einschließlich Kolloquium, die nach 
Maßgabe des Bereichs Pastoral und Bildung 
durchgeführt wurde;
1.5 die bestandene Prüfung im Bereich Liturgik 
und Wortverkündigung, die den Nachweis über 
die Vorbereitung und Durchführung eines Gottes-
dienstes mit Predigt enthält;
1.6 die schriftliche Hausarbeit, die mindestens 
mit ausreichend bewertet wurde.

2.	 Die Ausbildungsreferentin/ der Ausbildungsrefe-
rent entscheidet unter Heranziehung der unter 
§ 3.1 genannten Gutachten und Nachweise über 
die Zulassung zum Prüfungskolloquium. Die Ent-

scheidung wird der Assistentin/ dem Assistenten 
schriftlich mitgeteilt.

3.	 Die Zulassung zum Prüfungskolloquium wird 
verweigert, wenn sich aufgrund der in § 3.1 ge-
nannten Unterlagen ergibt, dass eine oder meh-
rere Leistungen während der Gemeindeassisten-
tenzeit unzureichend waren. Eine Nichtzulassung 
ist schriftlich zu begründen. 

§ 5 Die mündliche Prüfung

1.	 Ausschreibung und Zeitplan der mündlichen Prü-
fung

Auf Vorschlag des Fachteams Personalausbil-
dung legt der Vorsitzende der Prüfungskommis-
sion Ort und Zeit der Prüfung fest.

2.	 Ablauf der mündlichen Prüfung

2.1 Zu Beginn des Prüfungskolloquiums stellt 
die Gemeindeassistentin/der Gemeindeassis-
tent ihre/seine Hausarbeit vor. Die Bereichslei-
tung Personalmanagement und -einsatz oder die 
Ausbildungsleitung führt das Prüfungsgespräch. 
Das Prüfungskolloquium dauert 30 Minuten.

2.2 Über die mündliche Prüfung ist ein Protokoll 
zu erstellen, aus dem der Tag der Prüfung, der 
Name des Kandidaten, die Dauer und die Themen 
der Prüfung sowie besondere Vorkommnisse zu 
entnehmen sind. Ein Protokoll, das die Noten aller 
Prüfungsleistungen enthält, wird vom Prüfungs-
vorsitzenden und der Protokollantin bzw. des 
Protokollanten unterzeichnet.

2.3 Die Mitglieder der Prüfungskommission 
bewerten unabhängig voneinander mit ganzen 
Noten die im Prüfungskolloquium erbrachte Leis-
tung. Durch Mittelung wird die Endnote errechnet.

2.4 Das Prüfungskolloquium gilt als bestanden, 
wenn die Endnote mindestens ausreichend ist.

3.	 Wiederholung der mündlichen Prüfung

3.1 Wird die mündliche Prüfung schlechter als 
„ausreichend“ bewertet, kann diese frühestens 
zwei Monate nach dem Prüfungstag, spätestens 
bei dem Prüfungstermin im darauffolgenden Jahr 
einmal wiederholt werden. Wird sie erneut nicht 
bestanden, wird das Ausbildungsverhältnis ohne 
Abschluss beendet.
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3.2 Bei Nichtbestehen der Prüfung teilt der Vor-
sitzende der Prüfungskommission der Gemein-
deassistentin/ dem Gemeindeassistenten dies 
schriftlich mit. In dieser Mitteilung wird auch fest-
gelegt, in welchem Umfang und in welcher Frist 
die Prüfung wiederholt werden kann.

4.	 Unterbrechung der mündlichen Prüfung

4.1 Kann eine Gemeindeassistentin/ein Gemein-
deassistent aus Gründen, die nicht von ihr/ ihm 
zu vertreten sind, die begonnene Prüfung nicht 
zu Ende führen, ist der Prüfungsvorsitzende 
unverzüglich unter Vorlage entsprechender Be-
scheinigungen zu benachrichtigen. Die Prüfungs-
kommission entscheidet, wann die Gemeinde-
assistentin/der Gemeindeassistent den noch 
nicht abgelegten Teil der Prüfung nachzuholen 
hat. Dies kann auch an einem außerordentlichen 
Prüfungstermin geschehen

§ 6 Zeugnis

Nach erfolgreichem Abschließen der einzelnen 
Prüfungsleistungen wird am Ende der Assisten-
tenzeit der Gemeindeassistentin/ dem Gemein-
deassistenten ein Zeugnis ausgestellt. In diesem 
werden die einzelnen Prüfungsleistungen aufge-
führt.

§ 7 Inkrafttreten

Diese Prüfungsordnung gilt für alle Auszubildenden 
im Sinne dieser Ordnung, die mit dem 1. August 2025 
oder später in die Bildungsphase 2 eintreten.

Diese Prüfungsordnung löst die Prüfungsordnung 
vom 25. Juni 2018 (Amtsblatt 2018, S. 436-438) ab 
und tritt zum 1. August 2025 in Kraft.

Limburg, 17. Juni 2025	 +	 Dr. Georg Bätzing
Az.: 565L/17932/25/01/1		  Bischof von Limburg

Prof. Dr. Peter Platen
Kanzler der Kurie

Nr. 611 Ordnung zur Verleihung der Georgsplakette 
des Bistums Limburg

1.	 Die Verleihung der Georgsplakette setzt voraus, 
dass die zu Ehrenden in vorbildlicher Weise der 
Kirche im Bistum Limburg gedient haben und 
durch ihr Zeugnis als Christen und ihr au-ßerge-
wöhnliches Engagement Bedeutsames in Kirche 
und Gesellschaft bewirkt haben. Ihr Wirken muss 
in kirchlicher Gesinnung über einen längeren 
Zeitraum ganz oder überwiegend ehrenamtlich 
erfolgt sein.

2.	 Die Georgsplakette kann für ehrenamtliche Tätig-
keiten an Laien und Kleriker verliehen wer-den.

3.	 Für die gleiche Tätigkeit sollen zum gleichen Zeit-
punkt keine anderen kirchlichen Ehrungen bean-
tragt bzw. verliehen worden sein.

4.	 Die Verleihung der Georgsplakette kann durch 
folgende Personen beantragt werden:
	- Bischof, Bischofsvikare, Generalvikar, Bi-

schöflicher Bevollmächtigter, Bischöflicher 
Beauftragter und Domkapitulare;

	- Regionalleitungen;
	- Präsidenten der Diözesanversammlung;
	- Mitglieder des Vorstands des Diözesansy-

nodalrates;
	- Bereichsleitungen im Bischöflichen Ordina-

riat;
	- Vorstand des Diözesancaritasverbandes;
	- Diözesanvorsitzende katholischer Verbände.

Zu solchen Anträgen fordert der Generalvikar 
oder der Bischöfliche Bevollmächtigte in einem 
Schreiben an die Vorschlagsberechtigten recht-
zeitig auf.

Der Vorschlag zur Ehrung soll weder der vorge-
schlagenen Person noch der kirchlichen Öffent-
lichkeit vor der Entscheidung des Bischofs zur 
Kenntnis gebracht werden.

5.	 Der Antrag muss neben den wichtigsten Lebens-
daten der vorgeschlagenen Person und einer kur-
zen, aber genauen Beschreibung des beispielhaf-
ten Dienstes eine aussagekräftige Begründung 
für die Ehrung enthalten, die auch Grundlage für 
die mögliche Laudatio sein kann.

6.	 Der Antrag ist an den Generalvikar oder den Bi-
schöflichen Bevollmächtigten zu richten. Vor der 
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Verleihung der Georgsplakette wird das Votum 
des Ortspfarrers eingeholt und die zuständige 
Regionalleitung informiert.

7.	 Die Entscheidung über die Verleihung der Ge-
orgsplakette trifft der Bischof nach Beratung im 
Bistumsteam. Die Entscheidung des Bischofs ist 
nicht anfechtbar.

8.	 Die Verleihung erfolgt in der Regel alle zwei Jahre 
in Verbindung mit der Feier des Pontifikalamtes 
zum Hochfest des Hl. Georg. Die Verleihung der 
Georgsplakette im Einzelfall ist möglich.

9.	 In der Zeit der Vakanz des Bischöflichen Stuhls 
wird die Georgsplakette nicht verliehen.

Diese Ordnung tritt zum 1. August 2025 in Kraft und 
tritt an die Stelle der „Richtlinien für die Verleihung der 
Georgsplakette des Bistums Limburg“ vom 23. Okto-
ber 2001 (Amtsblatt 2001, S. 235).

Limburg, 17. Juni 2025	 +	 Dr. Georg Bätzing
Az.: 559B/66803/25/02/1		  Bischof von Limburg

Thomas Schön
Notar der Kurie 

Bischöfliches Ordinariat

Nr. 400 Feier der Ehejubiläen im Jahr 2026

Bischof Dr. Georg Bätzing lädt die Ehejubilare im Bis-
tum zu gemeinsamer Feier und Segen nach Limburg 
ein.

Der Tag für die Paare mit Silbernem Ehejubiläum wird 
am Samstag, 20. Juni 2026, mit einem feierlichen Got-
tesdienst um 15:00 Uhr und anschließendem Einzel-
paarsegen gefeiert. Die Paare, von denen mindestens 
ein/e Partner/ Partnerin katholisch ist und die im Jahr 
2026 ihr Silbernes Ehejubiläum feiern, werden persön-
lich über das Bischöfliche Ordinariat eingeladen. 

Alle Paare, die zwischen September 2025 und Sep-
tember 2026 ihre Goldhochzeit oder ein höheres 
Ehejubiläum feiern, sind eingeladen, an der Feier am 
Samstag, den 19. September 2026 teilzunehmen. Die 
Eucharistiefeier mit anschließendem Einzelpaarsegen 
beginnt um 10:30 Uhr. Die Einladungen sollen noch 
vor den Sommerferien über die Pfarreien im Bistum 
an die Jubelpaare weitergeleitet werden. 

Informationen zu den Feiern der Ehejubiläen erhalten 
Sie im Fachteam lebensphasenbegleitende Seelsorge, 
Referat Ehe- und Beziehungspastoral, Bischöfliches 
Ordinariat Limburg, paare@bistumlimburg.de oder 
Tel. 06431 295-447 oder -456 und auf der Webseite 
paar.bistumlimburg.de.

Nr. 401 Totenmeldung

Am 14 Juni 2025 verstarb Herr Diakon Herrn Diakon 
Mario Isack – Diakon mit Zivilberuf – im Alter von 
65 Jahren in Dernbach.

Mario Isack wurde am 13. September 1959 in Hattert 
geboren. Seine Kindheit verbrachte er in einem katho-
lisch geprägten Elternhaus. Die Familie hatte einen 
besonderen Bezug zu Marienstatt und dem dortigen 
klösterlichen Leben; die geistliche Atmosphäre des 
Ortes berührte ihn bereits als Kind. Nach dem Besuch 
der Hauptschule erlernte er den Beruf des Schriftset-
zers und leistete als Sanitäter seinen Wehrdienst ab. 
Seine berufliche Tätigkeit als Korrektor und Revisor 
führte ihn ab April 1982 nach Bonn an die Universi-
tätsdruckerei, die Bundesdruckerei und in einen Ver-
lag. Im Jahr 1994 kehrte er in den Westerwald zurück 
und engagierte sich ehrenamtlich als Firmkatechet 
und später in der Organisation und Moderation von 
Kursen der religiösen Erwachsenenbildung und von 
ökumenischen Veranstaltungen. Von Juni 1998 bis 
März 2002 war er Texter und Lektor bei einer Werbe-
agentur in Montabaur, bevor er sich im März 2002 im 
Bereich der redaktionellen und journalistischen Ent-
wicklung von Websites, Newslettern und Printmailings 
sowie als Texter und Lektor selbstständig machte. Ab 
Juli 2003 führte er darüber hinaus als Honorardozent 
für eine Beratungsgesellschaft Bildungsseminare für 
Jugendliche und Erwachsene durch. Zum 1. Mai 2005 
nahm er die Tätigkeit als Arbeitsvermittler bei der Arge 
Westerwald auf.

Die Freude an seiner vielfältigen ehrenamtlichen Ar-
beit in der Pfarrei weckte in ihm den Wunsch, sich ein 
fundiertes fachliches Wissen anzueignen. So nahm 
er im Jahr 2005 das Studium „Theologie im Fernkurs“ 
auf, in dessen Kontext für ihn die Frage nach einer 
Berufung zum Dienst des Diakons immer wichtiger 
wurde. Die Erfahrungen, die er bei Hausbesuchen 
bei alten und kranken Menschen, in seelsorglichen 
Gesprächen, in der Arbeit mit Kindern und Jugendli-
chen, in der Verkündigung des Wortes Gottes und bei 
liturgischen Diensten machte, bestärkten ihn darin, 
sich als Diakon in den Dienst der Kirche zu stellen. 
Nach Abschluss des Pastoraltheologischen Kurses 
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des Würzburger Fernkurses im Juli 2010 wurde er in 
den Diakonatskreis aufgenommen.

Am 5. April 2014 weihte ihn Weihbischof Dr. Thomas 
Löhr im Limburger Dom zum Diakon.

Ab diesem Termin wurde er mit dem Dienst der Seel-
sorge als Diakon mit Zivilberuf in der Pfarrei St. Anna 
Herschbach eingesetzt. Hier war er viele Jahre, fest 
im Glauben stehend, mit großer seelsorglicher Lei-
denschaft tätig. Mit seiner offenen und herzlichen Art 
sowie seiner freundlichen Ausstrahlung war er ein Ge-
sprächspartner, dem sich Menschen aller Altersgrup-
pen gerne anvertrauten. Einen besonderen Blick hatte 
er für die ökumenische Zusammenarbeit, nicht zuletzt 
aus seiner eigenen Familie heraus.

Eine Krebserkrankung führte dazu, dass er seine be-
rufliche Tätigkeit und seinen Dienst als Diakon vor-
zeitig aufgeben musste. Die Krankheit schritt immer 
weiter fort. Seine Ehefrau stand ihm im Berufsleben, in 
seinem Dienst als Diakon und in besonderer Weise in 
der schweren Zeit der Erkrankung bis zu seinem Tod 
bei. Am 14. Juni 2025 verstarb Diakon Isack in einem 
Hospiz in Dernbach.

Wir danken Herrn Diakon Isack für sein Wirken in un-
serem Bistum. Vertrauensvoll übergeben wir ihn in die 
Hände des barmherzigen Gottes und empfehlen den 
Verstorbenen dem Gebet der Mitbrüder und dem Ge-
bet aller, mit denen er aus dem Glauben heraus gelebt 
und für die er gewirkt hat. Unser Mitgefühl gilt seiner 
Familie, insbesondere seiner Ehefrau und seinen bei-
den Töchtern. 

Das Requiem für den Verstorbenen wurde am Montag, 
23. Juni 2025 in der Pfarrkirche St. Anna in Hersch-
bach/Uww. gefeiert. Anschließend erfolgte die Bei-
setzung auf dem Waldfriedhof Waldruhe zwischen 
Mündersbach und Höchstenbach (Alte Straße).

Nr. 402 Dienstnachrichten

Priester

Mit Termin 7. September 2025 überträgt der Bischof 
Herrn Pfarrer Peter KOVALČIN die Pfarrei St. Anna 
Braunfels.

Mit Termin 1. Juli 2025 wird Pfr. Werner WALCZAK 
aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig in den Ruhe-
stand versetzt.

Hauptamtliche Pastorale Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter

Mit Termin 1. August 2025 wird Pastoralreferentin 
Alexandra BECKER mit einem Beschäftigungsumfang 
von 50 % in der Pfarrei St. Josef Frankfurt am Main 
eingesetzt.

Für die Zeit vom 1. September 2025 bis 31. August 
2028 wird Gemeindereferent Jörg-Harald WERRON für 
einen Dienst in der Diözese Basel freigestellt.
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Der Bischof von Limburg

Nr. 403 Änderung der Mitarbeitervertretungsordnung 
für das Bistum Limburg (MAVO)

Die MAVO wird wie folgt geändert:

A.	 § 25 Abs. 2 Nr. 1 MAVO erhält folgenden Wort-
laut:

Wahrnehmung der Beteiligungsrechte gem. 
§§ 26 bis 29, 32 bis 33 und 36 bis 39 in allen 
Angelegenheiten, die vom Bischöflichen Ordina-
riat für mehr als eine Einrichtung geregelt werden 
oder die durch Regelungen des Bischöflichen Or-
dinariats unmittelbare Auswirkungen für mehr als 
eine Einrichtung entfalten; in diesen Fällen tritt 
die Mitwirkung der Haupt-MAV / DiAG an die Stel-
le der Mitwirkung durch die einzelnen betroffenen 
Mitarbeitervertretungen. 

Ausgenommen sind Angelegenheiten, in denen 
aufgrund einer Vereinbarung zur gemeinsamen 
Mitarbeitervertretung gemäß § 1b MAVO die 
Beteiligungsrechte nur eine einzelne MAV wahr-
genommen werden bzw. die vom Bischöflichen 
Ordinariat ausschließlich für die Beschäftigten 
des Bistum Limburg (KdÖR) geregelt werden.

B.	 Die Änderung trifft zum 1. Juli 2025 in Kraft.

Limburg, 30. Juni 2025	 +	 Dr. Georg Bätzing
Az.: 565S/65321/25/04/2		  Bischof von Limburg

Nr. 404 Gesetz über die Verwaltung und Vertretung 
des Kirchenvermögens im Bistum Limburg (Kirchen-
vermögensverwaltungsgesetz - KVVG)

I. Kirchengemeinden

§ 1 Der Verwaltungsrat der Kirchengemeinden

(1)	 Der Verwaltungsrat verwaltet das kirchliche Ver-
mögen in der Kirchengemeinde. Er vertritt die 
Kirchengemeinde und das Vermögen. Vermö-
gen in diesem Sinne sind auch die der Verwal-
tung ortskirchlicher Organe unterstellten kirchli-
chen Stiftungen.

(2)	 Die Rechte der Inhaber kirchlicher Stellen an 
dem zu ihrer Besoldung bestimmten Vermögen 
bleiben unberührt.

(3)	 Die Rechte des Pfarrgemeinderates bleiben un-
berührt.
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§ 2 Planungsrechnung und Jahresabschluss

(1)	 Der Verwaltungsrat beschließt eine Planungs-
rechnung für jedes Haushaltsjahr. Der Verwal-
tungsrat stellt weiterhin den Jahresabschluss 
fest.

(2)	 Die Planungsrechnung ist nach Beschlussfas-
sung durch den Verwaltungsrat für die Gemein-
demitglieder nach ortsüblicher Bekanntma-
chung zwei Wochen lang öffentlich auszulegen. 
Sodann ist sie dem Bischöflichen Ordinariat zur 
Genehmigung vorzulegen.

(3)	 Der Jahresabschluss ist nach Feststellung 
durch den Verwaltungsrat wie die Planungsrech-
nung öffentlich auszulegen. Er ist anschließend 
dem Bischöflichen Ordinariat zur Prüfung und 
Anerkennung vorzulegen.

(4)	 Der Verwaltungsrat bestellt einen Rendanten, 
soweit die entsprechenden Aufgaben nicht 
durch eine andere kirchliche Stelle wahrgenom-
men werden.

(5)	 Der Verwaltungsrat hat ein Inventarverzeichnis 
aufzustellen und fortzuführen.

§ 3 Zusammensetzung des Verwaltungsrates

(1)	 Der Verwaltungsrat besteht aus:
a)	 dem Pfarrer oder dem vom Verwaltungsrat 

gemäß Abs. 2 Gewählten oder dem vom Bi-
schöflichen Ordinariat mit der Leitung der 
Vermögensverwaltung der Kirchengemeinde 
Beauftragten als Vorsitzenden,

b)	 den vom Pfarrgemeinderat gewählten Mit-
gliedern.

(2)	 Der Pfarrer kann mit Zustimmung des Gene-
ralvikars auf den Vorsitz des Verwaltungsrates 
und damit auf die Mitgliedschaft im Verwal-
tungsrat verzichten. Über seine Absicht zum 
Amtsverzicht informiert der Pfarrer den Pfarr-
gemeinderat und den Verwaltungsrat, die hierzu 
gegenüber dem Pfarrer und dem Generalvikar in 
angemessener Frist Stellungnahmen abgeben 
können. Der Pfarrer beantragt die Zustimmung 
zum Amtsverzicht vor Beginn oder während der 
Amtszeit des Verwaltungsrates beim Generalvi-
kar. 
Mit dessen zustimmender Entscheidung wird 
der Amtsverzicht wirksam und ist die Zahl der 

gewählten Mitglieder gemäß § 4 Abs. 2 um ein 
Mitglied zu erhöhen. Der Verwaltungsrat wählt 
sodann einen Vorsitzenden aus seiner Mit-
te. Der Verzicht bindet in der Regel auch einen 
Amtsnachfolger des Pfarrers bis zum Ende der 
Amtszeit des Verwaltungsrates, sofern nicht der 
Generalvikar im Einzelfall einem neu berufenen 
Pfarrer den Verwaltungsratsvorsitz überträgt.

(3)	 Nach jeder Neuwahl wählt der Verwaltungsrat 
aus den gewählten Mitgliedern einen stellvertre-
tenden Vorsitzenden, der den Vorsitzenden im 
Verhinderungsfall oder in dessen Auftrag ver-
tritt.

(4)	 Falls der Pfarrer nicht Vorsitzender des Verwal-
tungsrates ist, hat er das Recht, mit Rede- und 
Antragsrecht an den Sitzungen des Verwal-
tungsrates teilzunehmen.
Ein vom Pastoralteam entsandtes Mitglied sowie 
der Vorsitzende des betreffenden Pfarrgemeinde-
rates oder einer seiner Stellvertreter, soweit sie 
nicht bereits Mitglied des Verwaltungsrates sind, 
können beratend an den Sitzungen des Verwal-
tungsrates teilnehmen.

§ 4 Mitgliederzahl

(1)	 Der Pfarrgemeinderat legt spätestens sechs 
Wochen vor jeder Neuwahl des Verwaltungsrats 
dessen Mitgliederzahl für die kommende Amts-
periode verbindlich anhand des in Absatz 2 vor-
gegebenen Korridors fest. 

(2)	 Die Zahl der gewählten Mitglieder beträgt in Kir-
chengemeinden 
a)	 bis 5.000 Katholiken: 4 oder 6 Mitglieder
b)	 bis 8.000 Katholiken: 6 oder 8 Mitglieder
c)	 über 8.000 Katholiken: 8 oder 10 oder 12 

oder 14 Mitglieder.
Hat der Pfarrer nach § 3 Absatz 2 auf den Vor-
sitz im Verwaltungsrat verzichtet, erhöht sich die 
Zahl der gewählten Mitglieder um ein Mitglied. 
Diese Erhöhung besteht auch dann für den Rest 
der Amtszeit weiter, wenn der Generalvikar nach 
§ 3 Absatz 2 Satz 6 einem Pfarrer den Verwal-
tungsratsvorsitz in der laufenden Amtszeit über-
trägt.

(3)	 Sollten nicht genügend Kandidaten für die ge-
plante Mitgliederzahl aufgestellt werden, wählt 
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der Pfarrgemeinderat in den Fällen a) und b) 
die Mindestmitgliederzahl, im Fall c) die jeweils 
nächst niedrigere Mitgliederzahl.

(4)	 Während der Wahlperiode ausscheidende Mit-
glieder des Verwaltungsrates werden durch 
Nachwahl des Pfarrgemeinderates für den Rest 
der Amtszeit ersetzt.

(5)	 Eine Veränderung der Katholikenzahl während 
der Wahlperiode wird erst bei der nächsten Wahl 
berücksichtigt.

(6)	 Bei Gebietsveränderung der Kirchengemeinde 
während der Wahlperiode kann das Bischöfli-
che Ordinariat den Verwaltungsrat auflösen und 
Neuwahlen anordnen.

§ 5 Wahl

(1)	 Die Wahl der Mitglieder erfolgt durch den ge-
mäß der Synodalordnung des Bistums Limburg 
gebildeten Pfarrgemeinderat. Die gewählten 
Mitglieder des Pfarrgemeinderates, die ihren 
Hauptwohnsitz nicht in der betreffenden Kir-
chengemeinde, jedoch im Bistum Limburg ha-
ben, sind nicht wahlberechtigt.

(2)	 Die Wahl ist geheim.

(3)	 Gewählt sind diejenigen Kandidaten, welche die 
meisten Stimmen erhalten. Bei Stimmengleich-
heit erfolgt eine Stichwahl. Führt diese wieder-
um zur Stimmengleichheit, so entscheidet das 
Los.

(4)	 Der Bischof erlässt eine Wahlordnung.

(5)	 Die Namen der Gewählten sind unverzüglich 
dem Bischöflichen Ordinariat mitzuteilen.

§ 6 Wählbarkeit

(1)	 Wählbar ist jedes Pfarreimitglied, das
a)	 seit mindestens drei Monaten seine Haupt-

wohnung in der Kirchengemeinde hat,
b)	 nach staatlichem Recht volljährig ist,
c)	 das Sakrament der Firmung empfangen hat.

(2)	 Auf Antrag kann das Bischöfliche Ordinariat ei-
nen Katholiken, der aktiv am Leben der Kirchen-
gemeinde teilnimmt, vom Erfordernis des Haupt-
wohnsitzes in der Kirchengemeinde befreien.

(3)	 Nicht wählbar ist,
a)	 wer infolge Richterspruchs die Fähigkeit, 

öffentliche Ämter zu bekleiden und Rechte 
aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, verlo-
ren hat;

b)	 für den für die Vermögenssorge und /oder 
Rechts-, Antrags- und Behördenangelegen-
heiten ein Betreuer bestellt ist;

c)	 wer aufgrund gerichtlicher Anordnung in 
einem psychiatrischen Krankenhaus, einer 
Entziehungsanstalt oder in der Sicherungs-
verwahrung untergebracht ist;

d)	 wer nach den Bestimmungen des staatlichen 
Rechts aus der Kirche ausgetreten ist;

e)	 wer durch kirchenbehördlichen Entscheid 
von den allen Kirchenmitgliedern zustehen-
den Rechten ausgeschlossen ist;

f)	 derjenige, der in einem Dienstverhältnis zur 
Kirchengemeinde steht oder der im Diens-
te des Bistums steht und in der Kirchenge-
meinde beruflich tätig ist. Dies gilt nicht für 
Aushilfskräfte, die weniger als drei Monate 
im Jahr beschäftigt sind.

§ 7 Amtszeit

(1)	 Die Amtszeit der gewählten Mitglieder entspricht 
der Amtszeit des Pfarrgemeinderates; sie endet 
mit dem Amtsantritt der Nachfolger. 

(2)	 Kommt eine Wahl des Verwaltungsrates nicht 
zustande, endet die Amtszeit des bisherigen Ver-
waltungsrates vier Monate nach dem letztmög-
lichen Zeitpunkt, an dem die Konstituierung des 
Pfarrgemeinderates gemäß der entsprechenden 
Ordnung spätestens hätte stattfinden müssen.

(3)	 Falls ein Mitglied sich weigert, sein Amt auszu-
üben oder seine Mitgliedschaft vorzeitig endet, 
wählt der Pfarrgemeinderat für die Dauer der 
restlichen Amtszeit ein Ersatzmitglied.

§ 8 Verlust des Amtes

(1)	 Die Mitglieder verlieren ihr Amt, wenn sie nicht 
mehr wählbar sind oder die Wahl für ungültig er-
klärt wird.

(2)	 Das Bischöfliche Ordinariat kann ein Mitglied 
aus wichtigem Grund, insbesondere wegen gro-
ber Pflichtwidrigkeit oder Ärgernis erregenden 
Verhaltens durch einen begründeten schriftli-
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chen Bescheid entlassen und ihm zugleich die 
Wählbarkeit entziehen. Zuvor müssen das Mit-
glied, der Verwaltungsrat, der Pfarrgemeinderat 
und die Kommission nach § 67 Abs. 8 Synodal-
ordnung für das Bistum Limburg gehört werden.

§ 9 Ehrenamt und Amtsverschwiegenheit

(1)	 Die Mitgliedschaft im Verwaltungsrat ist ein Eh-
renamt. Es wird unentgeltlich ausgeübt. In Aus-
nahmefällen kann der Verwaltungsrat für außer-
gewöhnliche Mühewaltung mit Genehmigung 
des Bischöflichen Ordinariates eine angemesse-
ne Entschädigung bewilligen.

(2)	 Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind zur 
Amtsverschwiegenheit verpflichtet in Personal-, 
Bau- und Grundstücksangelegenheiten oder 
wenn der Verwaltungsrat es beschließt oder 
wenn die Verschwiegenheit sich aus der Na-
tur der Sache ergibt. Die Verpflichtung zur Ver-
schwiegenheit gilt auch für andere teilnehmen-
den Personen; sie sind vom Vorsitzenden darauf 
hinzuweisen.

(3)	 Die Verschwiegenheitspflicht dauert über die 
Amtszeit hinaus fort. 

§ 10 Bevollmächtigte des Verwaltungsrats

(1)	 Der Verwaltungsrat kann durch Beschluss Be-
vollmächtigte für bestimmte Aufgabengebiete 
in der Kirchengemeinde einsetzen (z.B. Verwal-
tungsleiter und Kita-Koordinatoren). 

(2)	 Sofern ein solcher Bevollmächtigter eingesetzt 
ist, überträgt der Verwaltungsrat im Wege einer 
Gattungsvollmacht Aufgaben auf diesen. Die 
Erteilung der Gattungsvollmacht ist genehmi-
gungspflichtig nach § 20 Abs. 1 Buchst. l).

(3)	 Der Bevollmächtigte nimmt an den Sitzungen 
des Verwaltungsrats teil, sofern der Verwal-
tungsrat im Einzelfall keinen anderslautenden 
Beschluss fasst.

§ 11 Einberufung

(1)	 Der Vorsitzende beruft den Verwaltungsrat ein, 
sooft es zur ordnungsgemäßen Erledigung der 
Aufgaben erforderlich ist.

(2)	 Der Vorsitzende hat den Verwaltungsrat einzu-
berufen auf Verlangen des Bischöflichen Ordi-
nariates oder auf schriftlichen Antrag eines Drit-
tels der Mitglieder. Wenn der Vorsitzende dieser 
Verpflichtung nicht binnen zwei Wochen nach-
kommt oder ein Vorsitzender und ein Stellvertre-
ter nicht vorhanden sind, kann das Bischöfliche 
Ordinariat die Einberufung vornehmen und einen 
Sitzungsleiter bestimmen. 

§ 12 Sitzungen

(1)	 Die Sitzungen können als Präsenzsitzung, als 
Videokonferenz (rein virtuelle Sitzung) oder als 
Hybridversammlung durchgeführt werden, bei 
dem ein Teil der Mitglieder physisch vor Ort und 
der andere Teil virtuell anwesend ist. Der Vorsit-
zende ist für die Durchführung der Sitzung ver-
antwortlich.

(2)	 Der Verwaltungsrat hat dafür Sorge zu tragen, 
dass die technischen Anforderungen und die 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen für 
eine ordnungsgemäße Durchführung der virtu-
ellen Sitzung oder Hybridsitzung einschließlich 
Beratung und Beschlussfassung eingehalten 
werden. Bei technisch bedingten Störungen der 
Wahrnehmbarkeit, die zu einem Ausschluss zu-
geschalteter Mitglieder führen und in der Sphä-
re des Verwaltungsrats liegen, darf die Sitzung 
nicht fortgesetzt werden. 

(3)	 Abstimmungen und Wahlen sind innerhalb der 
virtuellen Sitzung oder Hybridversammlung un-
ter Wahrung der datenschutzrechtlichen Vorga-
ben zulässig. Es sind geeignete Vorkehrungen 
zur Geheimhaltung und zur Durchführung von 
geheimen Wahlen zu treffen.

(4)	 Im Übrigen finden die Vorschriften zu den Prä-
senzversammlungen Anwendung. 

§ 13 Einladung und Öffentlichkeit

(1)	 Zu den Sitzungen sind sämtliche Mitglieder so-
wie die in § 3 Abs. 4 und 5 genannten Personen 
in Textform unter Angabe der Tagesordnung und 
des Gegenstandes der Beschlussfassung spä-
testens eine Woche vor der Sitzung einzuladen. 

(2)	 Ist nicht vorschriftsmäßig eingeladen, so kann 
ein Beschluss nur gefasst werden, wenn alle 
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Mitglieder anwesend sind und niemand der Be-
schlussfassung widerspricht.

(3)	 In Eilfällen kann unter Beachtung der in Abs. 1 
vorgeschriebenen Form unter Verzicht auf die 
Frist eingeladen werden. Jedoch ist eine Be-
schlussfassung über den Beratungsgegen-
stand nur möglich, wenn der Verwaltungsrat 
beschlussfähig ist und zu Beginn der Sitzung 
die Eilbedürftigkeit mit Zweidrittelmehrheit der 
Anwesenden festgestellt wird.

(4)	 Die Sitzungen sind nicht öffentlich. Jedoch kann 
der Verwaltungsrat durch Beschluss die Anwe-
senheit von Nichtmitgliedern zulassen.

§ 14 Ausschüsse des Verwaltungsrates

(1)	 Der Verwaltungsrat kann Ausschüsse bilden 
und auflösen. In dem Bereich, für den ein sol-
cher Ausschuss eingerichtet ist, bereitet der 
Ausschuss die Beschlüsse des Verwaltungsrats 
vor. Die Ausschüsse haben über ihre Tätigkeit 
in der Sitzung des Verwaltungsrates Bericht zu 
erstatten. 

(2)	 Der Vorsitzende des Verwaltungsrates ist be-
rechtigt, an allen Ausschusssitzungen mit bera-
tender Stimme teilzunehmen. Er hat jedoch kein 
Stimmrecht, sofern er nicht dem Ausschuss als 
Mitglied angehört.

§ 15 Beschlussfähigkeit

(1)	 Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn die 
Hälfte der gewählten Mitglieder anwesend ist. 
Er ist stets beschlussfähig, wenn er zum zwei-
ten Male durch eine neue Einladung zur Sitzung 
mit der gleichen Tagesordnung einberufen und 
dabei auf diese Folge ausdrücklich hingewie-
sen worden ist. Satz  2 gilt nicht für die Fälle 
des § 13 Abs. 3. In Eilfällen können Beschlüsse 
ausnahmsweise schriftlich im Umlaufverfah-
ren gefasst werden, wenn sich alle Mitglieder 
mit dem zu fassenden Beschluss oder mit der 
schriftlichen Abgabe der Stimme einverstanden 
erklären. Die so gefassten Beschlüsse sind zu-
sätzlich in der Niederschrift über die nächste 
Verwaltungsratssitzung aufzunehmen. Wahlen 
sowie die Verabschiedung der Planungsrech-
nung und des Jahresabschlusses sind vom Um-
laufverfahren ausgenommen.

(2)	 Beschlüsse werden durch Stimmenmehrheit ge-
fasst. Stimmenthaltungen bleiben dabei unbe-
rücksichtigt. Auf Verlangen eines Mitgliedes ist 
geheim abzustimmen. Bei Wahlen erfolgt im Fal-
le der Stimmengleichheit eine Stichwahl; führt 
auch diese zur Stimmengleichheit, entscheidet 
das Los. Bei sonstigen Beschlüssen entscheidet 
im Falle der Stimmengleichheit der Vorsitzende. 
Bei Abwesenheit des Vorsitzenden kommt bei 
Stimmengleichheit kein Beschluss zustande.

(3)	 Sind Mitglieder von der Beschlussfassung 
selbst betroffen, so haben sie – außer bei Wah-
len – keine Stimme und dürfen bei der Beratung 
und Abstimmung nicht anwesend sein. Dies gilt 
auch für den Fall, dass ein Elternteil, der Ehegat-
te, Kinder, Geschwister oder von ihnen kraft ge-
setzlicher oder rechtsgeschäftlicher Vollmacht 
vertretene natürliche oder juristische Personen 
durch die Beschlussfassung einen unmittelba-
ren Vorteil oder Nachteil erlangen können.

(4)	 Über das Vorliegen der Voraussetzungen gemäß 
Abs. 3 entscheidet der Verwaltungsrat. Bei die-
ser Entscheidung wirkt der Betroffene nicht mit; 
er ist aber vorher anzuhören.

(5)	 Gegen diese Entscheidung steht dem Betroffe-
nen innerhalb einer Woche Beschwerde beim 
Bischöflichen Ordinariat zu. Dieses entscheidet 
endgültig. Bis zum Ablauf der Beschwerdefrist, 
oder bei eingelegter Beschwerde bis zur Ent-
scheidung des Bischöflichen Ordinariates, bleibt 
ein Beschluss schwebend unwirksam.

§ 16 Protokollbuch

(1)	 Die Beschlüsse werden unter Angabe des Da-
tums und der Anwesenden unverzüglich, mög-
lichst noch während der Sitzung, in ein Proto-
kollbuch eingetragen und von dem Vorsitzenden 
oder dem stellvertretenden Vorsitzenden und 
einem Mitglied unter Beidrückung des Amtssie-
gels der Kirchengemeinde unterschrieben. So-
fern das Protokoll elektronisch erstellt wird, ist 
es auszudrucken, zu paginieren und jede Seite in 
der Form des Satzes 1 zu zeichnen. 

(2)	 Ein vom Vorsitzenden oder stellvertretenden 
Vorsitzenden und einem weiteren Mitglied unter-
schriebenes und gesiegeltes Exemplar des Pro-
tokolls ist zum Protokollbuch zu nehmen. Weite-
re Exemplare des Protokolls können auf Wunsch 
den Mitgliedern des Verwaltungsrates und den-



- 620 -

Amtsblatt des Bistums Limburg Nr. 8/2025

jenigen Personen überlassen werden, die nach 
§ 3 Abs. 4 und 5 beratend an den Sitzungen des 
Verwaltungsrates teilnehmen können. Die Be-
achtung der Verschwiegenheitsvorschrift des 
§ 9 Abs. 2 ist durch geeignete organisatorische 
Maßnahmen sicherzustellen. 

(3)	 Spätestens zum Ende einer Amtsperiode sind 
sämtliche Protokolle in gebundener Form zu 
sammeln und im Pfarrarchiv zu verwahren. Be-
urkundet werden die Beschlüsse durch Auszüge 
aus dem Protokollbuch, die der Vorsitzende oder 
der stellvertretende Vorsitzende unter Beidrü-
ckung des Amtssiegels der Kirchengemeinde 
beglaubigt.

§ 17 Verbindlichkeit der Willenserklärung

(1)	 Willenserklärungen bedürfen zu ihrer Rechtsver-
bindlichkeit der Schriftform und der Unterschrif-
ten des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters 
und eines Mitgliedes sowie der Beidrückung des 
Amtssiegels. 

(2)	 Hierdurch wird nach außen das Vorliegen eines 
ordnungsgemäß zustande gekommenen Be-
schlusses festgestellt.

(3)	 Die Bestimmungen des § 20 bleiben unberührt.

§ 18 Benachrichtigungspflicht

Das Bischöfliche Ordinariat ist unverzüglich zu be-
nachrichtigen bei Beteiligung

a)	 an Verfahren der Bodenordnung (Bauleit-
planung, Baulandumlegung, Flurbereinigung 
u. ä.),

b)	 an gerichtlichen Verfahren und Vorverfahren. 

§ 19 Innerkirchliche Genehmigung von Beschlüssen

(1)	 Die Genehmigung des Bischöflichen Ordinaria-
tes ist einzuholen bei Beschlüssen über 
a)	 Errichtung und Änderung der Nutzungsart 

von Kirchen, Kapellen, Pfarrhäusern, Gemein-
dehäusern, Jugendheimen, Schulen, Kinder-
tagesstätten, Krankenanstalten, Altenheimen 
und sonstigen Bauten,

b)	 Sammlungen, die nicht im Zusammenhang 
mit kirchlichen Veranstaltungen vorgenom-
men werden,

c)	 Festsetzung der Planungsrechnung.

(2)	 Sonstige kirchenrechtliche Vorschriften über 
Genehmigungsvorbehalte sowie die Beteili-
gungsrechte des Pfarrgemeinderats bleiben un-
berührt.

§ 20 Genehmigung von Beschlüssen und Willenser-
klärungen

(1)	 Ohne Rücksicht auf den Gegenstandswert be-
dürfen Beschlüsse und Willenserklärungen 
des Verwaltungsrates sowie Rechtsgeschäfte 
und Rechtsakte der Kirchengemeinden zu ihrer 
Rechtswirksamkeit in den nachstehend aufge-
führten Fällen der schriftlichen Genehmigung 
des Bischöflichen Ordinariates bei:
a)	 Erwerb, Veräußerung, Belastung und Aufga-

be des Eigentums von Grundstücken, grund-
stücksgleichen Rechten und sonstigen Rech-
te an Grundstücken und deren Änderung 
sowie die Ausübung von Vorkaufsrechten, 
jeweils einschließlich des schuldrechtlichen 
Geschäfts,

b)	 Zustimmung zur Veräußerung und Belastung 
von Rechten Dritter an kirchlichen Grundstü-
cken,

c)	 Begründung bauordnungsrechtlicher Bau-
lasten,

d)	 Annahme von Schenkungen und Zuwendun-
gen, die mit einer Verpflichtung belastet sind 
sowie die Annahme und Ausschlagung von 
Erbschaften und Vermächtnissen,

e)	 Aufnahme von Darlehen, Abgabe von Bürg-
schafts- und Garantieerklärungen, Übernah-
me von Fremdverpflichtungen,

f)	 Rechtsgeschäfte über Gegenstände, die 
einen wissenschaftlichen, geschichtlichen 
oder künstlerischen Wert haben sowie die 
Aufgabe des Eigentums an diesen Gegen-
ständen;

g)	 Begründung und Änderung von kirchlichen 
Beamtenverhältnissen,

h)	 Abschluss und vertragliche Änderung von 
Dienst- und Arbeitsverträgen sowie von Ge-
stellungsverträgen,

i)	 gerichtliche und außergerichtliche Verglei-
che, soweit dadurch vermögensrechtliche 
Verpflichtungen begründet werden,

j)	 Dienst- und Werkverträge über Architek-
ten- und Ingenieurleistungen, es sei denn 
das Bauvolumen beträgt nicht mehr als 
25.000 Euro, sowie Verträge mit bildenden 
Künstlern, 

k)	 Gesellschaftsverträge und deren Änderung, 
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Begründung von Vereinsmitgliedschaften 
sowie Beteiligungsverträge jeder Art,

l)	 Erteilung von Gattungsvollmachten,
m)	 Errichtung, Erweiterung, Übernahme, Über-

tragung und teilweise oder vollständige 
Schließung von Einrichtungen, einschließ-
lich Friedhöfen sowie die vertragliche oder 
satzungsrechtliche Regelung ihrer Nutzung,

n)	 Verträge über Bau- und Kultuslasten sowie 
entsprechende Geld- und Naturalleistungs-
ansprüche,

o)	 Begründung öffentlich-rechtlicher Ver-
pflichtungen, unbeschadet der unter Abs. 
1 Buchstabe c) und g) genannten Verpflich-
tungstatbestände, insbesondere Erschlie-
ßungsverträge, Kraftfahrzeug-Stellplatzab-
lösungsvereinbarungen,

p)	 Rechtsgeschäfte mit Mitgliedern des Verwal-
tungsrates und/oder des Pfarrgemeindera-
tes, es sei denn, dass das Rechtsgeschäft 
ausschließlich in der Erfüllung einer Ver-
bindlichkeit besteht; das Gleiche gilt für die 
übrigen in § 15 Abs. 3 genannten Personen,

q)	 Beauftragung von Rechtsanwälten, Einlei-
tung von Rechtsstreitigkeiten vor staatlichen 
Gerichten und deren Fortführung in einem 
weiteren Rechtszug, soweit es sich nicht um 
einen Eilfall handelt, im letzteren Fall ist das 
Bischöfliche Ordinariat unverzüglich in Text-
form zu benachrichtigen.

(2)	 Folgende Beschlüsse und Willenserklärungen 
des Verwaltungsrates sowie Rechtsgeschäfte 
und Rechtsakte der Kirchengemeinden mit ei-
nem Gegenstandswert von mehr als 50.000 Euro 
bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der schrift-
lichen Genehmigung des Bischöflichen Ordinari-
ates:
a)	 Schenkungen,
b)	 Gewährung von Darlehen, mit Ausnahme von 

Einlagen bei Kreditinstituten,
c)	 Kauf- und Tauschverträge,
d)	 Erwerb, Belastung und Veräußerung von 

Wertpapieren und Anteilscheinen, soweit er 
nicht über das zuständige Rentamt abgewi-
ckelt wird;

e)	 Werkverträge mit Ausnahme der unter Abs. 1 
Buchstabe j) genannten Verträge

f)	 Geschäftsbesorgungsverträge mit Ausnah-
me der unter Abs. 1 Buchstabe j) genannten 
Verträge und Treuhandverträge.

(3)	 Miet-, Pacht-, Leasing- und Leihverträge, die un-
befristet sind oder deren Laufzeit länger als ein 
Jahr beträgt oder deren Nutzungsentgelt auf das 
Jahr gerechnet 20.000 Euro übersteigt, bedürfen 
zu ihrer Rechtswirksamkeit der schriftlichen Ge-
nehmigung des Bischöflichen Ordinariates.

(4)	 Für den Bereich der kirchlichen Krankenhäuser 
und Heime gelten folgende Genehmigungsbe-
stimmungen:

1. Ohne Rücksicht auf den Gegenstandswert sind 
genehmigungspflichtig
a)	 alle unter Abs. 1 Buchstabe a) bis g) und i) 

bis m) p) und q) genannten Beschlüsse und 
Willenserklärungen sowie Rechtsgeschäfte 
und Rechtsakte,

b)	 Abschluss und vertragliche Änderung von 
Dienst-, und Arbeitsverträgen mit Mitarbei-
tern in leitender Stellung, insbesondere mit 
Chefärzten und leitenden Oberärzten, Ver-
waltungs-, Heim- und Pflegedienstleitern 
sowie Oberärzten; gleiches gilt für Gestel-
lungsverträge für diesen Personenkreis,

c)	 Belegarztverträge

2. Mit einem Gegenstandswert von mehr als 
150.000 Euro sind alle in Abs. 2 aufgeführten Be-
schlüsse und Willenserklärungen sowie Rechts-
geschäfte und Rechtsakte genehmigungspflich-
tig.

3. Miet-, Pacht-, Leasing- und Leihverträge sind 
genehmigungspflichtig, wenn sie unbefristet ge-
schlossen werden, ihre befristete Laufzeit länger 
als ein Jahr beträgt oder ihr Nutzungsentgelt auf 
das Jahr berechnet 150.000 Euro übersteigt.

4. Abweichungen sind im Einzelfall durch Ent-
scheidung des Bischofs möglich.

(5)	 Für die Bestimmung des Gegenstandswertes 
gelten in Zweifelsfällen die Vorschriften der Zi-
vilprozessordnung.

(6)	 Zum Zwecke der Verwaltungsvereinfachung 
kann die kirchliche Aufsichtsbehörde regeln, 
dass für genehmigungspflichtige Rechtsge-
schäfte oder für bestimmte Gruppen geneh-
migungspflichtiger Rechtsgeschäfte nach Ab-
satz  1 unter bestimmten Voraussetzungen die 
Genehmigung bereits als erteilt gilt (konditio-
nierte Vorabgenehmigung).
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§ 21 Rechte des Bischofs

(1)	 Der Bischof kann aus wichtigen pastoralen 
Gründen im Einzelfall Verwaltungsbefugnisse 
und Vertretungsrechte des Verwaltungsrates 
einschränken oder aussetzen und diese selbst 
wahrnehmen. Er kann diese Rechte im Einzelfall 
übertragen. Die Einschränkungen und Ausset-
zungen sind nach Art und Umfang schriftlich 
festzulegen; sie werden mit Eingang beim Pfarr-
amt wirksam. Verwaltungsrat und Pfarrgemein-
derat sollen vorher gehört werden.

(2)	 Rechte Dritter im Rahmen des staatlichen Rech-
tes bleiben unberührt.

§ 22 Geschäftsanweisung und Gebührenordnung

(1)	 Das Bischöfliche Ordinariat kann Anweisungen 
über die Geschäftsführung erteilen und Gebüh-
ren festsetzen sowie die Kirchengemeinde er-
mächtigen, für ihre Zwecke Gebühren festzuset-
zen.

(2)	 Geschäftsanweisungen und Gebührenordnun-
gen des Bistums werden im Kirchlichen Amts-
blatt veröffentlicht. Die Gebührenordnungen der 
Kirchengemeinden sind in geeigneter Weise be-
kanntzugeben.

§ 23 Einsichts- und Beanstandungsrechts des Bi-
schöflichen Ordinariates

Das Bischöfliche Ordinariat ist berechtigt, in die 
Vermögensverwaltung Einsicht zu nehmen. Es 
kann Rechtswidrigkeiten beanstanden. Der Ver-
waltungsrat hat der Beanstandung unverzüglich 
abzuhelfen.

§ 24 Rechte des Bischöflichen Ordinariates bei 
Pflichtwidrigkeiten

(1)	 Kommt der Verwaltungsrat seinen Pflichten 
nicht nach oder unterlässt er es, Pflichtleistun-
gen in den Haushalt aufzunehmen, festzusetzen 
oder zu genehmigen oder begründete Ansprü-
che gerichtlich geltend zu machen oder unbe-
gründete abzuwehren, so kann das Bischöfliche 
Ordinariat nach Anhörung des Verwaltungsrates 
die erforderlichen Maßnahmen treffen.

(2)	 Wenn der Verwaltungsrat wiederholt oder gröb-

lich seine Pflicht verletzt, kann ihn das Bischöf-
liche Ordinariat nach Anhören des Pfarrge-
meinderates auflösen. Mit der Auflösung ist die 
Neuwahl anzuordnen.

§ 25 Beauftragter des Bischöflichen Ordinariates

(1)	 Kommt die Wahl der Mitglieder nicht zustande 
oder ist der Verwaltungsrat aufgelöst worden 
oder ist er funktionsunfähig, so kann das Bi-
schöfliche Ordinariat einen Verwalter bestellen. 
Dieser hat die Rechte und Pflichten des Verwal-
tungsrates.

(2)	 Sind der Vorsitzende und der stellvertretende 
Vorsitzende des Verwaltungsrates an der Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben verhindert, so kann das 
Bischöfliche Ordinariat für die Dauer der Verhin-
derung einen anderen Vorsitzenden bestellen.

II. Gesamtverbände

§ 26 Bildung von Gesamtverbänden

(1)	 Kirchengemeinden können zu Verbänden zu-
sammengeschlossen werden.

(2)	 Ein Verband kann durch den Anschluss weiterer 
Kirchengemeinden erweitert werden. 

§ 27 Errichtung, Änderung und Auflösung von Ge-
samtverbänden 

(1)	 Die Errichtung und Erweiterung eines Gesamt-
verbandes erfolgt nach Anhörung der Verwal-
tungsräte der beteiligten Kirchengemeinden 
durch den Bischof. Werden im Gebiet eines Ge-
samtverbandes neue Kirchengemeinden errich-
tet, so gehören sie zum Verband.

(2)	 Der Bischof kann das Ausscheiden einer Kir-
chengemeinde nach Anhörung der Verwaltungs-
räte aller am Gesamtverband beteiligten Kir-
chengemeinden anordnen. Dasselbe gilt für die 
Auflösung eines Gesamtverbandes.

§ 28 Aufgaben der Gesamtverbände

(1)	 Dem Verband kann übertragen werden
a)	 die Wahrnehmung gemeinsamer Aufgaben;
b)	 die verwaltungsmäßige Beratung und Be-

treuung einzelner angeschlossener Kir-
chengemeinden und sonstiger kirchlicher 
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Einrichtung überpfarrlicher Art, soweit die 
Kirchengemeinden und sonstigen kirchli-
chen Einrichtungen diese Inanspruchnahme 
beschließen.
Satz 1 gilt nicht, wenn und soweit diese Auf-
gaben bereits kraft bischöflicher Anordnung 
von anderen Einrichtungen wahrgenommen 
werden.

(2)	 Die Festlegung der Zuständigkeit im Einzelnen 
bestimmt das Bischöfliche Ordinariat.

(3)	 Der Verband kann im Rahmen des geltenden 
Rechts Gebühren festsetzen und Steuern erhe-
ben.

§ 29 Organe

(1)	 Organe des Gesamtverbandes sind:
a)	 die Verbandsvertretung,
b)	 der Verbandsausschuss.

(2)	 Der Verbandsvertretung obliegt die Beschluss-
fassung über die Planungsrechnung und über 
den Jahresabschluss des Gesamtverbandes.

(3)	 Der Verbandsausschuss nimmt die Aufgaben 
des Verbandes einschließlich der Vermögens-
verwaltung wahr. Er vertritt den Gesamtverband 
im Rechtsverkehr.

§ 30 Verbandsvertretung

(1)	 Jeder Verwaltungsrat der dem Gesamtverband 
angehörenden Kirchengemeinden bestimmt 
durch Wahl für die Dauer einer Wahlperiode eine 
Person als Mitglied der Verbandsvertretung. 
Diese Person muss ihren Hauptwohnsitz im 
Gebiet des Bistums haben und im Übrigen die 
Wählbarkeitsvoraussetzungen des § 6 erfüllen; 
eine Mitgliedschaft im Verwaltungsrat ist nicht 
erforderlich. Die gewählte Person hat dem Ver-
waltungsrat auf Verlangen zu berichten. Die 
Verwaltungsräte von Pfarreien, die nach dem 
31.  Dezember 2011 neu errichtet oder durch 
Zupfarrung vergrößert worden sind, bestimmen 
abweichend von Satz 1 zwei Personen als Mit-
glieder der Gesamtverbandsvertretung. Domkir-
chengemeinden, die keinen Vermögensverwal-
tungsrat haben, entsenden ein Mitglied, das vom 
Domkapitel ernannt wird. 

(2)	 Den Vorsitzenden wählt die Verbandsvertretung 
aus ihrer Mitte. Die Wahl bedarf der Bestätigung 
durch den Bischof. Den stellvertretenden Vorsit-
zenden wählt die Verbandsvertretung aus ihrer 
Mitte. 

(3)	 Eine vom Bischof hierzu berufene Regionallei-
tung nimmt mit Rede- und Antragsrecht an den 
Sitzungen der Verbandsvertretung und gege-
benenfalls des Verbandsausschusses teil. Die 
Berufung entfällt, sofern eine Regionalleitung 
bereits in die Verbandsvertretung gewählt wor-
den ist.

§ 31 Verbandsausschuss

(1)	 Der Verbandsausschuss besteht aus dem Vor-
sitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden 
und drei Mitgliedern der Verbandsvertretung, die 
diese für die Dauer ihres Amtes wählt.

(2)	 Die Verbandsvertretung kann beschließen, dass 
die Aufgaben des Verbandsausschusses durch 
die Verbandsvertretung wahrgenommen wer-
den.

(3)	 Der Vorsitzende und der stellvertretende Vor-
sitzende der Verbandsvertretung sind zugleich 
Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzender 
des Verbandsausschusses. 

§ 32 Beschlussfähigkeit

(1)	 Die Verbandsvertretung ist beschlussfähig, 
wenn ein Drittel der Mitglieder, darunter der Vor-
sitzende oder der stellvertretende Vorsitzende, 
anwesend ist. Sie ist stets beschlussfähig, wenn 
sie zum zweiten Male durch eine neue Einladung 
zur Sitzung mit der gleichen Tagesordnung ein-
berufen und dabei auf diese Folge ausdrücklich 
hingewiesen worden ist.

(2)	 Der Verbandsausschuss ist beschlussfähig, 
wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder, da-
runter der Vorsitzende oder der stellvertretende 
Vorsitzende, anwesend ist.

§ 33 Verbindlichkeit von Willenserklärungen

Willenserklärungen verpflichten den Gesamtver-
band nur dann, wenn sie von dem Vorsitzenden 
oder dem stellvertretenden Vorsitzenden und ei-
nem weiteren Verbandsausschussmitglied oder 
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dem Geschäftsführer des Verbandes schriftlich 
unter Beidrückung des Amtssiegels abgegeben 
werden.

§ 34 Anzuwendende Bestimmungen

Die § 2 sowie §§ 9 bis 25 finden auf Gesamtver-
bände entsprechende Anwendung, soweit sich 
nicht aus den §§ 26 bis 33 etwas anderes ergibt 
oder der Bischof im Einzelfall Abweichungen be-
stimmt.

III. Bistum und sonstige kirchliche juristische Per-
sonen

§ 35 Vertretung des Bistums

Das Bistum sowie der Bischöfliche Stuhl werden 
gerichtlich und außergerichtlich unter Beach-
tung etwa bestehender Zustimmungs- und An-
hörungsvorbehalte vertreten durch den jeweili-
gen Bischof oder den Generalvikar oder den/die 
Bischöfliche/n Bevollmächtigte/n. Die Vertretung 
wird von Letzteren regelmäßig gemeinsam wahr-
genommen. Die Vertretungsbefugnis kann über-
tragen werden. Während der Sedisvakanz werden 
das Bistum und der Bischöfliche Stuhl durch den 
Diözesanadministrator vertreten.

§ 36 Vertretung sonstiger kirchlicher juristischer Per-
sonen

(1)	 Die Vertretung der Domkirche, der Dom- und 
Stiftskapitel sowie der unter Verwaltung kirchli-
cher Organe gestellten Körperschaften, Anstal-
ten, Stiftungen sowie sonstige Einrichtungen 
und Vermögensstücke, die nicht zum Vermö-
gen der Kirchengemeinden gehören, richtet sich 
nach den hierfür geltenden Bestimmungen des 
allgemeinen oder partikulären Kirchenrechtes 
oder gegebenenfalls nach den besonderen Sat-
zungen.

(2)	 Auf die in Abs. 1 genannten Einrichtungen finden 
die § 8 sowie die §§ 18 bis 25 entsprechende 
Anwendung, soweit das allgemeine kirchliche 
Recht nichts anderes bestimmt.

IV. Schlussbestimmungen

§ 37 Ausführungsbestimmungen

Der Generalvikar oder der/die Bischöfliche Bevoll-
mächtigte werden ermächtigt, die erforderlichen 
Ausführungsvorschriften zu erlassen.

§ 38 Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. August 2025 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt das bisherige Gesetz über die 
Verwaltung und Vertretung des Kirchenvermö-
gens im Bistum Limburg in seiner zuletzt geän-
derten Fassung vom 4. Oktober 2021 außer Kraft.

Limburg, 8. Juli 2025	 +	 Dr. Georg Bätzing
Az.: 603H/64065/25/02/1		  Bischof von Limburg

Nr. 405 Dekret zur Profanierung der Kirche Herz Jesu 
in Lahnstein und des darin befindlichen Altars

Hiermit verfüge ich gemäß c.  1222 § 2 CIC zum 
21. September 2025 die Profanierung der Kirche Herz 
Jesu in 56112 Lahnstein, Erzbachstr. 44, sowie ge-
mäß c. 1238 § 1 CIC in Verbindung mit c. 1212 CIC 
zum gleichen Datum die Profanierung des in ihr er-
richteten Altares.

Der Priesterrat wurde am 24. März 2025 angehört.

Der Altar und der Tabernakel sind vor einer weiteren 
Verwendung zu entfernen, vorhandene Reliquien sind 
dem Reliquienbeauftragten des Bischofs zur Verwah-
rung zu übergeben.

Die liturgischen Einrichtungsgegenstände und alle 
weiteren sakralen Gegenstände, insbesondere Kunst-
gegenstände, sind in einem Inventar zu verzeichnen 
und danach aus der Kirche zu entfernen. Sie können 
entweder an einem würdigen Ort aufbewahrt oder 
einer anderweitigen Nutzung, etwa in einer anderen 
Kirche oder Kapelle, zugeführt werden. 

Begründung

Die Kirche Herz Jesu wurde im Jahr 1937 errichtet. 
Die Profanierung der Kirche erfolgt nach ausgiebiger 
Abwägung zukünftiger pastoraler Nutzung im Rahmen 
des Prozesses „Kirchliche Immobilien-Strategie“. Für 
die Erfüllung der pastoralen Aufgaben soll zukünftig 
zum einen eine Anbindung an die Kirchorte Oberlahn-
stein und Niederlahnstein ermöglicht werden, zum an-
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deren die Mitnutzung der evangelischen Kirche vor 
Ort. Die Kirchengemeinde beabsichtigt den Verkauf 
der Kirche und des anliegenden Gemeindezentrums.

Die Gremien der Pfarrei haben gemäß der „Verfahrens-
ordnung zur Umnutzung und Aufgabe von Kirchen im 
Bistum Limburg“ vom 7. Juni 2018 (Amtsblatt 2018, 
405f.), zuletzt geändert am 29. März 2022 (Amtsblatt 
2022, 570), die beabsichtigte Profanierung beraten. 
Ein Beschluss des Verwaltungsrates liegt vor. Die „AG 
Umnutzung und Aufgabe von Kirchen“ hat den Antrag 
beraten, die vorgebrachten Gründe abgewogen und 
eine Empfehlung für die Profanierung des Gotteshau-
ses ausgesprochen.

Für die regelmäßige Spendung der Sakramente ste-
hen die übrigen Kirchen und Gottesdienstorte der 
Pfarrei St. Martin und St. Damian Rhein-Lahn (Sitz: 
Lahnstein) zur Verfügung. Das Heil der Seelen ist 
durch das regelmäßige Gottesdienstangebot in der 
Pfarrei nicht in Gefahr.

Nach sorgfältiger Würdigung aller Umstände war da-
her festzustellen, dass die Voraussetzungen für die 
Profanierung der Kirche Herz Jesu in Lahnstein ge-
mäß c. 1222 § 2 CIC erfüllt sind und somit dem Antrag 
entsprochen werden kann.

Limburg, 4. Juli 2025	 +	 Dr. Georg Bätzing
Az.: 613E/64952/25/02/1		  Bischof von Limburg

Thomas Schön
Notar der Kurie

Rechtsbehelfsbelehrung

Gemäß c. 1734 §§ 1 und 2 CIC kann innerhalb von 
zehn Tagen nach der Veröffentlichung im Amtsblatt 
die Abänderung oder die Rücknahme dieses Dekrets 
beantragt werden. Der Antrag ist zu richten an den 
Bischof von Limburg, Domplatz 7, 65549 Limburg a. 
d. Lahn.

Nr. 406 Geistliche Verbandsleitung in den kirchlich 
anerkannten Katholischen Jugendverbänden im Bis-
tum Limburg

Gemäß den Grund- und Leitlinien der Deutschen Bi-
schofskonferenz (vgl. den Beschluss der Deutschen 
Bischofskonferenz vom 22. Januar 2007 „Geistliche 
Verbandsleitung in den katholischen Jugendverbän-
den“ [Die Deutschen Bischöfe 87]) sind für die Wahl 
zu einem Amt der Geistlichen Verbandsleitung auf der 

Diözesanebene der anerkannten kirchlichen Katholi-
schen Jugendverbände im Bistum Limburg Kandida-
tinnen und Kandidaten wählbar, die eine theologische 
Ausbildung abgeschlossen haben und im pastoralen 
Dienst des Bistums Limburg stehen bzw. vom Bischof 
ausgesendet sind. Ausnahmen sind nur im begründe-
ten Einzelfall möglich.

Das Amt der Geistlichen Verbandsleitung des BDKJ 
soll nach Möglichkeit durch einen Priester besetzt 
werden. In diesem Fall trägt er den Titel „Präses“. Das 
Amt des BDKJ-Präses kann in Personalunion mit dem 
Amt des Diözesanjugendpfarrers ausgeübt werden.
Die Wahrnehmung dieser Aufgabe der Geistlichen 
Verbandsleitung ist Bestandteil des Dienstauftrages 
der pastoralen Mitarbeiterin/des pastoralen Mitarbei-
ters. Dafür stehen ihr/ihm bis zu 20 % des Beschäfti-
gungsumfangs einer/eines Vollzeitbeschäftigten zur 
Verfügung.

Vor der Wahl stellen die Jugendverbände Einverneh-
men mit dem Bischof hinsichtlich in Frage kommen-
der Kandidatinnen und Kandidaten her. Nach erfolgter 
Wahl durch die Gremien des Jugendverbandes wird 
die Geistliche Verbandsleitung vom Bischof beauf-
tragt.

Diese Verfügung ersetzt mit Wirkung zum 1.  Au-
gust 2025 die Verfügung „Geistliche Verbandsleitung 
in den kirchlich anerkannten Katholischen Jugendver-
bänden im Bistum Limburg“ vom 12. Dezember 2019 
(Amtsblatt des Bistums Limburg 2020, S. 5).

Limburg, 25. Juni 2025	 +	 Dr. Georg Bätzing
Az.: 902A/23437/25/01/1		  Bischof von Limburg

Thomas Schön
Notar der Kurie

Bischöfliches Ordinariat

Nr. 407 Wahl zur Haupt-MAV / DiAG

Gemäß der Mitarbeitervertretungsordnung des Bis-
tums Limburg und der Wahlordnung zur Wahl der 
Haupt-Mitarbeitervertretung / Diözesanen Arbeits-
gemeinschaft der Mitarbeitervertretungen im Bistum 
Limburg wurde der Vorstand der Haupt-MAV / DiAG 
am Donnerstag, 26. Juni 2025, neu gewählt.
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Folgende Personen sind gewählt worden:

Für die Wahlgruppe 1 (Mitarbeitervertretung beim Bi-
schöflichen Ordinariat):
	- Daniel Best, Leistungsbereich Ressourcen und 

Infrastruktur
	- Sandra Sommer, Leistungsbereich Ressourcen 

und Infrastruktur
	- als Ersatzmitglied: Tabea Radgen, Kolpingjugend-

Diözesanjugendbüro 

Für die Wahlgruppe 2 (Mitarbeitervertretung der Pas-
toralen Mitarbeiter)
	- Ralph Messer, Zentrum für Trauerseelsorge St. 

Michael, Frankfurt
	- als Ersatzmitglied: Divya Heil, Pfarrei Maria Him-

melfahrt im Taunus, Königstein

Für die Wahlgruppe 3 (Mitarbeitervertretungen der 
Gesamtverbände von Kirchengemeinden und von 
Kirchengemeinden)
	- Marientraud Altmeier, katholische Kirchenge-

meinde St. Martin und St. Damian Rhein-Lahn 
Lahnstein

	- Patric Feick, katholische Kirchengemeinde Maria 
Himmelfahrt Hachenburg

	- Andrea Kraft, katholische Kirchengemeinde 
St. Josef, Frankfurt

	- Ingrid Müller, katholische Kirchengemeinde 
St. Peter, Montabaur

	- als erstes Ersatzmitglied: Patricia Morell, katho-
lische Kirchengemeinde Hl. Katharina Kasper 
Limburger Land

	- als zweites Ersatzmitglied: Yvonne Achter, katho-
lische Kirchengemeinde St. Laurentius Nenters-
hausen

Für die Wahlgruppe 4 (Mitarbeitervertretungen der 
sonstigen kirchlichen und caritativen Rechtsträger)
	- Angela Kraft, Caritasverband Frankfurt
	- Sascha Leßmann, Caritasverband Frankfurt
	- Andreas Rittirsch, Haus der Volksarbeit, Frankfurt 
	- Kevin Sossenheimer, Malteser Service Center 

Oestrich-Winkel
	- Thomas Schmidt, Malteser Hilfsdienst gGmbH 

Bezirk Rettungsdienst Hessen
	- Johannes Wiegand, Malteser Hilfsdienst gGmbH 

Bezirk Rettungsdienst Hessen
	- als erstes Ersatzmitglied: Alexander Oltersdorf, 

Caritasverband Taunus e. V.
	- als zweites Ersatzmitglied: Emma Astrid Car-

denas Aquirre, Caritas Jugendhilfe gGmbH 

Nr. 408 Neu-Konstutuierung nach der Wahl der 
Haupt-MAV / DiAG

Gemäß § 25 i. V. m. § 14 Abs. 1 der Mitarbeitervertre-
tungsordnung des Bistums Limburg hat sich der Vor-
stand der Haupt-Mitarbeitervertretung / Diözesanen 
Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen im 
Bistum Limburg (Haupt-MAV / DiAG) nach der Wahl 
am Donnerstag, 26. Juni 2025, neu konstituiert.

Zum Vorsitzenden gewählt wurde Patric Feick, katho-
lische Kirchengemeinde Maria Himmelfahrt Hachen-
burg.

Zu Stellvertretern des Vorsitzenden gewählt wurden 
Marientraud Altmeier, katholische Kirchengemeinde 
St. Martin und St. Damian Rhein-Lahn Lahnstein und 
Thomas Schmidt, Malteser Hilfsdienst gGmbH Bezirk 
Rettungsdienst Hessen.

Der Vorstand hat beschlossen, einen geschäftsfüh-
renden Vorstand zu bilden, bestehend aus dem Vor-
sitzenden und den beiden Stellvertretern. 

Zum Ersatzmitglied des geschäftsführenden Vor-
stands gewählt wurde Ralph Messer, Zentrum für 
Trauerseelsorge St. Michael, Frankfurt.

Nr. 409 Zählung der sonntäglichen Gottesdienstteil-
nehmerinnen und Gottesdienstteilnehmer am 09. 
November 2025

Gemäß Beschlüssen der Deutschen Bischofskon-
ferenz (vgl. Vollversammlung vom 24. bis 27.  Fe-
bruar  1969, Prot. Nr. 18, und Ständiger Rat vom 
27. April 1992, Prot. Nr. 5) werden für die Zwecke der 
kirchlichen Statistik der Bistümer in der Bundesrepub-
lik Deutschland die Gottesdienstteilnehmerinnen und 
Gottesdienstteilnehmer zwei Mal im Jahr gezählt. Die 
zweite Zählung findet einheitlich am zweiten Sonntag 
im November (09. November 2025) statt. Zu zählen 
sind alle Personen, die an den sonntäglichen Hl. Mes-
sen (einschl. Vorabendmesse) teilnehmen. Mitzuzäh-
len sind auch die Besucherinnen und Besucher der 
Wort- oder Kommuniongottesdienste, die anstelle 
einer Eucharistiefeier gehalten werden. Zu den Got-
tesdienstteilnehmerinnen und Gottesdienstteilneh-
mern zählen auch die Angehörigen anderer Pfarreien 
(z.B. Wallfahrer, Seminarteilnehmer, Touristen und 
Besuchsreisende).

Das Ergebnis der Zählung kann gleich nach dem Zähl-
sonntag über den „Zusatzbogen Gottesdtn“ im Emip-
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System eingegeben werden. Das Ergebnis wird dann
automatisch in den Erhebungsbogen im nächsten
Jahr übernommen. 

Nr.410 Fördermittelausschüttung der Caritas-Ge-
meinschaftsstiftung im Bistum Limburg / neue Ver-
gabeordnung

Die Caritas-Gemeinschaftsstiftung im Bistum Limburg 
fördert Maßnahmen und Projekte aus allen Bereichen 
der verbandlichen und pfarrgemeindlichen Caritas im 
Bistum Limburg. Es stehen mit der Herbstausschüt-
tung Fördermittel in Höhe von 102.300 € zur Verfü-
gung. 

Förderanträge können bis zum 30. September 2025 
unter mail@caritasstiftung-limburg.de gestellt wer-
den. Das Antragsformular sowie die Vergabeordnung 
finden Sie unter www.spendenstiftenstrahlen.de/an-
tragswesen.

Bitte beachten Sie bei Antragstellung die grundlegend 
überarbeitete Vergabeordnung (Stand 24. Juni 2025). 

Nr. 411 Totenmeldungen

Diakon Franz-Josef Heil

Am 11. Juli 2025 verstarb Herr Diakon Franz-Josef 
Heil – Diakon mit Zivilberuf – im Alter von 90 Jahren 
in Bad Schwalbach.

Franz-Josef Heil wurde am 14. September 1934 in 
Bóly in Ungarn geboren. Dort besuchte er die katho-
lische Elementarschule und anschließend die Mittel-
schule. 1946 wurde die Familie aus Ungarn ausge-
wiesen und kam in den Untertaunus. In Wambach 
besuchte Franz-Josef Heil die 6. Klasse der Volks-
schule und wechselte anschließend an die Dilthey-
Schule in Wiesbaden. 1954 bis 1956 besuchte er das 
Gymnasium in Bensheim, wo er auch die Reifeprü-
fung ablegte. In dieser Zeit wohnte er im katholischen 
Schülerheim St. Bonifatius in Bensheim.

1956 begann Franz-Josef Heil an der Universität in 
Frankfurt das Studium der Geschichte und Germa-
nistik. Nach Abschluss des Studiums besuchte er 
das Studienseminar in Wiesbaden und schloss mit 
der zweiten Staatsprüfung die Lehrerausbildung ab. 
Während der Studienzeit war Franz-Josef Heil für 
vier Jahre Diözesanjungscharführer der Katholischen 
Männergemeinschaft.

1964 trat er den Dienst als Assessor im Lehramt an 
der Lahntalschule in Biedenkopf an. 1970 wechselte 
er an die Pestalozzischule in Idstein. Fortan wohnte 
die Familie in Bad Schwalbach. 1975 wurde Franz-
Josef Heil als Oberstudienrat Leiter des gymnasialen 
Zweigs der Gesamtschule in Bad Schwalbach.

Seit 1964 war Franz-Josef Heil mit seiner Frau Marita 
verheiratet. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor.

Neben seinem Beruf war Franz-Josef Heil kommu-
nalpolitisch aktiv. Er war Mitglied des Kreistages und 
der Stadtverordnetenversammlung Bad Schwalbach. 
Kirchlich engagierte er sich als Lektor, Kommuni-
onhelfer und PGR-Vorsitzender in der Pfarrei in Bad 
Schwalbach.

Auf dem Weg zum Ständigen Diakon absolvierte 
Franz-Josef Heil den Würzburger Fernkurs für Theo-
logie, den er 1974 erfolgreich abschloss. Nach dem 
Diakonatskurs wurde er am 3. September 1977 in der 
Stadtkirche in Limburg von Bischof Dr. Wilhelm Kempf 
zum Diakon geweiht. Als Diakon mit Zivilberuf wirkte 
er dann unermüdlich in der Pfarrei St. Elisabeth in Bad 
Schwalbach. Die Hinführung der Kinder und Jugendli-
chen zu den Sakramenten war ihm ebenso ein Anlie-
gen wie der Predigtdienst, Beerdigungen, Trauungen 
und die Sorge um alte Menschen. Viele Jahre war er 
auch Kurat der DSPG vor Ort. Gerade nach seinem Ru-
hestand im Lehrerberuf ruhte er nicht und setzte alle 
Energie in der Pastoral der Pfarrei ein. Seinen Dienst 
verstand er als bescheidenen diakonischen Beitrag in 
der Verkündigung und auch im Alter hatte er stets die 
pastorale Entwicklung im Blick.

Zum 15. November 2009 trat Franz-Josef Heil nach 
über 30 Jahren Dienst auch als Diakon in den Ruhe-
stand.

Wir danken Herrn Diakon Heil für sein Wirken in un-
serem Bistum. Vertrauensvoll übergeben wir ihn in 
die Hände des barmherzigen Gottes und empfehlen 
den Verstorbenen dem Gebet der Mitbrüder und dem 
Gebet aller, mit denen er aus dem Glauben heraus 
gelebt und für die er gewirkt hat. Unser Mitgefühl gilt 
seiner Familie, insbesondere seiner Frau, mit der er 
über 60 Jahre verheiratet war.

Das Requiem für den Verstorbenen wurde am Mon-
tag, 21. Juli 2025 in der Pfarrkirche St. Elisabeth in 
Bad Schwalbach (Kirchstraße) gefeiert. Die Trauer-
feier und Beisetzung erfolgten auf dem Friedhof in 
Taunusstein-Bleidenstadt (Watzhahner Straße 1).
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Pfarrer Heribert Josef Zerfas

Am 17. Juli 2025 verstarb Herr Herr Pfarrer i. R. Heri-
bert Josef Zerfas im Alter von 88 Jahren in Bad Ems.

Heribert Zerfas wurde am 13. März 1937 in Bad Ems 
geboren und besuchte ab 1943 die dortige Schiller-
schule sowie ein Jahr die Freiherr von Stein-Schule. 
Anschließend wurde er in das Goethe-Gymnasium 
aufgenommen, das er im Februar 1955 mit dem Zeug-
nis der Reife ab-schloss. Nach der Schulzeit hatte er 
zunächst den Wunsch Diplom-Handelslehrer zu wer-
den. Nach einem entsprechenden Praktikum folgte 
er jedoch seinem anderen Wunsch Priester werden 
zu wollen. Er nahm das Studium der Theologie und 
der Philosophie an der Hochschule Sankt Georgen in 
Frankfurt auf. Zwei Freisemester verbrachte er an der 
Universität in München.

In seiner Heimatgemeinde in Bad Ems war er – wie 
seine ganze Familie − tief verwurzelt und engagiert: In 
der Jugendarbeit, in einer Laienspielgruppe und nicht 
zuletzt bei der DPSG, bei der er auch zum Stammes-
führer gewählt wurde.

Am 9. Dezember 1962 wurde er im Limburger Dom 
von Bischof Dr. Wilhelm Kempf zum Priester geweiht, 
ein Jahr vor seinem jüngeren Bruder Gerhard.

Nach der Priesterweihe war Heribert Zerfas zunächst 
bis Anfang März 1963 als Seelsorgepraktikant in der 
Pfarrei Wetzlar-Dom eingesetzt. Es folgten Kaplan-
stellen in Idstein (April 1963 bis April 1964), Wiesba-
den/Maria Hilf (April 1964 bis März 1968), Frankfurt/
Hl. Geist (April 1968 bis Mai 1969) und Geisenheim 
(Juni 1969 bis August 1973). In Geisenheim war er 
zu-gleich als Studentenseelsorger tätig. Zum 1. Sep-
tember 1973 übertrug ihm der Bischof zunächst die 
Pfarrei St. Anna in Frankfurt und kurz darauf in Perso-
nalunion auch die Pfarrei St. Raphael.

Zum 1. August 1975 wechselte Heribert Zerfas in den 
Bezirk Lahn-Dill-Eder und übernahm für 27 Jahre die 
Pfarrei Maria Königin in Gladenbach (zum 1. Novem-
ber 1979 mit Pfarrvikarie St. Johannes Nepomuk in 
Bad Endbach vereinigt). Ab 1976 war er stellvertreten-
der Dekan, von 1980 bis 2002 war er Dekan des Deka-
nates Biedenkopf. Im Jahr 1997 war Heribert Zerfas 
für einige Monate zudem Pfarrverwalter der Pfarrei 
St. Marien in Battenberg. Zum 31. Juli 2002 trat er in 
den Ruhestand und zog zurück in seine Heimatstadt 
Bad Ems. In seinem Ruhestand übernahm er in den 
ersten Jahren Gottesdienste und Beerdigungen. In 

seiner Heimatgemeinde nahm er rege am Leben der 
Menschen teil.

Heribert Zerfas liebte die Musik. Er sang – auch lange 
Zeit im Ruhestand – in Chören und spielte Klavier. 
Er setze seine Begabungen auch in der Pastoral ein. 
Die Gestaltung der Gottesdienste bereicherte er durch 
seine musikalischen und kreativen Fähigkeiten. Kin-
dern, Jugendlichen und Erwachsenen begegnete er 
als offener und verständnisvoller Seelsorger. Er en-
gagierte sich gerne im Religionsunterricht und in der 
Erwachsenenbildung. Ökumenische Kontakte und die 
ökumenische Zusammenarbeit waren ihm selbstver-
ständlich.

Heribert Zerfas hatte stets seine eigene Meinung zu 
den verschiedenen Fragestellungen in Pastoral, Kir-
che und Gesellschaft, die er auch bereitwillig kundtat. 
Kritisch und streitbar hat er sich auch in der Arbeit 
im Priesterrat eingebracht. So sehr er von seiner Hei-
matgemeinde geprägt war und in seinem Ruhestand 
wieder viele Anknüpfungspunkte fand, so sehr war 
er auch durch die lange Zeit in der Diaspora geprägt. 
Ihm waren das Leben und die Sorgen der Menschen 
wichtig.

Am 9. Dezember 2022 konnte er seiner Heimatge-
meinde in Bad Ems das Diamantenes Priesterjubilä-
um begehen. Nach gesundheitlichen Problemen in 
den letzten Jahren war es ihm wichtig, dennoch seine 
Eigenständigkeit zu bewahren.

Überraschend ist er am 17. Juli 2025 in seinem Eltern-
haus in Bad Ems gestorben.

Wir danken Herrn Pfarrer Zerfas für sein Wirken in 
unserem Bistum. Vertrauensvoll übergeben wir ihn in 
die Hände des barmherzigen Gottes und empfehlen 
den Verstorbenen dem Gebet der Mitbrüder und aller, 
mit denen er aus dem Glauben heraus gelebt und für 
die er gewirkt hat.

Das Requiem für den Verstorbenen wurde am Freitag, 
25. Juli 2025 in der Pfarrkirche St. Martin in Bad Ems 
gefeiert. Anschließend fand die Beisetzung auf dem 
Friedhof in Bad Ems statt.

Nr. 412 Dienstnachrichten

Priester

Die Freistellung von Pfarrer Robin BAIER für den 
Dienst in der Militärseelsorge wird auf Bitte des Mili-
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tärdekans hin vom 1. März 2026 bis zum 1. Septem-
ber 2028 verlängert.

Mit Termin 1.  Oktober 2025 wird Pater Alexander  
ANTONY ISch aus der Pfarrei St. Franziskus und Klara 
Usinger Land als Pfarrvikar in die Pfarrei St. Margare-
ta Frankfurt versetzt.

Mit Termin 1. Oktober 2025 wird Pater Kanuti KAWAU 
OSS aus der Pfarrei St. Franziskus im Hohen Wester-
wald als Pfarrvikar in die Pfarrei St. Franziskus und 
Klara Usinger Land versetzt.

Hauptamtliche Pastorale Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter

Mit Termin 1. Juli 2025 wird Pastoralreferentin Sabine 
MENGE aus dem Refugium als Polizeiseelsorgerin in 
die Polizeiseelsorge Wiesbaden versetzt.

Mit Termin 1. August 2025 wird Gemeindereferentin 
Gabriele STEIN aus der Pfarrei St. Blasius im Wester-
wald mit einem Beschäftigungsumfang von 75 % in 
die Pfarrei St. Johannes Nepomuk Hadamar versetzt.

Mit Termin 15. September 2025 wird Gemeinderefe-
rentin Annegret SCHMITT aus der Pfarrei St. Peter und 
Paul Bad Camberg in die Pfarrei Heilig Kreuz Oberlahn 
versetzt.

Mit Termin 31. Dezember 2025 scheidet Pastoralrefe-
rent Stefan HOFER aus dem Dienst des Bistums aus 
und tritt in den Ruhestand.

Weitere Dienstnachrichten

Mit Termin 15. Juni 2025 bis zum 14. Juni 2030 beruft 
der Bischof Herrn Klaus MÜLLER in das Beratungs- 
und Entscheidungsteam Personal und ernennt ihn 
zum Vorsitzenden. 

Mit Termin 15. Juni 2025 endet die Mitgliedschaft 
von Domkapitular Georg FRANZ im Beratungs- und 
Entscheidungsteam Personal. 

Mit Termin 17. Juni wird Herr Klaus MÜLLER zum Be-
auftragten des Arbeitgebers für Angelegenheiten der 
schwerbehinderten Menschen ernannt.

Zum gleichen Termin wird Domkapitular Georg FRANZ 
von der Aufgabe als zum Beauftragten des Arbeit-
gebers für Angelegenheiten der schwerbehinderten 
Menschen entbunden.
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Der Bischof von Limburg

Nr. 413 Aufforderungsbeschluss der Regionalkom-
mission Mitte – Verlängerung der Frist zur Kompe-
tenzübertragung „§ 2 Abs.1 der Anlage 20 zu den 
AVR“ auf die Regionalkommissionen – Beschluss der 
Bundeskommission am 5. Juni 2025 in Bad Hersfeld

A.

Beschlusstext:

I.	 Verlängerung der Frist zur Übertragung der Rege-
lungszuständigkeit auf Regionalkommissionen:

Gemäß § 13 Abs. 6 Satz 1 Alternative 2 AK-Ordnung 
wird an die Regionalkommissionen die Regelungs-
zuständigkeit zur Regelung der Arbeitsbedingungen 
bzw. Vergütungsregelungen – ausgenommen der Be-
stimmungen über die betriebliche Altersversorgung 
– von Mitarbeitern nach § 1 Abs. 2 der Anlage 20 zu 
den AVR in Inklusionsbetrieben mit Tätigkeitsfeldern, 
für die Tarifverträge im Sinne von § 2 Abs. 1 Satz 1 
der Anlage 20 zu den AVR nicht bestehen, mit Wirkung 
zum 1. Juni 2020 mit folgenden Maßgaben übertra-
gen:

	- den Dienstverträgen können als Mindestinhalt 
auch die branchenüblichen, regional geltenden 
Arbeitsbedingungen bzw. Vergütungsregelungen 
zu Grunde gelegt werden; 

	- Dienstgeber müssen für die Anwendung dieser 
Regelung bei der zuständigen Regionalkommis-
sion der Arbeitsrechtlichen Kommission des 
Deutschen Caritasverbandes einen in Textform 
zu begründenden Antrag stellen; 

	- die Regionalkommission kann vom Dienstgeber 
geeignete Unterlagen anfordern; 

	- die Regionalkommission entscheidet über einen 
solchen Antrag innerhalb von sechs Monaten 
durch Beschluss; 

	- die Regionalkommission hat – soweit sie Abwei-
chungen von den Bestimmungen der AVR zulässt 
– diese zeitlich zu befristen; 

	- die sechsmonatige Bearbeitungsfrist beginnt mit 
der Feststellung des Eingangs der Antragsunter-
lagen durch die Kommissionsgeschäftsstelle; 

	- bis zu einer Entscheidung der Regionalkom-
mission über einen solchen Antrag gelten die 
ursprünglichen arbeitsvertraglichen Regelungen 
weiter. 

Die Übertragung der Regelungszuständigkeit ist be-
fristet bis zum 31. Dezember 2030.“

II.	 Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt zum 5. Juni 2025 in Kraft.

B.

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

Mit der Verlängerung der Kompetenzübertragung 
können die Regionalkommissionen weiterhin Rege-
lungen zu Arbeitsbedingungen bzw. Vergütungsrege-
lungen – ausgenommen der Bestimmungen über die 
betriebliche Altersversorgung – von Mitarbeitern nach 
§ 1 Abs. 2 der Anlage 20 zu den AVR in Inklusionsbe-
trieben mit Tätigkeitsfeldern, für die Tarifverträge im 
Sinne von § 2 Abs. 1 Satz 1 der Anlage 20 zu den AVR 
nicht bestehen, beschließen.

C.

Beschlusskompetenz

Die Bundeskommission hat gemäß § 13 Abs. 1 AK-
Ordnung eine umfassende Regelungszuständigkeit 
mit Ausnahme der Bereiche, die nach § 13 Abs. 3 AK-
Ordnung ausschließlich den Regionalkommissionen 
zugewiesen sind. Da den Regionalkommissionen die 
Festlegung der Höhe aller Vergütungsbestandteile, des 
Umfangs der regelmäßigen Arbeitszeit und des Um-
fangs des Erholungsurlaubs sowie die Zuständigkeit 
für Regelungen der Beschäftigungssicherung über-
tragen wurden (§ 13 Abs. 4 AK-Ordnung), ergibt sich 
hieraus im Umkehrschluss eine Zuständigkeit der Bun-
deskommission für alle sonstigen, das heißt mantel-
tariflichen bzw. strukturellen Regelungsgegenstände.

Das vorliegende Regelungsansinnen sieht Änderun-
gen in den AVR vor, die die Struktur betreffen und so-
mit in die Zuständigkeit der Bundeskommission fal-
len. Nach § 13 Abs. 6 Satz 1 Alternative 2 AK-Ordnung 
kann die Bundeskommission durch Beschluss eigene 
Regelungszuständigkeiten befristet an eine oder meh-
rere Regionalkommissionen übertragen. 

Limburg, 4. August 2025	 +	 Dr. Georg Bätzing
Az.: 359H/69659/25/01/3		  Der Bischof von Limburg

Prof. Dr. Peter Platen
Kanzler der Kurie
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Nr. 414 Verlängerungen und Befristungen von Kom-
petenzübertragungen an die Regionalkommission 
Bayern – Beschluss der Bundeskommission am 
5. Juni 2025 in Bad Hersfeld 

Regelung der Vergütung für Berufspraktikantinnen 
und -praktikanten innerhalb der Ausbildung/Fortbil-
dung zum Betriebswirt, zur Betriebswirtin für Ernäh-
rung und Versorgungsmanagement

A.

Beschlusstext:

I.	 Verlängerung und Befristung der Kompetenz-
übertragung zur Regelung der Vergütung für Be-
rufspraktikantinnen und -praktikanten innerhalb 
der Ausbildung/ Fortbildung zum Betriebswirt, 
zur Betriebswirtin für Ernährung und Versor-
gungsmanagement:

Die Bundeskommission überträgt erneut gem. 
§ 13 Abs. 6 Satz 1 2. Alternative AK-Ordnung vom 
1. Januar 2026 befristet bis 31. Dezember 2029 
die Kompetenz zur Regelung der Vergütung 
für Berufspraktikantinnen und -praktikanten in-
nerhalb der Ausbildung/Fortbildung zum Be-
triebswirt, zur Betriebswirtin für Ernährung und 
Versorgungsmanagement für den Bereich der 
Regionalkommission Bayern auf die Regional-
kommission Bayern.

II.	 Inkrafttreten

Der Beschluss tritt zum 5. Juni 2025 in Kraft.

B.

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

Mit der erneuten Kompetenzübertragung durch die 
Bundeskommission wird die durch Beschluss der 
Bundeskommission vom 7.  Oktober 2021 auf die 
Regionalkommission Bayern bereits übertragene 
Kompetenz zur Regelung der Vergütung für Berufs-
praktikantinnen und -praktikanten innerhalb der Aus-
bildung/Fortbildung zum Betriebswirt, zur Betriebs-
wirtin für Ernährung und Versorgungsmanagement 
über das festgesetzte Fristenende 31. Dezember 2025 
hinaus bis 31. Dezember 2029 verlängert.

Dem liegt unverändert der Umstand zugrunde, dass in 
den bayerischen Einrichtungen schon derzeit Berufs-

praktikanten und -praktikantinnen im Rahmen deren 
Ausbildung zum Betriebswirt, zur Betriebswirtin für 
Ernährung und Versorgungsmanagement an den bay-
erischen Fachakademien für Ernährungs- und Versor-
gungsmanagement beschäftigt werden. 

Diese Ausbildung ist aber zurzeit immer noch nicht in 
der Anlage 7 zu den AVR enthalten und eine Regelung 
in absehbarer Zeit nicht ersichtlich. Insbesondere zur 
weiteren und durchgängigen Refinanzierung ist daher 
eine tarifliche Regelung für den Bereich der Regional-
kommission Bayern erforderlich und geboten.

Mit der Beschlussfassung für den Fall der Kompetenz-
übertragung wird diese zeitnah umgesetzt.

C.

Beschlusskompetenz

Es handelt sich um eine Rechtsnorm über den Inhalt 
des Dienstverhältnisses nach § 1 Abs. 4 Satz 1 AK-
Ordnung und fällt damit in die Regelungszuständigkeit 
der Bundeskommission nach § 13 Abs. 1 AK-Ordnung. 
Nach § 13 Abs. 6 Satz 1 2. Alternative AK-Ordnung 
kann die Bundeskommission durch Beschluss eigene 
Regelungszuständigkeiten befristet an eine oder meh-
rere Regionalkommissionen übertragen.

Limburg, 4. August 2025	 +	 Dr. Georg Bätzing
Az.: 359H/69659/25/01/3		  Bischof von Limburg

Prof. Dr. Peter Platen
Kanzler der Kurie

Nr. 415 Verlängerungen und Befristungen von Kom-
petenzübertragungen an die Regionalkommission 
Bayern –Beschluss der Bundeskommission am 
5. Juni 2025 in Bad Hersfeld

Regelung des Berufspraktikums „Pädagogische 
Fachkraft für Grundschulkindbetreuung“ und die Ein-
gruppierung dieser Fachkräfte 

A.

Beschlusstext:

I.	 Verlängerung und Befristung der Kompetenz-
übertragung zur Regelung des Berufspraktikums 
„Pädagogische Fachkraft für Grundschulkindbe-
treuung“ und die Eingruppierung dieser Fachkräfte.
Die Bundeskommission überträgt gem. § 13 
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Abs. 6 Satz 1 2. Alternative AK-Ordnung erneut 
vom 1.  Januar 2026 befristet bis 31. Dezem-
ber 2029 die Kompetenz zur Regelung des Be-
rufspraktikums „Pädagogische Fachkraft für 
Grundschulkindbetreuung“ und die Eingruppie-
rung dieser Fachkräfte für den Bereich der Re-
gionalkommission Bayern auf die Regionalkom-
mission Bayern.

II.	 Inkrafttreten

Der Beschluss tritt zum 5. Juni 2025 in Kraft.

B.

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

Mit der erneuten Kompetenzübertragung durch die 
Bundeskommission wird die durch Beschluss der 
Bundeskommission vom 7.  Oktober 2021 auf die 
Regionalkommission Bayern bereits übertragene 
Kompetenz zur Regelung des Berufspraktikums Pä-
dagogische Fachkraft für Grundschulkindbetreuung 
und die Eingruppierung dieser Fachkräfte über das 
festgesetzte Fristenende 31. Dezember 2025 hinaus 
bis 31. Dezember 2029 verlängert.  

Dem liegt weiterhin die landesspezifische Rechtsla-
ge zugrunde, dass unter anderem zur Sicherstellung 
einer ganztägigen Betreuung im Grundschulbereich 
das Land Bayern im Rahmen eines Schulversuches 
beginnend mit dem Schuljahr 2021/2020 einen zwei-
jährigen Fachschulausbildungsgang zur staatlich 
anerkannten „Pädagogischen Fachkraft für Grund-
schulkindbetreuung“ eingerichtet hat (Schulversuch 
„Pädagogische Fachkraft für Grundschulkindbetreu-
ung“ Bekanntmachung des Bayerischen Staatsmi-
nisteriums für Unterricht und Kultus vom 5. Novem-
ber 2019, Az. VI.5-BS9641-5-7a.100 586 (BayMBl. 
Nr. 496). Dieser Schulversuch, der an besonderen 
Fachakademien für Sozialpädagogik eingerichteten 
Fachschulen durchgeführt wird, setzt eine abge-
schlossene mind. zweijährige Berufsausbildung vo-
raus. Das dort innerhalb der zweijährigen Ausbildung 
vorgesehene einjährige Berufspraktikum wird in hoher 
Zahl auch in den AVR-anwendenden Einrichtungen in 
Bayern angeboten. Hieraus resultiert bei durch das 
Land Bayern geregelter Refinanzierung nach wie vor 
ein Regelungsbedarf dieser Berufspraktikumsverhält-
nisse in den AVR. Der Eintritt in den Schulversuch ist 
nach derzeitiger Regelung für Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer letztmalig zum Schuljahr 2029/2030 mög-
lich. Insofern ist die bisherige befristete Regelung in 

den AVR entsprechend für den Bereich der RK Bayern 
anzupassen und zu verlängern.

Mit dem Abschluss werden die „Pädagogischen Fach-
kräfte für Grundschulkindbetreuung“ auch eingesetzt. 
Daher ist zugleich mangels einer absehbaren und zeit-
nahen Tarifierung dieser Berufsgruppe in den AVR die 
bisherige durch die Nutzung bestehende Kompetenz-
übertragung für die Regionalkommission Bayern be-
stehende Regelung zur Eingruppierung befristet bis 
31. Dezember 2029 fortzuführen.

C.

Beschlusskompetenz

Es handelt sich um eine Rechtsnorm über den Inhalt 
des Dienstverhältnisses nach § 1 Abs. 4 Satz 1 AK-
Ordnung und fällt damit in die Regelungszuständigkeit 
der Bundeskommission nach §13 Abs. 1 AK-Ordnung. 
Nach §13 Abs. 6 Satz 1 2. Alternative AK-Ordnung 
kann die Bundeskommission durch Beschluss eigene 
Regelungszuständigkeiten befristet an eine oder meh-
rere Regionalkommissionen übertragen.

Limburg, 4. August 2025	 +	 Dr. Georg Bätzing
Az.: 359H/69659/25/01/3		  Bischof von Limburg

Prof. Dr. Peter Platen
Kanzler der Kurie

Nr. 416 Tarifrunde 2025 – Teil 1 Beschluss der Bun-
deskommission am 5. Juni 2025 in Bad Hersfeld 

A.

Beschlusstext:

I.	 Mittlere Werte

Die nachfolgend festgelegten Euro-Beträge für die 
Vergütungs- und Entgeltbestandteile sind mittlere 
Werte und bis zum 31. März 2027 befristet.

Die im Tabellenanhang zu diesem Beschluss wieder-
gegebenen mittleren Vergütungs- und Entgeltwerte 
sind Teil dieses Beschlusses.
Ausgangswert für die erste Erhöhung ist der jeweilige 
mittlere Wert gültig am Tag vor dem 1. Juli 2025.

II.	 Änderungen in den Anlagen 31 bis 33 zu den AVR
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1.	 Entgelttabellen und Zulagen der Anlagen  31 
bis 33 zu den AVR

a)	 Die mittleren Werte in den Anhängen A und 
B der Anlage 31 zu den AVR werden

	- ab dem 1. Juli 2025 um 3,0 Prozent er-
höht, mindestens jedoch 110,00 Euro 
monatlich und

	- ab dem 1. Februar 2026 um weitere 2,8 
Prozent erhöht.

b)	 § 6 Abs. 5 der Anlage 31 zu den AVR – Wech-
selschichtzulage

aa) Der mittlere Wert der Zulage für Wechsel-
schichtarbeit nach § 6 Abs. 5 Satz 1 der An-
lage 31 zu den AVR wird ab dem 1. Juli 2025 
auf 250,00 Euro monatlich erhöht. Der Stun-
densatz nach § 6 Abs. 5 Satz 2 der Anla-
ge 31 zu den AVR wird ab dem 1. Juli 2025 
auf 1,49 Euro pro Stunde erhöht.“

bb) Es wird ein neuer Satz 3 eingefügt:

„³Ab dem 1. Januar 2027 nehmen die vorge-
nannten Zulagen für Wechselschichtarbeit 
an allgemeinen Entgelterhöhungen teil.

c)	 § 6 Abs. 6 der Anlage 31 zu den AVR – 
Schichtzulage

aa) Der mittlere Wert der Zulage für Schicht-
arbeit nach § 6 Abs. 6 Satz 1 der Anlage 31 
zu den AVR wird ab dem 1. Juli 2025 auf 
100,00 Euro monatlich erhöht. Der Stunden-
satz nach § 6 Abs. 6 Satz 2 der Anlage 31 
zu den AVR wird ab dem 1. Juli 2025 auf 
0,59 Euro pro Stunde erhöht.

bb) Es wird ein neuer Satz 3 eingefügt:

„³Ab dem 1. Januar 2027 nehmen die vorge-
nannten Zulagen für Schichtarbeit an allge-
meinen Entgelterhöhungen teil.“

d)	 § 12 Abs. 4 der Anlage 31 zu den AVR – Pfle-
gezulage  
Der mittlere Wert der Zulage in § 12 Abs. 4 
der Anlage 31 zu den AVR beträgt

	- ab dem 1. Juli 2025 137,96 Euro
	- ab dem 1. Februar 2026 141,82 Euro.

e)	 Die mittleren Werte in Anhang C der Anlage 
31 zu den AVR werden

	- ab dem 1. Juli 2025 um 3,11 Prozent 
erhöht und

	- ab dem 1. Februar 2026 um weitere 2,8 
Prozent erhöht.

f)	 Die mittleren Werte in den Anhängen A und 
B der Anlage 32 zu den AVR werden

	- ab dem 1. Juli 2025 um 3,0 Prozent er-
höht, mindestens jedoch 110,00 Euro 
monatlich und

	- ab dem 1.  Februar 2026 um weitere 
2,8 Prozent erhöht.

g)	 § 6 Abs. 5 der Anlage 32 zu den AVR – Wech-
selschichtzulage

aa) Der mittlere Wert der Zulage für Wechsel-
schichtarbeit nach § 6 Abs. 5 Satz 1 der An-
lage 32 zu den AVR wird ab dem 1. Juli 2025 
auf 250,00 Euro monatlich erhöht. Der Stun-
densatz nach § 6 Abs. 5 Satz 2 der Anla-
ge 32 zu den AVR wird ab dem 1. Juli 2025 
auf 1,47 Euro pro Stunde erhöht.

bb) Es wird ein neuer Satz 3 eingefügt:

„³Ab dem 1. Januar 2027 nehmen die vorge-
nannten Zulagen für Wechselschichtarbeit 
an allgemeinen Entgelterhöhungen teil.“

h)	 § 6 Abs. 6 der Anlage 32 zu den AVR – 
Schichtzulage

aa) Der mittlere Wert der Zulage für Schicht-
arbeit nach § 6 Abs. 6 Satz 1 der Anlage 32 
zu den AVR wird ab dem 1. Juli 2025 auf 
100,00 Euro monatlich erhöht. Der Stunden-
satz nach § 6 Abs. 6 Satz 2 der Anlage 32 
zu den AVR wird ab dem 1. Juli 2025 auf 
0,59 Euro pro Stunde erhöht.

bb) 	 Es wird ein neuer Satz 3 eingefügt:

„³Ab dem 1. Januar 2027 nehmen die vorge-
nannten Zulagen für Schichtarbeit an allge-
meinen Entgelterhöhungen teil.“
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i)	 § 12 Abs. 4 der Anlage 32 zu den AVR – Pfle-
gezulage 

Der mittlere Wert der Zulage in § 12 Abs. 4 
der Anlage 32 zu den AVR beträgt

	- ab dem 1. Juli 2025 137,96 Euro
	- ab dem 1. Februar 2026 141,82 Euro.

j)	 Die mittleren Werte in Anhang C der Anlage 
32 zu den AVR werden

	- ab dem 1. Juli 2025 um 3,11 Prozent 
erhöht und

	- ab dem 1.  Februar 2026 um weitere 
2,8 Prozent erhöht.

k)	 Die mittleren Werte in Anhang A der Anlage 
33 zu den AVR werden

	- ab dem 1. Juli 2025 um 3,0 Prozent er-
höht, mindestens jedoch 110,00 Euro 
monatlich und

	- ab dem 1. Februar 2026 um weitere 2,8 
Prozent erhöht.

l)	 § 6 Abs. 5 der Anlage 33 zu den AVR – Wech-
selschichtzulage

aa) Der mittlere Wert der Zulage für Wechsel-
schichtarbeit nach § 6 Abs. 5 Satz 1 der An-
lage 33 zu den AVR wird ab dem 1. Juli 2025 
auf 200,00 Euro monatlich erhöht. Der Stun-
densatz nach § 6 Abs. 5 Satz 2 der Anlage 
33 zu den AVR wird ab dem 1. Juli 2025 auf 
1,18 Euro pro Stunde erhöht.

bb) Es wird ein neuer Satz 3 eingefügt:

„³Ab dem 1. Januar 2027 nehmen die vorge-
nannten Zulagen für Wechselschichtarbeit 
an allgemeinen Entgelterhöhungen teil.“

cc) Es wird eine neue Anmerkung 1 zu § 6 
Abs. 5 der Anlage 33 zu den AVR eingefügt:

	 „Anmerkung 1 zu Abs. 5:
¹Soweit es sich um Mitarbeiter in Kranken-
häusern handelt, betragen ab dem 1. Juli 
2025 die Zulage für Wechselschichtarbeit 
nach § 6 Abs. 5 Satz 1 250,00 Euro monat-
lich und der Stundensatz nach § 6 Abs. 5 
Satz 2 1,49 Euro pro Stunde. ²Mitarbeiter in 

Krankenhäusern umfasst die Mitarbeiter, die 
in

a)	 Krankenhäusern, einschließlich psychi-
atrischen Fachkrankenhäusern, 

b)	 medizinischen Instituten von Kranken-
häusern oder 

c)	 sonstigen Einrichtungen (z. B. Reha-
Einrichtungen, Kureinrichtungen), in de-
nen die betreuten Personen in ärztlicher 
Behandlung stehen, wenn die Behand-
lung durch in den Einrichtungen selbst 
beschäftigte Ärztinnen oder Ärzte statt-
findet, beschäftigt sind. ³Hiervon sind 
auch Mitarbeiter in Fachabteilungen 
(z. B. Pflege-, Altenpflege- und Betreu-
ungseinrichtungen) in psychiatrischen 
Zentren bzw. Rehabilitations- oder Kur-
einrichtungen erfasst, soweit diese mit 
einem psychiatrischen Fachkranken-
haus bzw. einem Krankenhaus dessel-
ben Trägers einen Betrieb bilden. 4Im 
Übrigen werden Mitarbeiter in Altenpfle-
geeinrichtungen eines Krankenhauses 
von der Begriffsbestimmung in Satz 1 
nicht erfasst, auch soweit sie mit einem 
Krankenhaus desselben Trägers einen 
Betrieb bilden. 5Lehrkräfte an Kranken-
pflegeschulen und ähnlichen der Aus-
bildung dienenden Einrichtungen nach 
Satz 1 fallen unter die Mitarbeiter, so-
weit diese nicht vom Geltungsbereich 
der Anlage 21a erfasst sind.“

dd) Es wird eine neue Anmerkung 2 zu 
§ 6 Abs. 5 der Anlage 33 zu den AVR ein-
gefügt:

	 „Anmerkung 2 zu Abs. 5:

¹Soweit es sich um Mitarbeiter in Pflege- und 
Betreuungseinrichtungen handelt, betragen 
ab dem 1. Juli 2025 die Zulage für Wechsel-
schichtarbeit nach § 6 Abs. 5 Satz 1 monat-
lich 250,00 Euro und der Stundensatz nach 
§ 6 Abs. 5 Satz 2 pro Stunde 1,47 Euro. ²Mit-
arbeiter in Pflege- und Betreuungseinrichtun-
gen umfasst die Mitarbeiter, die in

a)	 Heil-, Pflege- und Entbindungseinrich-
tungen, 

b)	 medizinischen Instituten von Heil- und 
Pflegeeinrichtungen, 
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c)	 sonstigen Einrichtungen und Heimen, in 
denen die betreuten Personen in ärztli-
cher Behandlung stehen, wenn die Be-
handlung durch nicht in den Einrichtun-
gen selbst beschäftigte Ärztinnen oder 
Ärzte stattfindet, 

d)	 Einrichtungen und Heimen, die der För-
derung der Gesundheit, der Erziehung, 
der Fürsorge oder Betreuung von Kin-
dern und Jugendlichen, der Fürsorge 
und Betreuung von obdachlosen, alten, 
gebrechlichen, erwerbsbeschränkten 
oder sonstigen hilfsbedürftigen Perso-
nen dienen, auch wenn diese Einrich-
tungen nicht der ärztlichen Behandlung 
der betreuten Personen dienen, oder in 

e)	 ambulanten Pflegediensten oder teilsta-
tionären Pflegeeinrichtungen beschäf-
tigt sind, soweit deren Einrichtungen 
nicht unter Anmerkung 1 zu § 6 Abs. 5 
fallen. ³Lehrkräfte an Altenpflegeschu-
len und ähnlichen der Ausbildung die-
nenden Einrichtungen nach Satz 1 fal-
len unter die Mitarbeiter, soweit diese 
nicht unter die Anmerkung 1 zu § 6 Abs. 
5 bzw. unter die Anlage 21a fallen.“

m)	 § 6 Abs. 6 der Anlage 33 zu den AVR – 
Schichtzulage

aa) Der mittlere Wert der Zulage für Schicht-
arbeit nach § 6 Abs. 6 Satz 1 der Anlage 33 
zu den AVR wird ab dem 1. Juli 2025 auf 
100,00 Euro monatlich erhöht. Der Stunden-
satz nach § 6 Abs. 6 Satz 2 der Anlage 33 
zu den AVR wird ab dem 1. Juli 2025 auf 
0,59 Euro pro Stunde erhöht.

bb) Es wird ein neuer Satz 3 eingefügt:

„³Ab dem 1. Januar 2027 nehmen die vorge-
nannten Zulagen für Schichtarbeit an allge-
meinen Entgelterhöhungen teil.“

2.	 Garantiebeträge nach § 3 Anhang F i. V. m. 
§ 14 Abs. 4 a. F. der Anlage 31 zu den AVR

Die mittleren Werte der Garantiebeträge in 
§ 14 Abs. 4 der Anlage 31 a. F. zu den AVR werden
	- ab dem 1. Juli 2025 um 3,11 Prozent erhöht 
	- und ab dem 1.  Februar 2026 um weitere 

2,8 Prozent erhöht.

3.	 Garantiebeträge nach § 3 Anhang G i. V. m. § 14 
Abs. 4 a. F. der Anlage 32 zu den AVR

Die mittleren Werte der Garantiebeträge in § 14 
Abs. 4 der Anlage 32 a. F. zu den AVR werden

	- ab dem 1. Juli 2025 um 3,11 Prozent 
erhöht und

	- ab dem 1. Februar 2026 um weitere 2,8 
Prozent erhöht.

4.	 Garantiebeträge in Anlage 33 zu den AVR

Die mittleren Werte der Garantiebeträge in § 13 
Abs. 4 der Anlage 33 zu den AVR werden

	- ab dem 1. Juli 2025 um 3,11 Prozent 
erhöht und

	- ab dem 1.  Februar 2026 um weitere 
2,8 Prozent erhöht.

III.	 Änderung der mittleren Werte außerhalb der An-
lage 7 und der Anlagen 31 bis 33 zu den AVR

1.	 Vergütungstabelle in Anlage 3 zu den AVR

Die mittleren Werte der Anlage 3 zu den AVR wer-
den

	- ab dem 1. Juli 2025 um 3,0 Prozent er-
höht, mindestens jedoch 110,00 Euro 
monatlich und

	- ab dem 1. Februar 2026 um weitere 2,8 
Prozent erhöht.

2.	 Weitere Vergütungsbestandteile

a)	 Die mittleren Werte der weiteren dynami-
schen Vergütungsbestandteile werden

	- ab dem 1. Juli 2025 um 3,11 Prozent 
erhöht und

	- ab dem 1.  Februar 2026 um weitere 
2,8 Prozent erhöht.

b)	 Abschnitt IV der Anlage 1 zu den AVR – Do-
zenten und Lehrkräfte

Bei Dozenten und Lehrkräften der Vergütungs-
gruppen 2 bis 5b nach Ziffer VI der Anmerkungen 
zu den Tätigkeitsmerkmalen der Anlage 2 zu den 
AVR wird die Regelvergütung wie folgt gekürzt: 
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	- ab dem 1. Juli 2025 um116,53 Euro
	- ab dem 1. Februar 2026 um 119,79 Euro

Bei Dozenten und Lehrkräften der Vergütungs-
gruppen 5c bis 8 nach Ziffer VI der Anmerkungen 
zu den Tätigkeitsmerkmalen der Vergütungsgrup-
pen 1 bis 12 der Anlage 2 zu den AVR wird die 
Regelvergütung wie folgt gekürzt:

	- ab dem 1. Juli 2025 um 104,90 Euro
	- ab dem 1. Februar 2026 um 107,84 Euro

c)	 Aus der Erhöhung der mittleren Werte nach 
A.III.2. ergeben sich die nachfolgend in aa) 
bis ii) aufgeführten neuen mittleren Werte:

aa) Abschnitt V Buchstabe C der Anlage 1 zu den 
AVR – Kinderzulage 

Mitarbeiter, deren Dienstverhältnis vor dem 1. 
Juli 2008 bestanden hat, erhalten für jedes be-
rücksichtigungsfähige Kind eine Kinderzulage in 
Höhe von:

	- ab dem 1. Juli 2025 147,39 Euro
	- ab dem 1. Februar 2026 151,52 Euro

Die Kinderzulage erhöht sich ab dem 1. Juli 2025 nach 
folgender Tabelle für

Mitarbeiter nach 
den Vergütungs-
gruppen

für das erste zu 
berücksichtigende 
Kind um

für jedes weitere zu 
berücksichtigende 
Kind um

VG 12, 11, 10 und 9 8,33 Euro 41,63 Euro

VG 9a 8,33 Euro 33,26 Euro

VG 8 8,33 Euro 24,96 Euro

Die Kinderzulage erhöht sich ab dem 1. Februar 2026 
nach folgender Tabelle für

Mitarbeiter nach 
den Vergütungs-
gruppen

für das erste zu 
berücksichtigende 
Kind um

für jedes weitere zu 
berücksichtigende 
Kind um

VG 12, 11, 10 und 9 8,56 Euro 42,80 Euro

VG 9a 8,56 Euro 34,19 Euro

VG 8 8,56 Euro 25,66 Euro

bb) Abschnitt VII der Anlage 1 zu den AVR – 
Wechselschicht- und Schichtzulage
a)	 Ab dem 1. Juli 2025 werden die mittleren 

Werte der Zulagen für Wechselschichtarbeit 
nach Abschnitt VII Buchstabe b) der Anla-
ge 1 zu den AVR in Nr. 1 auf 200,00 Euro 

monatlich und in Nr. 2 auf 120,00 Euro mo-
natlich erhöht.

b)	 Ab dem 1. Juli 2025 werden die mittleren 
Werte der Zulagen für Schichtarbeit nach 
Abschnitt VII Buchstabe c) der Anlage 1 zu 
den AVR in Nr. 1 auf 100,00 Euro monatlich 
und in Nr. 2 auf 77,77 Euro monatlich erhöht.

cc) Abschnitt XI Abs. (d) der Anlage 1 zu den 
AVR – Einsatzzuschlag Rettungsdienst

Der Einsatzzuschlag im Rettungsdienst beträgt
	- ab dem 1. Juli 2025 25,18 Euro
	- ab dem 1. Februar 2026 25,89 Euro

dd) § 3 Abs. 2 der Anlage 1b zu den AVR – Be-
sitzstand Ortszuschlag 

„Die Zulage nach Abs. 1 beträgt monatlich:

Für Mitarbeiter der 
Vergütungsgrup-
pen

ab 1. Juli 2025 ab 1. Februar 2026

1 bis 2 173,96 Euro 178,83 Euro

3 bis 5b 173,96 Euro 178,83 Euro

5c bis 12 165,67 Euro 170,31

ee) Anlage 2d zu den AVR – Vergütungsgruppen-
zulage

Die Vergütungsgruppenzulage nach den Anmer-
kungen A bis F beträgt in Euro:

ab A B C D E F
1. Juli 2025 135,55 162,68 179,64 198,92 165,77 220,72

1. Februar 2026 139,35 167,24 184,67 204,49 170,41 226,90

ff) Anlage 6a zu den AVR – Zeitzuschläge Nacht- 
und Samstagsarbeit

a)	 Der Zeitzuschlag für Arbeit zwischen 
20.00 Uhr und 6.00 Uhr nach § 1 Abs. 1 Satz 
2 Buchstabe e) der Anlage 6a zu den AVR 
beträgt 
	- ab dem 1. Juli 2025 1,99 Euro
	- ab dem 1. Februar 2026 2,05 Euro

b)	 Der Zeitzuschlag für Arbeit an Samstagen in 
der Zeit von 13.00 Uhr bis 20.00 Uhr nach § 1 
Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f) der Anlage 6a zu 
den AVR beträgt 
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	- ab dem 1. Juli 2025 0,99 Euro
	- ab dem 1. Februar 2026 	 1,02 Euro

gg) § 7 Absatz 1 Buchstabe a) und Buchstabe b) 
der Anlage 14 zu den AVR – Urlaubsgeld 

Das Urlaubsgeld beträgt

a)	 für die am 1. Juli vollbeschäftigten Mitar-
beiter der Vergütungsgruppen 1 bis 5b der 
Anlagen 2, 2d und 2e zu den AVR

	- ab dem 1. Juli 2025 392,59 Euro
	- ab dem 1. Februar 2026 403,58 Euro

b)	 für die am 1. Juli vollbeschäftigten Mitar-
beiter der Vergütungsgruppen 5c bis 12 der 
Anlagen 2, 2d und 2e zu den AVR

	- ab dem 1. Juli 2025 510,34 Euro
	- ab dem 1. Februar 2026 524,63 Euro

hh)	§ 7 Abs. 1 Buchstabe c) der Anlage 14 zu den 
AVR – Urlaubsgeld für Auszubildende nach Anla-
ge 7 zu den AVR 

Das Urlaubsgeld nach § 7 Abs. 1 Buchstabe c) 
der Anlage 14 zu den AVR beträgt

	- ab dem 1. Juli 2025 300,72 Euro
	- ab dem 1. Februar 2026 309,14 Euro

IV.	 Änderungen in Anlage 7 zu den AVR

Ausbildungsvergütungen

Die mittleren Werte der Anlage 7 zu den AVR wer-
den 

	- ab dem 1. Juli 2025 um 75,00 Euro mo-
natlich erhöht und

	- ab dem 1. Februar 2026 um weitere 
75,00 Euro monatlich erhöht.

V.	 Änderungen in Anlage 17a zu den AVR

Satz 2 der Anmerkung zu § 7 Absatz 2 Anlage 
17a zu den AVR wird wie folgt neu gefasst:
„²Für Mitarbeiter nach Anlagen 2, 2d, 2e, 31, 32 
und 33 gilt als Vomhundertsatz der Veränderung 
der Vergütung oder des Entgelts gemäß Satz 1 
auf Grundlage des Beschlusses der Bundeskom-

mission vom 5. Juni 2025 für den ersten Erhö-
hungsschritt ein Wert von 3,11 Prozent.“

VI.	 Weitere Aussetzung des Akkreditierungserforder-
nisses

1.	 In Anlage 2 zu den AVR wird in den Anmerkungen 
zu den Tätigkeitsmerkmalen der Vergütungsgrup-
pen 1–12 zu Ziffer I (Wissenschaftliche Hoch-
schulbildung) in der Anmerkung zu Satz 5 das 
Datum „31. Dezember 2026“ durch das Datum 
„31. Dezember 2029“ ersetzt. 

2.	 In Anlage 2 zu den AVR wird in den Anmerkungen 
zu den Tätigkeitsmerkmalen der Vergütungsgrup-
pen 1–12 zu Ziffer I (Hochschulbildung) in der 
Anmerkung zu Satz 3 und 4 das Datum „31. De-
zember 2026“ durch das Datum „31. Dezember 
2029“ ersetzt.

3.	 In der Anlage 21a zu den AVR wird im Anhang A/
Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen (Wis-
senschaftliche Hochschulbildung) in der Anmer-
kung zu Satz 5 das Datum „31. Dezember 2026“ 
durch das Datum „31. Dezember 2029“ ersetzt. 

4.	 In der Anlage 21a zu den AVR wird im Anhang 
A/Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen 
(Hochschulbildung) in der Anmerkung zu Satz 3 
und 4 das Datum „31. Dezember 2026“ durch das 
Datum „31. Dezember 2029“ ersetzt.

5.	 In der Anlage 31 zu den AVR wird im Anhang D 
Nr. 1 (Wissenschaftliche Hochschulausbildung) 
in der Anmerkung zu Satz 5 das Datum „31. De-
zember 2026“ durch das Datum „31.  Dezem-
ber 2029“ ersetzt.

6.	 In der Anlage 31 zu den AVR wird im Anhang D 
Nr. 2 (Hochschulausbildung) in der Anmerkung 
zu Satz 3 und 4 das Datum „31. Dezember 2026“ 
durch das Datum „31. Dezember 2029“ ersetzt. 

7.	 In Anlage 33 zu den AVR wird im Anhang B in den 
Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen der 
Entgeltgruppen S 2 bis S 18 in der Anmerkung 
zu Satz 3 und 4 zur Anmerkung 13 das Datum 
„31. Dezember 2026“ durch das Datum „31. De-
zember 2029“ ersetzt.

VII.	 Inkrafttreten

Der Beschluss tritt zum 1. Juli 2025 in Kraft.
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B.

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

Im Rahmen der aktuellen Tarifrunde beinhaltet der 
Beschluss Erhöhungen der Vergütungswerte zu den 
oben genannten Anlagen sowie die weitere Ausset-
zung des Akkreditierungserfordernisses. Weitere Ele-
mente der aktuellen Tarifrunde sind einem folgenden 
Teil 2 vorbehalten.

C.

Beschlusskompetenz

Die Regelungen betreffen Rechtsnormen über den In-
halt des Dienstverhältnisses nach § 1 Abs. 4 Satz 1 
AK-Ordnung. Es handelt sich in Teilen auch um eine 
Festlegung der mittleren Werte zur Höhe der Vergü-
tungsbestandteile im Sinne des § 13 Abs. 3 Satz 1 
AK-Ordnung. Damit besteht die Kompetenz der Bun-
deskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission 
gem. § 13 Abs. 1 Satz 1 AK-Ordnung zur Regelung.

Limburg, 4. August 2025	 +	 Dr. Georg Bätzing
Az.: 359H/69659/25/01/3		  Bischof von Limburg

Prof. Dr. Peter Platen
Kanzler der Kurie

Entgelttabellen finden sich in der Anlage

Nr. 417 Verlängerung der Befristung der Abschnit-
te F und G des Teils II. Anlage 7 zu den AVR – Be-
schluss der Bundeskommission am 5. Juni 2025 in 
Bad Hersfeld 

A.

Beschlusstext:

I.	 Änderung in Abschnitt F des Teils II. der Anlage 
7 zu den AVR

In § 12 Abschnitt F des Teils II. der Anlage 7 zu 
den AVR wird das Datum „31. Juli 2025“ jeweils 
durch das Datum „31. Juli 2026“ ersetzt.

II.	 Änderung in Abschnitt G des Teils II. der Anlage 
7 zu den AVR

In § 6 Abschnitt G des Teils II. der Anlage 7 zu 
den AVR wird das Datum „31. Juli 2025“ jeweils 
durch das Datum „31. Juli 2026“ ersetzt.

III.	 Inkrafttreten

Die Änderungen treten zum 1. Juli 2025 in Kraft.

B.

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

Mit den obigen Änderungen werden die Regelungen 
nach den Abschnitten F und G des Teils II. der Anla-
ge 7 zu den AVR unverändert um ein Jahr, bis zum 
31. Juli 2026, verlängert. Die vorhergehende Befris-
tung läuft am 31. Juli 2025 aus.

C.

Beschlusskompetenz

Die Regelung ist eine Rechtsnorm über den Inhalt des 
Dienstverhältnisses nach § 1 Abs. 4 Satz 1 AK-Ord-
nung. Es handelt sich nicht um eine reine Festlegung 
der Höhe der Vergütungsbestandteile, des Umfangs 
der regelmäßigen Arbeitszeit und des Umfangs des 
Erholungsurlaubs im Sinne des § 13 Abs. 3 Satz 1 AK-
Ordnung.

Limburg, 4. August 2025	 +	 Dr. Georg Bätzing
Az.: 359H/69659/25/01/3		  Bischof von Limburg

Prof. Dr. Peter Platen 
Kanzler der Kurie

Nr. 418 Verlängerung der Befristung des Abschnittes 
I des Teils II. Anlage 7 zu den AVR – Beschluss der 
Bundeskommission am 5. Juni 2025 in Bad Hersfeld

A.

Beschlusstext:

I.	 Änderung in Abschnitt I des Teils II. der Anlage 
7 zu den AVR

In § 5 Abschnitt I des Teils II. der Anlage 7 zu 
den AVR wird das Datum „31. Juli 2025“ jeweils 
durch das Datum „31. Juli 2027“ ersetzt. Der so 
geänderte Regelungstext lautet wie folgt:
„§ 5 Befristung der Regelung und Kompetenz-
übertragung
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(1)	 ¹Die Regelungen dieses Abschnitts sind be-
fristet bis zum 31. Juli 2027. ²Sie gelten für 
bis dahin begonnene Ausbildungsverhält-
nisse bis zu deren Beendigung fort. 

(2)	 ¹Die Bundeskommission überträgt nach § 13 
Abs. 6 AK-O befristet bis zum 31. Juli 2027 
den Regionalkommissionen die Kompetenz 
zur Festsetzung der Anwendung dieses Ab-
schnitts und der Ausbildungsvergütungen 
im Sinne der § 1 und § 3 Abs. 1 Abschnitt I 
des Teils II. der Anlage 7. ²Die von den Regi-
onalkommissionen vorgenommenen Fest-
setzungen gelten nach dem 31.  Juli 2027 
für bis dahin begonnene Ausbildungsver-
hältnisse bis zu deren Beendigung fort. ³So-
weit am 31. Juli 2021 bereits aufgrund bis 
dahin bestehender Kompetenzübertragung 
zur Regelung der Ausbildungsverhältnisse 
der Ausbildung zum Heilerziehungspfleger 
Regelungen und Festsetzungen durch ein-
zelne Regionalkommissionen vorgenom-
men wurden, gelten deren Regelungen bis 
zu einer neuerlichen Festsetzung fort, auch 
soweit sie von den Regelungen dieses Ab-
schnittes abweichen.“

II.	 Inkrafttreten

Die Änderung tritt zum 1. Juli 2025 in Kraft.

B.

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

Mit den obigen Änderungen werden die Regelungen 
und die Kompetenzübertragung nach Abschnitt I des 
Teils II. der Anlage 7 zu den AVR unverändert um zwei 
Jahre, bis zum 31. Juli 2027, verlängert. Die vorherge-
hende Befristung läuft am 31. Juli 2025 aus.

C.

Beschlusskompetenz

Die Regelung ist eine Rechtsnorm über den Inhalt des 
Dienstverhältnisses nach § 1 Abs. 4 Satz 1 AK-Ord-
nung. Es handelt sich nicht um eine reine Festlegung 
der Höhe der Vergütungsbestandteile, des Umfangs 
der regelmäßigen Arbeitszeit und des Umfangs des 
Erholungsurlaubs im Sinne des § 13 Abs. 3 Satz 1 
AK-Ordnung. Die Kompetenz zur Übertragung der 

Kompetenz der Inkraftsetzung des Abschnittes, und 
der Festsetzung der Vergütungswerte ohne mittlere 
Werte ergibt sich aus § 13 Absatz 6 Satz 1 2. Alt. AK-
Ordnung.

Limburg, 4. August 2025	 +	 Dr. Georg Bätzing
Az.: 359H/69659/25/01/3		  Bischof von Limburg

Prof. Dr. Peter Platen
Kanzler der Kurie

Nr. 419 Änderungen in Anlagen 1 und 33 zu den AVR 
– Beschluss der Bundeskommission am 5. Juni 2025 
in Bad Hersfeld

A.

Beschlusstext:

I.	 Änderung in Abschnitt Ic der Anlage 1 zu den AVR

Der Abschnitt Ic der Anlage 1 zu den AVR wird 
wie folgt neu gefasst:

„Ic Eingruppierung bei nicht erfüllter Ausbildungs-
voraussetzung 

¹Ist in einem Tätigkeitsmerkmal eine Vorbildung 
oder Ausbildung als Anforderung bestimmt, sind 
Mitarbeiter, die die geforderte Vorbildung oder 
Ausbildung nicht besitzen,  
	- wenn im Einzelfall nichts anderes bestimmt 

ist, 
	- wenn nicht auch „sonstige Mitarbeiter“ von 

diesem Tätigkeitsmerkmal erfasst werden 
oder 

	- wenn auch „sonstige Mitarbeiter“ von die-
sem Tätigkeitsmerkmal erfasst werden, die-
se Mitarbeiter jedoch nicht die Vorausset-
zungen des „sonstigen Mitarbeiters“ erfüllen,

bei Erfüllung der sonstigen Anforderungen dieses 
Tätigkeitsmerkmals in der nächst niedrigeren Ver-
gütungsgruppe bzw. Entgeltgruppe eingruppiert. 
²Satz 1 gilt entsprechend für Tätigkeitsmerkma-
le, die bei Erfüllung qualifizierter Anforderungen 
eine höhere Eingruppierung vorsehen. ³Satz 1 gilt 
nicht, wenn die Vergütungsgruppen- bzw. Entgelt-
ordnung für diesen Fall ein Tätigkeitsmerk-mal 
(z. B. „in der Tätigkeit von …“) enthält.
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II.	 Änderung in § 1 der Anlage 33 zu den AVR

In § 1 Absatz 2 Satz 2 der Anlage 33 zu den AVR 
wird die Angabe „Ic“ gestrichen. Der so geänderte 
Satz 2 lautet wie folgt:

„²Abschnitte Ia, IIIA, V, VII und XIV der Anlage 1, 
Anlagen 1b, 2d, 3, 6 und 6a sowie § 4 und §§ 6 
bis 9 der Anlage 14 finden keine Anwendung.“

III.	 Inkrafttreten

Die Änderungen treten zum 1. Juli 2025 in Kraft.

B.

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

Mit den obigen Änderungen wird der Regelungstext 
des Abschnitts Ic der Anlage 1 zu den AVR insofern 
modernisiert, als dass er an die Systematik der Ein-
gruppierung nach Entgeltgruppen angepasst wird, 
gleichzeitig aber auch die Eingruppierung in die Ver-
gütungsgruppen erfasst.  

Ferner findet Abschnitt Ic der Anlage 1 zu den AVR 
nun auch für die Anlage 33 zu den AVR Anwendung. 
Das entspricht dem Grundsatz, wie er bereits für die 
Anlagen 30, 31 und 32 zu den AVR gilt, dort jeweils 
§ 1 Absatz 2 Satz 2. 

Für die Ungleichbehandlung zwischen den Anlagen 
bezüglich der Geltung des Abschnitts Ic der Anlage 1 
zu den AVR besteht kein sachlicher Grund.

C.

Beschlusskompetenz

Die Kompetenz der Bundeskommission besteht nach 
§ 13 Abs. 1 Satz 1 AK-Ordnung. Die Regelung betrifft 
Rechtsnormen über den Inhalt des Dienstverhältnis-
ses nach § 1 Abs. 4 Satz 1 AK-Ordnung. Es handelt 
sich nicht um eine Festlegung der Höhe der Vergü-
tungsbestandteile, des Umfangs der regelmäßigen 
Arbeitszeit und des Umfangs des Erholungsurlaubs 
im Sinne des § 13 Abs. 3 S. 1 AK-Ordnung.

Limburg, 4. August 2025	 +	 Dr. Georg Bätzing
Az.: 359H/69659/25/01/3		  Bischof von Limburg

Prof. Dr. Peter Platen
Kanzler der Kurie

Nr. 420 Änderungen in der Anlage 33 zu den AVR – 
Beschluss der Bundeskommission am 5. Juni 2025 
in Bad Hersfeld

A.

Beschlusstext:

I.	 Änderung in Anhang B der Anlage 33 zu den AVR

1.	 In Anhang B der Anlage 33 zu den AVR wird den 
„Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen der 
Entgeltgruppen S 2 bis S 18 (Anhang B zur An-
lage 33)“ die Anmerkung 32 neu hinzugefügt:

„32. ¹Der Dienstgeber kann zur Deckung des Per-
sonalbedarfs eine monatliche Zulage an den Mit-
arbeiter zahlen, deren Höhe mindestens 180,00 
Euro betragen soll. ²Die Regelung ist befristet bis 
zum 31. Dezember 2027.“

2.	 Die vorstehende Anmerkung 32 wird den Entgelt-
gruppen S 12 Fallgruppen 2 bis 5, S 13 Fallgruppen 
6 bis 8, S 15 Fallgruppen 8 bis 12, S 16 Fall-gruppen 
5 bis 10, S 17 Fallgruppen 4 und 7 bis 13 sowie S 
18 Fallgruppen 3 bis 7 als Hochziffer zugeordnet.

II.	 Inkrafttreten

Die Änderungen treten zum 1. Juli 2025 in Kraft

B.

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

Mit den obigen Änderungen können Dienstgeber zur 
Deckung des Personalbedarfs Leitern von Kinderta-
gesstätten, Werkstätten und Heimen der Erziehungs-, 
Behinderten- oder Gefährdetenhilfe eine monatliche 
Zulage zahlen. Ebenfalls können Dienstgeber zur De-
ckung des Personalbedarfs als ständige Vertreter der 
oben genannten Leitungen bestellte Personen, eine 
monatliche Zulage zahlen. Deren Höhe soll mindes-
tens 180,00 Euro betragen. 

Die von der neuen Anmerkung 32 erfassten Leiter 
von Kindertagesstätten, Werkstätten und Heimen 
der Erziehungs-, Behinderten- oder Gefährdetenhilfe 
und Mitarbeiter, die durch ausdrückliche Anordnung 
als ständige Vertreter von Leitern bestellte Personen, 
erhalten keine SuE-Zulage gemäß § 11 Abs. 5 der An-
lage 33 zu den AVR.
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C.

Beschlusskompetenz

Die Kompetenz der Bundeskommission besteht nach 
§ 13 Abs. 1 AK-Ordnung. Die Regelung betrifft Rechts-
normen über den Inhalt des Dienstverhältnisses nach 
§ 1 Abs. 4 Satz 1 AK-Ordnung. Es handelt sich um eine 
Festlegung der Höhe der Vergütungsbestandteile im 
Sinne des § 13 Abs. 3 S. 1 AK-Ordnung.

Limburg, 18. August 2025	 +	 Dr. Georg Bätzing
Az.: 359H/69659/25/01/3		  Bischof von Limburg

Prof. Dr. Peter Platen
Kanzler der Kurie

Nr. 421 Tarifrunde Ärzte 2024 bis 2026– Beschluss 
der Bundeskommission am 5. Juni 2025 in Bad Hers-
feld

A.

Beschlusstext:

I.	 Änderungen zum 1. Juli 2025

1.	 § 2 Satz 2 der Anlage 30 zu den AVR wird wie 
folgt neu gefasst:

„²Für jeden Einsatz in diesem Rettungsdienst er-
halten Ärztinnen und Ärzte einen nicht zusatzver-
sorgungspflichtigen Einsatzzuschlag ab 1. Juli 
2025 in Höhe von 32,64 Euro, ab 1. Dezember 
2025 in Höhe von 33,29 Euro und ab 1. März 2026 
in Höhe von 33,96 Euro.“

2.	 § 8 Absatz 2 Satz 1 der Anlage 30 zu den AVR 
wird wie folgt gefasst:

„¹Für die als Arbeitszeit gewertete Zeit des Bereit-
schaftsdienstes wird das nachstehende Entgelt 
je Stunde in Euro gezahlt:

ab dem 1. Juli 2025 (erhöht um 4,0 Prozent)

EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

I 35,43 35,43 36,77 36,77 38,12 38,12

II 42,13 42,13 43,47 43,47 44,83 44,83

III 45,49 45,49 47,76 – – –

IV 49,50 49,50 – – – –

ab dem 1. Dezember 2025 (erhöht um 2,0 Pro-
zent)

EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

I 36,14 36,14 37,51 37,51 38,88 38,88

II 42,97 42,97 44,34 44,34 45,73 45,73

III 46,40 46,40 47,76 – – –

IV 50,49 50,49 – – – –

ab dem 1. März 2026 (erhöht um 2,0 Prozent)

EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

I 36,86 36,86 38,26 34,00 39,66 39,66

II 43,83 43,83 45,23 40,19 46,64 46,64

III 47,33 47,33 48,72 – – –

IV 51,50 51,50 – – – –

3.	 In § 8 Absatz 2 Satz 3 der Anlage 30 zu den AVR 
wird das Datum „30. Juni 2024“ durch das Datum 
„31. Dezember 2026“ ersetzt.

4.	 4.	 In § 8 Absatz 3 Satz 1 der Anlage 30 und § 8 
Absatz 5 der Anlage 30 zu den AVR werden die 
Angaben „§ 8 Abs. 2“ durch die Angaben „Ab-
satz 2“ ersetzt.

5.	 In § 17 Absatz 6 Satz 1 der Anlage 30 zu den AVR 
wird die Angabe „von § 208 SGB IX“ durch die 
Wörter „des gesetzlichen zusätzlichen Urlaubs 
für schwerbehinderte Menschen“ ersetzt.

6.	 6.	 Entgelttabelle Anhang A Anlage 30 zu den 
AVR

Die mittleren Werte in Anhang A der Anlage 30 zu 
den AVR werden wie folgt neu gefasst:

„gültig ab 1. Juli 2025 (erhöht um 4,0 %) – Werte 
in Euro

Entgelt-

gruppe

G r u n d 

entgelt

Entgeltstufen

 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

I 5.499,85 5.811,63 6.034,28 6.420,21 6.880,40 7.069,68

II 7.258,93 7.867,55 8.401,96 8.713,71 9.018,00 9.322,29

III 9.092,24 9.626,62 10.391,15 – – –

IV 10.695,40 11.459,97 – – – –
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gültig ab 1. Dezember 2025 (erhöht um 2,0 %) – 
Werte in Euro

Entgelt- 

gruppe

Grund-

entgelt

Entgeltstufen

 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

I 5.609,85 5.927,86 6.154,97 6.548,61 7.018,01 7.211,07

II 7.404,11 8.024,90 8.570,00 8.887,98 9.198,36 9.508,74

III 9.274,08 9.819,15 10.598,97 – – –

IV 10.909,31 11.689,17 – – – –

gültig ab 1. März 2026 (erhöht um 2,0 %) – Werte 
in Euro

Ent-

geltgr.

Grund- 

entgelt

Entgeltstufen

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

I 5.722,05 6.046,42 6.278,07 6.679,58 7.158,37 7.355,29

II 7.552,19 8.185,40 8.741,40 9.065,74 9.382,33 9.698,91

III 9.459,56 10.015,53 10.810,95 – – –

IV 11.127,50 11.922,95 – – – –

II.	 Weitere Regelungen, die zum 1. Oktober 2025 in 
Kraft treten

1.	 § 5 Absatz 3 der Anlage 30 zu den AVR wie folgt 
neu gefasst:

1.	 „Nachtarbeit ist die Arbeit zwischen 20 Uhr 
und 6 Uhr.“

2.	 Die bisherige Überschrift des § 6 der Anlage 30 
zu den AVR wird wie folgt neu gefasst

„§ 6 Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, Dienst-
planung“

3.	 § 6 Absatz 11 der Anlage 30 zu den AVR wird wie 
folgt geändert:

a)	 Im Satz 1 werden nach dem Wort 
„Dienste“ die Wörter „(regelmäßige Ar-
beit einschließlich Schicht- und Wech-
selschichtarbeit, Bereitschaftsdienst 
und Rufbereitschaft“) eingefügt.

b)	 Satz 2 wie folgt neu gefasst:

„²Wird die vorstehende Frist nicht eingehal-
ten, so 

	- wird für die regelmäßige Arbeit (ein-
schließlich Schicht- und Wechsel-
schichtarbeit) ein Zuschlag in Höhe von 
10 Prozent des Tabellenentgelts für den 
zu planenden Folgemonat gezahlt und/
oder

	- erhöht sich die Bewertung des Bereit-
schaftsdienstes gemäß § 8 Abs. 1 Satz 
1 für jeden Dienst des zu planenden Fol-
gemonats um 17,5 Prozentpunkte bzw. 

	- wird zusätzlich zum Rufbereitschaftsent-
gelt ein Zuschlag von 17,5 Prozent des Ent-
gelts gemäß § 7 Abs. 3 auf jeden Dienst 
des zu planenden Folgemonats gezahlt.“

c)	 Satz 5 wie folgt neu gefasst:
	

„5Liegen bei einer notwendigen Dienst-
planänderung nach Satz 3 zwischen der 
Dienstplanänderung und dem Antritt des 
Dienstes weniger als drei Tage, 
	- wird für regelmäßige Arbeit (einschließ-

lich Schicht- und Wechselschichtarbeit) 
je Arbeitsstunde ein Zuschlag in Höhe 
von 10 Prozent des auf eine Stunde ent-
fallenden Anteils des Tabellenentgelts 
der jeweiligen Entgeltgruppe und -stufe 
der Ärztin/des Arztes gezahlt und/oder

	- erhöht sich die Bewertung des Bereit-
schaftsdienstes gemäß § 8 Abs. 1 
Satz 1 um 17,5 Prozentpunkte bzw.

	- wird zusätzlich zum Rufbereitschafts-
entgelt ein Zuschlag von 17,5 Prozent 
des Entgelts gemäß § 7 Abs. 3 gezahlt.“

4.	 Der Zeitzuschlag für Nachtarbeit gemäß § 7 Ab-
satz 1 Satz 2 Buchstabe b der Anlage 30 zu den 
AVR wird von 15 v. H. auf 20 v. H. erhöht.

5.	 § 7 Absatz 1 Satz 3 der Anlage 30 zu den AVR 
wird wie folgt neu gefasst:

„³Für Arbeit an Samstagen von 13 Uhr bis 20 
Uhr, soweit diese nicht im Rahmen von Wechsel-
schicht- oder Schichtarbeit anfällt, beträgt der 
Zeitzuschlag 20 v. H. des auf eine Stunde entfal-
lenden Anteils des Tabellenentgelts der Stufe 3 
der jeweiligen Entgeltgruppe, bei Ärztinnen und 
Ärzten gem. § 12 Buchstabe c und d der höchs-
ten tariflichen Stufe.“

6.	 § 7 Absatz 5 der Anlage 30 zu den AVR wird wie 
folgt neu gefasst:
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„(5) Ärztinnen und Ärzte, die Wechselschichtar-
beit leisten, erhalten eine Wechselschichtzulage 
von 315 Euro monatlich.“

7.	 § 7 Absatz 6 der Anlage 30 zu den AVR wird wie 
folgt neu gefasst:

„(6) Ärztinnen und Ärzte, die Schichtarbeit leis-
ten, erhalten eine Schichtzulage von 210 Euro 
monatlich.“ 

8.	 In § 17 Abs. 1 der Anlage 30 zu den AVR wer-
den die Wörter „Abs. 4 Satz 1 oder Abs. 5 Satz 1“ 
durch die Wörter „Abs. 5 oder 6“ ersetzt.

9.	 In Anlage 30 zu den AVR werden in § 17 Absatz 4 
Satz 1 die beiden Zeiträume „zwischen 21 Uhr bis 
6 Uhr“ durch „zwischen 20 Uhr bis 6 Uhr“ er-setzt.

III.	 Regelungen, die zum 1. Januar 2026 in Kraft tre-
ten

1.	 § 7 Absatz 6 der Anlage 30 zu den AVR wird wie 
folgt neu gefasst:

„(6) Ärztinnen und Ärzte, die Schichtarbeit leis-
ten, erhalten eine Schichtzulage von 315 Euro 
monatlich.“

2.	 § 17 der Anlage 30 zu den AVR wird wie folgt 
geändert

a)	 In Absatz 1 werden die Wörter „ständi-
ge“ und „zusammenhängende“ gestri-
chen.

b)	 Absatz 2 wird aufgehoben.

c)	 Die Anmerkungen zu den Absätzen 1 
und 2 wird wie folgt neu gefasst:

„Anmerkung zu Absatz 1:

Der Anspruch auf den Zusatzurlaub bemisst 
sich nach der abgeleisteten Schicht- oder 
Wechselschichtarbeit und entsteht im lau-
fenden Jahr, sobald die Voraussetzungen 
nach Absatz 1 erfüllt sind.“

IV.	 Die mittleren Werte dieses Beschlusses sind bis 
zum 31. Dezember 2026 befristet.

V.	 Die Regionalkommissionen können zur Umset-
zung dieses Beschlusses Einmalzahlungen fest-
legen.

VI.	 Der Beschluss tritt zum 1. Juli 2025 in Kraft.

B.

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

Mit dem Beschluss wird die Tarifeinigung für die Ärz-
tinnen und Ärzte im Rahmen der Tarifrunde 2024 bis 
2026 zum TV-Ärzte/VKA für den Geltungsbereich der 
Anlage 30 zu den AVR nachvollzogen.

C.

Beschlusskompetenz

Die Regelung beinhaltet Rechtsnormen über den In-
halt des Dienstverhältnisses nach § 1 Absatz 4 Satz 1 
AK-O.

Bei den Änderungen unter I. Nr. 1, 2 und 6, II. Nr. 6 und 
7 und III. Nr. 1, handelt es sich um die Festlegung mitt-
lerer Werte zur Höhe der Vergütungsbestandteile, des 
Umfangs der regelmäßigen Arbeitszeit bzw. des Um-
fangs des Erholungsurlaubs im Sinne des § 13 Absatz 
3 Satz 1 AK-Ordnung. Damit besteht die Kompetenz 
der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen 

Kommission gem. § 13 Absatz 1 Satz 1 AK-Ordnung 
zur Regelung. 

Im Übrigen besteht die Kompetenz der Bundeskom-
mission nach § 13 Absatz 1 Satz 1 AK-Ordnung. Die 
Regelungen betreffen Rechtsnormen über den Inhalt 
des Dienstverhältnisses nach § 1 Absatz 4 Satz 1 AK 
Ordnung. Es handelt sich nicht um eine Festlegung 
der Höhe der Vergütungsbestandteile, des Umfangs 
der regelmäßigen Arbeitszeit oder des Umfangs des 
Erholungsurlaubs im Sinne des §13 Absatz 3 Satz 1 
AK-Ordnung.

Limburg, 4. August 2025	 +	 Dr. Georg Bätzing
Az.: 359H/69659/25/01/3		  Bischof von Limburg

Prof. Dr. Peter Platen
Kanzler der Kurie
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Nr. 422 Anlage 20 Besondere Regelungen für Mitar-
beiter in Inklusionsbetrieben/ Öffnung für branchen-
übliche, regional geltende Arbeitsbedingungen – Be-
schluss der Regionalkommission Mitte am 26. Juni 
2025

In Ausübung der Kompetenzübertragung durch die  
Bundeskommission mit Beschluss vom 5 Juni 2025  
unter TOP 5.8 zu § 2 Abs.1 der Anlage 20 beschließt 
die Regionalkommission Mitte Anlage 20 Besondere 
Regelungen für Mitarbeiter in Inklusionsbetrieben/ 
Öffnung für branchenübliche, regional geltende Ar-
beitsbedingungen

I.	 In § 2 Absatz 1 der Anlage 20 wird das Datum 
„31. Dezember 2025“ in Satz 9 durch das Datum 
„31. Dezember 2030“ ersetzt.

II.	 Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt zum 1. Juni 2025 in Kraft.

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

Mit der Verlängerung der Kompetenzübertragung 
durch die Bundeskommission am 5.Juni können die 
Regionalkommissionen weiterhin Regelungen zu Ar-
beitsbedingungen bzw. Vergütungsregelungen — aus-
genommen der Bestimmungen über die betriebliche 
Altersversorgung — von Mitarbeitern nach § 1 Abs. 2 
der Anlage 20 zu den AVR in Inklusionsbetrieben mit 
Tätigkeitsfeldern, für die Tarifverträge im Sinne von 
§ 2 Abs. 1 Satz 1 der Anlage 20 zu den AVR nicht 
bestehen, beschließen. 

Von dieser Kompetenzübertragung macht die Regio-
nalkommission Mitte mit dem Beschluss Gebrauch.

Limburg, 18. August 2025	 +	 Dr. Georg Bätzing
Az.: 359H/69659/25/01/3		  Bischof von Limburg

Prof. Dr. Peter Platen
Kanzler der Kurie

Nr. 423 Tarifrunde 2025 – Teil 1 – Beschluss der Re-
gionalkommission Mitte am 26. Juni 2025

Die Regionalkommission Mitte beschließt: 

I.	 Übernahme der beschlossenen mittleren Werte/ 
Festsetzung der Vergütung

Für den Bereich der Regionalkommission Mitte wer-
den die mittleren Werte, die in A. I. - IV. i. V. m. dem 
Tabellenanhang des Beschlusses der Bundeskom-
mission der Arbeitsrechtlichen Kommission vom 
5. Juni 2025 zu „Tarifrunde 2025 — Teil 1“ enthalten 
sind, in derselben Höhe und zu denselben Zeitpunkten 
als neue Werte festgesetzt.

II.	 Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt zum 1. Juli 2025 in Kraft.

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

Der Beschluss beinhaltet die Übernahme des Be-
schlusses der Bundeskommission zur aktuellen Ta-
rifrunde 2025 — Teil 1. Damit werden die Vergütungs-
werte für Mitarbeitende der Anlagen 2, 2d, 2e, 31 bis 
33 zu den AVR erhöht. Weitere Elemente der aktuellen 
Tarifrunde sind einem folgenden Teil 2 vorbehalten.

Die Regionalkommission ist für die Festlegung der 
Höhe der Vergütungsbestandteile zuständig gemäß 
§ 13 Abs. 3 Satz 1 AK-Ordnung.

Limburg, 18. August 2025	 +	 Dr. Georg Bätzing
Az.: 359H/69659/25/01/3		  Bischof von Limburg

Prof. Dr. Peter Platen
Kanzler der Kurie

Nr. 424 Übernahme der beschlossenen mittleren 
Werte/Festsetzung der Vergütung (Anlage 30 und 
31 zu den AVR) Beschluss der Regionalkommission 
Mitte am 26. Juni 2025

I.	 Übernahme der beschlossenen mittleren Werte/ 
Festsetzung der Vergütung

Für den Bereich der Regionalkommission Mitte wer-
den die mittleren Werte, die im Beschluss der Bundes-
kommission der Arbeitsrechtlichen Kommission vom 
5. Juni 2025 zur „Änderung Anmerkungen 30 und 31 
Anhang B der Anlage 33 AVR“ enthalten sind, in der-
selben Höhe und zu denselben Zeitpunkten als neue 
Werte festgesetzt.

II.	 Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt zum 1. Juli 2025 in Kraft.
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Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

Der Beschluss beinhaltet die Erhöhung der in den An-
merkungen 30 und 31 genannten Zulagen auf jeweils 
mindestens 180,00 Euro.

Basis der im Beschluss enthaltenen Verweise ist die 
in der Bundeskommission am 5. Juni 2025 beschlos-
sene Beschlussvorlage zur Erhöhung der Zulagen. Die 
Regionalkommission ist für die Festlegung der Höhe 
der Vergütungsbestandteile zuständig, § 13 Abs. 3 
Satz 1 AK-Ordnung.

Limburg, 18. August 2025	 +	 Dr. Georg Bätzing
Az.: 359H/69659/25/01/3		  Bischof von Limburg

Prof. Dr. Peter Platen
Kanzler der Kurie

Nr. 425 Übernahme der beschlossenen mittleren 
Werte/Festsetzung der Vergütung (Anlage 33 zu den 
AVR) – Beschluss der Regionalkommission Mitte am 
26. Juni 2025

I.	 Übernahme der beschlossenen mittleren Werte/ 
Festsetzung der Vergütung

Für den Bereich der Regionalkommission Mitte wird 
der mittlere Wert, der im Beschluss der Bundeskom-
mission der Arbeitsrechtlichen Kommission vom 
5. Juni 2025 zur „Änderungen in der Anlage 33 zu den 
AVR“ enthalten ist, in derselben Höhe und zu densel-
ben Zeitpunkten als neuer Wert festgesetzt.

II.	 Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt zum 1. Juli 2025 in Kraft.

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

Der Beschluss beinhaltet die Einführung einer Kann-
Zulage in Höhe von mindestens 180,00 Euro für Lei-
tungskräfte und deren bestellte, ständige Vertreter 
als neue Anmerkung 32 der Anmerkungen zu den Tä-
tigkeitsmerkmalen der Entgeltgruppen S 12 bis S 18 
(Anhang B zur Anlage 33). Die neu eingeführte Zulage 
für Leitungskräfte und als deren ständige Vertreter 
bestellte Personen kann zur Deckung des Personalbe-
darfs gewährt werden. Diese neue Zulage ist befristet 
bis zum 31. Dezember 2027.

Basis der im Beschluss enthaltenen Verweise ist die 
in der Bundeskommission am 5. Juni 2025 beschlos-

sene Beschlussvorlage zur Einführung der Zulage. Die 
Regionalkommission ist für die Festlegung der Höhe 
der Vergütungsbestandteile zuständig, § 13 Abs. 3 
Satz 1 AK-Ordnung
Limburg, 18. August 2025	 +	 Dr. Georg Bätzing
Az.: 359H/69659/25/01/3		  Bischof von Limburg

Prof. Dr. Peter Platen
Kanzler der Kurie

Nr. 426 Anwendung des Abschnittes I des Teils II. der 
Anlage 7 AVR ab dem 31. Juli 2025 – Beschluss der 
Regionalkommission Mitte am 26. Juni 2025

I.	 Annahme der Kompetenzverlängerung und Fest-
setzung der Anwendung und Ausbildungsvergü-
tung.

Unter Annahme der von der Bundeskommission 
am 05.  Juni 2025 erfolgten Verlängerung der 
Kompetenzübertragung bestätigt die Regional-
kommission Mitte zur Festsetzung der Anwen-
dung des Abschnittes I des Teils II. der Anlage 
7 AVR und der Ausbildungsvergütungen ihren 
Beschluss vom 7. Juli 2022.

II.	 Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt zum 26. Juni 2025 in Kraft.

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

Die Bundeskommission hatte mit Beschluss vom 
5. Juni 20225 sowohl die Befristung des Abschnittes 
I des Teils II. der Anlage 7 AVR wie auch der zugehö-
rigen Kompetenzübertragung in § 5 des Abschnittes 
I auf den 31. Juli 2027 verlängert. Die Regionalkom-
mission Mitte hatte mit dem o. g. Beschluss diese 
Kompetenzübertragung angenommen und für Ihren 
Bereich die Inkraftsetzung und Wertfestsetzung vor-
genommen. Sie führt mit diesem Beschluss die Tari-
fierung unverändert fort.

Die Regionalkommission ist zuständig gern. § 13 
Abs. 6 i. V. m. Abs 3 AK-Ordnung.

Limburg, 18. August 2025	 +	 Dr. Georg Bätzing
Az.: 359H/69659/25/01/3		  Bischof von Limburg

Prof. Dr. Peter Platen
Kanzler der Kurie
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Nr. 427 Tarifrunde Ärzte 2024 - 2025 – Beschluss der 
Regionalkommission Mitte am 26. Juni 2025

I.	 Übernahme der beschlossenen mittleren Werte/ 
Festsetzung der Vergütung

Für den Bereich der Regionalkommission Mitte wer-
den die mittleren Werte, die in A. I. bis III. des Be-
schlusses der Bundeskommission der Arbeitsrecht-
lichen Kommission vom 5. Juni 2025 zur „Tarifrunde 
Ärzte 2024 bis 2026“ enthalten sind, in derselben 
Höhe und zu denselben Zeitpunkten als neue Werte 
festgesetzt.

II.	 Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt zum 1. Juli 2025 in Kraft.

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

Der Beschluss beinhaltet Erhöhungen der Vergü-
tungswerte für den Bereich der Regionalkommission 
Mitte im Rahmen der aktuellen Ärzte-Tarifrunde 2024 
bis 2026. Basis ist der Beschluss der Bundeskommis-
sion zur Ärztetarifrunde 2024 - 2026.

Die Regionalkommission ist für die Festlegung der 
Höhe der Vergütungsbestandteile zuständig gemäß 
§ 13 Abs. 3 Satz 1 AK-Ordnung.

Limburg, DATUM	 +	 Dr. Georg Bätzing
Az.: 		  Bischof von Limburg

Nr. 428 Aufruf der deutschen Bischöfe zum Caritas-
Sonntag 2025 

Liebe Schwestern und Brüder,

die Öffnung der Heiligen Pforten in diesem Heiligen 
Jahr 2025 ist eine Aufforderung an uns alle, unsere 
Herzen zu öffnen, Verschlossenheit und Verhärtungen 
zu überwinden und Pilgerinnen und Pilger der Hoff-
nung zu sein.

Im Jahr 2025 ist die geöffnete Tür auch das Leitmotiv 
der Jahreskampagne des Deutschen Caritasverban-
des. Die Tür steht vor Caritas-Einrichtungen und mit-
ten im öffentlichen Raum. Auf den Plakaten1 , die die 
Caritas-Kampagne 2025 begleiten, findet sich die Tür in 
unterschiedlichen Kontexten menschlichen Lebens. Sie 
machen deutlich: In dieser von Krisen und Kriegen, von 

1 www.caritas.de.

Naturkatastrophen und Pandemien gezeichneten Zeit 
braucht es die Angebote der Caritas an vielen Orten 
und für viele Menschen – dringlicher denn je! „Tuet Gu-
tes Allen“ (Gal 6, 10) ist der biblische Anspruch, dem die 
Caritas-Angebote heute und morgen genügen wollen.

Die Einladung der Caritas soll dabei besonders jene 
erreichen, die das Leben vor allem vor verschlossenen 
Türen kennen. Und die draußen gelassen werden – 
vor der Tür. Weil sie zu klein oder zu alt sind, um sie 
zu öffnen, weil sie nicht gut riechen oder ansteckend 
sind, weil sie nicht ins Muster passen oder weil die 
Türschwelle zu hoch ist, und keine Rampe hinüber-
führt. In den Einrichtungen und Diensten der Caritas 
erfahren sie die Hilfe, die sie brauchen, ohne sich ver-
stellen zu müssen – in der Bahnhofsmission genauso 
wie in der Altenhilfeeinrichtung, im Inklusionsbetrieb 
wie im Jugendmigrationsdienst. 
Mit Ihrer Spende für die Kollekte am Caritas-Sonntag 
helfen Sie mit, dass die Türen der Caritas offengehal-
ten werden können; Sie helfen mit, dass Menschen 
in Not hinter diesen offenen Türen wirksame Hilfs-
angebote finden. Wir danken Ihnen herzlich für Ihre 
Spende!

Für das Bistum Limburg	 +	 Dr. Georg Bätzing
		  Bischof von Limburg

Dieser Aufruf soll am 14. September 2025 [alterna-
tiv: 7. September 2025] in allen Gottesdiensten – ein-
schließlich der Vorabendmessen – verlesen bzw. in 
geeigneter Weise veröffentlicht werden.

Limburg, 29. Juli 2025	 +	 Dr. Wolfgang Pax
Az.: 359S/69430/25/03/1		  Generalvikar

Nr. 429 Visitationen 2026 und 2027

Bischof Dr. Georg Bätzing führt im Zeitraum 
März 2026 bis November 2026 die Pastoralvisitation 
in der Katholische Region Taunus durch. 2027 folgt 
gemäß der im Amtsblatt 2024, S.374, veröffentlichten 
Reihenfolge die Katholische Region An der Lahn. 

Bischöfliches Ordinariat

Nr. 430 Pfarrexamen am 5. März 2026

Entsprechend der Ordnung für die Priesterbildung im 
Bistum Limburg vom 1. Juli 2012 besteht das Pfarr-
examen aus einer schriftlichen Hausarbeit und einer 
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mündlichen Prüfung. Die mündliche Prüfung ist für 
Donnerstag, 5. März 2026 angesetzt.

In der Prüfung von insgesamt 45 Minuten werden be-
handelt:

a)	 die vorliegende Hausarbeit, ausgehend von 
einem theologischen Problem,

b)	 ein vorgegebenes theologisches Thema und 
seine pastorale Relevanz,

c)	 Fragen des kirchlichen Rechts (Sakramen-
tenrecht, Synodalrecht) und des Arbeits-
rechts.

Die formlose Anmeldung zum Pfarrexamen ist bis 
zum 5. Dezember 2025 an den Regens des Bischöfli-
chen Priesterseminars zu richten.

Die schriftliche Hausarbeit soll einen Umfang von 
40 bis 50 Textseiten haben. Das Thema kann in Ab-
sprache mit dem Regens des Priesterseminars frei 
gewählt werden. Letzter Abgabetermin ist Freitag, 
23. Januar 2026.

Spätestens zum Termin des Anmeldeschlusses wird 
die Themenstellung für Punkt b) und die prüfungsre-
levante Literaturliste ausgehändigt.

Nr. 431 Messformular „Bewahrung der Schöpfung“

Zehn Jahre nach der Enzyklika „Laudato si“ wurde am 
3. Juli 2025 ein neues Messformular in lateinischer 
Sprache veröffentlicht: Missa „pro custidia creationis“ 
(für die Bewahrung der Schöpfung). Das Messformu-
lar ist vom vatikanischen Dikasterium für den Gottes-
dienst und die Sakramentenordnung erstellt worden. 
Ab sofort liegt eine deutsche Übersetzung vor – er-
arbeitet im Auftrag der Konferenz der Kirche im deut-
schen Sprachgebiet. Diese ist abrufbar über: 
https://dli.institute/wp/news/fuer-die-bewahrung-der-
schoepfung/

Nr. 432 Satzung für die Friedhöfe im kirchlichen Ei-
genbetrieb Begräbniskirche des Bistums Limburg 

Präambel

Die Begräbniskirche St. Michael ist der erste Fried-
hof im kirchlichen Eigenbetrieb Begräbniskirche des 
Bistums Limburg.  Die Begräbniskirche St. Michael, 
Frankfurt am Main (im Folgenden Begräbniskirche 
St. Michael) versteht sich als Ort der Gastfreundschaft 
für Lebende und Verstorbene. Hier finden Verstorbene 
eine würdevolle letzte Ruhestätte. Zugleich bleibt die 

Kirche auch ein Ort, an dem Verabschiedungsfeiern 
stattfinden und Gebet, Gottesdienst und Gedenken 
einen würdigen Raum haben.

I. Allgemeine Vorschriften

§ 1 Geltungsbereich

(1)	 Diese Satzung gilt für alle Friedhöfe im kirchli-
chen Eigenbetrieb Begräbniskirche des Bistums 
Limburg, insbesondere die Begräbniskirche St. 
Michael, Gellertstr. 37, 60389 Frankfurt, in Eigen-
tum und Trägerschaft des Bistums Limburg.   

(2)	 Die Urnengrabkammern befinden sich im Haupt-
schiff und der Conche der Kirche, definiert durch 
Zylindersegmente für Urnenkammern. Der pro-
fanierte Altarraum dient als Ort für Verabschie-
dungsfeiern und andere gottesdienstliche Fei-
ern. 

§ 2 Friedhofszweck

(1)	 Die Begräbniskirche dient der Bestattung und 
dem Gedächtnis der Verstorbenen.

(2)	 Die Begräbniskirche dient der Bestattung von 
Personen, die ein Begräbnis an diesem Ort wün-
schen und sich mit der vom Träger vorgesehe-
nen Art und Weise der Beisetzung einverstanden 
erklären. Dazu zählen die Nennung des Namens 
des Verstorbenen und ein Segensgebet. 

(3)	 Da nach christlicher Überzeugung Gott jeden 
Menschen mit Namen in seine Hand geschrie-
ben hat, werden in der Begräbniskirche keine an-
onymen Urnenbeisetzungen durchgeführt.

(4)	 Für Personen, die keine reguläre Bestattung fi-
nanzieren können, besteht die Option einer Bei-
setzung zu reduziertem Gebührensatz. Näheres 
regelt die Gebührenordnung.

§ 3 Verwaltung der Begräbniskirche

(1)	 Die Begräbniskirche wird vom kirchlichen Eigen-
betrieb Begräbniskirche des Bistums Limburg 
verwaltet. Die Wahrnehmung der laufenden Ver-
waltung ist dem Betriebsleiter der Begräbniskir-
che St. Michael, Frankfurt am Main, übertragen. 

(2)	 Die Verwaltung richtet sich nach staatlichem 
und kirchlichem Recht.
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(3)	 Für die Nutzung der Begräbniskirche sind die Ge-
bühren nach der jeweils geltenden Gebührenord-
nung zu entrichten.

II. Ordnungsvorschriften

§ 4 Öffnungszeiten

(1)	 Die Begräbniskirche ist tagsüber für den Besuch 
geöffnet. Die Öffnungszeiten sind an der Begräb-
niskirche und auf der Homepage bekanntgegeben.

(2)	 Aus besonderem Anlass kann der Träger das Be-
treten für bestimmte Zeiten untersagen. Diese 
Zeiten werden an der Begräbniskirche bekannt 
gegeben.

§ 5 Verhalten in und um die Begräbniskirche

(1)	 Jede/r hat sich entsprechend der Würde des Or-
tes zu verhalten.

(2)	 In der Begräbniskirche ist insbesondere nicht 
gestattet:
	- Waren aller Art oder gewerbliche Dienste 

anzubieten oder diesbezüglich zu werben,
	- ohne schriftlichen Auftrag bzw. ohne Einwil-

ligung des Trägers gewerbsmäßig zu foto-
grafieren oder zu filmen,

	- mit Ausnahme von Totenzetteln und derglei-
chen Druckschriften zu verteilen,

	- Kerzen und Blumenschmuck außerhalb der 
dafür vorgesehenen Flächen aufzustellen 
oder anzubringen,

	- Tiere mitzubringen, ausgenommen Blinden- 
oder Therapiehunde,

	- zu lärmen und zu spielen,
	- die Begräbniskirche und ihre Anlagen zu ver-

unreinigen oder zu beschädigen.

(3)	 Den Anordnungen des Trägers und der mit der 
Verwaltung der Begräbniskirche betrauten Per-
sonen ist unverzüglich Folge zu leisten.

(4)	 Andere als die vom Träger durchgeführten oder 
mit ihm abgestimmte Veranstaltungen sind 
nicht zulässig.

§ 6 Durchführung gewerblicher Arbeiten

(1)	 Dienstleister (Bestatter) und Gewerbetreibende 
haben die für die Begräbniskirche geltenden Be-
stimmungen zu beachten.

(2)	 Gewerbetreibende müssen in fachlicher, be-
trieblicher und persönlicher Hinsicht zuverlässig 
und geeignet sein.  Auf Anforderung hin ist die 
fachliche Befähigung nachzuweisen oder eine 
schriftliche Verpflichtung zur Einhaltung der Be-
stimmungen dieser Ordnung abzugeben. Die Be-
triebsleitung kann Gewerbetreibenden, die fach-
lich oder persönlich nicht geeignet sind oder den 
Bestimmungen dieser Ordnung zuwiderhandeln, 
alle oder einzelne Tätigkeiten in der Begräbnis-
kirche untersagen. 

(3)	 Gewerbliche Arbeiten in der Begräbniskirche 
dürfen nur nach Rücksprache und während der 
von der Verwaltung festgesetzten Zeiten durch-
geführt werden. Während der Dauer einer Bei-
setzung sind gewerbliche Arbeiten zu unterbre-
chen.

III. Beisetzungsvorschriften

§ 7 Allgemeines

(1)	 Die Anmeldung der Bestattung erfolgt bei der 
Betriebsleitung der Begräbniskirche. Der Anmel-
dung sind die gesetzlich vorgeschriebenen Un-
terlagen beizufügen.

(2)	 Wird eine Beisetzung in einer vorher erworbenen 
Urnenkammer beantragt, ist ein Nachweis des 
Nutzungsrechtes durch den Antragsteller zu er-
bringen.

(3)	 Ort und Zeit der Beisetzung werden von der Be-
triebsleitung festgelegt; nach Möglichkeit wer-
den hierbei persönliche Wünsche berücksich-
tigt. Beisetzungen sind von Montag bis Freitag, 
in Ausnahmefällen auch samstags möglich.

(4)	 Die Betriebsleitung führt – unbeschadet den im 
Bistum Limburg geltenden Bestimmungen zur 
Führung eines Beerdigungsbuches – ein Be-
stattungsverzeichnis, in dem der Familienname, 
der Vorname, das Geburtsdatum, der Todestag, 
der Tag der Bestattung, die Religions- und ggf. 
Konfessionszugehörigkeit sowie die genaue 
Bezeichnung der Urnengrabstätte eingetragen 
werden. 

§ 8 Särge und Urnen

(1)	 Sargbestattungen sind in der Begräbniskirche 
nicht möglich. 
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(2)	 Die Beisetzung der Asche der Verstorbenen er-
folgt durch das Einstellen der Urnen in die Ur-
nenkammer durch eine vom Träger beauftragte 
Person.

(3)	 Die Größe der Urnen darf ein Maß von 
B: 24cm/L: 24cm/H: 30cm (Maximalmaß der 
Schmuckurne) nicht überschreiten.

(4)	 Urnen aus zersetzbarem Material sind nicht zu-
lässig.

§ 9 Trauer- und Abschiedsfeiern

(1)	 Die Trauerfeiern können als heilige Messe, als 
Wortgottesdienst oder Abschiedsfeier durchge-
führt werden. Für die Liturgie ist grundsätzlich die 
Wohnortpfarrei des/der Verstorbenen zuständig. 

(2)	 Die Leitung einer nicht-christlichen Abschieds-
feier muss von einem durch den Träger aner-
kannten Trauerredner/Begräbnisleiter oder von 
einem Beauftragten einer Religionsgemein-
schaft im Sinne des Staatskirchenrechts wahr-
genommen werden.

(3)	 Sollte kein Leiter/keine Leiterin für die Trauerfei-
er zur Verfügung stehen, wird der Träger einen 
Leiter/eine Leiterin beauftragen.

(4)	 Ein Sarg kann für eine Abschiedsfeier, einen Got-
tesdienst oder Exequien vor seiner Beisetzung 
auf einem auswärtigen Friedhof oder auch vor 
der Kremierung in der Kirche aufgestellt werden. 
Das gleiche gilt für eine Urne, die auf einem an-
deren Friedhof beigesetzt wird.

(5)	 Die Ausschmückung der Urnenaufbahrungsstät-
te und ggf. des Altarraumes ist mit dem Träger 
abzustimmen. Blumenschmuck ist zugelassen, 
sofern er nach Beendigung der Trauerfeier an 
den dafür bestimmten Platz des Gedenkens ge-
bracht wird.

§ 10 Ruhezeiten

(1)	 Die Ruhezeit beträgt 15 Jahre und beginnt mit 
dem Tag der Bestattung.

(2)	 Die Ruhezeit ist die Zeitspanne, innerhalb derer 
die Grabstätte in der Begräbniskirche nicht er-
neut belegt werden darf.

(3)	 Nach Ablauf kann die Ruhezeit auf Antrag beim 
Träger verlängert werden. Der Nutzungsberech-
tigte wird dazu sechs Monate vor Ablauf infor-
miert. Findet keine Verlängerung statt, wird die 
Asche der Verstorbenen im Ewigkeitsgrab der 
Begräbniskirche beigesetzt.

§ 11 Umbettung

(1)	 Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht ge-
stört werden.

(2)	 Umbettungen werden nur bei Vorliegen gewich-
tiger Gründe gestattet und erfolgen nur auf An-
trag der Nutzungsberechtigen (s. § 13 Abs. 6) 
beim Träger, unbeschadet der sonstigen gesetz-
lichen Vorschriften.

(3)	 Alle Umbettungen werden nur vom Träger durch-
geführt. Er bestimmt den Zeitpunkt der Umbet-
tung, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
stattfinden.

(4)	 Der Ablauf der Ruhe- und Nutzungszeit wird 
durch die Umbettung nicht unterbrochen oder 
gehemmt.

IV. Grabstätten

§ 12 Urnenkammern

(1)	 Die Urnenkammern werden ausschließlich vom 
Träger hergerichtet und unterhalten. Die Gestal-
tung der Urnenkammern folgt einem einheitli-
chen Gestaltungskonzept. Sie werden vom Trä-
ger mit einer Verschlussplatte und einer Plakette 
versehen, auf der der Name des Verstorbenen 
und alternativ Geburts- und Todesdatum oder 
ein Symbol vermerkt sind. Für die Beschriftung 
der Kammer fällt eine Gebühr nach der gelten-
den Gebührenordnung an.

(2)	 Blumenschmuck und rußfreie Kerzen, die in der 
Begräbniskirche erhältlich sind, dürfen nur an 
dafür vorgesehenen Stellen abgelegt bzw. aufge-
stellt werden. Der Träger darf Blumenschmuck 
und sonstige Gegenstände nach angemessener 
Zeit entfernen und entsorgen.

§ 13 Nutzungsberechtigung

(1)	 Die Urnenkammern bleiben Eigentum des Trä-
gers. Durch die Vergabe einer Urnenkammer 
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wird ein Nutzungsrecht nach dieser Ordnung 
für die Dauer von 15 Jahren begründet. Der Nut-
zungsberechtigte wird 6 Monate vor Ablauf der 
Ruhezeit auf das Ende des Nutzungsrechts hin-
gewiesen. Nach Ablauf der Ruhezeit fällt die Ur-
nengrabstätte an den Träger zurück. Auf Antrag 
ist eine Verlängerung des Nutzungsrechts für 
mindestens 5 Jahre möglich. Der Antrag kann 
bereits bei Erwerb des Nutzungsrechtes gestellt 
werden. Ein Anrecht auf Verlängerung des Nut-
zungsrechtes besteht nicht.

(2)	 Nutzungsrechte werden anlässlich einer bean-
tragten Beisetzung verliehen oder zu Lebzeiten 
als Anwartschaft auf eine Grabstätte entgeltlich 
erworben. Wird das Nutzungsrecht zu Lebzeiten 
erworben, darf eine Beisetzung nur stattfinden, 
wenn das Nutzungsrecht mindestens bis zum 
Ablauf der Ruhezeit verlängert worden ist. Das 
Entgelt für die Anwartschaft beträgt pro Kalen-
derjahr 1/15 der Gebühr, die nach der jeweils 
geltenden Gebührenordnung für die Dauer der 
Ruhezeit zu entrichten wäre.

(3)	 Das Nutzungsrecht berechtigt zur Beisetzung 
der Asche des jeweils Verstorbenen in einer Ur-
nenkammer. Die Vergabe der Urnenkammern 
obliegt dem Träger. 

(4)	 Jede Urnenkammer ist für eine Urne vorgese-
hen. Doppelkammern können nach Möglichkeit 
auf Anfrage gegen eine zusätzliche Gebühr ein-
gerichtet werden. 

(5)	 Der Nutzungsberechtigte ist verpflichtet, dem 
Träger Namens- und Anschriftenänderungen 
mitzuteilen.

(6)	 Beim Erwerb eines Nutzungsrechtes soll der 
Erwerber für den Todesfall seine Nach-folge im 
Nutzungsrecht bestimmen und dieser Person 
das Nutzungsrecht durch einen schriftlichen 
Vertrag übertragen. Wird keine derartige Rege-
lung getroffen, geht das Nutzungsrecht auf die 
Angehörigen eines Nutzungsberechtigten über. 
Als Angehörige gelten 
a)	 der überlebende Ehepartner
b)	 eines der Kinder
c)	 eines der Enkelkinder
d)	 ein Elternteil
e)	 eines der Geschwister
f)	 anderweitige Erben

Bei mehreren Personen innerhalb der Fallgruppe 
a–f ist die Reihenfolge des Alters maßgebend, 
wobei der jeweils Ältere berechtigt ist.

Bei Doppelkammern kann die Nachfolge im Nut-
zungsrecht nur einheitlich bestimmt werden.

§ 14 Verzeichnis der Urnenkammern

(1)	 Der Träger führt ein Verzeichnis der Urnenkam-
mern, der Nutzungsrechte, der Beigesetzten und 
der Ruhezeiten. 

(2)	 Die Lage jeder Urnenkammer ist durch eine Be-
zeichnung eindeutig bestimmt und kann anhand 
dieser Angaben dem Belegungsplan entnom-
men werden.

§ 15 Datenverarbeitung

(1)	 Der Träger ist berechtigt, Namen, Geburtsdaten 
sowie Anschriften von Nutzungsberechtigten zu 
erheben und auch für das Bestattungsverzeich-
nis sowie das Verzeichnis der Urnengrabstätten 
zu verarbeiten.

(2)	 Es gelten die Vorschriften des Kirchlichen Da-
tenschutzgesetzes (KDG).

§ 16 Haftung

Der Träger haftet nicht für Schäden, die durch nicht 
satzungsgemäße Benutzung der Be-gräbniskirche, 
seiner Anlagen und Einrichtungen durch dritte Perso-
nen oder durch Tiere versursacht werden. Ihm oblie-
gen keine besonderen Obhuts- und Überwachungs-
pflichten.

§ 17 Außerdienststellung und Entwidmung

(1)	 Die Begräbniskirche kann vom Träger aus wich-
tigem Grund ganz oder teilweise außer Dienst 
gestellt oder entwidmet werden. Dasselbe gilt 
entsprechend für einzelne Urnengrabstätten.

(2)	 Durch die Außerdienststellung wird nur die Mög-
lichkeit weiterer Beisetzungen ausgeschlossen; 
durch die Entwidmung geht außerdem die Eigen-
schaft als Ruhestätte der Toten verloren. Jede 
Außerdienststellung und Entwidmung ist öffent-
lich bekannt zu machen. Bei einzelnen Urnen
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grabstätten erhält stattdessen der jeweilige Nut-
zungsberechtigte einen schriftlichen Bescheid.

(3)	 Im Falle der Entwidmung sind die in den Ur-
nengrabstätten Beigesetzten für die restliche 
Ruhezeit auf Kosten des Trägers in andere Ur-
nengrabstätten umzubetten. Im Falle der Außer-
dienststellung gilt Vorstehendes entsprechend, 
soweit Umbettungen erforderlich werden. 

§ 18 Inkrafttreten

Die Satzung tritt am Tag ihrer Bekanntmachung in 
Kraft.

Limburg, 18. Juni 2025	 +	 Dr. Wolfgang Pax
Az.: 263A/64945/25/02/2		  Generalvikar

Nr. 433 Totenmeldung

Am 23. August 2025 verstarb Herr i. R. Klaus Schmidt 
im Alter von 89 Jahren in Idstein.

Klaus Schmidt wurde am 25. November 1935 in Lim-
burg geboren und wuchs mit fünf Geschwistern auf. 
Seine Kindheit verbrachte er in Boden im Westerwald; 
dort besuchte er auch die Volksschule. Nach dem Ab-
itur am staatlichen Gymnasium in Montabaur im Jahr 
1955 nahm er das Studium der Philosophie und der 
Theologie an der Hochschule Sankt Georgen in Frank-
furt auf. Ein Freisemester führte ihn dabei nach Lille. 
In dieser Zeit entdeckte er seine Liebe zu Frankreich.

Am 8. Dezember 1960 wurde er von Bischof Dr. Wil-
helm Kempf im Limburger Dom zum Priester geweiht.

Nach einer kurzen Zeit als Seelsorgspraktikant in 
Wiesbaden-Dotzheim trat er dort im Jahr 1961 sei-
ne erste Kaplansstelle an. Anschließend wirkte er als 
Kaplan in Johannisberg (1963 bis 1964), Rüdesheim 
(1964 bis 1965), Frankfurt-Zeilsheim/St. Josef (1965 
bis 1967), Schlossborn (1967 bis 1969) und Wiesba-
den/Maria Hilf (1969).

Zum 1. Oktober 1969 übertrug ihm der Bischof die 
Pfarrei Nistertal, die er bis zum 15. April 1975 leitete. 
Mit den Pfarrern Franz-Josef Henseler, Toni Sode und 
Karl Wagner bildete er im dortigen Pfarreienverband 
eine Priestergemeinschaft. Hier fühlte er sich wohl; 
die Pfarrei verließ er später nur schweren Herzens. 
Zusätzlich übernahm er von 1971 bis 1975 das Amt 
des Dekans im Dekanat Marienberg. 

Zum 16.  April 1975 wechselte Pfarrer Schmidt in 
die Pfarrei St. Martin in Idstein, die er über 30 Jah-
re lang bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand mit 
Umsicht und Weitsicht leitete. Neben seiner Aufga-
be als Pfarrer von Idstein war er vom 1. Januar 1995 
bis zum 31.  August 2005 Leitender Priester nach 
c. 517 § 2 CIC der Pfarrei St. Thomas in Waldems-
Esch und später auch deren Pfarrverwalter. Vom 
1. Januar 2000 bis zum 31. August 2005 war er dar-
über hinaus Priesterlicher Leiter des Pastoralen Rau-
mes „Idsteiner Land“ (Idstein und Waldems-Esch). 
Bereits im ersten Jahr seines Dienstes wurde er zum 
Dekan gewählt; weitere Amtszeiten als Dekan oder 
stellvertretender Dekan des Dekanats Idstein folgten. 

Pfarrer Schmidt war ein verständnisvoller und offener 
Mensch, der eine ganze Generation in seiner Pfarrei 
prägte. Tief im Glauben, der Eucharistie und dem Stun-
dengebet verwurzelt, großzügig und menschenfreund-
lich in der Seelsorge und deutlich geprägt vom Geist 
des II. Vatikanischen Konzils verrichtete er seinen 
Dienst. Er unternahm Reisen und begeisterte sich für 
Musik, romanische Kunst, Architektur und Literatur. 
Auf seinen Reisen fertigte er nicht selten Zeichnungen 
von Landschaften und Gebäuden an. Mit Sorgfalt und 
Verantwortungsbewusstsein führte er die ihm zuge-
teilten Diakone und Kapläne und alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in ihren Seelsorgedienst ein und war 
ihnen ein kluger und kritischer Gesprächspartner. Im 
Diözesansynodalrat und im Priesterrat, denen er meh-
rere Amtsperioden angehörte, war seine von pasto-
raler Klugheit und Erfahrung geprägte Meinung sehr 
geschätzt.

Zum 31. August 2005 trat Pfarrer Schmidt in den Ru-
hestand. Da er, wie er damals schrieb, „mit Leib und 
Seele Pastor“ war, übernahm er, solange es ihm seine 
Gesundheit erlaubte, auch in diesem neuen Lebensab-
schnitt zahlreiche seelsorgliche Dienste. Idstein war 
seine Heimat, hier war er bekannt und pflegte viele 
Freundschaften. Im Kirchenchor der Pfarrei war er 
eine feste Größe; mit Freude engagierte er sich auch 
im Flötenspiel zusammen mit anderen.

In seinem Lebensabend erfuhr er große Unterstützung 
durch Frau Bremora. Den Rückgang der körperlichen 
Kräfte in den letzten Jahren nahm er gelassen an in 
der Zuversicht auf das, was er in seinem Dienst ver-
kündet hat.

Wir danken Herrn Pfarrer Schmidt für sein Wirken in 
unserem Bistum. Vertrauensvoll übergeben wir ihn in 
die Hände des barmherzigen Gottes und empfehlen 
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den Verstorbenen dem Gebet der Mitbrüder und dem 
Gebet aller, mit denen er aus dem Glauben heraus ge-
lebt und für die er gewirkt hat.

Das Requiem für ihn wurde am Samstag, 30. August 
2025 in der Pfarrkirche St. Martin in Idstein gefeiert. 
Anschließend erfolgte die Beisetzung auf dem Fried-
hof in Idstein.

Nr. 434 Dienstnachrichten

Mit Termin 15. September 2025 ernennt der Bischof 
Frau Dr. Bernadette SCHWARZ-BOENNEKE zur Be-
reichsleitung für den Leistungsbereich Pastoral und 
Bildung und entpflichtet sie gleichzeitig von der Lei-
tung des Querschnittbereichs Strategie und Entwick-
lung.

Mit Termin 15. September beruft der Bischof Frau 
Dr. Bernadette SCHWARZ-BOENNEKE  als Mitglied in 
das Ordinariatsteam. 

Mit Termin 15. September beruft der Bischof Herrn 
Sandro FRANK als Mitglied in das Ordinariatsteam. 

Mit Termin 15. September entpflichtet der Bischof 
Herrn Dr. Ralf STAMMBERGER von seiner Mitglied-
schaft im Ordinariatsteam. 
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Anlage Entgelttabellen 
Tabellenentgelte gemäß Anlage 3 zu den AVR
Mittlere Werte zu Anlage 3 zu den AVR, gültig ab 1. Juli 2025 (plus 3 %, mindestens 110 Euro)

Vergü-

tungs-

gruppe

Grundvergütungssätze in Stufe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1  5.755,40  6.240,40  6.725,43  6.979,90  7.234,30  7.488,64  7.743,09  7.997,48  8.251,85  8.506,30  8.760,70  8.993,63 

1a  5.344,10  5.762,58  6.181,02  6.414,01  6.647,00  6.879,99  7.113,06  7.345,99  7.579,07  7.811,99  8.045,01  8.149,61 

1b  4.970,86  5.329,84  5.688,87  5.917,08  6.145,37  6.373,59  6.601,83  6.830,07  7.058,28  7.286,59  7.381,68   

2  4.741,39  5.048,04  5.354,76  5.544,94  5.735,15  5.925,41  6.115,64  6.305,85  6.495,98  6.686,19  6.807,52   

3  4.335,18  4.599,07  4.862,95  5.036,58  5.210,12  5.383,72  5.557,21  5.730,77  5.904,38  6.077,96  6.104,09   

4a  4.061,99  4.280,43  4.506,34  4.658,56  4.810,72  4.962,84  5.114,98  5.267,22  5.419,36  5.564,41     

4b  3.818,37  4.000,52  4.182,63  4.313,77  4.446,89  4.580,04  4.713,22  4.846,37  4.979,54  5.084,09     

5b  3.607,16  3.750,93  3.904,95  4.018,74  4.128,02  4.237,73  4.351,82  4.465,92  4.580,04  4.656,12     

5c  3.386,29  3.497,90  3.613,36  3.709,87  3.812,58  3.917,27  4.022,02  4.126,70  4.220,01       

6b  3.232,64  3.325,58  3.418,53  3.483,96  3.551,61  3.619,37  3.689,98  3.765,08  3.842,19  3.899,08     

7  3.094,17  3.171,98  3.249,73  3.304,70  3.359,68  3.414,67  3.470,01  3.527,73  3.585,51  3.621,39     

8  2.967,16  3.031,64  3.096,14  3.137,85  3.175,78  3.213,67  3.251,60  3.289,54  3.327,45  3.365,40  3.401,41   

9a  2.884,71  2.933,37  2.982,01  3.019,80  3.057,56  3.095,40  3.133,22  3.171,05  3.208,81       

9  2.827,88  2.880,93  2.934,06  2.973,89  3.009,91  3.045,98  3.081,97  3.118,03         

10  2.659,31  2.700,66  2.742,04  2.779,77  2.814,91  2.850,92  2.886,97  2.923,01  2.947,68       

11  2.523,34  2.574,81  2.607,18  2.632,37  2.657,50  2.682,71  2.707,83  2.733,04  2.758,19       

12  2.438,24  2.470,57  2.502,96  2.528,08  2.553,29  2.578,43  2.603,62  2.628,76  2.653,92       

Anlage 31/32  Anhang A

„Entgeltgruppe“  Grundentgelt  Entwicklungsstufen

 Stufe 1   Stufe 2   Stufe 3   Stufe 4   Stufe 5   Stufe 6  

EG 15  5.669,12  6.039,84  6.453,36  7.017,89  7.598,61  7.980,65 
EG 14  5.153,96  5.489,64  5.928,03  6.414,51  6.956,78  7.346,09 
EG 13  4.767,62  5.135,53  5.554,35  6.009,06  6.544,14  6.834,50 
EG 12  4.295,43  4.718,78  5.213,52  5.762,47  6.406,61  6.712,24 
EG 11  4.153,35  4.542,72  4.908,59  5.305,54  5.848,79  6.154,45 
EG 10  4.012,19  4.317,28  4.664,10  5.040,24  5.459,10  5.596,64 
EG 9c  3.901,48  4.173,64  4.469,61  4.788,53  5.131,37  5.377,14 
EG 9b  3.676,89  3.929,00  4.089,07  4.562,79  4.843,49  5.168,65 
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Anlage 31/32  Anhang B

„Entgeltgruppe“  Grundentgelt  Entwicklungsstufen

 Stufe 1   Stufe 2   Stufe 3   Stufe 4   Stufe 5   Stufe 6  

P 16    5.097,32  5.268,39  5.820,78  6.464,70  6.748,74 

P 15    4.992,50  5.149,06  5.540,47  6.008,91  6.187,80 

P 14    4.876,97  5.029,76  5.411,69  5.930,62  6.025,31 

P 13    4.761,46  4.910,45  5.282,90  5.551,83  5.621,28 

P 12    4.530,37  4.671,80  5.025,33  5.242,50  5.343,51 

P 11    4.299,33  4.433,17  4.767,77  4.989,97  5.090,99 

P 10    4.070,43  4.194,92  4.548,07  4.718,51  4.825,84 

P 9    3.883,65  4.070,43  4.194,92  4.434,43  4.535,43 

P 8    3.600,40  3.757,59  3.964,57  4.132,22  4.366,71 

P 7    3.414,69  3.600,40  3.889,43  4.036,57  4.188,13 

P 6  2.930,44  3.100,59  3.271,86  3.636,14  3.729,00  3.904,10 

P 4  2.861,14  2.921,32  2.965,94  2.999,61  3.027,01  3.068,10 

Anlage 33 - Anhang A

„Entgeltgruppe“ Grundentgelt Entwicklungsstufen

 Stufe 1  Stufe 2  Stufe 3  Stufe 4  Stufe 5  Stufe 6 

 S 18  4.591,95  4.708,94  5.288,55  5.723,21  6.375,22  6.773,65 

 S 17  4.233,84  4.527,84  4.998,73  5.288,55  5.868,09  6.208,58 

 S 16  4.147,17  4.433,68  4.752,42  5.143,62  5.578,29  5.839,11 

 S 15  4.000,66  4.274,25  4.564,08  4.897,32  5.433,43  5.665,23 

 S 14  3.962,44  4.232,66  4.554,71  4.882,30  5.244,56  5.498,11 

 S 13  3.869,68  4.132,98  4.491,62  4.781,38  5.143,62  5.324,74 

 S 12  3.859,50  4.122,07  4.465,71  4.769,97  5.146,70  5.306,08 

 S 11b  3.808,48  4.067,31  4.249,15  4.712,82  5.075,04  5.292,38 

 S 11a  3.741,49  3.994,28  4.174,59  4.636,51  4.998,73  5.216,07 

 S 10  3.504,81  3.829,79  3.996,37  4.494,03  4.899,97  5.233,39 

 S 9  3.549,30  3.781,54  4.053,20  4.455,27  4.835,59  5.128,99 

 S 8b  3.481,39  3.708,79  3.980,49  4.380,82  4.759,33  5.049,51 

 S 8a  3.413,85  3.636,31  3.868,50  4.092,49  4.311,44  4.541,67 

 S 7  3.333,59  3.550,19  3.765,70  3.987,31  4.153,80  4.404,69 

 S 6  nicht besetzt 

 S 5  nicht besetzt 

 S 4  3.201,81  3.408,76  3.597,33  3.725,30  3.848,61  4.043,12 

 S 3  3.034,89  3.229,62  3.410,78  3.577,12  3.653,23  3.744,14 

 S 2  2.829,14  2.948,41  3.036,64  3.132,45  3.240,19  3.347,95 
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Mittlere Werte zu Anlage 3 zu den AVR, gültig ab 1. Februar 2026 (plus 2,8 %)

Vergü-
tungs-
gruppe

Grundvergütungssätze in Stufe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1  5.916,55  6.415,13  6.913,74  7.175,34  7.436,86  7.698,32  7.959,90  8.221,41  8.482,90  8.744,48  9.006,00  9.245,45 

1a  5.493,73  5.923,93  6.354,09  6.593,60  6.833,12  7.072,63  7.312,23  7.551,68  7.791,28  8.030,73  8.270,27  8.377,80 

1b  5.110,04  5.479,08  5.848,16  6.082,76  6.317,44  6.552,05  6.786,68  7.021,31  7.255,91  7.490,61  7.588,37   

2  4.874,15  5.189,39  5.504,69  5.700,20  5.895,73  6.091,32  6.286,88  6.482,41  6.677,87  6.873,40  6.998,13   

3  4.456,57  4.727,84  4.999,11  5.177,60  5.356,00  5.534,46  5.712,81  5.891,23  6.069,70  6.248,14  6.275,00   

4a  4.175,73  4.400,28  4.632,52  4.789,00  4.945,42  5.101,80  5.258,20  5.414,70  5.571,10  5.720,21     

4b  3.925,28  4.112,53  4.299,74  4.434,56  4.571,40  4.708,28  4.845,19  4.982,07  5.118,97  5.226,44     

5b  3.708,16  3.855,96  4.014,29  4.131,26  4.243,60  4.356,39  4.473,67  4.590,97  4.708,28  4.786,49     

5c  3.481,11  3.595,84  3.714,53  3.813,75  3.919,33  4.026,95  4.134,64  4.242,25  4.338,17       

6b  3.323,15  3.418,70  3.514,25  3.581,51  3.651,06  3.720,71  3.793,30  3.870,50  3.949,77  4.008,25     

7  3.180,81  3.260,80  3.340,72  3.397,23  3.453,75  3.510,28  3.567,17  3.626,51  3.685,90  3.722,79     

8  3.050,24  3.116,53  3.182,83  3.225,71  3.264,70  3.303,65  3.342,64  3.381,65  3.420,62  3.459,63  3.496,65   

9a  2.965,48  3.015,50  3.065,51  3.104,35  3.143,17  3.182,07  3.220,95  3.259,84  3.298,66       

9  2.907,06  2.961,60  3.016,21  3.057,16  3.094,19  3.131,27  3.168,27  3.205,33         

10  2.733,77  2.776,28  2.818,82  2.857,60  2.893,73  2.930,75  2.967,81  3.004,85  3.030,22       

11  2.593,99  2.646,90  2.680,18  2.706,08  2.731,91  2.757,83  2.783,65  2.809,57  2.835,42       

12  2.506,51  2.539,75  2.573,04  2.598,87  2.624,78  2.650,63  2.676,52  2.702,37  2.728,23       

Anlage 31/32  Anhang A
„Entgeltgruppe“  Grundentgelt  Entwicklungsstufen

 Stufe 1   Stufe 2   Stufe 3   Stufe 4   Stufe 5   Stufe 6  

EG 15  5.827,86  6.208,96  6.634,05  7.214,39  7.811,37  8.204,11 

EG 14  5.298,27  5.643,35  6.094,01  6.594,12  7.151,57  7.551,78 

EG 13  4.901,11  5.279,32  5.709,87  6.177,31  6.727,38  7.025,87 

EG 12  4.415,70  4.850,91  5.359,50  5.923,82  6.586,00  6.900,18 

EG 11  4.269,64  4.669,92  5.046,03  5.454,10  6.012,56  6.326,77 

EG 10  4.124,53  4.438,16  4.794,69  5.181,37  5.611,95  5.753,35 

EG 9c  4.010,72  4.290,50  4.594,76  4.922,61  5.275,05  5.527,70 

EG 9b  3.779,84  4.039,01  4.203,56  4.690,55  4.979,11  5.313,37

Anlage 31/32  Anhang B
„Entgeltgruppe“  Grundentgelt  Entwicklungsstufen

 Stufe 1   Stufe 2   Stufe 3   Stufe 4   Stufe 5   Stufe 6  

P 16    5.240,04  5.415,90  5.983,76  6.645,71  6.937,70 

P 15    5.132,29  5.293,23  5.695,60  6.177,16  6.361,06 

P 14    5.013,53  5.170,59  5.563,22  6.096,68  6.194,02 

P 13    4.894,78  5.047,94  5.430,82  5.707,28  5.778,68 

P 12    4.657,22  4.802,61  5.166,04  5.389,29  5.493,13 

P 11    4.419,71  4.557,30  4.901,27  5.129,69  5.233,54 

P 10    4.184,40  4.312,38  4.675,42  4.850,63  4.960,96 

P 9    3.992,39  4.184,40  4.312,38  4.558,59  4.662,42 

P 8    3.701,21  3.862,80  4.075,58  4.247,92  4.488,98 

P 7    3.510,30  3.701,21  3.998,33  4.149,59  4.305,40 

P 6  3.012,49  3.187,41  3.363,47  3.737,95  3.833,41  4.013,41 

P 4  2.941,25  3.003,12  3.048,99  3.083,60  3.111,77  3.154,01 
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Anlage 33 - Anhang A

„Entgeltgruppe“ Grundentgelt Entwicklungsstufen

 Stufe 1  Stufe 2  Stufe 3  Stufe 4  Stufe 5  Stufe 6 

 S 18  4.720,52  4.840,79  5.436,63  5.883,46  6.553,73  6.963,31 

 S 17  4.352,39  4.654,62  5.138,69  5.436,63  6.032,40  6.382,42 

 S 16  4.263,29  4.557,82  4.885,49  5.287,64  5.734,48  6.002,61 

 S 15  4.112,68  4.393,93  4.691,87  5.034,44  5.585,57  5.823,86 

 S 14  4.073,39  4.351,17  4.682,24  5.019,00  5.391,41  5.652,06 

 S 13  3.978,03  4.248,70  4.617,39  4.915,26  5.287,64  5.473,83 

 S 12  3.967,57  4.237,49  4.590,75  4.903,53  5.290,81  5.454,65 

 S 11b  3.915,12  4.181,19  4.368,13  4.844,78  5.217,14  5.440,57 

 S 11a  3.846,25  4.106,12  4.291,48  4.766,33  5.138,69  5.362,12 

 S 10  3.602,94  3.937,02  4.108,27  4.619,86  5.037,17  5.379,92 

 S 9  3.648,68  3.887,42  4.166,69  4.580,02  4.970,99  5.272,60 

 S 8b  3.578,87  3.812,64  4.091,94  4.503,48  4.892,59  5.190,90 

 S 8a  3.509,44  3.738,13  3.976,82  4.207,08  4.432,16  4.668,84 

 S 7  3.426,93  3.649,60  3.871,14  4.098,95  4.270,11  4.528,02 

 S 6  nicht besetzt 

 S 5  nicht besetzt 

 S 4  3.291,46  3.504,21  3.698,06  3.829,61  3.956,37  4.156,33 

 S 3  3.119,87  3.320,05  3.506,28  3.677,28  3.755,52  3.848,98 

 S 2  2.908,36  3.030,97  3.121,67  3.220,16  3.330,92  3.441,69 

Entgeltgruppe Stundenentgelte für Anhang A in Euro

ab 1. März 2024 „ab 1. Juli 2025 
(plus 3,11%)“

„ab 1. Februar 
2026 
(plus 2,8%)“

EG 15 35,14 36,23 37,24

EG 14 32,40 33,41 34,35

EG 13 31,00 31,96 32,85

EG 12 29,31 30,22 31,07

EG 11 26,82 27,65 28,42

EG 10 24,70 25,47 26,18

EG 9c 24,62 25,39 26,10

EG 9b 23,34 24,07 24,74
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Entgeltgruppe Stundenentgelte für Anhang B in Euro

ab 1. März 2024 „ab 1. Juli 2025 
(plus 3,11%)“

„ab 1. Februar 2026 
(plus 2,8%)“

P 16 31,86 32,85 33,77

P 15 29,75 30,68 31,54

P 14 28,12 28,99 29,80

P 13 26,35 27,17 27,93

P 12 25,37 26,16 26,89

P 11 24,46 25,22 25,93

P 10 23,35 24,08 24,75

P 9 22,99 23,70 24,36

P 8 21,98 22,66 23,29

P 7 21,05 21,70 22,31

P 6 19,50 20,11 20,67

P 4 16,48 16,99 17,47
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Ausbildungsvergütungen gemäß Anlage 7 zu den AVR
Bezeichnung Zulage (Quelle AVR) ab 1. März 

2024
„ab 1. Juli 2025 
(plus 75 Euro)“

„ab 1. Februar 2026 
(plus 75 Euro)“

„Abschnitt A: Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann 
Abschnitt B: Ausbildung ATA OTA oder Notfallsanitäter“

1. Ausbildungsjahr 1.340,69 € 1.415,69 € 1.490,69 €

2. Ausbildungsjahr 1.402,07 € 1.477,07 € 1.552,07 €

3. Ausbildungsjahr 1.503,38 € 1.578,38 € 1.653,38 €

Abschnitt C: Ausbildung zum Pflegehelfer und zum Pflegeassistenten

1. Ausbildungsjahr 1.264,91 € 1.339,91 € 1.414,91 €

2. Ausbildungsjahr 1.323,21 € 1.398,21 € 1.473,21 €

„Abschnitt D: Ausbildung in praxisintegrierten Ausbildungsgängen zum Erzieher und 
in betrieblich-schulischen Gesundheitsberufen“

1. Ausbildungsjahr 1.215,24 € 1.290,24 € 1.365,24 €

2. Ausbildungsjahr 1.275,30 € 1.350,30 € 1.425,30 €

3. Ausbildungsjahr 1.372,03 € 1.447,03 € 1.522,03 €

Abschnitt E: Auszubildende

1. Ausbildungsjahr 1.218,26 € 1.293,26 € 1.368,26 €

2. Ausbildungsjahr 1.268,20 € 1.343,20 € 1.418,20 €

3. Ausbildungsjahr 1.314,02 € 1.389,02 € 1.464,02 €

4. Ausbildungsjahr 1.377,59 € 1.452,59 € 1.527,59 €

Abschnitt F: Studieren in ausbildungsintegrierten dualen Studiengängen

Derzeit entsprechen die Vergütungen denen in den Abschnitten A, B, D und E

Buchstabe a)

1. Ausbildungsjahr 1.340,69 € 1.415,69 € 1.490,69 €

2. Ausbildungsjahr 1.402,07 € 1.477,07 € 1.552,07 €

3. Ausbildungsjahr 1.503,38 € 1.578,38 € 1.653,38 €

Ausbildungsentgelt nach Abschluss der Berufsausbildung bis Ende Studium 1.665,00 € 1.740,00 € 1.815,00 €

Buchstabe b)

1. Ausbildungsjahr 1.218,26 € 1.293,26 € 1.368,26 €

2. Ausbildungsjahr 1.268,20 € 1.343,20 € 1.418,20 €

3. Ausbildungsjahr 1.314,02 € 1.389,02 € 1.464,02 €

4. Ausbildungsjahr 1.377,59 € 1.452,59 € 1.527,59 €

Ausbildungsentgelt nach Abschluss der Berufsausbildung bis Ende Studium 1.475,00 € 1.550,00 € 1.625,00 €

Buchstabe c)

1. Ausbildungsjahr 1.215,24 € 1.290,24 € 1.365,24 €

2. Ausbildungsjahr 1.275,30 € 1.350,30 € 1.425,30 €

3. Ausbildungsjahr 1.372,03 € 1.447,03 € 1.522,03 €

Ausbildungsentgelt nach Abschluss der Berufsausbildung bis Ende Studium 1.535,00 € 1.610,00 € 1.685,00 €

Abschnitt G: Studieren in praxisintegrierten dualen Studiengängen

Derzeit entsprechen die Vergütungen denen in den Abschnitten A, B, D und E (plus 100 Euro)

Buchstabe a)

1. Ausbildungsjahr 1.340,69 € 1.415,69 € 1.490,69 €

2. Ausbildungsjahr 1.402,07 € 1.477,07 € 1.552,07 €

3. Ausbildungsjahr 1.503,38 € 1.578,38 € 1.653,38 €

4. Ausbildungsjahr 1.665,00 € 1.740,00 € 1.815,00 €

Buchstabe b)

1. Ausbildungsjahr 1.218,26 € 1.293,26 € 1.368,26 €

2. Ausbildungsjahr 1.268,20 € 1.343,20 € 1.418,20 €

3. Ausbildungsjahr 1.314,02 € 1.389,02 € 1.464,02 €

4. Ausbildungsjahr 1.475,00 € 1.550,00 € 1.625,00 €

Abschnitt H: Praktikanten nach abgelegtem Examen

1. Pharmazeutisch-technische Assistent/inn/en 1.802,02 € 1.877,02 € 1.952,02 €
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2. Masseure und med. Bademeister/innen 1.745,36 € 1.820,36 € 1.895,36 €

3. Sozialarbeiter/innen 2.026,21 € 2.101,21 € 2.176,21 €

4. Sozialpädagog/inn/en 2.026,21 € 2.101,21 € 2.176,21 €

5. Erzieher/innen 1.802,02 € 1.877,02 € 1.952,02 €

6. Kinderpfleger/innen 1.745,36 € 1.820,36 € 1.895,36 €

7. Altenpfleger/innen 1.802,02 € 1.877,02 € 1.952,02 €

8. Haus- und Familienpfleger/innen 1.802,02 € 1.877,02 € 1.952,02 €

9. Heilerziehungshelfer/innen 1.745,36 € 1.820,36 € 1.895,36 €

10. Heilerziehungspfleger/innen 1.863,76 € 1.938,76 € 2.013,76 €

11. Arbeitserzieher/innen 1.863,76 € 1.938,76 € 2.013,76 €

Dynamische Zulagen in der AVR (Anlagen 2)
Bezeichnung Zulage (Quelle AVR) ab 1. März 2024 „ab 1. Juli 2025 

(plus 3,11%)“
„ab 1. Februar2026 
(plus 2,8%)“

Kürzungsbetrag Dozenten und Lehrkräfte VG 2 bis 5b (Anlage 1 IV) 113,02 € 116,53 € 119,79 €

Kürzungsbetrag Dozenten und Lehrkräfte VG 5c bis 8 (Anlage 1 IV) 101,74 € 104,90 € 107,84 €

Kinderzulage (Anlage 1 V) 142,94 € 147,39 € 151,52 €

Erhöhungsbeträge Kinderzulage (1. Kind) (Anlage 1 V) 8,08 € 8,33 € 8,56 €

Erhöhungsbeträge Kinderzulage (weitere Kinder) (Anlage 1 V) 40,37 € 41,63 € 42,80 €

Erhöhungsbeträge Kinderzulage (weitere Kinder) (Anlage 1 V) 32,26 € 33,26 € 34,19 €

Erhöhungsbeträge Kinderzulage (weitere Kinder) (Anlage 1 V) 24,21 € 24,96 € 25,66 €

Einsatzzuschlag Rettungsdienst (Anlage 1 XI Abs. d) 24,42 € 25,18 € 25,89 €

Besitzstandszulage (VG 1 bis 2) (Anlage 1b § 3 Abs. 2) 168,71 € 173,96 € 178,83 €

Besitzstandszulage (VG 3 bis 5b) (Anlage 1b § 3 Abs. 2) 168,71 € 173,96 € 178,83 €

Besitzstandszulage (VG 5c bis 12) (Anlage 1b § 3 Abs. 2) 160,67 € 165,67 € 170,31 €

Anmerkung A zu Tätigkeitsmerkmalen (Anlage 2d) 131,46 € 135,55 € 139,35 €

Anmerkung B zu Tätigkeitsmerkmalen (Anlage 2d) 157,77 € 162,68 € 167,24 €

Anmerkung C zu Tätigkeitsmerkmalen (Anlage 2d) 174,22 € 179,64 € 184,67 €

Anmerkung D zu Tätigkeitsmerkmalen (Anlage 2d) 192,92 € 198,92 € 204,49 €

Anmerkung E zu Tätigkeitsmerkmalen (Anlage 2d) 160,77 € 165,77 € 170,41 €

Anmerkung F zu Tätigkeitsmerkmalen (Anlage 2d) 214,06 € 220,72 € 226,90 €

Zuschlag für Nachtarbeit (Anlage 6a lit. e) 1,93 € 1,99 € 2,05 €

Zuschlag für Samstagsarbeit (Anlage 6a lit. f) 0,96 € 0,99 € 1,02 €

Urlaubsgeld VG 5b bis 1 (Anlage 14 § 7 (a)) 380,75 € 392,59 € 403,58 €

Urlaubsgeld VG 12 bis 5c (Anlage 14 § 7 (b)) 494,95 € 510,34 € 524,63 €
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Dynamische Zulagen in der AVR (Anlagen 31 bis 33)

Bezeichnung Zulage (Quelle AVR) ab 1. März 2024 „ab 1. Juli 2025 
(plus 3,11%)“

„ab 1. Februar 2026 
(plus 2,8%)“

Zulage in Anlage 31 (§ 12 Abs. 4) 133,80 € 137,96 € 141,82 €

Zulage in Anlage 32 (§ 12 Abs. 4) 133,80 € 137,96 € 141,82 €

Garantiebetrag 1 in Anlage 31 (§ 3 Anhang F iVm § 14 Abs. 4 a.F.) 72,99 € 75,26 € 77,37 €

Garantiebetrag 2 in Anlage 31 (§ 3 Anhang F iVm § 14 Abs. 4 a.F.) 116,79 € 120,42 € 123,79 €

Garantiebetrag 1 in Anlage 32 (§ 3 Anhang G iVm § 14 Abs. 4 a.F.) 72,99 € 75,26 € 77,37 €

Garantiebetrag 2 in Anlage 32 (§ 3 Anhang G iVm § 14 Abs. 4 a.F.) 116,79 € 120,42 € 123,79 €

Garantiebetrag 1 in Anlage 33 (§ 13 Abs. 4) 72,99 € 75,26 € 77,37 €

Garantiebetrag 2 in Anlage 33  (§ 13 Abs. 4) 116,79 € 120,42 € 123,79 €
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Nr. 441 Durchführung der Kollekte zu Aller-
seelen 

670
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670

Nr. 443 Feier der Ehejubiläen im Jahr 2026 670
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Regionalkommission Mitte der Ar-
beitsrechtlichen Kommission des 
Deutschen Caritasverbandes und 
Bestimmung des Mitgliedes in der 
Regionalkommission Mitte durch 
den Vorstand des DiCV Limburg

671
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inklusive Kommunikation

672

Nr. 446 Dienstnachrichten 673
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sion Mitte vom 26.  Juni 2025 – 
Kompetenzübertragung durch die 
Bundeskommission mit Beschluss 
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Der Bischof von Limburg

Nr. 435 Beschluss der Regionalkommission Mitte 
vom 26. Juni 2025 – Kompetenzübertragung durch 
die Bundeskommission mit Beschluss vom 5. Juni 
2025

Anlage 20 Besondere Regelungen für Mitarbeiter in 
Inklusionsbetrieben/Öffnung für branchenübliche, 
regional geltende Arbeitsbedingungen

I.	 In § 2 Absatz 1 der Anlage 20 wird das Datum 
„31. Dezember 2025“ in Satz 9 durch das Datum 
„31. Dezember 2030“ ersetzt.

II.	 Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt zum 1. Juni 2025 in Kraft.

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

Mit der Verlängerung der Kompetenzübertragung 
durch die Bundeskommission am 5. Juni können die 
Regionalkommissionen weiterhin Regelungen zu Ar-
beitsbedingungen bzw. Vergütungsregelungen – aus-
genommen der Bestimmungen über die betriebliche 
Altersversorgung — von Mitarbeitern nach § 1 Abs. 2 
der Anlage 20 zu den AVR in Inklusionsbetrieben mit 
Tätigkeitsfeldern, für die Tarifverträge im Sinne von 
§ 2 Abs. 1 Satz 1 der Anlage 20 zu den AVR nicht 
bestehen, beschließen. Von dieser Kompetenzübertra-
gung macht die Regionalkommission Mitte mit dem 
Beschluss Gebrauch.

Für das Bistum Limburg

Limburg, 15. September 2025	 +	 Dr. Georg Bätzing
Az.: 359H/69659/25/01/2		  Bischof von Limburg

Prof. Dr. Peter Platen
Kanzler der Kurie
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Nr. 436 Beschluss der Regionalkommission Mitte 
vom 26. Juni 2025 – Tarifrunde Ärzte 2024 – 2026

Die Regionalkommission Mitte beschließt:

I.	 Übernahme der beschlossenen mittleren Werte / 
Festsetzung der Vergütung

Für den Bereich der Regionalkommission Mitte wer-
den die mittleren Werte, die in A. I. bis III. des Be-
schlusses der Bundeskommission der Arbeitsrecht-
lichen Kommission vom 5. Juni 2025 zur „Tarifrunde 
Ärzte 2024 bis 2026“ enthalten sind, in derselben 
Höhe und zu denselben Zeitpunkten als neue Werte 
festgesetzt.

II.	 Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt zum 1. Juli 2025 in Kraft.

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

Der Beschluss beinhaltet Erhöhungen der Vergütungs-
werte für den Bereich der Regionalkommission Mitte 
im Rahmen der aktuellen Ärzte-Tarifrunde 2024 bis 
2026. Basis ist der Beschluss der Bundeskommission 
zur Ärztetarifrunde 2024-2026.

Die Regionalkommission ist für die Festlegung der 
Höhe der Vergütungsbestandteile zuständig gemäß 
§ 13 Abs. 3 Satz 1 AK-Ordnung.

Für das Bistum Limburg 

Limburg, 15. September 2025	 +	 Dr. Georg Bätzing
Az.: 359H/69659/25/01/2		  Bischof von Limburg

Prof. Dr. Peter Platen
Kanzler der Kurie

Nr. 437 Beschluss der Arbeitsrechtlichen Kommis-
sion vom 26. Juni 2025 – Tarifrunde 2025 – Teil 1

Die Regionalkommission Mitte beschließt:

I.	 Übernahme der beschlossenen mittleren Werte / 
Festsetzung der Vergütung

Für den Bereich der Regionalkommission Mitte wer-
den die mittleren Werte, die in A.I. bis IV. i. V. m. dem 
Tabellenanhang des Beschlusses der Bundeskommis-
sion der Arbeitsrechtlichen Kommission vom 5. Juni 
2025 zu „Tarifrunde 2025 – Teil 1“ enthalten sind, in 

derselben Höhe und zu denselben Zeitpunkten als 
neue Werte festgesetzt.

II.	 Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt zum 1. Juli 2025 in Kraft.

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

Der Beschluss beinhaltet die Übernahme des Be-
schlusses der Bundeskommission zur aktuellen Ta-
rifrunde 2025 – Teil 1. Damit werden die Vergütungs-
werte für Mitarbeitende der Anlagen 2, 2d, 2e, 31 bis 
33 zu den AVR erhöht. Weitere Elemente der aktuellen 
Tarifrunde sind einem folgenden Teil 2 vorbehalten.

Die Regionalkommission ist für die Festlegung der 
Höhe der Vergütungsbestandteile zuständig gemäß 
§ 13 Abs. 3 Satz 1 AK-Ordnung.

Für das Bistum Limburg 

Limburg, 15. September 2025	 +	 Dr. Georg Bätzing
Az.: 656H/70917/25/01/1		  Bischof von Limburg

Prof. Dr. Peter Platen
Kanzler der Kurie

Nr. 438 Beschluss der Regionalkommission Mitte 
vom 26. Juni 2025 – Anwendung des Abschnittes I 
des Teils II. der Anlage 7 AVR ab dem 31. Juli 2025

I.	 Annahme der Kompetenzverlängerung und Fest-
setzung der Anwendung und Ausbildungsvergü-
tung.

Unter Annahme der von der Bundeskommission am 
05. Juni 2025 erfolgten Verlängerung der Kompetenz-
übertragung bestätigt die Regionalkommission Mitte 
zur Festsetzung der Anwendung des Abschnittes I 
des Teils II. der Anlage 7 AVR und der Ausbildungs-
vergütungen ihren Beschluss vom 7. Juli 2022.

II.	 Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt zum 26. Juni 2025 in Kraft.

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

Die Bundeskommission hatte mit Beschluss vom 
5. Juni 20225 sowohl die Befristung des Abschnittes 
I des Teils II. der Anlage 7 AVR wie auch der zugehö-
rigen Kompetenzübertragung in § 5 des Abschnittes I 
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auf den 31. Juli 2027 verlängert. Die Regionalkommis-
sion Mitte hatte mit dem oben genannten Beschluss 
diese Kompetenzübertragung angenommen und für 
Ihren Bereich die Inkraftsetzung und Wertfestsetzung 
vorgenommen. Sie führt mit diesem Beschluss die 
Tarifierung unverändert fort.

Die Regionalkommission ist zuständig gem. § 13 
Abs. 6 i. V. m. Abs 3 AK-Ordnung.

Für das Bistum Limburg 

Limburg, 15. September 2025	 +	 Dr. Georg Bätzing
Az.: 359H/69659/25/01/2		  Bischof von Limburg

Prof. Dr. Peter Platen
Kanzler der Kurie

Nr. 439 Beschluss der Regionalkommission Mitte vom 
26. Juni 2025 – Leitungskräftezulage

Die Regionalkommission Mitte beschließt:

I.	 Übernahme der beschlossenen mittleren Werte/
Festsetzung der Vergütung

Für den Bereich der Regionalkommission Mitte wird 
der mittlere Wert, der im Beschluss der Bundeskom-
mission der Arbeitsrechtlichen Kommission vom 
5. Juni 2025 zur „Änderungen in der Anlage 33 zu den 
AVR“ enthalten ist, in derselben Höhe und zu densel-
ben Zeitpunkten als neuer Wert festgesetzt.

II.	 Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt zum 1. Juli 2025 in Kraft.

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

Der Beschluss beinhaltet die Einführung einer Kann-
Zulage in Höhe von mindestens 180,00 Euro für Lei-
tungskräfte und deren bestellte, ständige Vertreter 
als neue Anmerkung 32 der Anmerkungen zu den Tä-
tigkeitsmerkmalen der Entgeltgruppen S 12 bis S 18 
(Anhang B zur Anlage 33). Die neu eingeführte Zulage 
für Leitungskräfte und als deren ständige Vertreter 
bestellte Personen kann zur Deckung des Personalbe-
darfs gewährt werden. Diese neue Zulage ist befristet 
bis zum 31. Dezember 2027.

Basis der im Beschluss enthaltenen Verweise ist die 
in der Bundeskommission am 5. Juni 2025 beschlos-
sene Beschlussvorlage zur Einführung der Zulage. Die 

Regionalkommission ist für die Festlegung der Höhe 
der Vergütungsbestandteile zuständig, § 13 Abs. 3 
Satz 1 AK-Ordnung.

Für das Bistum Limburg 

Limburg, 15. September 2025	 +	 Dr. Georg Bätzing
Az.: 359H/69659/25/01/2		  Bischof von Limburg

Prof. Dr. Peter Platen
Kanzler der Kurie

Nr. 440 Beschluss der Regionalkommission Mitte 
vom 26. Juni 2025 – Gruppenleiterzulage

Die Regionalkommission Mitte beschließt:

I.	 Übernahme der beschlossenen mittleren Werte/
Festsetzung der Vergütung

II.	
Für den Bereich der Regionalkommission Mitte wer-
den die mittleren Werte, die im Beschluss der Bundes-
kommission der Arbeitsrechtlichen Kommission vom 
5. Juni 2025 zur „Änderung Anmerkungen 30 und 31 
Anhang B der Anlage 33 AVR“ enthalten sind, in der-
selben Höhe und zu denselben Zeitpunkten als neue 
Werte festgesetzt.

III.	 Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt zum 1. Juli 2025 in Kraft.

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

Der Beschluss beinhaltet die Erhöhung der in den An-
merkungen 30 und 31 genannten Zulagen auf jeweils 
mindestens 180,00 Euro.

Basis der im Beschluss enthaltenen Verweise ist die 
in der Bundeskommission am 5. Juni 2025 beschlos-
sene Beschlussvorlage zur Erhöhung der Zulagen. Die 
Regionalkommission ist für die Festlegung der Höhe 
der Vergütungsbestandteile zuständig, § 13 Abs. 3 
Satz 1 AK-Ordnung.

Für das Bistum Limburg 

Limburg, 15. September 2025	 +	 Dr. Georg Bätzing
Az.: 359H/69659/25/01/2		  Bischof von Limburg

Prof. Dr. Peter Platen
Kanzler der Kurie
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Bischöfliches Ordinariat

Nr. 441 Durchführung der Kollekte zu Allerseelen 

Die Kollekte in den Allerseelen-Gottesdiensten dient 
der Unterstützung der Priesterausbildung (Diözesan- 
und Ordenspriester) in Mittel-, Ost- und Südosteuropa. 
Für den Wiederaufbau und die Stärkung der Kirche in 
den betroffenen Ländern ist die Priesterausbildung 
auch 30 Jahre nach dem Ende des Kommunismus 
weiterhin sehr wichtig. Es zeigt sich dort deutlich, wie 
zentral die Begleitung der Menschen und die Seel-
sorge durch Priester ist, in Zeiten des Krieges in der 
Ukraine, der Konflikte um Armenien und den Kosovo, 
der politischen Verhältnisse in Russland und Belarus 
sowie angesichts von sozialer Not und der Diaspora-
Situation in vielen Renovabis-Partnerländer im Osten 
Europas.

Die Kollekte wird über die Diözesen an Renovabis 
weitergeleitet. Wir bitten um ein empfehlendes Wort 
für dieses wichtige Anliegen. Ein Plakat wird von Re-
novabis direkt verschickt bzw. kann dort angefordert 
werden (Adresse siehe unten).

Die Kollekten-Gelder sollen gemäß Kollektenplan an 
die Bistumskasse überwiesen werden.Von dort wer-
den die Beträge an Renovabis weitergeleitet.

Nähere Auskünfte: Renovabis – Solidaritätsaktion 
der dt. Katholiken mit den Menschen in Mittel- und 
Osteuropa, Domberg 38/40, 85354 Freising, Tele-
fon: 08161/5309  53 oder -49, E-Mail: info@renovabis.
de, Internet: www.renovabis.de 

Nr. 442 Ankündigung der Feier der Zulassung am 22. 
Februar 2026 für erwachsene Taufbewerberinnen 
und Taufbewerber

Die „Feier der Zulassung zur Taufe“ mit Weihbischof 
Dr. Thomas Löhr findet als diözesane Feier am Nach-
mittag des ersten Fastensonntags, 22. Februar 2026  
im Dom zu Limburg statt. Die genaue Uhrzeit wird 
noch bekanntgegeben.

Zur Feier eingeladen sind alle erwachsenen Taufbe-
werber/innen, die Ostern 2026 (oder später) getauft 
werden sollen, die Patinnen und Paten, Verwandte 
und Freunde der Katechumenen, Personen aus den 
Pfarreien sowie alle, die die Katechumenen mit ihrem 
Gebet begleiten möchten. 
Diejenigen, die für die Taufvorbereitung zuständig sind 
bzw. in deren Pfarrei die Taufe gespendet werden soll, 

sind gebeten, ihre Katechumenen zur „Feier der Zulas-
sung“ anzumelden. Detaillierte Informationen dazu 
sowie die Einladung werden den Pfarrbüros zu Beginn 
des Jahres 2026 zugesandt.

Die liturgischen Texte zur „Feier der Zulassung“ finden 
sich in „Die Feier der Eingliederung Erwachsener in die 
Kirche“ (Manuskriptausgabe zur Erprobung), Band 1, 
Trier 2001, zu beziehen über das Deutsche Liturgische 
Institut (Bestell-Nr. 5269), Postfach 2628, 54216 Trier,  
E-Mail: dli@liturgie.de.

Ansprechpartnerin ist Sandra Pantenburg 
(s.pantenburg@bistumlimburg.de), Mitarbeiterin im 
Fachteam Lebensphasenbegleitende Seelsorge. 

Nr. 443 Feier der Ehejubiläen im Jahr 2026

Bischof Dr. Georg Bätzing lädt die Ehejubilare im Bis-
tum zu gemeinsamer Feier und Segen nach Limburg 
ein. 

Der Tag für die Paare mit Silbernem Ehejubiläum wird 
am Samstag, 20. Juni 2026, mit einem feierlichen Got-
tesdienst um 15:00 Uhr und anschließendem Einzel-
paar-Segen gefeiert. Die Paare, von denen mindestens 
ein/e Partner/ Partnerin katholisch ist und die im Jahr 
2026 ihr Silbernes Ehejubiläum feiern, werden persön-
lich über das Bischöfliche Ordinariat eingeladen. 

Alle Paare, die zwischen September 2025 und Sep-
tember 2026 ihre Goldhochzeit oder ein höheres 
Ehejubiläum feiern, sind eingeladen, an der Feier am 
Samstag, den 19. September 2026 teilzunehmen. 
Die Eucharistiefeier mit anschließendem Einzelpaar-
Segen beginnt um 10:30 Uhr. Die Einladungen sollen 
noch vor den Sommerferien über die Pfarreien im Bis-
tum an die Jubelpaare weitergeleitet werden. 

Informationen zu den Feiern der Ehejubiläen erhalten 
Sie im Fachteam lebensphasenbegleitende Seelsorge, 
Referat Ehe- und Beziehungspastoral, Bischöfliches 
Ordinariat Limburg, paare@bistumlimburg.de oder 
Tel. 06431 295-447 oder -456 und auf der Webseite 
paar.bistumlimburg.de.
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Nr. 444 Bekanntgabe des Wahlergebnisses zur Wahl 
des Vertreters bzw./der Vertreterin der Dienstgeber 
in die Regionalkommission Mitte der Arbeitsrechtli-
chen Kommission des Deutschen Caritasverbandes 
und Bestimmung des Mitgliedes in der Regionalkom-
mission Mitte durch den Vorstand des DiCV Limburg

In der Wahlversammlung vom 2. September 2025 ist 
Frau Ute Lehmann, Leiterin des Bereichs Recht der Ka-
tharina Kasper Gruppe GmbH, zur Dienstgebervertre-
terin der Regionalkommission Mitte der Arbeitsrecht-
lichen Kommission des Deutschen Caritasverbandes 
für die Amtszeit vom 1. Januar 2026 bis 31. Dezem-
ber 2029 gemäß § 6 Abs. 2 1 der AK-Ordnung gewählt 
worden. Die Kontaktdaten der Vertreterin in der Regi-
onalkommission Mitte lauten:

Frau Ute Lehmann, Katharina Kasper Gruppe GmbH, 
Rheinstraße 9, 56428 Dernbach, T.: 02602 8346 105 
E-Mail: u.lehmann@katharina-kasper-gruppe.de

Des Weiteren bestimmte der Vorstand des Caritasver-
bandes für die Diözese Limburg Herrn Stephan Düm-
ler, Leitung Bereich Personal im Caritasverband für die 
Diözese Limburg e. V. gemäß § 6 Abs. 2 der AK-Ord-
nung als weiteres Mitglied der Dienstgeberseite für 
die Regionalkommission Mitte. Die Kontaktdaten des 
Vertreters in der Regionalkommission Mitte lauten:

Stephan Dümler, Caritasverband für die Diözese Lim-
burg e. V., Über der Lahn 5, 65549 Limburg, T.: 06431- 
997 135, E-Mail: stephan.duemler@dicv-limburg.de

Für den Wahlvorstand im Caritasverband für die Diözese Limburg 
e. V. 

Martin Ebach, Marcus Lanzinger, Barbara Nix

Nr. 445 Handreichung für eine sensible und inklusive 
Kommunikation

Eine Empfehlung zu einer geschlechtersensiblen 
Sprache im Bistum Limburg ist unter folgendem Link 
veröffentlicht worden:
https://bistumlimburg.de/news/september/sprache-
soll-vielfalt-sichtbar-machen

Nr. 446 Dienstnachrichten

Priester

Kaplan Nikolaus VON MAGNIS wird mit Termin 1. Au-
gust 2025 für den diplomatischen Dienst freigestellt. 

Er bleibt im Bistum Limburg inkardiniert.

Diakone

Mit Termin 1. September 2025 verlängert sich der Ein-
satz von Diakon i. R. Wolfgang ZERNIG in der JVA Diez 
und der Pfarrei Heilige Katharina Kasper Limburger 
Land bis zum 31. August 2026.

Hauptamtliche Pastorale Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter

Mit Termin 1. September 2025 wird Christoph CROIS-
SANT in der Pfarrei St. Marien Frankfurt am Main als
Pastoralassistent eingesetzt.

Mit Termin 1. September 2025 wird Laura FUCHS in 
der Pfarrei St. Anna Biebertal als Pastoralassistentin 
eingesetzt.

Mit Termin 1. September 2025 wird Pascal PEIL in 
der Pfarrei St. Peter Montabaur als Pastoralassistent 
eingesetzt.

Mit Termin 1. September 2025 wird Franziska REISS in 
der Pfarrei St. Margareta Frankfurt am Main als Pas-
toralassistentin eingesetzt.

Mit Termin 1. Oktober 2025 wird Gemeindereferentin 
Sabine CHRISTE-PHILIPPI in das Team des Refugi-
ums versetzt.

Mit Termin 1. Oktober 2025 wird Pastoralreferent i. R. 
Thomas WEINERT mit einem Beschäftigungsumfang 
von 33 % in der Pfarrei Heilige Familie Untertaunus 
eingesetzt.

Weitere Dienstnachrichten

Mit Termin 1. September 2025 tritt Herr Lukas 
KÄMPFLEIN sein Pastoralpraktikum in der Pfarrei 
St. Bonifatius Wiesbaden an.

Mit Termin 15. September 2025 hat der Bischof Frau 
Dorothee HEINRICHS von der Aufgabe der Geschäfts-
führerin des Diözesansynodalamts entpflichtet. 

Mit Termin 15. September 2025 hat der Bischof Herrn 
Stefan GELLER zum kommissarischen Geschäftsfüh-
rer des Diözesansynodalamts ernannt. 
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Mit Termin 1. Oktober 2025 bis zum 30. September 
2030 ernennt der Bischof Frau Silke KRAUSE zur Be-
reichsleiterin des Stabsbereichs Aufsicht und Recht.
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Nr.447 Bekanntmachung des Dekrets zu genehmi-
gungspflichtigen Obergrenzen für Ordensinstitute 
und Gesellschaften des apostolischen Lebens

Dekret des Dikasteriums für die Institute des geweih-
ten Lebens und die Gesellschaften des apostolischen 
Lebens

Es ist Aufgabe des Dikasteriums, die Praxis der evan-
gelischen Räte, wie sie in den anerkannten Formen 
des geweihten Lebens gelebt wird, sowie das Leben 
und die Tätigkeit der Gesellschaften des apostoli-
schen Lebens in der gesamten lateinischen Kirche 
zu fördern, zu beleben und zu regeln (vgl. Praedicate 
Evangelium Nr. 121).

Gemäß can. 638 § 3 ist für jede Veräußerung und jed-
wedes Geschäft, durch das sich die Vermögenslage 

einer juristischen Person des öffentlichen Rechts 
verschlechtern kann, die Genehmigung des Heiligen 
Stuhles erforderlich, wenn das Geschäft den vom -Hei-
ligen Stuhl für jede Region festgelegten Höchstbetrag 
überschreitet.

Es ist gängige Praxis dieses Dikasterium für die Ins-
titute des geweihten Lebens und die Gesellschaften 
des apostolischen Lebens, für die verschiedenen Re-
gionen die von den jeweiligen Bischofskonferenzen 
festgelegten Grenzen zu übernehmen (vgl. Ökonomie 
im Dienst des Charismas und der Mission, Nr. 57).

Die Deutsche Bischofskonferenz hat in Anwendung 
von can. 1292 CIC mit Dekret vom 9. April 2024 – das 
ab dem 1. Januar 2026 in Kraft treten wird – neue 
Kriterien für die Festlegung der Mindest- und Höchst-
grenzen für außerordentliche Verwaltungsakte fest-
gelegt.
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Mit Schreiben vom 24. Januar 2025 erläuterte die 
Konferenz der Höheren Oberen Deutschlands (DOK) 
die Gründe, warum diese Kriterien für die Institute des 
geweihten Lebens und die Gesellschaften des apo-
stolischen Lebens schwer anwendbar sind, und bat 
daher, dass die oben erwähnte gängige Praxis nicht 
befolgt werden sollte.

Nach sorgfältiger Prüfung der gesamten Dokumen-
tation entscheidet dieses Dikasterium für die Insti-
tute des geweihten Lebens und die Gesellschaften 
des apostolischen Lebens mit vorliegendem Dekret, 
dass für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland 
der in can. 638 § 3 CIC genannte Höchstbetrag auf 
5 Millionen Euro festgelegt wird.

Er legt außerdem fest, dass dieses Dekret am 1. Ja-
nuar 2026 in Kraft tritt.

Anderslautende Bestimmungen stehen diesem Dekret 
nicht entgegen. 

Aus dem Vatikan, den 4. August 2025

Sr. Simona Brambilla M.C.
Präfektin

Angel F. Kardinal Artime S.D.B.
Pro-Präfekt

Der Bischof von Limburg

Nr. 448 Aufruf der deutschen Bischöfe zur Weih-
nachtsaktion Adveniat 2025

Liebe Schwestern und Brüder,

die indigenen Völker im Amazonasgebiet zeichnen 
sich durch ein Leben im Einklang mit der Natur aus. 
So sind sie Vorbilder für die Bewahrung der Schöp-
fung, die den Menschen anvertraut ist. Doch es gibt 
auch eine dunkle Seite: Häufig leben diese Völker in 
großer Armut. Sie erfahren Ausgrenzung, Ausbeutung 
und Vertreibung. Die diesjährige Weihnachtsaktion 
des Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat steht unter 
dem Motto „Rettet unsere Welt – Zukunft Amazonas“. 
Sie hilft indigenen Gemeinschaften, ihre Rechte zu 
schützen und zerstörerischen Eingriffen entgegen-
zuwirken. Dies ist wichtig für uns alle. Denn die Re-
genwälder mit ihrer Vielfalt an Tieren und Pflanzen 
sind für die ganze Menschheit unverzichtbar. Mit Ihrer 
Spende bei der Weihnachtskollekte, die den Projekten 

von Adveniat zugutekommt, tragen Sie gemeinsam 
mit den indigenen Völkern zur Bewahrung der Schöp-
fung und zur Rettung unserer Welt bei. Bitte zeigen 
Sie Ihre Verbundenheit mit den Menschen in Latein-
amerika durch Ihre großherzige Spende und Ihr Gebet.

Kollektenankündigung an Heiligabend und am 1. Weih-
nachtsfeiertag (24./25.12.2025)

Die heutige Kollekte ist für Adveniat bestimmt und 
dient der Förderung von Projekten in Lateinamerika. 
In diesem Jahr stellt Adveniat die Lebensrealität indi-
gener Völker im Amazonasgebiet in den Vordergrund. 
Mit Ihrem Beitrag zur Kollekte helfen Sie, die Rechte 
dieser Gemeinschaften zu schützen und sie in Ihrem 
Einsatz für die Schöpfung zu stärken. Herzlichen Dank 
und vergelt’s Gott!

Für das Bistum Limburg

Fulda, 25. September 2025	 +	 Dr. Georg Bätzing
		  Bischof von Limburg

Dieser Aufruf und die Kollektenankündigung sol-
len in den Amtsblättern veröffentlicht werden. Es 
wird empfohlen, den Aufruf am 3. Adventssonntag, 
14. Dezember 2025, in allen Gottesdiensten (auch am 
Vorabend) zu verlesen. In jedem Falle muss er den 
Gemeinden in geeigneter Weise bekannt gemacht 
werden (Pfarrbrief, Homepage, Aushang usw.). Die 
Kollektenankündigung während des Gottesdienstes 
am Kollektentermin, etwa nach den Fürbitten, ist ob-
ligatorisch. Die Kollekte, die am Heiligabend und am 
1. Weihnachtsfeiertag (24./25. Dezember) in allen 
Gottesdiensten, auch in den Kinderkrippen-Feiern, 
gehalten wird, ist ausschließlich für den Bischöfliche 
Aktion Adveniat e. V. bestimmt.

Limburg, 21. Oktober 2025	 Dr. Wolfgang Pax
Az.: 367C/61036/25/03/1	 Generalvikar

Nr. 449 Aufruf der deutschen Bischöfe zur Aktion 
Dreikönigssingen 2026

Liebe Kinder und Jugendliche, 
liebe Begleiterinnen und Begleiter, 
liebe Schwestern und Brüder,

auch im Jahr 2026 ziehen rund um den Dreikönigstag 
am 6. Januar Sternsingerinnen und Sternsinger durch  
die Straßen, bringen den Segen Gottes und setzen 
sich für Kinder weltweit ein.



- 677 -

Amtsblatt des Bistums Limburg Nr. 11/2025

Die Aktion Dreikönigssingen steht dieses Mal unter 
dem Motto: „Schule statt Fabrik – Sternsingen gegen 
Kinderarbeit.“ Im Beispielland Bangladesch müssen 
rund 1,8 Millionen Kinder arbeiten – viele unter gefähr-
lichen und ausbeuterischen Bedingungen. 

Die Partnerorganisationen der Sternsinger helfen dort 
und in vielen anderen Ländern, Kinder aus bedrängen-
den Arbeitsbedingungen zu befreien und ihnen Schul-
bildung zu ermöglichen. Die Sternsingeraktion macht 
deutlich: Kein Kind darf ausgenutzt werden. Alle Kin-
der haben ein Recht auf Spiel, Bildung und Freizeit.

Bitte unterstützen Sie die Sternsingerinnen und Stern-
singer in ihrem Engagement, damit sie Gottes Segen 
zu den Menschen bringen und ein Zeichen gegen Kin-
derarbeit setzen.

Für das Bistum Limburg

Limburg, 25 September 2025	 +	 Dr. Georg Bätzing
		  Bischof von Limburg

Dieser Aufruf soll in den Amtsblättern veröffentlicht 
und den Gemeinden in geeigneter Weise bekannt ge-
macht werden. Der Ertrag der Aktion Dreikönigssingen 
(Sternsingeraktion) ist ohne Abzüge an das Kinder-
missionswerk „Die Sternsinger“ e. V. weiterzuleiten.

Limburg, 21. Oktober 2025	 Dr. Wolfgang Pax
Az.:  367C/61036/25/03/2	 Generalvikar

Nr. 450 Aufruf der deutschen Bischöfe zur Fastenak-
tion Misereor 2026

Liebe Schwestern und Brüder,

die Misereor-Fastenaktion 2026 steht unter dem 
Leitwort „Hier fängt Zukunft an!“. Es geht um die 
berufliche Ausbildung junger Menschen in den Ent-
wicklungsländern. Sie sollen das Rüstzeug erhalten, 
um Zugang zum Arbeitsmarkt zu finden und somit 
den eigenen Lebensunterhalt bestreiten zu können. 
Berufliche Bildung hilft, der vielerorts verbreiteten 
Jugendarbeitslosigkeit zu entkommen. Aber sie ist 
weit mehr: Bildung ist Ausdruck von Würde, Teilhabe 
und Hoffnung. Sie stärkt die Jugendlichen darin, ihre 
Zukunft selbst zu gestalten – trotz aller Hindernisse 
und Schwierigkeiten. Sie verändert das Leben grund-
legend. Misereor fördert unzählige Projekte in diesem 
Bereich. Denn oft ist es die berufliche Bildung, mit der 
Zukunft anfängt.

Wir bitten Sie: Unterstützen Sie Misereor mit einer 
großherzigen Spende bei der Kollekte zur Fastenak-
tion am kommenden Sonntag. Haben Sie herzlichen 
Dank!

Kollektenankündigung am 5.  Fastensonntag 2026, 
22. März 2026

Die heutige Kollekte ist für Misereor bestimmt und 
dient der Förderung von Entwicklungsprojekten welt-
weit. In diesem Jahr stellt Misereor die Berufsaus-
bildung in den Vordergrund, die jungen Menschen in 
schwierigsten Lebensumständen eine Zukunft eröff-
net. Unterstützen Sie diese Bemühungen mit Ihrem 
Beitrag zur Kollekte. Herzlichen Dank! Vergelt’s Gott!

Für das Bistum Limburg

Limburg, 25. September 2025	 +	 Dr. Georg Bätzing
		  Bischof von Limburg

Dieser Aufruf und die Kollektenankündigung sol-
len in den Amtsblättern veröffentlicht werden. Es 
wird empfohlen, den Aufruf am 4. Fastensonntag, 
15. März 2026, in allen Gottesdiensten (auch am Vor-
abend) zu verlesen. In jedem Fall ist dafür Sorge zu 
tragen, dass er den Gemeinden in geeigneter Weise 
bekannt gemacht wird (Pfarrbrief, Homepage, Aus-
hang usw.). Die Verlesung der Kollektenankündigung 
am Tag der Kollekte selbst (z.B. nach den Fürbitten) 
ist obligatorisch. Die Kollekte am 5. Fastensonntag, 
dem 22. März 2026 (auch am Vorabend), ist aus-
schließlich für das Bischöfliche Hilfswerk Misere-
or e. V. bestimmt.

Limburg, 21. Oktober 2025	 Dr. Wolfgang Pax
Az.:  367C/61036/25/03/3	 Generalvikar

Nr. 451 Aufruf der deutschen Bischöfe zur Palm-
sonntagskollekte 2026

Liebe Schwestern und Brüder,

die andauernde Gewalt im Nahen Osten fordert nicht 
nur zahllose Menschenleben. Sie reißt auch die oh-
nehin tiefen gesellschaftlichen Gräben immer weiter 
auf. Die politische Realität scheint die Hoffnung auf 
Frieden und Versöhnung erstickt zu haben. Doch in-
mitten von Resignation und Polarisierung gibt es Ju-
den, Christen und Muslime, die unbeirrt an der Vision 
eines friedlichen Miteinanders festhalten.
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„Hoffnung säen“ – so lautet das Motto der diesjähri-
gen Palmsonntagskollekte, die wie in jedem Jahr für 
die Christen im Heiligen Land bestimmt ist. Mit dem 
Ertrag der Sammlung werden Projekte und Initiativen 
des Deutschen Vereins vom Heiligen Lande und der 
Franziskaner im Heiligen Land unterstützt. Ihre Spen-
de trägt dazu bei, dass die Hoffnung auf Frieden, Ver-
söhnung und eine bessere Zukunft aufrechterhalten 
wird. Bitte begleiten Sie die Christen im Heiligen Land 
mit Ihrem Gebet und Ihrer Spende. Dafür sagen wir 
Ihnen herzlichen Dank.

Kollektenankündigung am Palmsonntag, 29. März 
2026

Die heutige Palmsonntagskollekte ist für die Christen 
im Heiligen Land bestimmt. Mit der Kollekte unter-
stützen der Deutsche Verein vom Heiligen Lande und 
die dortigen Franziskaner christliche Initiativen und 
Projekte, die sich vor Ort für Versöhnung und Frieden 
einsetzen. Helfen Sie mit Ihrem Beitrag. Herzlichen 
Dank! Vergelt’s Gott!

Für das Bistum Limburg

Limburg, 25. September 2025	 +	 Dr. Georg Bätzing
		  Bischof von Limburg

Dieser Aufruf und die Kollektenankündigung sollen in 
den Amtsblättern veröffentlicht werden. Es wird emp-
fohlen, den Aufruf am Palmsonntag, 29. März 2026, 
in allen Gottesdiensten (auch am Vorabend) zu ver-
lesen. In jedem Fall muss er den Gemeinden in ge-
eigneter Weise bekannt gemacht werden (Pfarrbrief, 
Homepage, Aushang usw.). Die Verlesung der Kol-
lektenankündigung während des Gottesdienstes am 
Kollektentermin, etwa nach den Fürbitten, ist obliga-
torisch. Die Kollekte am Palmsonntag, 29. März 2026, 
ist ausschließlich für die Unterstützung der Christen 
im Heiligen Land durch den Deutschen Verein vom 
Heiligen Lande und das Kommissariat des Heiligen 
Landes der Deutschen Franziskanerprovinz bestimmt.

Limburg, 21. Oktober 2025	 Dr. Wolfgang Pax
Az.: Az.: 367C/61036/25/03/3	 Generalvikar

Bischöfliches Ordinariat

Nr. 452 Besetzung des Kirchlichen Arbeitsgerichts 
erster Instanz für die Diözesen Limburg, Mainz, 
Speyer und Trier

Vorsitzende Richterin
Dr. Ulrike Fleck

Stellvertretender Vorsitzender Richter
Prof. Dr. Curt Wolfgang Hergenröder

Beisitzende Richterin und Richter – Dienstgeberseite
Prof. Dr. Andreas van der Broeck, Bistum Mainz
Dr. Elisabeth Eicher, Bistum Mainz
Markus Geißler, Bistum Trier
Prof. Dr. Peter Platen, Bistum Limburg
Patrick Vollhardt, Bistum Mainz
Marcus Wüstefeld, Bistum Speyer

Beisitzende Richter – Dienstnehmerseite
Patric Feick, Bistum Limburg
Markus Horn, Bistum Mainz
Markus Krogull-Kalb, Bistum Trier
Christian Mosen, Bistum Trier
Christoph Neunobel, Bistum Mainz
Dominik Steigleder, Bistum Speyer

Die Amtszeit beginnt am 1. Oktober 2025 und endet 
am 30. September 2030.

Die Anschrift des Kirchlichen Arbeitsgerichts lautet:

Kirchliches Arbeitsgericht für die Diözesen Limburg, 
Main, Speyer und Trier, Geschäftsstelle, Bischofs-
platz  2, 55116 Mainz, Tel.: 06131 253-9935, Fax: 
06131 253-9936.

Nr. 453 Hinweise zur Adveniat-Weihnachtsaktion 
2025

Die Adveniat-Weihnachtsaktion 2025 steht unter dem 
Motto „Rettet unsere Welt – Zukunft Amazonas“ und 
stellt Adveniat-Projektpartner vor, die sich für die Be-
wahrung der Schöpfung im Amazonasgebiet einsetzen.

Die Adveniat-Weihnachtsaktion wird am 1. Advents-
sonntag, dem 30. November 2025, im Bistum Mainz 
eröffnet. Gemeinsam mit Bischöfen, Gästen aus Bra-
silien und Gläubigen aus dem Bistum Mainz feiert 
Adveniat um 10:00 Uhr im Mainzer Dom einen Got-
tesdienst, der live von Domradio.de im Internet über-
tragen wird.
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Bitte hängen Sie das Aktionsplakat zur Weihnachts-
aktion in Ihrer Gemeinde auf, zum Beispiel im Schau-
kasten und am Schriftenstand. Legen Sie bitte das 
Adveniat-Magazin in der Kirche, dem Pfarrsekretariat 
und in anderen kirchlichen Einrichtungen aus.

Zahlreiche Gestaltungshilfen für den Pfarrbrief, die 
Homepage und die Präsenz in den sozialen Netzwer-
ken bietet Adveniat unter www.adveniat.de/gestal-
tungshilfen zum Download an. Bitte weisen sie die 
Gläubigen auf die Möglichkeit der Onlinespende hin.
Verschiedene Materialien, die in die Thematik einfüh-
ren, stehen in gedruckter und digitaler Form zur Ver-
fügung. Materialbestellungen können jederzeit online, 
per Telefon oder E-Mail aufgegeben werden.

Die Spirituellen Impulse für die Adventszeit geben 
Anregungen zur Gestaltung von Gottesdiensten und 
Krippenfeiern; für alte und kranke Menschen empfeh-
len wir den Adventsbegleiter. Für Kinder gibt es einen 
Krippenaufsteller zum Ausmalen. Ein Gebetszettel 
kann ebenso bestellt werden. Weitere Anregungen 
finden sich unter www.adveniat.de/engagieren/ad-
vent-erleben.

Am 3. Adventssonntag, dem 14. Dezember 2025, soll 
in allen Gottesdiensten der Aufruf der deutschen Bi-
schöfe zur Adveniat-Weihnachtsaktion bekannt ge-
macht werden. Legen Sie an diesem Wochenende bit-
te auch die Spendentütchen in der Kirche aus. Diese 
können auch dem Pfarrbrief beigelegt werden.

Mit der Adveniat-Kollekte, die in allen Gottesdiensten 
an Heiligabend und am 1. Weihnachtsfeiertag gehal-
ten wird, wird um Unterstützung der Projekte in Latein-
amerika gebeten. Die Kollekte soll nach den Fürbitten 
angekündigt werden. Erwähnen Sie dabei bitte auch 
die Möglichkeit der Online-Spende. Die Kollekte ist 
vollständig und zeitnah auf das Adveniat-Kollekten-
konto Ihrer (Erz-)Diözese zu überweisen.

Um das Ergebnis der Kollekte den Gemeindemitglie-
dern bekannt zu geben und sich bei ihnen zu bedan-
ken, bietet Adveniat Vorlagen und Dankkarten an unter 
www.adveniat.de/gestaltungshilfen oder www.adve-
niat.de/bestellungen.

Bei Fragen zur Weihnachtsaktion 2025 wenden sie 
sich an die Bischöfliche Aktion Adveniat e. V., Gilde-
hofstr. 2, 45127 Essen, Tel.: 0201 1756-295, E-Mail: 
weihnachtsaktion@adveniat.de. Unter www.adveniat.
de/weihnachtsaktion finden Sie weitere Informationen 
sowie die Materialien zum Download.

Nr. 454 Hinweise zur Aktion Dreikönigssingen 2026

Die deutschen Bischöfe laden zur Teilnahme an der 
Aktion Dreikönigssingen 2026 ein. Diese steht unter 
dem Motto „Schule statt Fabrik – Sternsingen gegen 
Kinderarbeit“. Im Fokus steht die Bekämpfung aus-
beuterischer Kinderarbeit in Bangladesch.

Die Träger der Aktion Dreikönigssingen, das Kinder-
missionswerk „Die Sternsinger“ und der Bund der 
Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), stellen hier-
zu unter www.sternsinger.de vielfältige Materialien 
zur Verfügung. Herzstück ist das Werkheft mit Kinder-
geschichten aus den Projekten, kreativen Angeboten, 
Spielen sowie praktischen Hinweisen zur Durchfüh-
rung der Sternsingeraktion. Ergänzt wird es durch den 
Film „Willi in Bangladesch“ und eine Sonderausgabe 
des „Sternsinger-Magazins“, die das Thema kindge-
recht aufarbeiten. Die „Gottesdienste zur Sternsinger-
aktion 2026“ runden das Angebot ab.

Die Gemeinden und Gruppen erhalten Ende Septem-
ber ein Infopaket per Post. Weitere Materialien können 
beim Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ bestellt 
werden: im Online-Shop unter https://shop.sternsin-
ger.de/, per Telefon unter 0241 4461-44 oder per Mail 
an: bestellung@sternsinger.de.

Die bundesweite Eröffnung der Aktion Dreikönigssin-
gen 2026 findet am Dienstag, 30. Dezember 2025, in 
Freiburg statt. Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.kja-freiburg.de/bwe.

Jedes Jahr stehen ein Thema und Beispielprojekte 
aus einer Region exemplarisch im Mittelpunkt der pä-
dagogischen Materialien. Unabhängig davon fließen 
die Spenden, die die Sternsinger sammeln, in Hilfspro-
jekte für Kinder in rund 90 Ländern weltweit. Wenn Sie 
vor der anstehenden Sternsingeraktion ein bestimm-
tes Projekt auswählen wollen, das mit den Spenden 
Ihrer Sammlung unterstützt werden soll, schlägt Ihnen 
das Kindermissionswerk gerne ein Projekt vor und 
sendet Ihnen dazu Informationen. Wenden Sie sich 
bei Interesse bitte direkt ans Kindermissionswerk: 
Tel. 0241 4461-9290, E-Mail: gemeinden@sternsin-
ger.de.

Das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ in Aachen 
trägt als Geschäftsstelle der Aktion Dreikönigssingen 
dafür Sorge, dass die den Sternsingern anvertrauten 
Spenden über fachkundig begleitete Hilfsprojekte be-
dürftigen Kindern weltweit zugutekommen sowie nach-
haltig, transparent und sparsam verwendet werden.
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Die Ziele, organisatorischen Rahmenbedingungen und 
weiteren Regelungen der Aktion sind in der Ordnung 
der Aktion Dreikönigssingen festgelegt. Sie gilt für alle 
katholischen Pfarreien sowie für alle Institutionen, die 
die Aktion in Deutschland durchführen, und ist abruf-
bar unter: www.sternsinger.de/ordnung.

Fragen zum Sternsingen richten Sie gerne an das Kin-
dermissionswerk „Die Sternsinger“, Stephanstraße 35, 
52064 Aachen, Tel. 0241 4461-14, E-Mail: info@stern-
singer.de.

Nr. 455 Hinweise zur Misereor-Fastenaktion 2026

Die Misereor-Fastenaktion 2026 steht unter dem Leit-
wort „Hier fängt Zukunft an.“ Misereor rückt damit das 
Thema „berufliche Bildung“ in den Mittelpunkt – mit 
einem besonderen Fokus auf Kamerun. Ziel ist es, 
gemeinsam mit Partnerorganisationen jungen Men-
schen neue Zukunftsperspektiven zu eröffnen und der 
Jugendarbeitslosigkeit entgegenzuwirken.

Die Misereor-Fastenaktion wird am 1. Fastensonntag, 
22. Februar 2026, im Bistum Limburg eröffnet. Ge-
meinsam mit Bischöfen, Partnerinnen und Partnern 
aus Kamerun sowie Gläubigen aus dem Bistum feiert 
Misereor um 10:00 Uhr in der Pfarrkirche St. Peter und 
Paul in Hofheim einen Gottesdienst, der live in der 
ARD übertragen wird.

Bitte hängen Sie das Aktionsplakat zur Fastenaktion 
in Ihrer Gemeinde auf, zum Beispiel im Schaukasten 
und am Schriftenstand. Am Opferstock in Ihrer Kirche 
können Sie das Misereor-Schild anbringen.

Das aktuelle Misereor-Hungertuch setzt sich kritisch 
mit gesellschaftspolitischen Themen auseinander 
und ist in zwei Größen zum Aushang im Kirchenraum, 
Pfarrheim oder in der Schule bestellbar.

Die „Liturgischen Bausteine“ geben Anregungen zur 
Gestaltung von Gottesdiensten während der Fasten-
zeit und stehen unter fastenaktion.misereor.de/litur-
gie zum Download bereit. Kreuzwege für Kinder und 
Erwachsene können auch in gedruckter Form bestellt 
werden.

Die Kinderfastenaktion hält zahlreiche Anregungen 
und Angebote zur Gestaltung der Fastenzeit in Kinder-
garten, Grundschule und Gemeinde bereit. Mehr dazu 
finden Sie unter: kinderfastenaktion.de.

Für gemeinsame Spendenaktionen in der Fastenzeit 
stellt Misereor viele Anregungen bereit: Empfohlen 
werden der „Coffee Stop“-Aktionstag, die „Solibrot“-
Aktion, ein Solidaritätslauf oder ein Fastenessen in 
der Gemeinde. Tipps dazu finden Sie auf misereor.
de/aktionen.

Am 4. Fastensonntag, dem 15. März 2026, soll in allen 
katholischen Gottesdiensten der Aufruf der deutschen 
Bischöfe zur Misereor-Fastenaktion bekannt gemacht 
werden. Legen Sie an diesem Wochenende bitte auch 
die Spendentütchen in der Kirche aus. Diese können 
auch dem Pfarrbrief beigelegt werden.

Am 5. Fastensonntag, dem 22. März 2026, wird mit 
der Misereor-Kollekte um Unterstützung der Projekte 
in Afrika, Asien, Ozeanien und Lateinamerika gebeten. 
Die Kollekte soll nach den Fürbitten angekündigt wer-
den. Für spätere Spenden sollte das Misereor-Schild 
am Opferstock bis zum Sonntag nach Ostern stehen 
bleiben. Das „Fastenopfer der Kinder“ soll gemeinsam 
mit der Gemeindekollekte überwiesen werden. Die 
Kollekte soll zeitnah und ohne Abzug über die Bis-
tumskasse an Misereor weitergeleitet werden.

Fragen zur Fastenaktion beantwortet das „Team Fas-
tenaktion“ bei Misereor, Tel.: 0241 442-445, E-Mail: 
fastenaktion@misereor.de. Unter misereor.de/fasten-
aktion finden Sie weitere Informationen sowie Materi-
alien zum Download. Diese können Sie auch bestellen 
unter www.misereor-medien.de oder via E-Mail unter 
bestellung@misereor.de.

Nr. 456 Hinweise zur Durchführung der Palmsonn-
tagskollekte 2026

Die Palmsonntagskollekte kommt den Christen im 
Heiligen Land zugute; sie steht im Jahr 2026 unter 
dem Motto „Hoffnung säen“. Die andauernde Gewalt 
im Nahen Osten fordert nicht nur zahllose Menschen-
leben. Sie reißt auch die ohnehin tiefen gesellschaft-
lichen Gräben immer weiter auf. Inmitten dieser Re-
signation und Polarisierung gibt es Juden, Christen 
und Muslime, die an der Vision eines friedlichen Mit-
einanders festhalten.

Die Palmsonntagskollekte findet am Palmsonntag, 
dem 29. März 2026, in allen Gottesdiensten (auch am 
Vorabend) statt. Der Deutsche Verein vom Heiligen 
Lande und das Kommissariat des Heiligen Landes der 
Franziskaner unterstützen durch die Kollekte Projekte 
von Christinnen und Christen im Nahen Osten. Sie tra-
gen dazu bei, dass die Hoffnung auf Frieden und eine 
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bessere Zukunft aufrechterhalten wird.
Auf ausdrücklichen Wunsch der Bischöfe soll die 
Kollekte zeitnah und ohne jeden Abzug von den Ge-
meinden an die Bistumskassen überwiesen werden, 
die die Kollekten dann wiederum an den Deutschen 
Verein vom Heiligen Lande weiterleiten (Ausnahme: 
die [Erz-]Diözesen der Freisinger Bischofskonferenz 
überweisen die Kollekten an das Erzbischöfliche Or-
dinariat München). Diesem obliegt die Aufteilung der 
Gelder gemäß dem bekannten Schlüssel zwischen 
dem Deutschen Verein vom Heiligen Lande und dem 
Kommissariat des Heiligen Landes der Franziskaner 
in Deutschland. Eine pfarreiinterne Verwendung der 
Kollektengelder, beispielsweise für Partnerschaftspro-
jekte, ist nicht zulässig. Der Deutsche Verein vom 
Heiligen Lande und das Kommissariat des Heiligen 
Landes sind den Spendern gegenüber rechenschafts-
pflichtig. Bitte teilen Sie das Ergebnis der Kollekte, ver-
bunden mit einem herzlichen Dank, der Gemeinde mit.
Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite 
www.palmsonntagskollekte.de. 

Hier können ab sofort alle Unterlagen heruntergeladen 
werden. Etwa zwei Wochen vor Palmsonntag werden 
weitere Materialien zur Palmsonntagskollekte an alle 
deutschen katholischen Pfarreien versandt. Bei wei-
teren Fragen zur Palmsonntagskollekte wenden Sie 
sich bitte an: Deutscher Verein vom Heiligen Lande, 
Herrn Christoph Tenberken, Tel. 0221 99506551, E-
Mail: palmsonntagskollekte@dvhl.de, Internet: www.
dvhl.de.

Nr. 457 Materialien für die „Gebetswoche für die Ein-
heit der Christen“ im Jahr 2026

Die Gebetswoche für die Einheit der Christen wird in  
jedem Jahr vom 14. bis 24. Januar oder von Christi 
Himmelfahrt bis Pfingsten begangen.

Texte und Materialien (Logos, Gottesdienstvorschlä-
ge, Einführungstexte zum Motto der Gebetswoche 
und eine Darstellung der Spendenprojekte) werden 
von der „Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in 
Deutschland (ACK)“ kostenfrei zum Download ange-
boten: www.gebetswoche.de.

Nr. 458 Limburger Vertreter der Arbeitsrechtlichen 
Kommission neu gewählt

Am Freitag, 10. Oktober 2025 fand im Wilhelm-Kemp-
Haus Wiesbaden die Neuwahl zur Arbeitsrechtlichen 
Kommission des Deutschen Caritasverbandes für die 
Vertreter:innen aus dem Bistum Limburg statt.

Hierbei wurde Thomas Schmidt vom Malteser Hilfs-
dienst gGmbH Rettungsdienst Hessen in die Regi-
onalkommission Mitte gewählt. Als Vertreter in die 
Bundeskommission (zeitgleich auch in die Regional-
kommission Mitte) wurde der Kollege Carsten Offerst 
aus dem St. Vincenz Stift in Aulhausen gewählt

Für den Wahlvorstand
Britta Schlößer, Beate Beck und Marc Niederschuh

Nr. 459 Aufruf zur Gabe der Erstkommunionkinder 
und zur Gabe der Neugefirmten

„Ihr seid meine Freunde“ – unter dieses Leitwort stellt 
das Bonifatiuswerk in diesem Jahr seine Erstkommu-
nionaktion und bittet um die Gabe der Erstkommuni-
onkinder. 

Die Firmaktion 2026 des Bonifatiuswerkes steht un-
ter dem Leitwort „#BaustelleLeben“. Es soll die Firm-
bewerberinnen und -bewerber zusammen mit den 
Engagierten in der Katechese motivieren, sich als 
„Bauleute“ ihres Glaubens und Lebens zu erleben. 
Insbesondere die Zeit des Erwachsenwerdens ist mit 
körperlichen, seelischen, geistigen, sozialen und re-
ligiösen Um- und Aufbrüchen verbunden. Auch das 
Leben innerhalb der Familie verändert sich, was häufig 
zu Konflikten und Krisen führt. Im Sakrament der Fir-
mung erfahren die Jugendlichen den Zuspruch Gottes 
für die Baustellen ihres Lebens: Der Geist beruft sie, 
schenkt Gemeinschaft und sendet sie hinaus, um die 
Welt und die Kirche mitzugestalten.

Arbeitshilfen

Das Bonifatiuswerk hat ein Begleitheft mit katecheti-
schen und liturgischen Anregungen, Projektbeschrei-
bungen und Tipps zur Erstkommunionaktion und zur 
Firmaktion veröffentlicht. Neben Beiträgen renom-
mierter religionspädagogischer und theologischer 
Fachleute zum Thema enthält der Erstkommunion-
Begleiter auch Informationen zur Arbeit der Diaspo-
raKinder- und Jugendhilfe sowie die Vorstellung des 
Beispielprojektes 2026. Dazu ist auf der Homepage 
des Bonifatiuswerkes auch ein Projektfilm zu finden, 
der in der Erstkommunionvorbereitung eingesetzt 
werden kann. Aktuelles zur Vorbereitung liefert vier-
mal im Jahr auch der Erstkommunion-Newsletter, der 

kostenfrei auf www.bonifatiuswerk.de/newsletter 
abonniert werden kann. 
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Der Firmbegleiter 2026 enthält zudem Informationen 
zur Arbeit der DiasporaKinder- und Jugendhilfe sowie 
die Vorstellung des Beispielprojektes 2026. Dazu ist 
auf der Homepage des Bonifatiuswerkes auch ein 
Projektfilm zu finden, der in der Firmvorbereitung ein-
gesetzt werden kann.
 
Der Versand des Erstkommunion-Paketes (Erstkom-
munionposter, Begleithefte, Spendentüten, Briefe an 
die Kommunionkinder usw.) erfolgt automatisch bis 
spätestens Februar 2026. Bereits im August 2025 
wurden die Begleithefte zum Thema „Ihr seid meine 
Freunde“ verschickt. 

Der Versand des Firm-Paketes (Firmposter, Begleithef-
te, Spendentüten, Briefe an die Gefirmten und Medi-
tationsbilder) erfolgt automatisch rechtzeitig zu dem 
im Firmplan bekanntgegebenen Termin. Materialhefte 
zur Aktion 2026 wurden Ihnen bereits im August 2025 
zugestellt. Die Firm-App des Bonifatiuswerkes steht 
zudem seit dem Pfingstfest 2023 im App-Store und 
im Google-Play-Store zum Download bereit und bietet 
vielfältige Einsatzmöglichkeiten bei der Firmvorberei-
tung in den Gemeinden und auch Verbänden.

Das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken e. V.
Das Bonifatiuswerk fördert, was zur Bildung christ-
licher Gemeinschaft und Stärkung katholischer Ge-
meinden sowie zur Vermittlung der christlichen Bot-
schaft an die jungen und nachfolgenden Generationen 
in extremer Diaspora notwendig ist, u. a.:

	- katholische Kinder- und Jugendeinrichtungen 
	- und Wohngruppen
	- religiöse Elementarerziehung in den katholischen 
	- Kindergärten in den neuen Bundesländern
	- Sakramentenkatechese sowie andere religiöse 
	- und diakonische Bildungsmaßnahmen
	- Religiöse Kinderwochen (RKW)
	- Katholische Jugend-(verbands)arbeit
	- internationale religiöse Jugendbegegnungen
	- kirchliche Initiativen gegen Jugendarbeitslosig-

keit, Gewalt und Missbrauch
	- ambulante Kinderhospizdienste
	- katholische Schulseelsorge und Studierenden-

seelsorge
	-

Bitte überweisen Sie die Erstkommunion- und die 
Firmgabe gemäß Kollektenplan.

Thema und Materialien zur Erstkommunion- und Fir-
maktion 2027 können bereits ab Frühjahr 2026 unter 
www.bonifatiuswerk.de eingesehen werden.

Information und Kontakt: Bonifatiuswerk der deut-
schen Katholiken e. V., Diaspora-Kinder- und -Jugend-
hilfe, Kamp 22, 33098 Paderborn, Tel.: 05251 2996-
94, E-Mail: bestellungen@bonifatiuswerk.de, Website: 
www.bonifatiuswerk.de.

Nr. 460 Totenmeldung

Am 30. September 2025 verstarb Herr Pfarrer Herrn 
Pfarrer i. R. Armin Depène im Alter von 96 Jahren in 
Bad Soden. 

Armin Depène wurde am 6. Januar 1929 in Fried-
land/Oberschlesien geboren. Nachdem sein Vater im 
Jahr 1934 als Bürgermeister von Friedland von der 
nationalsozialistischen Regierung in den Ruhestand 
versetzt worden war, zog die Familie nach Bad Hom-
burg, wo seine Großeltern mütterlicherseits lebten. 
Von 1935 bis 1939 besuchte er die dortige Hölderlin-
Volkschule und wechselte anschließend auf die Kaise-
rin-Friedrich-Oberschule, an der er im Juni 1948 sein 
Abitur ablegte. Danach absolvierte er bis März 1949 
einen Kurs für Auslandskorrespondenz in englischer 
Sprache in Frankfurt. Im Herbst 1949 begann er sei-
ne philosophisch-theologischen Studien an der Hoch-
schule Sankt Georgen in Frankfurt.

Bischof Dr. Wilhelm Kempf weihte ihn am 3. Okto-
ber 1954 im Limburger Dom zum Priester.

Seine erste Kaplansstelle führte ihn am 16. Novem-
ber 1954 in die Pfarrei Hochheim am Main. Zum 
26. Juni 1957 berief ihn Bischof Dr. Wilhelm Kempf 
zu seinem Sekretär. Er habe, so berichtete Pfarrer 
Depène später, dem Bischof deutlich gemacht, dass 
er seine Berufung als Priester darin sähe, in der Seel-
sorge zu wirken. Zum 24. April 1960 wechselte er an 
den Frankfurter Dom, wo er drei weitere Kaplansjahre 
verbrachte.

Der Bischof übertrug ihm zum 15. November 1963 die 
Pfarrei in Nassau und ernannte ihn zum Pfarrer. Ab 
Juni 1966 übte Armin Depène darüber hinaus das Amt 
des Jugendseelsorgers der Frauenjugend im Dekanat 
Bad Ems aus. Nach dieser Zeit an der Lahn wech-
selte er nach Hofheim, wo er als Pfarrer Verantwor-
tung für die Pfarrei St. Peter und Paul übernahm. Dort 
wirkte er mehr als 25 Jahre segensreich und prägte 
das Gemeindeleben entscheidend mit. Für mehrere 
Amtszeiten, von Februar 1971 bis Januar 1980, war er, 
getragen vom Vertrauen seiner Mitbrüder, zusätzlich 
Dekan des Dekanats Hofheim.
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Zum 30.  September 1994 nahm der Bischof den 
Verzicht von Pfarrer Depène auf die Pfarrei an und 
versetzt ihn seinem Wunsch entsprechend in den Ru-
hestand. Als Leitender Priester gemäß c. 517 § 2 CIC 
war Pfarrer Depène in dieser neuen Lebensphase ab 
Februar 1995 weiterhin als Seelsorger in der Pfarrei 
Hl. Familie in Wiesbaden tätig, bis er im Alter von 
78 Jahren diese Aufgabe zum 2. Juli 2007 zurückgab. 
Danach kehrte er nach Hofheim zurück und wohnte 
im Haus Maria Elisabeth, wo er priesterliche Dienste 
übernahm.

Pfarrer Depène trug die Veränderungen, die sich mit 
dem Zweiten Vatikanischen Konzil ergaben in seine 
Gemeinden hinein, wie es ihm eigen war: klug be-
denkend und abwägend. Den synodalen Gremien 
in der Pfarrei war er ein konstruktiver und offener 
Gesprächspartner, dem ein gutes Miteinander zum 
Wohle der ihm anvertrauten Gläubigen sehr wichtig 
war. Er verrichtete alle seine Dienste, ohne sich in den 
Vordergrund zu drängen und ging konsequent und be-
dacht seinen Weg. Sein überzeugendes Auftreten und 
sein gewinnendes Wesen prägten seinen Dienst und 
werden vielen Menschen in Erinnerung bleiben.

Seine letzten Lebensjahre verbrachte er im Alten- und 
Pflegeheim St. Elisabeth in Bad Soden. Am 3. Okto-
ber 2024 konnte er das Gnadenjubiläum seiner Pries-
terweihe begehen.

Wir danken Herrn Pfarrer Depène für sein Wirken in 
unserem Bistum. Vertrauensvoll übergeben wir ihn in 
die Hände des barmherzigen Gottes und empfehlen 
den Verstorbenen dem Gebet der Mitbrüder und dem 
Gebet aller, mit denen er aus dem Glauben heraus ge-
lebt und für die er gewirkt hat.

Das Requiem für den Verstorbenen wurde in St. Pe-
ter und Paul gefeiert. Die Beisetzung erfolgte im An-
schluss daran auf dem Waldfriedhof in Hofheim, Vin-
cenzstraße.

Nr. 461 Dienstnachrichten

Priester

Mit Termin 30. September 2025 wird auf Bitte des Pro-
vinzials der Franziskaner P. Ignacije Milan SLADOJA 
OFM als Kaplan der Kroatischen Gemeinde Frankfurt 
entpflichtet.

Mit Termin 1. Oktober 2025 bis 30. September 2026 
erhält P. Darijo SINKOVIĆ OFM eine Beauftragung 

als Pastoralpraktikant für die Kroatische Gemeinde 
Frankfurt.

Die Entpflichtung von Fr. Francis OFRANCIA als Lei-
ter der philippinischen Gemeinde zum 30. Septem-
ber 2025 wird zurückgenommen. Der Auftrag von Fr. 
Francis wird stattdessen bis zum 31. Dezember 2025 
verlängert.

Der Einsatz von Fr. Alvin Nismal Vince CRUZ zum 
1. April 2025 als Kaplan und dann als Leiter der phil-
ippinischen Gemeinde wird zurückgenommen.

Diakone

Gemäß Dekret des Dikasteriums für die Glaubenslehre 
vom 12. Juni 2025 wurde Diakon Clemens WITTEK 
aus dem Klerikerstand entlassen.

Hauptamtliche Pastorale Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter

Mit Termin 1. September 2025 bis 31. August 2027 
wird Gemeindereferentin Miriam BOOK mit einem Be-
schäftigungsumfang von 25 % als Gemeindereferentin 
angestellt und als Klinikseelsorgerin im Universitäts-
klinikum Frankfurt eingesetzt.

Mit Termin 1. September 2025 bis 31. August 2027 
wird Gemeindereferentin Angelika EBERHARDT mit 
einem Beschäftigungsumfang von 10 % BU als Ge-
meindereferentin angestellt und als Klinikseelsorgerin 
im Hospital zum Heiligen Geist Frankfurt eingesetzt.

Mit 1. September 2025 bis 31. August 2027 wird 
Gemeindereferentin Maria OSPELT-HONEMANN mit 
einem Beschäftigungsumfang von 15 % als Gemein-
dereferentin angestellt und in der Pfarrei Hl. Katharina 
Kasper Limburger Land eingesetzt.

Mit Termin 1. September 2025 wird Géraldine SCHÖN 
mit einem Beschäftigungsumfang von 50 % als Pasto-
rale Mitarbeiterin angestellt und als Klinikseelsorgerin 
im St. Vincenz-Krankenhaus Limburg eingesetzt.

Mit Termin 1. September 2025 wird Pastoralreferent 
Thomas WEINERT als Pastoralreferent in der Pfarrei 
Heilige Familie Untertaunus eingesetzt. Ab 1. Oktober 
2025 reduziert sich der Beschäftigungsumfang auf 
33 %.
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Mit Termin 30. September 2025 scheidet Pastoral-
referentin Katharina D‘SOUZA aus dem Dienst des 
Bistums aus.

Mit Termin 31. Oktober 2025 tritt Pastoralreferentin 
Angelika BRODHERR in den Ruhestand.

Mit Termin 31. Oktober 2025 scheidet Pastoralrefe-
rentin Dr. Katrin GALLEGOS SÁNCHEZ aus dem Dienst 
des Bistums aus.

Mit Termin 1.  November 2025 wird Dr. Robert 
BIERSACK als JVA-Seelsorger für die JVA Diez mit 
einem Beschäftigungsumfang von 80 % und für die 
JVA Limburg mit einem Beschäftigungsumfang von 
20 % angestellt.

Mit Termin 1. November 2025 übernimmt Gemeinde-
referentin Ulrike MUDRICH mit einem Beschäftigungs-
umfang von 50 % die Aufgabe der Einsatzreferentin 
für die Gemeindereferentinnen und -referenten im 
Fachteam pastoraler Personaleinsatz und Gemeinden 
von Katholiken anderer Muttersprache des Bereichs 
Personalmanagement und -einsatz.

Mit Termin 1.  Januar 2026 wird Silke 
LECHTENBÖHMER aus der Tätigkeit als Theologische 
Referentin des Bischofs als Pastoralreferentin in das 
Leitungsteam der Ökumenischen Telefonsorge Mainz-
Wiesbaden e. V. versetzt.

Mit Termin 1. Februar 2026 wird Pastoralreferent To-
bias SCHIRMER aus der Pfarrei Heilige Familie Un-
tertaunus als Einrichtungsleitung in die Katholische 
Fachstelle für Jugendarbeit – Region Taunus versetzt.

Mit Termin 30. April 2026 hat die Provinzoberin der 
Congregatio Jesu den Gestellungsvertrag für Sr. Nat-
halie KORF CJ gekündigt.

Mit Termin 1. Mai 2026 wird Pastoralreferentin Birgit 
MERZ aus der Pfarrei St. Franziskus Kelkheim in das 
Fachteam Personalausbildung des Bereichs Perso-
nalmanagement und -einsatz versetzt und die Lei-
tung des Fachteams übertragen. Gleichzeitig nimmt 
sie damit die Aufgabe als Ausbildungsreferentin für 
Pastoralreferenten und -referentinnen wahr.

Weitere Dienstnachrichten

Mit Termin 1. Oktober 2025 hat der Bischof Frau Silke 
KRAUSE, Bereichsleitung Stabsbereich Aufsicht und 
Recht, in das Ordinariatsteam berufen. 

Mit Termin 1. Oktober 2025 bis zum 30. September 
2030 hat der Bischof Frau Silke KRAUSE in ihrer Ei-
genschaft als Bereichsleiterin des Bereiches Aufsicht 
und Recht als stimmberechtigtes Mitglied in das Be-
ratungs- und Entscheidungsteam Digitalisierung be-
rufen.

Mit Termin 1. Oktober 2025 wurde Prof. Dr. Peter 
PLATEN von seiner Mitgliedschaft im Ordinariatsteam 
und von seiner Mitgliedschaft im Beratungs- und Ent-
scheidungsteam Digitalisierung entbunden. 
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Nr. 462 Bekanntmachung über die Umsetzung der 
Entsendeordnung für die Vertreter der tariffähigen 
Arbeitnehmerkoalitionen (Gewerkschaften) in die 
Kommission zur Ordnung des Arbeitsvertragsrechts 
des Verbandes der Diözesen Deutschlands und Auf-
ruf zur Beteiligung der Gewerkschaft(en)

Mit Inkrafttreten der neuen Verbands-KODA-Ordnung 
in Verbindung mit der Entsendeordnung für den/die 
Vertreter der Gewerkschaften in die arbeitsrechtliche 
Kommission des Verbandes der Diözesen Deutsch-
lands (Verbands-KODA) vom 1. Januar 2017 ruft die 
Verbands-KODA die tariffähigen Arbeitnehmerkoaliti-
onen (Gewerkschaften) auf, sich am Entsendeverfah-
ren zu beteiligen. Die Entsendung erfolgt nach dem 
Ende der neunten Amtsperiode frühestens ab dem 
14. September 2026 mit der konstituierenden Sitzung 
für die neue Amtsperiode.

Die tariffähigen Arbeitnehmerkoalitionen (Gewerk-
schaften) haben gemäß § 5 Abs. 2 i. V. m. § 8 der 
Kommission zur Ordnung des Arbeitsvertragsrechts 
des Verbandes der Diözesen Deutschlands (Ver-
bands-KODA-Ordnung) in Verbindung mit der Ent-
sendeordnung für die Vertreter der Gewerkschaften 
die Möglichkeit, Vertreter in diese Kommission auf 
Mitarbeiterseite für die neue Amtsperiode zu entsen-
den. Die Gewerkschaften werden hiermit aufgerufen, 
sich innerhalb von zwei Monaten nach der Bekannt-
machung (Anzeigefrist) an der Entsendung von Ver-
tretern in die Kommission zu beteiligen.

Berechtigt zur Entsendung von Vertretern sind Ge-
werkschaften, die nach ihrer Satzung für Regelungs-
bereiche oder Teile der Regelungsbereiche der Ver-
bands-KODA örtlich und sachlich zuständig sind.
Gewerkschaften, die sich an der Entsendung von Ver-
tretern in die Verbands-KODA beteiligen wollen, zeigen 
dies gegenüber dem Wahlvorstand über die Kommis-
sionsgeschäftsstelle schriftlich an. Diese Anzeige ist 
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zu richten an: Herrn Marcel Spahlholz, Verband der 
Diözesen Deutschlands KÖR, Kaiserstraße 161, 53113 
Bonn

Die Anzeige muss bis zum Ablauf der Anzeigefrist 
spätestens am 1. Februar 2026 erfolgen. Anzeigen, 
die nach dieser Frist eingehen, können nicht mehr be-
rücksichtigt werden.

Die Anzahl der Vertreter, die von den Gewerkschaf-
ten entsandt werden, richtet sich grundsätzlich nach 
dem zahlenmäßigen Verhältnis der im Zeitpunkt der 
Entsendung in den Gewerkschaften zusammenge-
schlossenen kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern im Zuständigkeitsbereich der Verbands-KODA 
(Organisationsstärke). Ungeachtet der Organisations-
stärke ist gewährleistet, dass mindestens ein Sitz für 
dieArbeitnehmerkoalition vorbehalten wird. Dies gilt 
nicht, wenn die Mitarbeit in der Kommission von kei-
ner Arbeitnehmerkoalition beansprucht wird. Weitere 
Einzelheiten zur Entsendung regeln die §§ 5 Abs. 2 
und 8 der Verbands-KODA-Ordnung und die Entsende-
ordnung (vgl. Amtsblatt für das Erzbistum München 
und Freising 28. Februar 2017).

In Kraft gesetzt:

Limburg, 14. November 2025	 +	 Dr. Georg Bätzing
		  Bischof von Limburg
		  Vorsitzender der Vollver-		
		  sammlung des Verbandes 	
		  der Diözesen Deutschlands

Der Bischof von Limburg 

Nr. 463 KODA-Beschluss vom 13. Oktober 2025: § 
35 AVO Dienstbefreiung

A)	 § 35 Abs. 2 erhält folgenden Wortlaut:

(2)	 Die Beschäftigten werden unter Fortzahlung der 
Vergütung aus folgenden Anlässen1 in nachste-
hend geregeltem Ausmaß von der Arbeit freige-
stellt:

a)	 bei Wohnungswechsel der oder des Beschäf-
tigten mit eigenem Hausstand – einen Tag, 
in Ausnahmefällen – zwei Tage,

b)	 bei Umzug anlässlich der Versetzung an ei-

¹ Aus Anlass bedeutet, dass die Freistellung innerhalb einer Wo-
che vor oder nach dem jeweiligen Anlass erfolgt. Dies gilt nicht für 
Freistellungen gemäß Buchst. f) und g).

nen anderen Ort aus dienstlichen oder be-
trieblichen Gründen – bis zu vier Tagen,

c)	 bei kirchlicher Eheschließung oder kirchli-
cher Segnungsfeier einer Partnerschaft der 
oder des Beschäftigten einen Tag sowie bei 
zivilrechtlicher Eheschließung der oder des 
Beschäftigten – einen Tag,

d)	 bei Einsegnung, Erstkommunion und ent-
sprechenden religiösen und weltanschau-
lichen Feiern sowie bei Eheschließung des 
Kindes – einen Tag,

e)	 bei der silbernen und bei der goldenen Hoch-
zeit der oder des Beschäftigten2 – einen Tag,

f)	 bei schwerer Erkrankung
aa) der Ehegattin oder des Ehegatten²,
bb) eines Kindes der oder des Beschäftigten, 
das das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet 
hat, zuhause oder bei einem Krankenhaus-
aufenthalt, wenn im laufenden Kalenderjahr 
kein Anspruch nach § 45 SGB V besteht oder 
bestanden hat,
cc) eines Kindes der oder des Beschäftigten, 
das das 14. Lebensjahr vollendet hat,
dd) der Eltern, Großeltern, Schwiegereltern, 
Stiefeltern, Geschwister, Stiefgeschwister, 
wenn nach ärztlicher Bescheinigung die 
Pflege/Betreuung der oder des Erkrankten 
unerlässlich ist und die oder der Beschäftig-
te glaubhaft macht, dass eine andere Person 
für diesen Zweck nicht sofort zur Verfügung 
steht, bis zu insgesamt acht Tagen, jedoch 
nicht mehr als viermal im Kalenderjahr und 
nicht mehr als vier Tage zusammenhängend. 
Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn ent-
sprechende Ansprüche aus gesetzlichen Re-
gelungen wie insbesondere nach dem SGB 
oder dem PflegeZG bestehen. Die Nachweis-
pflicht obliegt dem oder der Beschäftigten.

g)	 soweit kein Anspruch nach Buchstabe f) be-
steht oder im laufenden Kalenderjahr eine 
Dienstbefreiung nach Buchstabe f) nicht be-
reits in Anspruch genommen worden ist, bei 
schwerer Erkrankung der Ehegattin oder des 
Ehegatten² oder einer sonstigen im Haus-
halt der oder des Beschäftigten lebenden 

² Freistellungen für den oder die genannten Anlässe, werden für Be-
schäftigte, welche eine Lebenspartnerschaft nach dem Lebenspart-
nerschaftsgesetz bzw. ehe- oder lebenspartnerschaftsähnliche Ge-
meinschaft eingegangen sind, entsprechend gewährt.
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Person, wenn die oder der Beschäftigte aus 
diesem Grunde die Betreuung ihrer oder sei-
ner Kinder, die das zehnte Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben oder wegen körperli-
cher, geistiger oder seelischer Behinderung 
dauernd pflegebedürftig sind, übernehmen 
muss, weil eine andere Person für diesen 
Zweck nicht sofort zur Verfügung steht und 
kein entsprechender Anspruch nach gesetz-
lichen Regelungen wie insbesondere nach 
dem SGB oder dem PflegeZG besteht, bis zu 
insgesamt acht Tagen, jedoch nicht mehr als 
viermal im Kalenderjahr und nicht mehr als 
vier Tage zusammenhängend. Die Nachweis-
pflicht obliegt dem oder der Beschäftigten.

h)	 bei Geburt eines leiblichen Kindes – zwei 
Tage,

i)	 bei Übergabe eines Kindes im Rahmen einer 
Adoption bis zur Vollendung des 17. Lebens-
jahres – zwei Tage,

j)	 bei Tod/Beerdigung der Ehegattin oder des 
Ehegatten, der Lebenspartnerin oder des 
Lebenspartners im Sinne des Lebenspart-
nerschaftsgesetzes oder der oder des in 
ehe- oder lebenspartnerschaftsähnlicher 
Gemeinschaft lebenden Lebensgefährtin 
oder Lebensgefährten oder eines Kindes – 
vier Tage,

k)	 bei Tod/Beerdigung von Eltern, Stiefeltern 
oder Geschwistern oder Stiefgeschwistern – 
zwei Tage,

l)	 bei Tod/Beerdigung von Großeltern oder 
Schwiegereltern² – einen Tag,

m)	 beim 25-, 40- und 50-jährigen Dienstjubilä-
um – einen Tag.

B) § 35 Abs. 3 erhält folgenden Wortlaut:

(3) Als Kinder im Sinne des Absatzes 2 gelten auch 
Pflegekinder und Stiefkinder. Bei Pflegekindern ist 
eine nachweislich bestehende Pflegschaft zum Zeit-
punkt des Anlasses notwendig.

C) Inkrafttreten:

Die Änderungen treten zum 1. Januar 2026 in Kraft.

Limburg, 10. November 2025	 +	 Dr. Georg Bätzing
Az.: 565AH/62656/25/03/2		  Bischof von Limburg

Nr. 464 KODA-Beschluss vom 13. Oktober 2025: An-
lage 22 zur AVO – Entgeltordnungen

A.	 Teil A der Allgemeinen Entgeltordnung wird in 
Punkt 3. Entgeltgruppen 2 bis 12 (Verwaltungs-
dienst) wie folgt geändert:

1.	 Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 2 erhält folgen-
den Wortlaut:

Chefsekretärin/Chefsekretär des Offizials, 
der Bereichsleitungen im Bischöflichen Or-
dinariat, soweit sie nicht in EG 9a einzugrup-
pieren sind.

2.	 Entgeltgruppe 9a Fallgruppe 2 erhält folgen-
den Wortlaut: 

Chefsekretärin/Chefsekretär des Bischofs, 
des Weihbischofs, des Generalvikars, der/
des Bischöflichen Bevollmächtigten, des 
Ökonoms bzw. der Ökonomin im Bischöfli-
chen Ordinariat.

B.	 Inkrafttreten:

Die Änderungen treten zum 1.  November 2025 in 
Kraft.

Limburg, 10. November 2025	 +	 Dr. Georg Bätzing
Az.: 565AH/62656/25/03/4		  Bischof von Limburg

Nr. 465 KODA-Beschluss vom 13. Oktober 2025: An-
lage 11 zur AVO – Jubiläumsordnung

A.	 § 3 der Anlage 11 zur AVO erhält folgenden Wort-
laut:

§ 3 Zuwendung bei kirchlicher Eheschließung und 
kirchlicher Segnungsfeier

Beschäftigte erhalten anlässlich der kirchlichen Ehe-
schließung oder kirchlichen Segnungsfeier eine 
Zuwendung in Höhe von 100 Euro.

B.	 Inkrafttreten:

Die Änderungen treten zum 1. Januar 2026 in Kraft.
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Limburg, 10. November 2025	 +	 Dr. Georg Bätzing
Az.: 565AH/62656/25/03/3		  Bischof von Limburg

Nr. 466 Änderung der Synodalordnung

Die Synodalordnung für das Bistum Limburg (SynO), 
zuletzt geändert durch Verfügung vom 11. Dezem-
ber 2024 (Amtsblatt 2024, S. 486–487), wird mit Wir-
kung zum 15. November 2025 wie folgt geändert:

1.	 § 93 Abs. 1 Buchstabe b) SynO erhält folgende 
Fassung:

 „b) Als geborene Mitglieder kraft Amtes:
	- der Generalvikar und der Bischöfliche Bevoll-

mächtigte mit einem Stimmrecht, wobei die 
Vorgenannten zu Beginn der Amtszeit des Di-
özesankirchensteuerrates festlegen, wer das 
Stimmrecht wahrnimmt; bei Nichtteilnahme des 
Wahrnehmungsberechtigten nimmt die andere 
Person das Stimmrecht wahr;

	- der Justitiar des Bistums;
	- der Diözesanökonom, der mit beratender Stimme 

geschäftsführend an den Sitzungen teilnimmt.“

2.	 In § 93 SynO wird Abs. 4 gestrichen. Der bisheri-
ge Abs. 5 wird zu Abs. 4.

3.	 Gemäß § 13 der Ordnung für das Normsetzungs-
verfahren (Gesetzgebungsverfahren) im Bistum 
Limburg ist vorliegende Änderung auf zwei Jahre 
bis zum 15. November 2027 befristet. 

Limburg, 6. November 2025	 +	 Dr. Georg Bätzing
Az.: 701B/23040/25/01/2		  Bischof von Limburg

Prof. Dr. Peter Platen
Kanzler der Kurie

Nr. 467 Dekret zur Profanierung der Kirche St. Tho-
mas in Waldems-Esch und des darin befindlichen 
Altars

Hiermit verfüge ich gemäß c.  1222 § 2 CIC zum 
25.  Januar 2026 die Profanierung der Kirche im 
Gemeindezentrum St. Thomas in Waldems-Esch, 
Schwalbacher Straße 2, 65529 Waldems-Esch, sowie 
gemäß c. 1238 § 1 CIC in Verbindung mit c. 1212 CIC 
zum gleichen Datum die Profanierung des in ihr errich-
teten Altares. Die Profanierung tritt mit dem Verlesen 
dieses Dekretes im Rahmen des letzten Gottesdiens-
tes in dieser Kirche am 25. Januar 2026 in Kraft.

Der Priesterrat wurde am 18. November 2025 ange-
hört.

Der Altar und der Tabernakel sind vor einer weiteren 
Verwendung zu entfernen, vorhandene Reliquien sind 
dem Reliquienbeauftragten des Bischofs zur Verwah-
rung zu übergeben.

Die liturgischen Einrichtungsgegenstände und alle 
weiteren sakralen Gegenstände, insbesondere Kunst-
gegenstände, sind in einem Inventar zu verzeichnen 
und danach aus der Kirche zu entfernen. Sie können 
entweder an einem würdigen Ort aufbewahrt oder 
einer anderweitigen Nutzung, etwa in einer anderen 
Kirche oder Kapelle, zugeführt werden. 

Begründung

Das Gemeindezentrum mit der Kirche und dem Altar 
wurden am 8. März 1992 geweiht. Mit der Errichtung 
wurde das Ziel verfolgt, den dort wohnenden Katho-
liken in mehrheitlich protestantisch geprägten Ort-
schaften ein pastorales Angebot und eine kirchliche 
Heimat zu bereiten. Ein kirchliches Leben in größerem 
Umfang konnte sich vor Ort aber nie dauerhaft etab-
lieren. Die Katholiken nahmen am kirchlichen Leben 
in den bisherigen Orten weiterhin teil, sodass sich län-
gerfristig keine größere Zahl an Gläubigen auf den 
neuen Gottesdienstort hin orientierte. Die Zahl derer, 
die am gottesdienstlichen Leben teilnahm, war zuletzt 
stark rückläufig. Seit dem Jahr 2023 werden im Ge-
meindezentrum keine Gottesdienste mehr gefeiert.

Die Profanierung der Kirche erfolgt nach ausgiebiger 
Abwägung zukünftiger pastoraler Nutzung im Rah-
men des Prozesses „Kirchliche Immobilienstrate-
gie“. Die pastorale Zuständigkeit geht zurück an den 
Kirchort St. Martin in Idstein. Die Kirchengemeinde 
beabsichtigt den Verkauf des Gemeindezentrums.

Die Gremien der Pfarrei haben gemäß der „Verfahrens-
ordnung zur Umnutzung und Aufgabe von Kirchen im 
Bistum Limburg“ vom 7. Juni 2018 (Amtsblatt 2018, 
405f.), zuletzt geändert am 29. März 2022 (Amtsblatt 
2022, 570), die beabsichtigte Profanierung beraten. 
Ein Beschluss des Verwaltungsrates liegt vor. Die „AG 
Umnutzung und Aufgabe von Kirchen“ hat den Antrag 
beraten, die vorgebrachten Gründe abgewogen und 
eine Empfehlung für die Profanierung des Gotteshau-
ses ausgesprochen.

Für die regelmäßige Spendung der Sakramente stehen 
die übrigen Kirchen und Gottesdienstorte der Pfarrei 
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St. Martin Idsteiner Land zur Verfügung. Das Heil der 
Seelen ist durch das regelmäßige Gottesdienstange-
bot in der Pfarrei nicht in Gefahr.

Nach sorgfältiger Würdigung aller Umstände war da-
her festzustellen, dass die Voraussetzungen für die 
Profanierung der Kirche im Gemeindezentrum St. Tho-
mas in Waldems-Esch gemäß c. 1222 § 2 CIC erfüllt 
sind und somit dem Antrag entsprochen werden kann.

Limburg, 25. November 2025	 +	 Dr. Georg Bätzing
Az.: 613E/54611/24/02/1		  Bischof von Limburg

Thomas Schön
Notar der Kurie

Rechtsbehelfsbelehrung

Gemäß c. 1734 §§ 1 und 2 CIC kann innerhalb von 
zehn Tagen nach der Veröffentlichung im Amtsblatt 
die Abänderung oder die Rücknahme dieses Dekrets 
beantragt werden. Der Antrag ist zu richten an den 
Bischof von Limburg, Domplatz 7, 65549 Limburg a. 
d. Lahn.

Bischöfliches Ordinariat

Nr. 468 Weltmissionstag der Kinder 2025“ („Krippen-
opfer“)

Mit dem Weltmissionstag der Kinder, der weltweit 
begangen wird, lädt das Kindermissionswerk „Die 
Sternsinger“ Kinder in Deutschland ein, durch eine 
persönliche Spende die Lebenssituation von Kindern 
auf anderen Kontinenten zu verbessern. Unter dem 
Motto „Kinder helfen Kindern“ wird aus vielen kleinen 
Gaben eine große Hilfe für Kinder weltweit.
 
Die Kollekte zum Weltmissionstag der Kinder wird 
gehalten an einem Tag zwischen Weihnachten und 
dem Hochfest Erscheinung des Herrn, den die Pfarr-
gemeinden bestimmen können (26. Dezember 2025 – 
6. Januar 2026). Hierzu stellt das Kindermissionswerk 
einen Bastelbogen mit Spendenkästchen und Krippen-
landschaft, ein Begleitheft mit einer Vorlesegeschich-
te für Kinder und Familien sowie ein Aktionsplakat 
bereit. Das aktuelle Beispielland ist Bangladesch. Eine 
katechetische Arbeitshilfe mit Tipps zum Einsatz der 
Materialien in Schulen, Kindertagesstätten und Ge-
meinden wird online angeboten: www.sternsinger.de/
wmt 

Wir bitten, die Kollekte zum Weltmissionstag der Kin-
der mit dem Hinweis auf das Kindermissionswerk 
„Die Sternsinger“ auf dem üblichen Weg an die Bis-
tumskasse zu überweisen. Ebenso bitten wir, das 
„Krippenopfer“, das in vielen Gemeinden üblich ist, als 
solches zu vermerken. Hierbei ist auf den Unterschied 
zur Bischöflichen Aktion Adveniat zu achten. Auf die 
Aktion Dreikönigssingen (Sternsingeraktion), die hier-
von ebenfalls zu unterscheiden ist, wird in besonderen 
Ankündigungen hingewiesen.
Die Materialien zum Weltmissionstag der Kinder kön-
nen kostenlos bezogen werden und sind auch im In-
ternet abrufbar.

Kontakt und Information:

Kindermissionswerk ,Die Sternsinger‘ e.V., Stephan-
str. 35, 52064 Aachen, Bestell-Telefon: 0241 44 61-44,
shop.sternsinger.de, bestellung@sternsinger.de, www 
sternsinger.de/wmt

Nr. 469 „Damit sie das Leben haben“ – Aufruf zur 
Kollekte für Afrika (Afrikatag 2026)

Am 11. Januar 2026 findet in unserer Diözese die 
Kollekte für Afrika statt. Diese weltweite Kollekte ist 
traditionell mit dem Fest der Erscheinung des Herrn 
verbunden. Bereits im 19. Jahrhundert setzte die Kir-
che mit der Wahl dieses Termins ein Zeichen gegen 
Sklaverei und Menschenhandel.

In diesem Jahr lenkt die Aktion den Blick auf den 
Südsudan und die Arbeit der Sacred Heart Schwes-
tern. Millionen Menschen sind im Südsudan auf der 
Flucht vor Krieg und Gewalt – auch die Schwestern 
selbst mussten ihre Heimat im Sudan verlassen. 
Doch an Rückzug denken sie nicht. Mit großem En-
gagement führen sie ihre Arbeit fort und stehen den 
Geflüchteten zur Seite. Inmitten von Unsicherheit und 
Leid schenken sie den Menschen Halt, Zuversicht 
und das Vertrauen, dass ein Leben in Würde möglich 
bleibt.

missio unterstützt mit den Einnahmen der Kollekte die 
Ausbildung von Novizinnen einheimischer Gemein-
schaften wie der Sacred Heart Schwestern – für eine 
Kirche, die an der Seite der Menschen steht.

Wir danken Ihnen für Ihren Aufruf zur Kollekte am Af-
rikatag.

Alle Pfarrämter erhalten Anfang Dezember von missio 
Materialien, die sie bei der Umsetzung der Afrikakol-
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lekte unterstützen: Aktionsplakat, Spendentüten zum 
Auslegen oder als Beilage für den Pfarrbrief. Gebets-
karten können kostenfrei in der benötigten Anzahl bei 
missio bestellt werden.

Gerne können Sie alle Materialien zum Afrikatag direkt 
bei missio bestellen: Tel.: 0241 7507-350, bestellun-
gen@missio-hilft.de oder im Onlineshop unter shop.
missio-hilft.de.

Weitere Informationen und alle Materialien finden Sie 
unter: www.missio hilft.de/afrikatag

Nr. 470 Überweisung der Sternsingerkollekte

Wie auf dem Kollektenplan angegeben, wird der Ertrag 
der Sternsingeraktion komplett auf das Konto des Bi-
schöflichen Ordinariats Limburg zu überweisen (siehe 
Punkt B.3. Rückseite des Kollektenplans). 

Nr. 471 Dienstnachrichten

Priester

Mit Termin 1.  Dezember 2025 wird Pfarrer Uwe 
MICHLER als Kontaktperson für die LSBTIQ-Seelsorge 
beauftragt.

Mit Termin 31.  Dezember 2025 hat der Provinzial 
der Pallottiner den Gestellungsvertrag für P. Norbert 
POSSMANN SAC gekündigt.

Mit Termin 1. Januar 2026 wird P. Michael REMIGIUS 
SAC mit einem Beschäftigungsumfang von 25 % als 
Pfarrvikar in der Pfarrei Liebfrauen Westerburg ein-
gesetzt.

Mit Termin 1. Februar 2026 wird Kaplan Dr. Kamil 
WIĄCEK als Kaplan in der Polnischen Katholischen 
Gemeinde in Frankfurt und der Pfarrei St. Bonifatius 
Frankfurt entpflichtet und scheidet aus dem Dienst 
des Bistums aus.

Hauptamtliche Pastorale Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter

Mit Termin 30.  November 2025 wird Dr. Holger  
DÖRNEMANN als beauftragte Kontaktperson für die 
LSBTIQ-Seelsorge entpflichtet.

Mit Termin 1. Januar 2026 tritt Gemeindereferentin 
Martina LANGER in den Ruhestand.

Mit Termin 1. März 2026 tritt Gemeindereferentin Ga-
briele BRAUN in den Ruhestand.

Weitere Dienstnachrichten 

Mit Termin 1. Dezember 2025 wird Frau Dr. Bernadette 
SCHWARZ-BOENNEKE mit der Leitung des Beratungs- 
und Entscheidungsteams Pastoral und Bildung be-
auftragt. 

Mit Termin 30.  November 2025 wird Herr Dr. Ralf 
STAMMBERGER von der Leitung des Beratungs- und 
Entscheidungsteams Pastoral und Bildung entpflich-
tet. 

Mit Termin 1. Dezember 2025 wird Frau Dr. Berna-
dette SCHWARZ-BOENNEKE in das Beratungs- und 
Entscheidungsteam Personal berufen. 

Mit Termin 30. November 2025 wird Frau Sonja KARL 
von der Mitgliedschaft im Beratungs- und Entschei-
dungsteams Personal entpflichtet. 

Mit Termin 1. Dezember 2025 wird Herr Dr. Ralf 
STAMMBERGER als Mitglied und Leitung in die AG 
Umnutzung und Aufgabe von Kirchen im Bistum Lim-
burg berufen

Mit Termin 30. November 2025 wird Frau Prof. Dr. 
Hildegard WUSTMANS als Mitglied und Leitung der 
AG Umnutzung und Aufgabe von Kirchen im Bistum 
Limburg entpflichtet. 

Mit Termin 1. Dezember 2025 wird Herr Dr. Ralf 
STAMMBERGER als Mitglied und Leitung der Litur-
giekommission berufen. 

Mit Termin 30. November 2025 wird Frau Prof. Dr. 
Hildegard WUSTMANS als Mitglied und Leitung der 
Liturgiekommission entpflichtet. 

Mit Termin 1. Dezember 2025 wird Herr Dr. Ralf 
STAMMBERGER als Mitglied in die Kunstkommissi-
on berufen. 

Mit Termin 30. November 2025 wird Frau Prof. Dr. Hil-
degard WUSTMANS als Mitglied der Kunstkommissi-
on entpflichtet.

Mit Termin 1. Dezember 2025 wird Frau Dr. Bernadette 
SCHWARZ-BOENNEKE als Mitglied und Leitung der 
Steuerungsgruppe Kita berufen. 
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Mit Termin 30.  November 2025 wird Herr Dr. Ralf 
STAMMBERGER als Mitglied und Leitung der Steue-
rungsgruppe Kita entpflichtet.

Mit Termin 1. Dezember 2025 wird Frau Dr. Bernadette 
SCHWARZ-BOENNEKE zur Vorsitzenden des Auf-
sichtsrates und Mitglied der Gesellschafterversamm-
lung der St. Hildegard-Schulgesellschaft berufen. 

Mit Termin 30.  November 2025 wird Herr Dr. Ralf 
STAMMBERGER als Vorsitzender des Aufsichtsrates 
und Mitglied der Gesellschafterversammung ent-
pflichtet.

Mit Termin 1. Dezember 2025 wird Frau Dr. Bernadette 
SCHWARZ-BOENNEKE als Mitglied des Vorstands der 
Schulstiftung des Bistums Limburg berufen. 

Mit Termin 30.  November 2025 wird Herr Dr. Ralf 
STAMMBERGER als Mitglied des Vorstands der Schul-
stiftung des Bistums Limburg entpflichtet.

Mit Termin 1. Dezember 2025 wird Frau Dr. Bernadette 
SCHWARZ-BOENNEKE als Mitglied des Kuratoriums 
der Stiftung Maria-Ward-Schule berufen. 

Mit Termin 30.  November 2025 wird Herr Dr. Ralf 
STAMMBERGER als Mitglied des Kuratoriums der 
Stiftung Maria-Ward-Schule entpflichtet.

Mit Termin 1. Dezember 2025 wird Frau Dr. Bernadette 
SCHWARZ-BOENNEKE als Mitglied des Aufsichtsra-
tes der Gemeinnützigen Gesellschaft zur Förderung 
von Wissenschaft und Bildung mbH berufen. 

Mit Termin 30.  November 2025 wird Herr Dr. Ralf 
STAMMBERGER als Mitglied des Aufsichtsrates der 
Gemeinnützigen Gesellschaft zur Förderung von Wis-
senschaft und Bildung mbH entpflichtet.

Mit Termin 1. Dezember 2025 wird Frau Dr. Bernadette 
SCHWARZ-BOENNEKE als Mitglied des Verwaltungs-
rates des Pädagogischen Zentrums der Bistümer im 
Lande Hessen berufen. 

Mit Termin 30.  November 2025 wird Herr Dr. Ralf 
STAMMBERGER als Mitglied des Verwaltungsrates 
des Pädagogischen Zentrums der Bistümer im Lande 
Hessen entpflichtet.

Mit Termin 1. Januar 2026 ernennt der Bischof Frau 
Stephanie KLOIDT zur Vorsitzenden des Vorstands 
des Diözesan-Bonifatiuswerkes des Bonifatiuswerkes 
der deutschen Katholiken e. V. 
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